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Beginn: 10.08 Uhr.  

 
 

Präsident Herr Gürth: 
 

Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Ich bitte Sie, die Plätze einzunehmen. 
Hiermit eröffne ich die 34. Sitzung des Landtages 
von Sachsen-Anhalt der sechsten Wahlperiode. 
Dazu begrüße ich alle sehr herzlich. 

 

Ich stelle die Beschlussfähigkeit des Hohen Hau-
ses fest.  

 

Uns hat die traurige Nachricht erreicht, dass am 
17. Oktober 2012 das ehemalige Mitglied des 
Landtages Herr Wilfried Hofmann im Alter von 
65 Jahren verstorben ist. Herr Hofmann war Mit-
glied des Landtages der ersten Wahlperiode und 
somit einer der Abgeordneten, die sich in den ers-
ten Jahren nach der friedlichen Revolution um den 
Aufbau unseres Landes besonders verdient ge-
macht haben. Er gehörte der Fraktion der FDP an 
und war Mitglied in mehreren Ausschüssen.  

 

Ich darf Sie bitten, sich im Gedenken an den Ver-
storbenen zu einer Schweigeminute von den Plät-
zen zu erheben. - Ich danke Ihnen.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit 
Schreiben vom 7. November 2012 bat die Landes-
regierung, für die 19. Sitzungsperiode folgende 
Mitglieder der Landesregierung zu entschuldigen:  

 

Herr Staatsminister Robra entschuldigt sich für die 
heute Sitzung ganztägig aufgrund der Teilnahme 
an der Jahreskonferenz der Chefinnen und Chefs 
der Staats- und Senatskanzleien der Länder sowie 
wegen eines Gesprächs mit dem Chef des Bun-
deskanzleramtes in Berlin.  

 

Herr Minister Stahlknecht entschuldigt sich für die 
heutige Sitzung bis 13 Uhr und am Freitag ab 
11 Uhr aufgrund der Teilnahme an der 36. Sport-
ministerkonferenz in Eisenach.  

 

Frau Ministerin Professor Dr. Wolff entschuldigt 
sich für die heutige Sitzung ab 18 Uhr und am Frei-
tag ganztägig aufgrund der Teilnahme an der 
Herbstsitzung der Gemeinsamen Wissenschafts-
konferenz in Berlin.  
 

Herr Minister Dr. Aeikens entschuldigt sich an bei-
den Sitzungstagen aufgrund der Teilnahme an der 
Umweltministerkonferenz in Kiel.  
 

Frau Ministerin Professor Dr. Kolb entschuldigt 
sich für die heutige Sitzung aufgrund der Teilnah-
me an der Herbst-Justizministerkonferenz in Ber-
lin.  
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Ta-
gesordnung für die 19. Sitzungsperiode liegt Ihnen 
allen vor.  

 

Die Fraktion DIE LINKE hat fristgemäß einen An-
trag für die Aktuelle Debatte eingereicht. Dieser 

liegt Ihnen in der Drs. 6/1599 vor und wurde unter 
Tagesordnungspunkt 22 auf die Tagesordnung ge-
nommen. Nach einer Vereinbarung der parlamen-
tarischen Geschäftsführer soll die Beratung am 
Freitag an erster Stelle erfolgen. Der ursprünglich 
als erster Tagesordnungspunkt am Freitag vorge-
sehene Tagesordnungspunkt 10 wird somit als 
zweiter Tagesordnungspunkt am Freitag beraten. 
Erhebt sich dagegen Widerspruch? - Das ist nicht 
der Fall. Dann können wir so verfahren.  

 

Gibt es noch weitere Anmerkungen zur Tagesord-
nung? - Das ist nicht der Fall. Es gibt keinen Wi-
derspruch. Dann können wir die Tagesordnung wie 
vorgetragen und vereinbart abarbeiten.  

 

Zum zeitlichen Ablauf. Am heutigen Abend findet 
eine parlamentarische Begegnung mit dem Lan-
desverband der Freien Berufe Sachsen-Anhalt in 
unserem Hause statt. Sie beginnt um 20 Uhr, also 
unmittelbar nach der heutigen Landtagssitzung.  

 

Ich darf von dieser Stelle aus noch zwei Bekannt-
machungen vornehmen. Wir begrüßen ganz herz-
lich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Haupt-
amtes des Salzlandkreises und Schülerinnen und 
Schüler der Freien Schule Anhalt aus Köthen als 
Gäste der Landeszentrale für politische Bildung. 
Herzlich willkommen im Haus!  

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Sie werden feststellen - das haben Besucher 
schon häufig gefragt -, dass das Präsidium zum 
Teil mit Computern arbeitet. Das ist kein Zeichen 
von einsetzender Langeweile; hier werden keine 
Videospiele gespielt. Uns liegen die Tagesord-
nung, der Zeitplan und weitere Dokumente in elek-
tronischer Form vor. Darin ist zu lesen, wer wann 
spricht und was mit Blick auf die Abstimmungsver-
fahren vorgesehen ist.  

 

Sie werden, wenn Sie am Ende der Debatte über 
das Schulgesetz zugegen sind, feststellen, dass es 
sinnvoll ist, sich vorher mit der Frage zu befassen, 
worüber in welcher Reihenfolge abzustimmen ist, 
welcher Änderungsantrag welchen Änderungs-
antrag ändern darf oder ob nach der Geschäftsord-
nung ein Alternativantrag vorgesehen ist. Das ist in 
diesen Dokumenten zu lesen. Damit wird auch das 
Ziel verfolgt, irgendwann auf die Aktenberge ver-
zichten zu können. Ob sich das durchsetzt, werden 
wir sehen. Wir spielen also keine Videospiele. Das 
wollte ich Ihnen zur Erläuterung bekanntgeben. 
Jedes Mitglied des Präsidiums weiß, dass es einer 
besonderen sozialen Kontrolle unterliegt, wenn es 
hier oben sitzt.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! So viel 
zu den vorbereitenden wichtigen Mitteilungen. Wir 
können mit dem heutigen Plenartag beginnen.  

 
 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 1 auf:  
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Zweite Beratung 
 

Entwurf eines Vierzehnten Gesetzes zur Ände-
rung des Schulgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt 
 

Gesetzentwurf Fraktion DIE LINKE - Drs. 6/1149 
 
 

Entwurf eines Vierzehnten Gesetzes zur Ände-
rung des Schulgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt 
 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 6/1165 
 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Bildung und 
Kultur - Drs. 6/1593 
 

Änderungsanträge Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN - Drs. 6/1600 und 6/1611 
 

Änderungsantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 6/1609 
 
 
 

Als Berichterstatter des Ausschusses erhält Herr 
Dr. Gunnar Schellenberger das Wort.  
 
 

Herr Dr. Schellenberger, Berichterstatter des 
Ausschusses für Bildung und Kultur:  
 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Ich habe vorhin nachgeschaut: Das Schul-
gesetz ist seit Juni 2002 siebenmal geändert wor-
den. Für heute ist die achte Änderung des Schul-
gesetzes vorgesehen, die ich als Ausschussvorsit-
zender in das Hohe Haus einbringen darf. Ich hof-
fe, auch diese Änderung findet die Mehrheit.  
 

Wir haben in der 26. Sitzung des Landtages am 
7. Juni 2012 die beiden Gesetzentwürfe zur feder-
führenden Beratung in den Ausschuss für Bildung 
und Kultur und zur Mitberatung in die Ausschüsse 
für Landesentwicklung und Verkehr sowie für Ar-
beit und Soziales überwiesen.  
 

Die Fraktion DIE LINKE beabsichtigte mit ihrem 
Gesetzentwurf, insbesondere rechtliche Regelun-
gen zu schaffen, um ihrer Meinung nach das Ni-
veau und die Attraktivität der Bildungsangebote an 
den Sekundarschulen anzuheben und die äußere 
Differenzierung der Schülerinnen und Schüler 
durch ein gegliedertes Schulwesen zu überwinden 
sowie die Eigenständigkeit der Schule zu erhöhen 
und die drittelparitätische Besetzung der Gesamt-
konferenzen der Schulen einzuführen.  
 

(Zustimmung von Herrn Lange, DIE LINKE) 
 

Zudem wurde das Ziel verfolgt, das Angebot der 
kostenfreien Schülerbeförderung auf alle Schüle-
rinnen und Schüler in der Sekundarstufe II zu er-
weitern.  
 

Das Hauptziel des Gesetzentwurfes der Landes-
regierung war die Einführung der Gemeinschafts-
schule auf freiwilliger Basis als neue Schulform, in 
der Schülerinnen und Schüler vom 5. Schuljahr-
gang an unterrichtet werden und alle allgemeinbil-
denden Abschlüsse erwerben können.  

Sofern Lehrkräfte, Eltern und Schülerinnen und 
Schüler es wünschen, soll ab dem Schuljahr 2013/ 
2014 die Möglichkeit eröffnet werden, auf der 
Grundlage eines entsprechenden Konzeptes die 
Umwandlung bestehender Sekundarschulen, Gym-
nasien und Gesamtschulen zu Gemeinschafts-
schulen zu beantragen.  
 

Als weitere wichtige Punkte der Gesetzesnovelle 
sah die Landesregierung die Schaffung der Mög-
lichkeit für die Schule, Girokonten bei Kreditinstitu-
ten einzurichten und zu führen sowie Haushalts-
budgets auch überjährig zu verwenden, die Er-
hebung und Verarbeitung von Schülerdaten, so-
wohl für die schulische Arbeit als auch für statisti-
sche und planerische Zwecke, sowie die Über-
arbeitung von Regelungen im Bereich der Schulen 
in freier Trägerschaft und Regelungen für mehr 
Rechtssicherheit bei der Vergabe der Plätze für 
den Vorbereitungsdienst in der Lehramtsausbil-
dung. 
 

In der 14. Sitzung am 20. Juni 2012 kam der Aus-
schuss überein, noch vor der parlamentarischen 
Sommerpause eine Anhörung zu den Gesetzent-
würfen durchzuführen. Die Anhörung fand in der 
15. Sitzung des Ausschusses am 11. Juli 2012 
statt. Zu ihr wurden 30 Verbände, Institutionen und 
Einzelpersonen sowie die mitberatenden Fachaus-
schüsse eingeladen. 
 

Der Kinder-, der Behinderten- und der Integrations-
beauftragte der Landesregierung wurden um 
schriftliche Stellungnahmen ersucht. Diese kamen 
der Bitte auch nach. 
 

Im Vorfeld der 17. Sitzung des Ausschusses am 
12. September 2012 legte der GBD eine Synopse 
mit Änderungsvorschlägen zu dem zur Beratungs-
grundlage bestimmten Gesetzentwurf der Landes-
regierung vor. 
 

Der Ausschuss hat sich in seiner Sitzung am 
12. September 2012 dafür ausgesprochen, den 
Ausschuss für Finanzen in die Beratung zu dem 
Gesetzentwurf einzubeziehen. Dieser Intention 
entsprechend beantragte der Ausschuss beim Prä-
sidenten des Landtages, den Gesetzentwurf ge-
mäß § 28 Abs. 3 Satz 2 der Geschäftsordnung des 
Landtages nachträglich in den Ausschuss für Fi-
nanzen zur Mitberatung zu überweisen. Der Prä-
sident hat diesem Antrag mit Schreiben vom 
27. September 2012 stattgegeben. 
 

In der 17. Sitzung des Ausschusses am 12. Sep-
tember 2012 brachte die Fraktion BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN einen Änderungsantrag zu dem Ge-
setzentwurf ein. Außerdem verständigte sich der 
Ausschuss auf eine Terminierung des Beratungs-
ablaufes, die gewährleisten sollte, dass das Ge-
setz in der Landtagssitzung im November verab-
schiedet werden kann. 
 

Noch im September legte die Fraktion DIE LINKE 
einen Änderungsantrag vor, und am 8. Oktober 
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ging dem Ausschuss noch ein Änderungsantrag 
der Koalitionsfraktionen zu. 

 

In der 19. Sitzung am 10. Oktober 2012 erörterte 
der Ausschuss die vorliegenden Änderungsanträ-
ge und stimmte darüber ab. In der entstandenen 
vorläufigen Beschlussempfehlung empfahl der 
Ausschuss mit einem Mehrheitsvotum den mit-
beratenden Ausschüssen, den Gesetzentwurf der 
Landesregierung in einer geänderten Fassung an-
zunehmen. 

 

Die abschließende Beratung des Ausschusses zu 
der Gesetzesnovellierung wurde für den 7. Novem-
ber 2012 anberaumt und die mitberatenden Aus-
schüsse um die Vorlage ihrer Beschlussempfeh-
lung bis zu diesem Datum gebeten. Der GBD 
nahm in einer ergänzenden Stellungnahme, zu der 
in der Sitzung am 10. Oktober 2012 erarbeiteten 
vorläufigen Beschlussempfehlung noch einmal 
Stellung. 

 

Der Ausschuss für Finanzen befasste sich in der 
32. Sitzung am 24. Oktober 2012 mit der Be-
schlussempfehlung, der Ausschuss für Arbeit und 
Soziales in der 19. Sitzung am 25. Oktober 2012. 
Beide Ausschüsse erarbeiten im Ergebnis ihrer 
Beratung Änderungsempfehlungen. Der dritte Aus-
schuss, der Ausschuss für Landesentwicklung und 
Verkehr, beriet in der 14. Sitzung am 2. November 
2012 über die vorläufige Beschlussempfehlung 
und schloss sich dieser an. 

 

Für die abschließende Beratung zum Schulgesetz 
am 7. November 2012 lagen dem Ausschuss für 
Bildung und Kultur neben der vorläufigen Be-
schlussempfehlung die drei Beschlussempfehlun-
gen der Ausschüsse und die Synopse des GBD 
vor. Des Weiteren wurde vonseiten der Koalitions-
fraktionen noch ein weiterer Änderungsantrag ein-
gebracht.  

 

Wie es im Ausschuss üblich ist, erfolgte eine inten-
sive Beratung, in deren Ergebnis die Ihnen nun-
mehr vorliegende Beschlussempfehlung entstan-
den ist. Gestatten Sie mir, kurz auf einige wesent-
liche Intentionen, die die Beschlussempfehlung 
von dem Gesetzentwurf in der Drs. 6/1165 unter-
scheiden, und auf einige Schwerpunkte in der Dis-
kussion des Ausschusses einzugeben.  

 

In § 1 Abs. 2 Nr. 3a des Schulgesetzes wird künftig 
die Beseitigung von Benachteiligungen der Schüle-
rinnen und Schüler mit Behinderungen in allen 
Lernprozessen als eine wichtig Aufgabe aller 
Schulen benannt, um auch diesen Schülerinnen 
und Schülern eine gleichberechtigte gesellschaft-
liche Teilhabe und eine selbstbestimmte Lebens-
führung zu ermöglichen. 

 

In § 1 Abs. 3 wird entsprechend der UN-Behinder-
tenrechtskonvention der Begriff „inklusive Bildungs-
angebote“ eingeführt und festgestellt, dass diese in 
allen Schulformen als Beitrag zur Verbesserung 

der Chancengerechtigkeit zu entwickeln und zu 
fördern sind. Weiterhin ist in diesem Absatz festge-
legt, dass inklusionspädagogische Inhalte verbind-
lich in die Lehrerbildung aufzunehmen und für 
Schülerinnen und Schüler, die besondere Hilfen 
benötigen, die über die Möglichkeit der sonder-
pädagogischen Förderung hinausgehen, weiterhin 
Förderschulen vorzuhalten sind.  

 

In § 1 Abs. 3a wird klargestellt, dass der gemein-
same Unterricht von Schülerinnen und Schülern 
mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf 
regelhaft zu erfolgen hat, wenn die Erziehungs-
berechtigten dies beantragen und die personellen, 
sächlichen und organisatorischen Voraussetzun-
gen gegeben sind.  

 

Für die Entscheidungen über den weiteren Bil-
dungsweg ihrer Kinder erhalten die Eltern eine um-
fassende Beratung. 

 

Die Regelungen zur Gemeinschaftsschule sind in 
§ 5b zusammengeführt worden, lediglich der spe-
zielle Aspekt der Ausgestaltung des regionalen 
Schulangebotes durch den Schulträger, der allein 
den Schulträger und Träger der Schulentwick-
lungsplanung berührt, befindet sich weiterhin im 
§ 64 - Schulträgerschaft. 

 

In § 8 Abs. 6 wird für Förderschulen für geistig Be-
hinderte festgeschrieben, dass sie Ganztagsange-
bote für ihre Schüler unterbreiten, während die an-
deren Förderschulen Ganztagsangebote einrichten 
und von der obersten Schulbehörde genehmigen 
lassen können. - Das war auch eine Intention des 
Sozialausschusses. Ich sehe das freundliche Lä-
cheln. 

 

In § 16a Abs. 2 Sätze 5 und 6 erfolgte eine Klar-
stellung in der Weise, dass an anerkannten Er-
satzschulen Personen mit anderen wissenschaft-
lichen Ausbildungen zunächst wie Lehrkräfte ein-
gesetzt werden dürfen, die Schulbehörde sich je-
doch die Entscheidung über eine Unterrichts-
genehmigung nach Prüfung vorbehält. Die Ent-
scheidung ergeht binnen drei Monaten. 

 

Zur Klarstellung hat der Ausschuss zu § 16a au-
ßerdem eine Protokollnotiz beschlossen, die ich 
heute noch einmal kurz vorstellen möchte. Das 
Kultusministerium betont die Bereitschaft, Studie-
rende in Sachsen-Anhalt nach erfolgreicher Ab-
legung der ersten Staatsprüfung für ein Lehramt 
einen Unterrichtseinsatz bis zur Dauer eines 
Schuljahres an einer anerkannten Schule in freier 
Trägerschaft zu gestatten, wenn die auf den Ab-
schluss des Studiums erfolgte Bewerbung für die 
Aufnahme in den Vorbereitungsdienst des Landes 
nicht erfolgreich war. Eine Verlängerung unter glei-
chen Gesichtspunkten um ein weiteres Jahr ist 
ebenfalls möglich. 

 

Gemäß § 64 Abs. 2a Satz 3 ist nach Umwandlung 
eines Gymnasiums in eine Gemeinschaftsschule 
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durch den Schulträger ein weiteres Gymnasium 
vorzuhalten, sofern nicht die Schulbehörde fest-
stellt, dass die demografischen Bedingungen oder 
die Schulwege dies nicht erfordern. Hierzu hat der 
Ausschuss ebenfalls eine Protokollnotiz beschlos-
sen, in der die Bedingungen benannt sind, unter 
denen die Schulbehörde den Schulträger von der 
Pflicht, ein weiteres Gymnasium vorzuhalten, be-
freit.  

 

Die Regelungen in den §§ 84a bis 84e wurden ge-
troffen, um die erforderlichen rechtlichen Grund-
lagen für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
personenbezogener Daten zu schaffen. Mit den 
Regelungen griff der Ausschuss insbesondere 
Hinweise des Landesbeauftragten für den Daten-
schutz auf, der zu der Änderung des § 84a im Re-
gierungsentwurf datenschutzrechtliche Bedenken 
vorgetragen hat, die dann die den Datenschutz-
bereich betreffenden Gesetzesberatungen beglei-
teten. 

 

In § 2 des Gesetzentwurfs wurde durch die Lan-
desregierung eine Änderung des Landesbesol-
dungsgesetzes vorgeschlagen, um in dessen An-
lage die Leitungsämter für die neue Schulform 
„Gemeinschaftsschule“ auszubringen und zu dotie-
ren. 

 

Im Zusammenhang mit dieser beabsichtigten Än-
derung des Landesbesoldungsgesetzes hat der 
Finanzausschuss dem federführenden Ausschuss 
empfohlen, in der Anlage 1 - Besoldungsord-
nung B - die Stelle der Präsidentin bzw. des Prä-
sidenten der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-
Anhalt von Besoldungsgruppe B 3 nach Besol-
dungsgruppe B 4 zu heben, das zu beschließende 
Gesetz in ein Artikelgesetz umzuwidmen und es 
„Gesetz zur Änderung schul-, besoldungs- und 
personalvertretungsrechtlicher Vorschriften“ zu 
nennen. 

 

Ich könnte das jetzt erklären. Aber als Ausschuss-
vorsitzender verzichte ich an dieser Stelle darauf. 

 

(Herr Gallert, DIE LINKE: Das kann man 
nicht erklären! - Weitere Zurufe von der 
LINKEN: Nein!) 

 

Ich werde nur den Sachverhalt erwähnen. 

 

(Herr Dr. Thiel, DIE LINKE: Das ist etwas 
fürs Kabarett!) 

 

- Lassen Sie mich doch bitte ordentlich Bericht er-
statten. Kommentare gebe ich ab, wenn ich als 
CDU-Mann rede. Jetzt rede ich als Ausschussvor-
sitzender, okay? 

 

Dieser Änderungsempfehlung ist der Ausschuss 
mit Mehrheit gefolgt. Dabei hatten die Oppositions-
fraktionen eine andere Auffassung, wie man gera-
de bemerkte. 

 

(Zustimmung von Herrn Loos, DIE LINKE) 

Der Ausschuss hat außerdem in einer Protokoll-
notiz zu Artikel 2 - Änderung des Landesbesol-
dungsgesetzes - erklärt, dass im Rahmen des 
Haushaltsaufstellungsverfahrens für das Jahr 2014 
die Funktion des pädagogischen Koordinators oder 
der pädagogischen Koordinatorin an einer Sekun-
darschule mit mehr als 360 Schülerinnen und 
Schülern entsprechend der mit der Schulgesetz-
novelle eingerichteten Funktion an Gemeinschafts-
schulen eingebracht werden soll. 

 

Der Ausschuss hat die Beschlussempfehlung zu 
dem Gesetzentwurf der Landesregierung letztend-
lich mit 8 : 5 : 0 Stimmen auf den Weg gebracht 
und empfiehlt mit 8 : 4 : 1 Stimmen, den Gesetz-
entwurf der Fraktion DIE LINKE abzulehnen. Im 
Namen des Ausschusses für Bildung und Kultur 
bitte ich Sie um Zustimmung zu dieser Beschluss-
vorlage. - Danke. 
 

(Zustimmung bei der CDU) 
 
 

Präsident Herr Gürth: 
 

Herr Kollege Dr. Schellenberger, Frau von Angern 
möchte Ihnen eine Frage stellen. 
 
 

Frau von Angern (DIE LINKE): 
 

Herr Berichterstatter, ist Ihnen bekannt, dass sich 
der Ausschuss für Recht, Verfassung und Gleich-
stellung in seiner Sitzung am 5. Oktober einstim-
mig, also mit den Stimmen aller Fraktionen, für ei-
ne Streichung des § 84 Abs. 1 Nr. 1 des Schul-
gesetzes ausgesprochen hat? 
 

(Zustimmung von Frau Prof. Dr. Dalbert, 
GRÜNE, und von Herrn Striegel, GRÜNE) 

 

Ist Ihnen des Weiteren bekannt, dass infolge die-
ser Empfehlung am 26. Oktober 2012 eine ge-
meinsame Sitzung der Ausschüsse für Recht, Ver-
fassung und Gleichstellung sowie für Bildung und 
Kultur stattgefunden hat, an der neben dem 
Staatssekretär im Kultusministerium die Jugend-
arrestvollstreckungsleiterin, eine Jugendrichterin 
und eine Vertreterin der Jugendgerichtshilfe teil-
genommen haben und in der man sich noch ein-
mal intensiv mit der Thematik des Beugearrests 
aufgrund des Schulgesetzes auseinandergesetzt 
hat? Wenn Ihnen diese Sachverhalte bekannt sind, 
Herr Berichterstatter, dann frage ich Sie, warum 
sich das nicht in Ihrem Bericht wiederfindet. 
 

(Beifall bei der LINKEN und bei den GRÜ-
NEN) 

 
 

Herr Dr. Schellenberger, Berichterstatter des 
Ausschusses für Bildung und Kultur: 
 

Also, an der Stelle kann ich sagen: Es ist mir nicht 
nur bekannt, ich habe sogar an der Sitzung teilge-
nommen. 
 

Aber ich habe jetzt nur über die Beratungen der 
mitberatenden Ausschüsse berichtet und nicht dar-
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über, was noch drum herum stattgefunden hat. 
Sehen Sie es mir bitte nach, aber es ist die Auf-
gabe des Berichterstatters, über das zu berichten, 
was in den mitberatenden Ausschüssen diskutiert 
wurde. Selbstverständlich gab es noch viel mehr. 
Aber ich wollte Ihre Zeit nicht weiter in Anspruch 
zu nehmen. Ich habe schon 20 Minuten gebraucht, 
um über das ganze Beratungsverfahren Bericht zu 
erstatten. - Danke. 
 
 

Frau von Angern (DIE LINKE):  
 

Es steht ja jetzt im Protokoll, was wir gemacht ha-
ben.  
 
 

Präsident Herr Gürth: 
 

Danke schön. - Weitere Nachfragen gibt es nicht. 
Damit ist die Beschlussempfehlung eingebracht 
worden. Ich bitte nun den Kultusminister Herrn 
Dorgerloh, für die Landesregierung das Wort zu 
nehmen. 

 
 

Herr Dorgerloh, Kultusminister: 
 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Die Beschlussempfehlung des Ausschus-
ses, die heute zur Abstimmung steht, ist das Er-
gebnis vieler langjähriger bildungspolitischer Dis-
kussionen. Der Bildungskonvent und Fachtagun-
gen haben sich mit dieser Frage ebenso befasst 
wie der Landesschulbeirat, Fachpolitiker, Experten 
und Lehrerverbände. Es gab umfangreiche Ar-
beitspapiere und noch mehr Diskussionen. Alle 
diese Voten sind inzwischen gewichtet, bewertet 
und schließlich in die Form von Paragrafen gegos-
sen worden. Das Ergebnis liegt Ihnen heute vor. 
 

Zuallererst will ich all jenen danken, die sich in die-
sen Prozess mit eingebracht haben, insbesondere 
den beiden bildungspolitischen Sprechern der Ko-
alitionsfraktionen, Frau Reinecke und Herrn Güs-
sau. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Gestat-
ten Sie mir, nach der Detailarbeit der letzten Wo-
chen heute zunächst einen etwas größeren Bogen 
zu spannen. Bildungsgerechtigkeit und Inklusion, 
Demografie und Eigenständigkeit von Schule sind 
sowohl die großen Zukunftsthemen als auch die 
Herausforderungen der Gegenwart. Wie wir heute 
damit umgehen, wird mit darüber entscheiden, 
welche Perspektiven unser Land in der Zukunft 
haben wird. 
 

An erster Stelle steht für mich die Bildungsgerech-
tigkeit aus einem einfachen wie gewichtigen 
Grund: Das Gerechtigkeitsversprechen ist konstitu-
tiv für unseren Grundkonsens von Demokratie. 
Übersetzt in die Lebenswelt eines jeden Einzelnen 
heißt das, es muss gerecht zugehen und jeder 
Einzelne muss seine Chance haben. 
 

Die Zusage, dass es gerecht zugehen soll, ist 
grundlegend für die Akzeptanz von Demokratie. 

Die Erosion demokratischer Prozesse kann exem-
plarisch dort beobachtet werden, wo die Gerech-
tigkeitsfrage nicht mehr glaubhaft beantwortet wird, 
zum Beispiel dann, wenn sich Menschen aus poli-
tischen Prozessen verabschieden, weil sie in die-
sem System keine Chance mehr für sich sehen. 
Wir werden morgen eine Aktuelle Debatte führen, 
in der dieses Thema wieder auftaucht. 

 

Bildung ist deshalb eine der fundamentalen Auf-
gaben entwickelter demokratischer Gesellschaften. 
Bei Bildung geht es eben nicht nur um Fachkräfte, 
es geht auch um die Entwicklung einer eigenen 
Persönlichkeit. In dieser Kombination von Fach-
lichkeit und Persönlichkeit leuchtet ein weiteres für 
die Demokratie wichtiges Thema auf, die gesell-
schaftliche Teilhabe.  

 

Um es hier verkürzt zu sagen: Bildung und damit 
untrennbar verbunden das Einlösen des Verspre-
chens von Bildungsgerechtigkeit sind substanzielle 
Voraussetzungen für die Akzeptanz von Demokra-
tie, für eine aktive Teilhabe am gesellschaftlichen, 
sprich: am demokratisch organisierten Leben in 
unserem Land. 

 

Gerade vor diesem Hintergrund bleiben die Auf-
gaben, die Bildungschancen für Schülerinnen und 
Schüler insbesondere aus nichtakademischen El-
ternhäusern zu verbessern, aber auch Begabun-
gen zu erkennen und zu fördern, weiter aktuell. 
Unter diesem weit gespannten Bogen steht ganz 
konkret unser Gesetzentwurf, mit dem wir nun die 
Gemeinschaftsschule einführen. 

 

Dabei ist Bildungsgerechtigkeit das wesentliche 
Merkmal. Äußeres Kennzeichen ist der Verzicht 
auf eine frühzeitige Differenzierung nach Bildungs-
gängen. Die Schülerinnen und Schüler lernen län-
ger im Klassenverband zusammen. So entfällt die 
Entscheidung für die Sekundarschule oder für das 
Gymnasium nach der Klassenstufe 4 für diese 
Schule. 

 

Für die Schülerinnen und Schüler bleiben alle Bil-
dungschancen und -wege offen, einschließlich des 
Abiturs. Spätentwickler zum Beispiel haben so 
leichter die Möglichkeit, ihr Potenzial zu ent-
wickeln. In der Praxis heißt das differenzierte An-
gebote zur individuellen Förderung. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Zur Bil-
dungsgerechtigkeit gehört auch das weite Feld der 
Inklusion. Die inklusive Schule wird vor allem dann 
gelingen, wenn Inklusion gesamtgesellschaftlich 
erfolgreich, sichtbar und erlebbar ist, 

 

(Zustimmung von Frau Niestädt, SPD) 

 

im privaten wie im öffentlichen Leben, in der Wirt-
schaft und in der Freizeit. Inklusion muss in den 
Köpfen beginnen und mit dem Herzen gelebt wer-
den. Die Schule als ein wichtiger Teil der Gesell-
schaft kann hier bis zu einem bestimmten Maße 
auch Vorreiter sein.  
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Aber das Hineinnehmen von Kindern mit Förder-
bedarf in unsere Mitte ist auch eine Aufgabe, die 
uns Neues abverlangt. Doch letztlich erscheint sie 
als eine Probe aufs Exempel für die großen 
Schlagwörter wie Gerechtigkeit, Solidarität, Ver-
antwortung und Humanität. 

 

Jedes Kind, so wie es kommt, hat einen Anspruch 
darauf, dass wir es annehmen und ernst nehmen, 
dass wir es unterstützen und fördern bis hin zum 
individuell höchstmöglichen Bildungsabschluss. 

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 

Im Rahmen der Beratungen im Ausschuss fanden 
Passagen aus der UN-Konvention für Menschen 
mit Behinderungen Eingang in das Schulgesetz. 
Das ist ein klares Signal, Benachteiligungen von 
Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen zu 
verhindern, zu beseitigen und dazu beizutragen, 
dass ihnen eine gleichberechtigte Teilhabe am Le-
ben in der Gesellschaft ermöglicht wird. 

 

In diesem Zusammenhang muss erwähnt werden, 
dass es für Schülerinnen und Schüler, die beson-
dere Hilfen benötigen, auch künftig der Förder-
schulen bedarf. Dazu zählt insbesondere die För-
derschule für geistig Behinderte. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Es ist uns erfreulicherweise gelungen, für diese 
Schüler einen Anspruch auf Ganztagsangebote im 
Schulgesetz zu verankern. Eine Kooperationsver-
einbarung, die der Sozialminister und ich unter-
schrieben haben, hält das Verfahren zur Feststel-
lung der Bedarfe fest - bis hin zum konkreten An-
gebot für die Eltern. 

 

Inklusion kann nur gelingen, wenn wir alle an die-
sem Prozess Beteiligten mitnehmen und ihre Sor-
gen ernst nehmen. Dass wir vor Ort Bedingungen 
für das Gelingen schaffen, ist ein dickes Brett, das 
ich aber zu bohren bereit bin. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Verflucht 
und beklagt taucht sie immer wieder in bildungs-
politischen Diskussionen um Standorte und Perso-
nalkonzepte, um Schulbauprogramme und Schul-
formdebatten auf: die Demografie. Derzeit befin-
den wir uns diesbezüglich glücklicherweise in einer 
Phase der Stabilisierung. 

 

In den nächsten zehn Jahren bleibt die Schüler-
zahl stabil und sinkt nicht unter den derzeitigen 
Wert von 166 000 Schülerinnen und Schüler an 
unseren allgemeinbildenden Schulen. Erst danach, 
in den Jahren 2023 und 2024, sinkt die Schüler-
zahl wieder. 

 

Was heißt das für uns? - Wir müssen die Zeit der 
stabilen Zahlen nutzen. Wenn sich die Schülerzah-
len an den weiterführenden Schulen in ca. 15 Jah-
ren wieder spürbar nach unten bewegen, benöti-
gen wir bereits heute Konzepte, damit alle Schul-

abschlüsse in der Region erreichbar bleiben und 
die Schulwege nicht noch länger werden. 

 

Die Gemeinschaftsschule soll genau diese Zielstel-
lung erfüllen. Sie ermöglicht nämlich den Erwerb 
aller Abschlüsse der allgemeinbildenden Schule in 
der Region, sie minimiert dadurch zusätzliche 
Schulwege und sichert auf Dauer auch Schul-
standorte. 

 

(Zustimmung von Frau Grimm-Benne, SPD, 
und von Frau Budde, SPD) 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Keine 
Schule ist wie die andere. Was an dem einen Ort 
funktioniert, muss an anderer Stelle noch längst 
kein Erfolgsrezept sein. Darum ist es das Gebot 
der Stunde, die Eigenständigkeit der Schulen zu 
stärken. 

 

Dabei gilt es, regionale Besonderheiten, unter-
schiedliche Schulprofile, besondere Ausstattungs-
merkmale, Befähigungen im Lehrerteam und vieles 
andere mehr zu berücksichtigen. Auch die pädago-
gische Profilierung gelingt am besten durch kon-
zeptionelles Handeln vor Ort. 

 

Internationale Studien belegen zudem, dass Schu-
len durch eine erhöhte Eigenständigkeit erfolg-
reicher arbeiten. Das schließt natürlich auch ein 
verbessertes Qualitätsmanagement in der Schule, 
aber auch bei der Schulaufsicht ein.  

 

Dies alles hat uns dazu bewogen, im Schulgesetz 
diesbezüglich weitere wichtige Schritte zu gehen. 
Künftig soll es den Schulen möglich sein, eigene 
Girokonten zu führen. Daneben sollen die Schulen 
nunmehr Budgets auch überjährig verwenden kön-
nen. Das war ein langjähriger Wunsch der Schu-
len. Auf diese Weise können bestimmte Anschaf-
fungen, aber auch Projekte gezielter in Angriff ge-
nommen werden.  

 

Auch bei der Umwandlung in Gemeinschaftsschu-
len wurde der Gedanke der Schaffung größerer 
Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet. So entscheidet 
jede Gemeinschaftsschule aufgrund der Analyse 
der konkreten Schulsituation über das pädagogi-
sche und organisatorische Konzept. Das kann 
durchaus differieren. Vielfalt ist auch ein Vorteil.  

 

Zusammenfassend kann gesagt werden: Bildungs-
gerechtigkeit und Demografie, Inklusion und Ei-
genständigkeit spiegeln sich ganz konkret in der 
vorliegenden Gesetzesnovelle wider. Damit stellen 
wir Weichen neu und richtig.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Eine 
neue Schulform wird aus der Taufe gehoben und 
die demografische Herausforderung wie auch die 
anzustrebende Bildungsgerechtigkeit stehen die-
ser Schule Pate. Die Koalition hat die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen dafür geschaffen, dass sich 
bestehende Schulen ab dem Schuljahr 2013/14 
auf der Grundlage eines entsprechenden Konzepts 
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mit Zustimmung des Schulträgers und des Trägers 
der Schulentwicklungsplanung in eine Gemein-
schaftsschule umwandeln können. Das ist ein 
enormer bildungspolitischer Erfolg, der sich gerade 
erst zu entfalten beginnt.  
 

Auf diese Weise verschafft sich Sachsen-Anhalt 
Optionen im Hinblick auf die Lösung der Probleme 
von heute und morgen. Dieser Erfolg wird sich 
schon im nächsten Jahr messen lassen und hängt 
nicht nur daran, wie viele Schulen im Herbst 2013 
als Gemeinschaftsschule starten. Vor dem Hinter-
grund der knappen verbleibenden Zeit zur Vor-
bereitung wird sich die Anzahl der Schulen im 
Jahr 2013 in überschaubaren Grenzen halten. Ich 
empfinde es als legitim, wenn interessierte Schu-
len sagen: Ich lasse mir noch Zeit für das Konzept, 
schaue auf die Starterschulen und wandle mich 
dann später um. - Dieses Verfahren gibt uns, wie 
auch allen, die an diesem Verfahren beteiligt sind, 
die nötige Zeit, und das ist auch der richtige Weg. 
 

Zur Wahrheit gehört auch, dass es eben nicht 
reicht, statt der Einführung von Gemeinschafts-
schulen die Anforderungen zur Neugründung von 
Gesamtschulen zu senken. So leicht kann man es 
sich eben nicht machen. 
 

(Zustimmung bei der SPD) 
 

Gesamtschulen entstehen nach Bedarf neben den 
bestehenden Schulen. Da wir jeden Schüler nur 
einmal haben, würde die Neugründung von Ge-
samtschulen immer Schulstandorte im Umfeld de-
stabilisieren. Das kann niemand wollen. 
 

(Zustimmung bei der CDU) 
 

Gemeinschaftsschulen wandeln sich aus beste-
henden Schulen um. 
 

(Zuruf von der LINKEN: Ja, außer aus dem 
Gymnasium!) 

 

Wie geht es konkret weiter? - Noch im November 
2012 werden Vertreter interessierter Schulen zu 
einer zentralen Auftaktveranstaltung eingeladen. 
Das Lisa wird die Schulen sowohl in Fragen der 
schulinternen Planung und Entwicklung als auch 
bei der fachspezifischen Fortbildung unterstützen 
und einen Grundsatzband für die Gemeinschafts-
schulen erarbeiten. Ein Unterstützungssystem, be-
stehend aus Schulentwicklungsberatern, Fach-
moderatoren, Fachbetreuern, schulfachlichen Re-
ferenten begleitet die Erstellung eines tragfähigen 
pädagogischen Konzepts, das Hauptbestandteil 
des jeweiligen Antrags ist. Darüber hinaus ist die 
Gründung eines Netzwerks für an der Umwand-
lung interessierte Schulen vorgesehen, um die 
Transparenz im Implementierungsprozess, einen 
zügigen Informationsfluss sowie flexibles Reagie-
ren auf die Bedürfnisse und Fragen der betreuten 
Schulen zu gewährleisten.  
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Über das 
Für und Wider der neuen Schulform ist ausgiebig 

beraten worden. Das ist jetzt Vergangenheit. Ab 
heute beginnen Gegenwart und Zukunft der Ge-
meinschaftsschule. 
 

(Zustimmung bei der SPD - Frau Bull, DIE 
LINKE: Klopft wenigstens einmal!) 

 

Dieses Gesetz schafft dafür die rechtlichen Mög-
lichkeiten. Die Chance muss vor Ort ergriffen wer-
den. Hieran kann sich die Eigenständigkeit von 
Schule ganz konkret zeigen. Demografische Prog-
nosen wie auch der immer wieder bemängelte Zu-
sammenhang, dass in Deutschland soziale Her-
kunft und persönlicher Bildungserfolg zu stark ver-
knüpft sind, bleiben wichtige Herausforderungen, 
die wir mit der Gemeinschaftsschule angehen wer-
den. Nach Schleswig-Holstein und Thüringen, Ber-
lin und Baden-Württemberg kommt die Gemein-
schaftsschule nun auch nach Sachsen-Anhalt. Das 
ist nicht nur ein Erfolg für die Bildungspolitik. Das 
ist gut für unser Land und für unsere Kinder. 
- Vielen Dank. 
 

(Zustimmung bei der SPD und bei der CDU) 
 
 

Präsident Herr Gürth:  
 

Vielen Dank, Herr Minister Dorgerloh. Es gibt eine 
Frage. Möchten Sie sie beantworten? - Herr Frak-
tionsvorsitzender Gallert, bitte. 

 
 

Herr Gallert (DIE LINKE): 
 

Nur eine Frage zu einem kleinen Detail, und zwar 
zu den Ganztagsangeboten in den GB-Schulen: 
Können Sie quantifizieren, was Sie als Ministerium 
an Vorgaben zu geben vorhaben, in welchem Um-
fang und in welcher Länge und ob sie auch in den 
Ferien dargeboten werden sollen? 

 
 

Herr Dorgerloh, Kultusminister: 
 

In der Vereinbarung, die das Sozialministerium 
und das Kultusministerium verabredet haben, ist 
auch die Ferienbetreuung geregelt. Dazu wird es 
regelmäßige Abfragen geben, die mit den Schulen 
terminiert und vereinbart sind. Bedarfe, die die 
Schule nicht decken kann, werden in einer regio-
nalen Betreuungskonferenz geklärt.  
 

Das hat auch schon stattgefunden. Das Verfahren 
ist zum Beispiel für die Herbstferien schon so ge-
laufen. Dabei sind uns keine Fälle bekannt gewor-
den, die nicht gelöst werden konnten. Zumindest 
haben alle Eltern, die dies wünschten, auch ein 
Angebot bekommen - wenn nicht von der Schule, 
dann von einem regionalen Träger. 
 

Über die genaue Zeit des Ganztagsbetriebs kann 
auch die Schule - auch nach den Bedarfen - mit-
entscheiden. Auf jeden Fall ist so abgesichert, 
dass die Betreuung der Kinder über den Schüler-
transport und entsprechend den Betreuungsbedar-
fen der Eltern abgesichert ist. Wenn es darüber 
hinausgehende Bedarfe gibt, wird auch da mit 
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Trägern vor Ort im Rahmen der Betreuungskon-
ferenzen überlegt, wie Lösungen aussehen könn-
ten. 
 

(Zustimmung bei der SPD und bei der CDU) 
 
 

Präsident Herr Gürth: 
 

Vielen Dank, Herr Minister. - Weitere Wortmeldun-
gen oder Anfragen gibt es nicht. Dann fahren wir in 
der Debatte fort. Wir haben uns auf eine Redezeit 
von zehn Minuten je Fraktion verständigt. Hinzu 
kommt dann noch das zusätzliche Zeitbudget, wel-
ches bei längerer Rede eines Regierungsmitglieds 
automatisch aufgeschlagen wird. Wir haben die 
Reihenfolge DIE LINKE, SPD, GRÜNE und CDU 
vereinbart. Als Erste spricht für die Fraktion DIE 
LINKE Frau Abgeordnete Bull. 
 
 

Frau Bull (DIE LINKE): 
 

Sehr geehrte Damen und Herren von der Koalition! 
Es wird niemanden verwundern: Ich finde die Bi-
lanz Ihrer Schulreform kümmerlich. 
 

(Beifall bei der LINKEN) 
 

Man merkt es an der eigenen Begeisterung, die 
man akustisch nicht einmal wahrnehmen kann. 
Begeisterung, sehr verehrte Kollegen, sieht anders 
aus. Sie haben also ein sicheres Gefühl dafür, was 
vorliegt. Was Sie zustande gebracht haben, ist 
wohl eher ein Gemeinschaftsschulbehinderungs-
gesetz. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Ich sage es einmal so: Wir hätten in der Tat sehr 
viel Zeit und Papier gespart, wenn Sie gleich ge-
sagt hätten: Liebe CDU-Fraktion, schreiben Sie 
uns das Gesetz. Eine Bedingung haben wir: Der 
Begriff „Gemeinschaftsschule“ sollte darin vorkom-
men.  

 

Von wegen neue Schulform! Es ist nichts weiter 
entstanden, als dass die alte integrative Gesamt-
schule wiederaufgelegt wird. Zweizügig ja, aber 
dafür in der Praxis in aller Regel ohne eigene Abi-
turstufe. 

 

(Zuruf von der SPD) 

 

Erstens. Sie wollten das Sitzenbleiben abschaffen, 
Herr Kultusminister. Ich finde, das wäre ein er-
kennbarer Zugewinn an Pädagogik gewesen. Es 
wäre ein authentischer Schritt für das Modell Ge-
meinschaftsschule hin zu längerem gemeinsamen 
Lernen gewesen. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN und bei den 
GRÜNEN) 

 

Zweitens. Sie wollten auf das Sortieren nach ver-
meintlicher Leistungsfähigkeit in der Basisstufe 
verzichten. Das wäre tatsächlich ein verbindlicher 
Schritt in Richtung längeres gemeinsames Lernen 
gewesen. Künftig müssen die Gemeinschaftsschu-

len im Konzept, das sie vorlegen müssen, verbind-
liche Angaben über Form und Umfang ihrer äuße-
ren - Klammer auf: Ausrufezeichen - Differenzie-
rung machen. Sehr geehrte Damen und Herren! 
Verbindliche Angaben kann man nur über etwas 
machen, was man in der Praxis auch tatsächlich 
umsetzt: nämlich dann äußerlich zu differenzieren.  

 

Einen der neuralgischen Punkte habe ich bereits in 
der Einbringung genannt: die zweite Fremdspra-
che. Die hat nach wie vor trotz aller Bekundungen 
lediglich in der Gesetzesbegründung Platz gefun-
den. - All das, sehr verehrte Damen und Herren, 
kann man bereits jetzt. Dazu bedarf es nicht dieser 
vermeintlich neuen Schulform. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN und bei den 
GRÜNEN) 

 

Drittens. Sie wollten Gemeinschaftsschulen eine 
eigene Oberstufe mit 25 Schülern ermöglichen. 
Das, sage ich, wäre ein sehr schwieriges Unter-
fangen geworden. Ich bin mir nicht einmal sicher, 
wer diesem Vorschlag eigentlich das Wasser ab-
gegraben hat, der Finanzminister oder die CDU, 
denn dann haben Sie beide gleiche Interessen. 

 

(Herr Borgwardt, CDU: Es ist doch gar kein 
Wasser mehr dagewesen!) 

 

Denn das Personalentwicklungskonzept des Fi-
nanzministers steht dagegen. Nicht einmal der Ein-
stellungskorridor würde dafür reichen, nicht einmal 
wenn Ihre Zeitungsmeldung von vorgestern, Herr 
Kultusminister, ernst gemeint gewesen wäre. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Viertens. Sie wollten mit dieser Schulform einen 
deutlichen Schritt bei der Entwicklung inklusiver 
Schulen in Sachsen-Anhalt weiterkommen. Aber 
der gemeinsame Unterricht bleibt konditioniert an 
vorhandene materielle, personelle, bauliche Vor-
aussetzungen gebunden. Da nützt es auch nichts, 
werte Kollegen von der SPD-Fraktion, wenn Sie im 
ersten Satz die zwingende Option beschreiben, 
wenn im zweiten Satz dann solche Ausnahmen 
beschrieben werden, unter die alles passt. Nach 
den Gesetzen der guten alten Logik: Alles bleibt 
beim Alten. 

 

Ich will noch auf ein Argument eingehen. Es wird 
immer gesagt, wir müssten den Prozess ent-
schleunigen: inklusive Schule, gemeinsamer Un-
terricht - das ist genau genommen ein kleiner Aus-
schnitt dessen. Den Lehrkräften müsste man mehr 
Zeit lassen. Na klar, das ist nie falsch, das stimmt 
immer. Für Wandlung braucht es immer Zeit. Das 
ist gar nicht die Frage; dagegen kann man nichts 
sagen.  

 

Nur, meine Damen und Herren, Sie werfen hier 
Nebenkerzen. Denn so beschleunigt laufen die 
Dinge nämlich gar nicht. Das Problem ist ein ande-
res. Wir haben auch hierbei generell zu wenig Per-
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sonal. Und das, was wir haben, arbeitet nicht an 
der richtigen Stelle, um flächendeckend inklusive 
Schule zu entwickeln. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Wir haben aus diesem Grunde in den Beratungen 
vorgeschlagen, eine vorsichtige Konzentration der 
Kinder und der Ressourcen vorzunehmen, wie in 
etwa das Modell der Integrationsklassen an den 
Grundschulen gestrickt war. Und: Das Personal, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, das an den För-
derschulen wirklich hochwertige, professionelle 
Arbeit leistet, das brauchen wir an den Regelschu-
len.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Dort ist deren langfristige, mittelfristige Perspekti-
ve. Aber solange Sie den Hintern nicht in der Hose 
haben, hierbei wirklich schrittweise den Abbau er-
kennbar zu gestalten, werden Sie in dieser Sache 
keinen Schritt weiterkommen.  

 

Damit der schwarze Peter nicht aus Versehen an 
der falschen Stelle landet, will ich noch einmal sa-
gen: Grundsätzlich kritisiert oder für gar nicht ge-
wollt erklärt wird der gemeinsame Unterricht nur 
von ganz wenigen Verbänden. Kritisiert wird vor al-
lem, dass die Ressourcen entweder nicht aus-
reichen oder an der falschen Stelle arbeiten. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Fünftens. Mit Ihrem Gesetzentwurf haben wir jetzt, 
ich will einmal sagen, ein subalternes Modell hin-
zubekommen: die Gemeinschaftsschule mit Kabi-
nettsvorbehalt.  

 

(Heiterkeit bei der LINKEN) 

 

Ich finde das durchaus nachvollziehbar. Es wäre 
für den einen oder anderen Schüler oder für die 
eine oder andere Familie durchaus eine Alternative 
gewesen zu sagen: Wenn, dann entwickle ich die 
Gemeinschaftsschule mit einer dreizehnjährigen 
Abiturperspektive. Das wäre dann eine gewisse 
Konkurrenz zum Gymnasium gewesen. Konkur-
renz belebt das Geschäft.  

 

(Zuruf von der CDU: Ach!) 

 

Sie trauen offenbar dem Gymnasium sehr viel we-
niger Wettbewerbsfähigkeit zu als meine Fraktion. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Nun ist auch dieser Weg weitgehend abgeschnit-
ten, es sei denn, das Kabinett stimmt einem sol-
chen Weg zu. Deswegen haben wir nun bundes-
weit eine einzigartige Schulform: nämlich die Ge-
meinschaftsschule mit Kabinettsvorbehalt. 

 

Alles in allem, meine Damen und Herren, finde ich, 
an dieser Stelle hat die „Mitteldeutsche Zeitung“ 
schon richtig getitelt. „CDU bügelt Schulgesetz 
glatt“. Wir sind nicht wirklich einen Schritt weiter.  

Meine Fraktion hatte ohnehin einen anderen Weg 
vorgeschlagen. Wir haben das Modell „Neue Se-
kundarschule“ - so will ich es einmal bezeichnen - 
auf administrativem Weg gewählt, also für alle Se-
kundarschulen mehr Gemeinschaftsschule. Wir 
wollten durch eine wirklich konsequente, verbind-
liche Angleichung der Bildungsgänge den Weg 
gegebenenfalls zum Abitur offenhalten. Das ist so-
zusagen der Kern.  

 

Das heißt: gleiche Stundentafel, gleiche Curricula 
in beiden Schulformen - das Stichwort zweite 
Fremdsprache habe ich schon genannt -, keine 
äußere Fachleistungsdifferenzierung mehr, also 
Bildungsgleise, die Vorentscheidungen treffen, und 
auch keinen hauptschulabschlussbezogenen Un-
terricht. Stattdessen wollten wir nun endlich einmal 
das Lernen im Gleichschritt durch binnendifferen-
ziertes und individualisiertes Lerngeschehen ab-
lösen, also Umbau bei laufendem Betrieb.  

 

Ich finde, man kann über das Prinzip der Freiwillig-
keit, wie es die Kollegen der bündnisgrünen Frak-
tion vorschlagen, durchaus geteilter Meinung sein. 
Ich habe gewisse Sympathien dafür; denn das hat 
durchaus etwas für sich. Das wäre sozusagen der 
kleinste gemeinsame Nenner, aber doch noch 
konsequent in Bezug auf das, was man will. Des-
halb werden wir dem Änderungsantrag der Bünd-
nisgrünen zustimmen, obwohl unsere Strategie ei-
ne andere war.  

 

Wir werden darüber hinaus in unseren Änderungs-
anträgen dabei bleiben, dass wir mehr Schuldemo-
kratie einfordern. Meine Damen und Herren! Die 
demokratische Auseinandersetzung an den Schu-
len ist ein eigenes Lernfeld. Um Demokratie zu er-
leben und zu begreifen, nützen akademische Fest-
vorträge längerer Art in der Regel nichts; vielmehr 
muss man spüren, was Demokratie ist. 

 

(Beifall bei der LINKEN und bei den GRÜ-
NEN) 

 

Man muss sich mit Argumenten auseinanderset-
zen. Man muss lernen, die Konsequenzen dessen 
zu tragen, was man entschieden hat. Man muss 
sich für Entscheidungen schlaumachen. Man muss 
um das beste Argument ringen. 

 

Das wäre wirklich ein echter Fortschritt gewesen. 
Wir waren - das muss ich einmal so sagen - vor al-
len Dingen von den Kollegen der SPD total ent-
täuscht, die, auch wenn sie nicht in dieser Koalition 
wären, nicht einmal mehr Sympathie dafür hätten. 
Ich habe es schon einmal gesagt: In einer Ehe 
gleichen sich die Gesichter an.  

 

Wir wollen pädagogische Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Wir werden auch die umstrittene Rege-
lung zur Nachmittagsbetreuung von Kindern mit 
geistiger Behinderung wieder aufrollen, um hierzu 
einmal Klarheit zu schaffen. Ganztagsanspruch 
- das klingt sehr schön, aber dieser Anspruch auf 
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Ganztagsangebote in der GB-Schule wäre inner-
halb von fünf Minuten erledigt. Mit dem Gesetz 
zwingen Sie ganz sicher niemanden dazu, dieses 
Problem zu lösen. Es kann sein, dass man mit po-
litischem Druck etwas weiter kommt, mit dem Ge-
setz jedoch nicht.  

 

Es wird Sie nicht wundern, dass wir ein weiteres 
Mal die Frage der kostenfreien Schülerbeförderung 
in der Sekundarstufe II aufrufen werden. Auch 
darüber haben wir in unterschiedlichen Kontexten 
mehrmals diskutiert. Ich möchte darauf verweisen, 
dass sich hierbei kein finanzielles Problem stellen 
würde; denn - das habe ich schon während der 
Einbringung gesagt - die finanziellen Mittel, die wir 
dafür aufgewendet hätten, wären sehr viel umfang-
reicher als das, was wir brauchen. Diese Dinge 
spiegeln sich in unseren Änderungsanträgen wi-
der. Dazu können Sie sich verhalten. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen von SPD und 
CDU - eigentlich nur von der SPD -, Sie sind mit 
Ihrem Versuch einer Schulreform gescheitert. 

 

(Lebhafter Beifall bei der LINKEN und bei 
den GRÜNEN) 

 

Die CDU kann ich an dieser Stelle nicht anspre-
chen; denn sie ist mit dem, was sie wollte, letztlich 
nicht gescheitert. Das ist legitim. Die CDU kupfert 
lediglich die integrative Gesamtschule ab. Der ein-
zige Unterschied ist tatsächlich der, dass man, 
wenn auf dem Türschild „Gemeinschaftsschule“ 
steht, auch zweizügig arbeiten darf.  

 

In der Praxis - darauf bin ich gespannt; ich lasse 
mich gern eines Besseren belehren - wird es eine 
eigene Abiturstufe so gut wie nie geben. Dafür 
müssten Sie riesige Schulkombinate einrichten. 

 

Sie haben ein Label für die guten Sekundarschu-
len erfunden. Nun könnte man sagen, das sei im-
mer noch besser als nichts - das stimmt. Aber es 
ist auch nicht wirklich ein ernstzunehmender 
Schritt nach vorn.  

 

Das Tröstliche an diesem Gesetzentwurf, meine 
Damen und Herren, sind die Wege, die Sie nicht 
gehen; denn dadurch sind sie auch künftig nicht 
verbaut. Das heißt mit anderen Worten: Sie haben 
das längere gemeinsame Lernen auf die lange 
Bank geschoben; aber dort - das möchte ich auch 
sagen - ist es immer noch besser aufgehoben als 
in einer Koalition mit der CDU. Das meine ich nicht 
einmal polemisch, meine Damen und Herren von 
der CDU-Fraktion. 

 

(Herr Borgwardt, CDU: Nein, gar nicht! Alles 
klar! - Weitere Zurufe von der CDU) 

 

Denn es ist doch so: Wenn zwei an einem Strang 
ziehen, dann muss zumindest die Himmelsrichtung 
stimmen, damit nicht Murks dabei herauskommt. 
Das, was uns jetzt vorliegt, ist so etwas, meine 
Damen und Herren. Das ist ein Gemeinschafts-

schulverhinderungsgesetz. Das werden wir ableh-
nen.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 
 
 

Präsident Herr Gürth: 
 

Danke schön, Frau Kollegin Bull. Habe ich Sie 
richtig verstanden, dass sich Ihre Fraktion dafür 
ausgesprochen hat, dem Änderungsantrag der 
GRÜNEN zuzustimmen? Meinen Sie den in der 
Drs. 6/1611 oder den anderen?  
 

(Frau Bull, DIE LINKE: Die Nummer habe 
ich jetzt nicht im Kopf, aber den zu § 5b 
- Gemeinschaftsschule! - Frau Prof. Dr. Dal-
bert, GRÜNE: Sie meint den Änderungs-
antrag, nicht unseren Änderungsantrag zum 
Änderungsantrag!) 

 

- Ja, vielen Dank. Das andere ist ein Änderungs-
antrag zum Änderungsantrag. - Als nächste Red-
nerin in der Debatte spricht für die Fraktion der 
SPD Frau Kollegin Reinecke. Wir dürfen bei uns 
Schülerinnen und Schüler des Trudeau-Gymna-
siums in Barleben begrüßen. Herzlich willkommen! 
 

(Beifall im ganzen Hause) 

 
 

Frau Reinecke (SPD): 
 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Lassen Sie mich zu Beginn all 
denen danken, die seit der ersten Lesung dieser 
Gesetzesnovelle Klarstellungen und Verbesserun-
gen in dem Gesetzentwurf vorgenommen haben. 
Der Dank der SPD-Fraktion gilt insbesondere dem 
Kultusminister und seinen Fachleuten sowie allen 
Fachpolitikern dieses Hauses, die Sachverhalte 
und Formulierungen hinterfragt und neue Vor-
schläge eingebracht haben. 

 

Ich möchte einige Verbesserungen herausgreifen. 
Der praxisorientierte Unterricht ist im Gesetz so 
verankert worden, dass er den erforderlichen 
Spielraum für die Schaffung von Angeboten in der 
Schule entsprechend den örtlichen Möglichkeiten 
bietet.  

 

Weiterhin wird durch § 5b klargestellt, dass der 
Unterricht in der Gemeinschaftsschule in der Regel 
im Klassenverband erfolgen soll. Das heißt, dass 
die innere Differenzierung Vorrang vor der äuße-
ren Differenzierung hat. 

 

Ich komme zum Thema Inklusion. Die Inklusion 
wurde als wichtiges schulpolitisches Ziel im Rah-
men der Umsetzung der UN-Behindertenrechts-
konvention explizit als Aufgabe für alle Schulen 
und damit natürlich auch für die Gemeinschafts-
schule in das Gesetz aufgenommen.  
 

Ich denke, dass die in den §§ 84a und 84b explizit 
festgelegten Verfahren zur Datenerfassung und 
zum Datenschutz bei der amtlichen Schulstatistik 
sowie zur wissenschaftlichen Langfristauswertung 
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von anonymisierten Bildungsverläufen nunmehr 
den datenschutzrechtlichen Bestimmungen ent-
sprechen und dass damit unsere anfänglich zu-
gegebenermaßen vorhandenen Bedenken bezüg-
lich des Schutzes der Persönlichkeitsrechte der 
Schüler und deren Eltern ausgeräumt werden 
konnten. Wir haben vorhin schon gehört, dass der 
Datenschutzbeauftragte diesen Prozess gut be-
gleitet hat.  

 

Auch die Ganztagsbetreuung für die Schulen für 
geistig Behinderte ist nunmehr gesetzlich geregelt. 
Man kann hinsichtlich der Interpretation unter-
schiedlicher Auffassung sein; Frau Kollegin Bull 
hat gerade Ihre Version dargelegt. Ich bin der Mei-
nung, dass wir hierbei im Kontext der Inklusion 
sehr wohl ein Stück vorangekommen sind. Ich be-
danke mich ausdrücklich bei den Kolleginnen aus 
dem Sozialausschuss - für meine Fraktion war Ve-
rena Späthe als behindertenpolitische Sprecherin 
zugegen - dafür, dass sie an dieser Lösung sehr 
produktiv mitgewirkt haben. 

 

Das waren einige Beispiele für die Weiterentwick-
lung des ersten Entwurfs einer 14. Novelle zum 
Schulgesetz, dessen Kernstück die Einführung der 
Gemeinschaftsschule ist. 

 

Meine Damen und Herren! Mit der Einführung der 
Gemeinschaftsschule verwirklicht die Koalition, 
insbesondere die SPD, eines ihrer wichtigsten Pro-
jekte in dieser Legislaturperiode. Die Gemein-
schaftsschule wird unsere Bildungslandschaft rei-
cher werden lassen. Die Gemeinschaftsschule 
wird gleichberechtigt neben den bisherigen Schul-
arten Grundschule, Sekundarschule, Gesamtschu-
le und Gymnasium stehen.  

 

Sie ist der mittleren und älteren Generation der 
hier Geborenen vertraut; denn Eltern und Groß-
eltern kennen das längere gemeinsame Lernen 
noch aus der eigenen Schulzeit. Aktuelle Erkennt-
nisse der Bildungsforschung und die positiven Er-
fahrungen vor allem in den Ländern, die bei den in-
ternationalen Pisa-Tests immer wieder ganz weit 
vorn zu finden sind, zeigen, dass dieser Weg rich-
tig ist. 

 

Die Gemeinschaftsschulen werden auch einen 
neuen Schub für eine bessere Bildung in unse-
rem Land geben; denn die Gemeinschaftsschule 
eröffnet zum einen die Chance für die Verwirk-
lichung neuer pädagogischer Konzepte und zum 
anderen neue Chancen hinsichtlich des sozialen 
Aspekts der Bildung. Wie oft hören wir von der 
Wirtschaft Klagen über die mangelnde soziale 
Kompetenz.  

 

(Zustimmung von Frau Niestädt, SPD) 

 

Wenn sich die Schülerinnen und Schüler künftig 
nicht mehr schon im Alter von zehn Jahren mit ih-
ren Eltern entscheiden müssen, welche Schul-
laufbahn sie einschlagen, dann wird es gerechter, 

stressfreier und stärker begabungskonform zu-
gehen. 

 

(Beifall bei der SPD) 

 

Wir eröffnen damit mehr jungen Leuten die Mög-
lichkeit, das Abitur zu erreichen. Nicht zuletzt er-
fährt die individuelle Förderung eines jeden Schü-
lers durch die Gemeinschaftsschule neue Impulse. 

 

Meine Damen und Herren! Ich bin vom pädagogi-
schen Konzept der Gemeinschaftsschule über-
zeugt. In meiner Schulzeit haben ich und meine 
Mitschüler die Erfahrung gemacht, dass das Ler-
nen immer dann Spaß gemacht hat, wenn es den 
Lehrkräften gelungen ist, den Unterrichtsstoff mit 
Begeisterung zu vermitteln und uns Erfolgserleb-
nisse zu verschaffen.  
 

Wenn man sich heute in den Schulen umschaut, 
die nach den Konzepten der Gemeinschaftsschule 
arbeiten, dann muss man sagen: Diese Pädagogik 
begeistert und ein ganz großer Teil der Mädchen 
und Jungen an solchen Schulen ist hochmotiviert. 
Fehlende Lust auf die Schule gibt es kaum; Schul-
verweigerung kommt ebenfalls kaum vor. Das, 
meine Damen und Herren, sollte doch das ent-
scheidende Ziel sein. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 

Der Zusammenhang zwischen der Lust am Lernen 
und dem Lernerfolg ist durch die Hirnforschung 
längst bewiesen. Wir alle im Raum wissen, dass 
die Hirnforschung mittlerweile auch stärker im Fo-
kus jeglicher Entwicklung steht. Kürzlich hat das 
Team um den Neurowissenschaftler Professor 
Dr. Düzel an der Otto-von-Guericke-Universität in 
Magdeburg wissenschaftlich nachweisen können, 
dass Dopamin die Überlebenschancen von Ge-
dächtnisinhalten verbessert. Dopamin wird ge-
meinhin als Glückshormon bezeichnet. Es wirkt auf 
jenen Teil des Langzeitgedächtnisses, der dem 
Menschen konkrete Ereignisse in Erinnerung ruft, 
an denen er persönlich beteiligt war. 
 

Was bedeutet das für den Unterricht? - Wer will, 
dass das Wissen der Schülerinnen und Schüler 
nicht nur bis zur nächsten Klassenarbeit präsent ist 
- böse Zungen nehmen auch das Wort Klausur-
bulimie in den Mund -, der erhöhe den Dopamin-
spiegel der Schüler, sorge also für mehr Glücks-
hormone im schulischen Leben. Diese entstehen 
in einem guten Schulklima, das durch die Förde-
rung von Wissbegierde, durch den selbständigen 
Wissenserwerb, durch die Sicherung von Erfolgs-
erlebnissen, durch Gelassenheit im Umgang mit 
den Unterschieden der Schülerschaft - Stichwort 
Heterogenität - und durch gegenseitiges Vertrauen 
gekennzeichnet ist. 
 

Es ist richtig, dass das in jeder Schulform machbar 
ist und Ziel sein sollte. Das ist keine Frage. Dabei 
liegen wir nicht weit auseinander. Aber am konse-
quentesten ist das in einer Gemeinschaftsschule 
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möglich, weil es dort zum pädagogischen Selbst-
verständnis gehört. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wenn 
wir uns heute mehrheitlich für diese Schulgesetz-
novelle entscheiden, dann können zum kommen-
den Schuljahr die ersten Gemeinschaftsschulen an 
den Start gehen. Das Interesse dafür ist groß, wie 
man hört.  

 

Ich höre natürlich auch, dass Ängste artikuliert 
werden. Das bleibt uns nicht verborgen. Es gibt 
etwa Vorurteile und Vorbehalte hinsichtlich einer 
möglicherweise unzureichenden Förderung von 
Gymnasialschülern in der Gemeinschaftsschule. 
Es besteht die Befürchtung, dass mangelnder 
Leistungsdruck die schulischen Ergebnisse minde-
re. - Bei den Betreffenden sind offensichtlich die 
Ergebnisse der Hirnforschung noch nicht ganz an-
gekommen. Mir ist jedenfalls nicht klar, wie durch 
Leistungsdruck Glücksgefühle ausgelöst werden 
sollen.  

 

Eltern von leistungsschwächeren Schülern be-
fürchten durch das längere gemeinsame Lernen 
eine Überforderung ihrer Kinder. Hierbei wird of-
fensichtlich unterschätzt, dass Kinder von Kindern 
und mit diesen lernen und sich so gegenseitig 
verbessern und bereichern können. 

 

Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Es 
liegt selbstverständlich auch in unserer Verantwor-
tung als Abgeordnete, Vorurteile gegenüber der 
Gemeinschaftsschule auszuräumen und zu ver-
hindern, dass dieses Modell schlechtgeredet wird. 
Dieser Verantwortung können wir insbesondere 
dadurch nachkommen, dass wir auf die Erfolge in 
anderen Bundesländern, etwa Thüringen, ver-
weisen. Einhellig wird dort davon berichtet, dass 
Eltern, die die neue Lernkultur kennengelernt ha-
ben, schnell von deren pädagogischen Ansätzen 
überzeugt werden konnten, auch wenn sie in der 
Anfangszeit eine gewisse Skepsis hegten.  

 

Aus der Arbeit in unseren Wahlkreisen wissen wir, 
dass es Eltern begrüßen, dass ihre Kinder länger 
zusammenbleiben können, also auch nach der 
4. Klasse mit den ihnen aus der Grundschule be-
kannten Mitschülern zusammen lernen können. 
Weiterhin legen Eltern grundsätzlich auch Wert auf 
kurze Fahrzeiten zur Schule für ihre Kinder. Im 
ländlichen Raum sind diese Wünsche immer öfter 
nur dann zu erfüllen, wenn sich ein solches Modell 
etabliert.  

 

Der Gründung einer Gemeinschaftsschule werden 
unterschiedliche Motive zugrunde liegen. Während 
die einen von der neuen Lernkultur und dem offe-
nen Unterricht überzeugt sind, wollen die anderen 
ihren Schulstandort erhalten und sehen in der 
Gemeinschaftsschule eine Möglichkeit, um das zu 
erreichen. Ich meine, beides ist legitim. 

 

(Zustimmung bei der SPD) 

Entscheidend ist: Funktionierende Gemeinschafts-
schulen können nicht angeordnet werden. Neue 
Lernkulturen entwickeln sich nun einmal nur auf 
der Basis der inneren Überzeugung sowie des 
persönlichen Engagements der Beteiligten vor Ort, 
insbesondere natürlich der Lehrkräfte. Ich halte 
sehr viel vom Prinzip der Freiwilligkeit.  

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 
SPD-Fraktion wird ihren Beitrag dazu leisten, dass 
im Land ein breiter Dialog über die Gemein-
schaftsschule geführt wird. Wir wollen mit Lehrkräf-
ten, Eltern, Schülerinnen und Schülern sowie kom-
munalen Entscheidungsträgern in einer offenen 
Gesprächsatmosphäre über die Vorbehalte disku-
tieren und die fachlichen Argumente dazu aus-
tauschen.  

 

Wir werden zeigen, wie eine lebendige Gemein-
schaftsschule entwickelt werden kann, welche 
Ressourcen dafür zur Verfügung stehen und wie 
andere Schulen diesen Weg bereits erfolgreich 
gemeistert haben. Dabei kann aufgezeigt werden, 
welche Chancen eine in die Kommune eingebette-
te Gemeinschaftsschule bietet. 

 

An dieser Stelle möchte ich erneut auf die Erfah-
rungen der Thüringer hinweisen, nämlich auf das 
Thüringer Bildungsmodell „Neue Lernkultur in 
Kommunen“. Dort gibt es ein sogenanntes Begleit-
programm unter dem Namen „nelecom“. Es lohnt 
sich, dieses einfach einmal anzuschauen und mit 
Kommunalvertretern den Austausch zu suchen.  

 

Nur eine lebendige, offene Kommunikation ist in 
der Lage, Vertrauen vor Ort aufzubauen. Es gilt die 
Vorteile der Gemeinschaftsschule herauszuarbei-
ten, ohne mögliche Nachteile oder Ängste zu ver-
schweigen. Eine authentische Kommunikation 
führt eher zum Ziel als eine Überhöhung der einen 
oder anderen Schulform.  

 

Schließlich ist es sinnvoll, eine gemeinsame Vision 
einer lebendigen Gemeinschaftsschule zu schaf-
fen, auf die sich Eltern, Schüler und Lehrkräfte 
freuen können. Dann kommt auch der wichtigste 
Helfer des schulischen Erfolgs ins Spiel - Sie kön-
nen es sich vorstellen -: Dopamin. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren von der 
Opposition, ich lade Sie ausdrücklich dazu ein, 
sich am Prozess der Einführung von Gemein-
schaftsschulen in Sachsen-Anhalt aktiv zu beteili-
gen. Selbstverständlich gibt es unterschiedliche 
Ansätze. Wir haben viele Diskussionen geführt. Ich 
finde das auch völlig normal, hat doch jede Partei, 
jede Fraktion ihre schulpolitischen Grundüberzeu-
gungen und Lösungsstrategien.  

 

Klug wäre es jedoch, die Chancen dieser 14. No-
velle zu erkennen und zu sagen: Wir haben zwar 
eine eigene Vorstellung zum längeren gemeinsa-
men Lernen in Sachsen-Anhalt, aber wenn sich die 



 Landtag von Sachsen-Anhalt  Plenarprotokoll 6/34  15.11.2012 2727 
 

ersten Schulen in Sachsen-Anhalt auf den Weg 
zur Gemeinschaftsschule machen, dann verdienen 
diese auch unsere uneingeschränkte Unterstüt-
zung. 

 

(Beifall bei der SPD - Zustimmung bei den 
GRÜNEN) 

 

Abschließend bitte ich Sie um Zustimmung zu der 
Beschlussempfehlung. Machen Sie den Weg frei 
für die Bereicherung der Schullandschaft in Sach-
sen-Anhalt um einen weiteren Schultyp, die Ge-
meinschaftsschule. - Vielen Dank. 
 
 

Präsident Herr Gürth:  
 

Danke schön, Frau Kollegin Reinecke. Es gibt eine 
Anfrage der Frau Kollegin von Angern. Möchten 
Sie diese beantworten? 
 
 

Frau Reinecke (SPD):  
 

Ja. 
 
 

Präsident Herr Gürth:  
 

Bitte schön, Frau Kollegin von Angern. 
 
 

Frau von Angern (DIE LINKE):  
 

Das ist keine Frage zur Gemeinschaftsschule. 
Frau Kollegin Reinecke, können Sie mir erklären, 
warum Sie als Bildungspolitikerin Ihrer Fraktion 
dem Vorschlag des Rechtsausschusses nicht ge-
folgt sind, die Ordnungswidrigkeit aus § 84 Abs. 1 
Nr. 1 des Schulgesetzes zu streichen? Können Sie 
mir darüber hinaus erklären, welchen pädagogi-
schen Wert die Verhängung von Geldbußen bzw. 
deren Umwandlung in Beugearrest für Schul-
schwänzer hat? Sind Sie der Auffassung, dass 
dies tatsächlich ein Problem der Justiz ist und 
deswegen in deren Zuständigkeit fallen sollte?  
 

(Herr Dr. Schellenberger, CDU: Das machen 
wir dann am 15.!) 

 
 

Frau Reinecke (SPD):  
 

Frau Kollegin von Angern, Sie wissen, ich bin im 
Bereich der Straffälligen- und Bewährungshilfe eh-
renamtlich tätig. Ich denke, fachlich brauchen wir 
uns an dieser Stelle nicht auseinanderzusetzen. 
Wir sind bildungspolitisch einfach an dem Punkt, 
dass wir sagen: Dieses komplexe Thema gehört in 
einen Gesamtkontext. An diesen Lösungswegen 
werden wir auch arbeiten. 
 

(Zustimmung bei der SPD und bei der CDU 
- Zuruf von Frau von Angern, DIE LINKE) 

 
 

Präsident Herr Gürth:  
 

Danke schön. - Wir fahren in der Debatte fort. 
Als Nächste spricht für die Fraktion BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN deren Vorsitzende Frau Professor 
Dr. Dalbert. 

Frau Prof. Dr. Dalbert (GRÜNE):  
 

Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Heute ist der große Tag gekommen. 
Die SPD wird eines ihrer großen Wahlversprechen 
einlösen. Die Regierungskoalition wird einen wich-
tigen Punkt im Koalitionsvertrag abarbeiten. Frau 
Reinecke, wenn ich mir die Begeisterung im Saal 
ansehe, dann muss ich sagen: Vielleicht sollte 
man hier ein bisschen Dopamin verteilen. 
 

(Heiterkeit und Beifall bei den GRÜNEN und 
bei der LINKEN - Herr Gallert, DIE LINKE: 
Das gibt es immer nur nach Erfolg, Frau 
Dalbert! - Heiterkeit bei der LINKEN und bei 
den GRÜNEN) 

 

- Gut, dann bekommt die CDU Dopamin und sollte 
ein bisschen Begeisterung zeigen. 
 

Was bekommen wir? - Wir bekommen keine Ein-
führung der Gemeinschaftsschule, sondern wir be-
kommen eine leere Hülse, auf der „Gemeinschafts-
schule“ steht.  
 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 
 

Denn was ist eine Gemeinschaftsschule? - Eine 
Gemeinschaftsschule ist eine Schule, in der Kinder 
länger gemeinsam lernen und in der sie das in ei-
nem anderen pädagogischen Klima tun, in einem 
pädagogischen Klima, das auf individuelle Lern-
angebote setzt. Es ist eine Schule, die sich dazu 
verpflichtet, Bildungsangebote für alle Kinder in 
dieser Schule maßzuschneidern. Das heißt, dass 
in einer Gemeinschaftsschule in der Regel eben 
nicht im Klassenverband, sondern in Lerngruppen 
unterrichtet wird. Das heißt auch, dass das Sit-
zenbleiben entfallen kann,  
 

(Herr Schröder, CDU: Sehen Sie, das ist der 
Unterschied! Das trennt uns!) 

 

weil jedes Kind zu jeder Zeit individuell gefördert 
wird, sodass die Notwendigkeit von zwölfmonati-
gen Doppelschleifen entfällt; es sei denn, ein Kind 
ist über mehrere Monate krank - für solche Aus-
nahmefälle wird eine solche Möglichkeit an der 
Gemeinschaftsschule vorgehalten.  
 

Natürlich ist die Gemeinschaftsschule eine Schule, 
die ausreichend Zeit vorhält - Zeit, um die Persön-
lichkeitsentwicklung der Schülerinnen und Schüler 
insgesamt voranzutreiben, um also das Musische, 
das Sportliche, das Künstlerische mit in den Blick 
zu nehmen, Zeit, um auch den Schülern, die lang-
samer und mit mehr Schwierigkeiten lernen, Zeit 
zu geben, das, was sie gelernt haben, zu üben und 
zu verfestigen, Zeit auch, um Schülern und Schü-
lerinnen mit besonderen Fähigkeiten und besonde-
ren Interessen besondere Lernherausforderungen 
zu geben. 
 

(Beifall bei den GRÜNEN) 
 

All das steht nicht in diesem Gesetz. Vielmehr hat 
die CDU große Kreativität dabei bewiesen, der 
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Einführung der Gemeinschaftsschule viele Steine 
in den Weg zu legen. 
 

(Zustimmung bei den GRÜNEN und bei der 
LINKEN - Herr Scheurell, CDU: Wo sind 
denn die zu sehen?)  

 

So wird es die Ganztagsschule bei der Gemein-
schaftsschule nur auf Antrag geben. Wenn die 
Gemeinschaftsschule das Abitur nach 13 Jahren 
anbieten möchte - wir haben es schon gehört -, 
bedarf es für jeden Einzelfall eines Kabinetts-
beschlusses. Wenn ein Schulträger ein Gymna-
sium in eine Gemeinschaftsschule umwandeln 
möchte, muss er ein zweites Gymnasium vorhal-
ten; es sei denn, die Landesregierung sagt, das sei 
nicht nötig. 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, das, 
was Sie tun, ist sehr geschickt. Und es ist in mei-
nen Augen ein rückwärts gerichteter Schulkampf 
unter dem Deckmantel der Einführung der Ge-
meinschaftsschule.  
 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LIN-
KEN - Herr Schröder, CDU: Erkennen Sie 
doch die Unterschiede an!) 

 

Ich habe Ihnen schon bei der ersten Lesung ge-
sagt: Wenn Sie die Gemeinschaftsschule zum Er-
folg bringen wollen, müssen Sie Eltern sagen kön-
nen, warum sie ihr Kind auf eine Gemeinschafts-
schule statt auf ein Gymnasium schicken sollen. 
Das heißt, die Gemeinschaftsschule braucht ein 
Profil.  
 

Wir sagen: Die Gemeinschaftsschule soll ein be-
rufsorientiertes Profil haben, das sie in enger Ver-
zahnung mit der Wirtschaft vor Ort entwickeln 
kann, mal eher technisch ausgerichtet, mal eher 
wirtschaftlich ausgerichtet. Darin sehen wir einen 
wichtigen Baustein im Kampf gegen den Fachkräf-
temangel.  
 

Selbstverständlich muss die Gemeinschaftsschule 
eine Schule sein, die alle Schulabschlüsse anbie-
tet. Das heißt für uns auch, dass sie nach der 
12. Klasse die Fachhochschulreife und nach der 
13. Klasse das Abitur anbietet. Eine solche Ge-
meinschaftsschule, die ein anderes pädagogisches 
Klima und ein klares Profil vorhält, wäre eine wich-
tige und substanzielle Ergänzung unserer Schul-
landschaft. 
 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LIN-
KEN) 

 

Eine solche Gemeinschaftsschule ist die Gemein-
schaftsschule, auf die die Eltern und viele Lehrer 
und Lehrerinnen im Land gezählt haben. An die 
Kolleginnen und Kollegen von der SPD gewandt 
sage ich: Sie liefern nicht; Sie haben beim Min-
destlohn nicht geliefert und bei der Gemeinschafts-
schule liefern Sie auch nicht. 
 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LIN-
KEN)  

Kommen wir zu einem zweiten zentralen Punkt. 
Das ist das Thema Inklusion. In Bezug auf diesen 
Punkt waren wir im Land Sachsen-Anhalt schon 
einmal weiter. Das, was Sie jetzt vorlegen, ist ein 
echter Rückschritt bei der Inklusion. Sie sprechen 
eine Garantie für Förderschulen aus. Das ist ein 
klares Bekenntnis zum Erhalt der Förderschulen. 
Ich zitiere: 
 

„Für Schülerinnen und Schüler, die beson-
dere Hilfen benötigen, sind Förderschulen 
vorzuhalten.“ 

 

(Zustimmung bei der CDU) 
 

Genau das ist in meinen Augen mit der UN-Kon-
vention nicht vereinbar.  
 

(Frau Feußner, CDU: Das ist falsch! - Weite-
re Zurufe von der CDU: Falsch! - Quatsch!)  

 

Die UN-Konvention fordert uns auf, alle Lern- und 
Entwicklungskontexte so zu gestalten, dass sie für 
alle Kinder ein geeignetes Umfeld bieten, um sich 
zu entwickeln und zu lernen.  
 

(Frau Feußner, CDU: Genau, ein Umfeld für 
alle! - Herr Schröder, CDU: Förderschulen 
können ein geeignetes Umfeld schaffen!) 

 

Das eine ist richtig: Inklusion ist nicht einfach. Da-
bei geht es um die sächliche Ausstattung, um die 
bauliche Ausstattung von Räumen, damit alle Kin-
der angemessen lernen und sich entwickeln kön-
nen. Dabei geht es um multiprofessionelle Teams, 
also um die Zusammenarbeit von Regelschullehre-
rinnen und Förderschullehrern, von Sozialarbeite-
rinnen und Schulpsychologinnen, von pädagogi-
schen Mitarbeiterinnen und Logopädinnen und vie-
len anderen mehr.  
 

Es geht auch um die Befähigung der Lehrer und 
Lehrerinnen zur Inklusion. Viele Lehrer und Lehre-
rinnen hier im Lande haben Angst vor der Inklusi-
on. Das ist, finde ich, eine nachvollziehbare Angst. 
 

(Zuruf von der CDU: Das ist aber nicht das 
Thema!) 

 

Es ist eine Angst, die wir ernst nehmen sollten. 
Deswegen müssen wir die Lehrer und Lehrerinnen 
zur Inklusion befähigen. Wir müssen daher über 
die Lehrerbildung und die Fortbildung von Lehrern 
und Lehrerinnen reden, wenn wir die Inklusion gut 
auf den Weg bringen wollen. Es gibt also viele 
dringend notwendige und wichtige Aufgaben. Was 
aber tun Sie? - Sie lehnen sich in Ihrem Sessel zu-
rück.  
 

Deswegen haben wir zum Thema der Profilierung 
der Gemeinschaftsschule und zur Frage der Inklu-
sion einen Änderungsantrag eingebracht. Die An-
nahme dieses Änderungsantrages wäre für uns die 
Minimalvoraussetzung, um Ihrem Schulgesetz zu-
stimmen zu können. 
 

Sie sagen immer, Sie wollen Ruhe in der Schul-
struktur, und dann legen Sie ein solches Schul-
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gesetz vor. Das ist sinnlos und an manchen Stel-
len sogar eine schädliche Operation an der Schul-
struktur. Das hätten Sie sich in der Tat sparen kön-
nen. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LIN-
KEN)  

 

Aber auch sonst - unabhängig von der Frage der 
Profilierung der Gemeinschaftsschulen und von 
den Fragen der Inklusion, die in diesem Gesetz 
zentral sind - gibt es in diesem Gesetz viele Stel-
len, an denen eine Verschlimmerung festzustellen 
ist oder an denen Chancen verpasst werden.  

 

Das eine Thema haben wir jetzt schon mehrfach 
gehabt: Sie haben die Chance verpasst, bei den 
Ordnungswidrigkeiten das Schulschwänzen zu 
streichen und so mit dem Unsinn aufzuhören, mit 
Beugehaft zu drohen, um Kinder in die Schule zu 
bringen. Dafür müssen wir ganz andere Wege 
gehen; darin waren sich alle Experten und Exper-
tinnen einig. Dies ist eine solche verpasste Chan-
ce. 

 

(Zuruf: Müssen wir nachliefern!) 

 

Sie haben, obwohl es wiederholt Anträge hierzu 
gab, auch die Chance verpasst, die direkte Demo-
kratie in der Schule zu stärken, also die Mitbestim-
mung der Schüler und Schülerinnen in den Schu-
len zu stärken. Auch hierbei sind Sie keinen Schritt 
vorangekommen. 

 

Für die freien Schulen bauen Sie neue Hürden auf, 
wie wir in der Anhörung sehr klar gehört haben. Ihr 
Gesetzentwurf sieht vor, dass die Genehmigung 
für die Gründung einer neuen Schule zwölf Monate 
gilt. Das bedeutet, da diese Genehmigung zum 
1. Juni erteilt wird, dass sich die Schule in zwei, 
drei Monaten gründen muss und in zwei, drei Mo-
naten mit dem Unterricht beginnen muss. Das 
heißt, die Schule muss alles, was sie zur Schul-
gründung tun muss, tun, bevor sie überhaupt weiß, 
ob sie genehmigt ist.  

 

Nach der Anhörung haben wir beantragt, dass die-
se Frist auf 18 Monate verlängert wird, damit die 
Schulen auch im darauffolgenden Schuljahr mit 
dem Unterricht beginnen können. Selbst zu dieser 
einfachen Änderung des Gesetzentwurfes waren 
Sie nicht bereit. Dies sind unnötige Hürden, die Sie 
den freien Schulen in den Weg stellen.  

 

Oder zu der Genehmigung des Lehrpersonals. Bei 
Lehrpersonal, das ein anderes wissenschaftliches 
Studium als das Lehramtsstudium aufweist, galt 
bisher eine Widerspruchsregelung. Dieses Lehr-
personal konnte so lange unterrichten, bis es zu 
einem Widerspruch kam.  

 

Diese Regelung wurde nun umgewandelt in ein 
Genehmigungsverfahren. Warum? - Kollege Scharf 
hat es in seiner Anfrage auf den Punkt gebracht: In 
weniger als 1 % der Fälle gab es Probleme. Inso-

fern würde eine Widerspruchsregelung das Leben 
für die freien Schulen einfacher machen. 

 

(Zustimmung von Herrn Striegel, GRÜNE, 
und von Frau Feußner, CDU)  

 

Lassen Sie mich einen weiteren Punkt anspre-
chen, bei dem ich die Ausführungen der Kollegin 
Reinecke nicht teile. Dies betrifft den Bereich des 
Datenschutzes.  

 

Erstens. Man muss festhalten, dass in dem Ge-
setzentwurf die Erhebung einer Unmenge an Da-
ten erlaubt wird. Teilweise wird diese Erhebung mit 
der Begründung erlaubt, dass dies für die For-
schung notwendig ist, also Statistik, Schülerbiogra-
fien und Ähnliches. Mich überzeugt das nicht. Ich 
selber betreibe solche Längsschnittstudien. Diese 
Arten von Daten, versehen mit einer Schüleridenti-
fikationsnummer, werden dafür nicht benötigt. 

 

Zweitens ist in diesem Zusammenhang eine Ver-
besserung auszumachen, und zwar insofern, als 
es hierzu eine gesetzliche Regelung geben soll 
und nicht eine Regelung im Wege der Verordnung. 
Dies ist ein echter Fortschritt.  

 

In § 84c wird von einer landesweit eindeutigen 
Schüleridentifikationsnummer gesprochen, wenn 
es um die Verwaltung geht. In § 84d, wenn es um 
die Statistik und die Biografie, also um die For-
schung geht, ist ebenfalls die Rede von einer lan-
desweit eindeutigen Schüleridentifikationsnummer. 
Das Gesetz schließt nicht aus, dass es dieselben 
Schüleridentifikationsnummer ist. Das heißt, Sie 
können auf Knopfdruck beide Datenbestände zu-
sammenführen. Dann haben Sie einen gläsernen 
Schüler und eine gläserne Schülerin und das leh-
nen wir ab. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN - Herr Borg-
wardt, CDU: Aber gläserne Abgeordnete!) 

 

- Genau, gläserne Abgeordnete; so ist das. 

 

Noch ein letztes Wort zu einem anderen Thema, 
und zwar zum Landesbesoldungsgesetz. Wir hat-
ten beantragt, dass der gesamte Teil zum Landes-
besoldungsgesetz aus dem Gesetzgebungsvor-
haben zum Schulgesetz gestrichen wird, sodass 
man ihn sich in Ruhe angucken kann; denn es sol-
len erneut sachfremde Kriterien in die Landes-
besoldungsordnung Einzug halten. Es ist nicht ein-
zusehen, dass Schulleiter oder Schulleiterinnen 
einer Gemeinschaftsschule unterschiedlich besol-
det werden in Abhängigkeit davon, ob sie das 
Lehramt für Gymnasien oder das Lehramt für Se-
kundarschulen studiert haben.  

 

Es ist uns nicht gelungen, das Landesbesoldungs-
gesetz aus diesem Verfahren herauszulösen. Viel-
mehr haben Sie die Gelegenheit genutzt, die 
Hochstufung der Stelle des Präsidenten der Lan-
desstraßenbaubehörde von der Besoldungsgruppe 
B 3 auf die Besoldungsgruppe B 4 in ein Geset-
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zespaket mit der Überschrift „Schulgesetz“ hinein-
zumogeln. 
 

Der „Mitteldeutschen Zeitung“ konnten wir entneh-
men, warum das so ist. Dahinter, so entnehmen 
wir den Zeitungen, stehen Personalrochaden der 
SPD. Ich empfinde das als einen Vorgang, der ei-
ne tiefe Missachtung des Parlamentes impliziert, 

 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LIN-
KEN) 

 

dass Sie sich nicht hinstellen, einen Antrag stellen, 
diesen begründen und wir dann darüber debattie-
ren, ob das sachgerecht ist.  

 

Ich empfinde es auch als eine Missachtung des 
Souveräns, der Wählerinnen und Wähler. Ich 
könnte mir vorstellen, dass die Wählerinnen und 
Wähler Sie auch gerne fragen würden, ob Sie bis-
weilen einmal daran denken, dass es Steuergelder 
sind, die Sie an dieser Stelle verteilen. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN - Herr Barthel, 
CDU: Das wurde im Finanzausschuss ganz 
offen beschlossen!)  

 

Insgesamt: Was die Gemeinschaftsschule betrifft, 
ist das Schulgesetz eine leere Hülse. Was die In-
klusion betrifft, ist das Schulgesetz ein Rückschritt. 
Und an vielen anderen Stellen ist das Schulgesetz 
Murks. Dem werden wir nicht zustimmen.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung bei 
der LINKEN)  

 
 

Präsident Herr Gürth: 
 

Danke schön, Frau Kollege Dalbert. - Als Nächster 
spricht für die Fraktion der CDU Herr Güssau. 

 

Wir dürfen auf der Besuchertribüne weitere Gäste 
begrüßen, nämlich Schülerinnen und Schüler des 
Dr.-Hermann-Gymnasiums aus Schönebeck. Herz-
lich willkommen im Haus! 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 
 

Herr Güssau (CDU): 
 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Wir beraten heute in zweiter 
Lesung über die 14. Novelle zum Schulgesetz des 
Landes Sachsen-Anhalt und wollen diese Novelle 
verabschieden. 
 

(Herr Striegel, GRÜNE: Sie wollen das!) 
 

Ich komme zu Beginn meiner Ausführungen auf 
meine Aussagen während der ersten Lesung des 
Gesetzentwurfes der Landesregierung zurück und 
möchte eine Feststellung wiederholen: Die CDU 
hat sich mit dieser Novelle sehr schwer getan. 
 

(Zustimmung von Frau Weiß, CDU) 
 

Sie hat mit der Einführung der Gemeinschafts-
schule eine Kröte schlucken müssen, die durch 

den Koalitionsvertrag bereits serviert war. Aber wir 
haben uns als Koalition in den Beratungen des 
Ausschusses für Bildung und Kultur zusammen-
gerauft und auch schwierige Passagen schließlich 
einvernehmlich formuliert.  
 

Deshalb möchte ich es nicht versäumen, zu Be-
ginn - auch ich werde das tun - dem Koalitions-
partner SPD und vor allem dem Kultusminister 
Herrn Stephan Dorgerloh für die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit zu danken. 
 

(Beifall bei der CDU - Zustimmung von Frau 
Budde, SPD) 

 

Nicht zuletzt das gute und intakte Verhältnis zwi-
schen allen Beteiligten hat dazu geführt, dass wir 
im Endergebnis einen tragfähigen und für unser 
Schulwesen erträglichen Gesetzentwurf vorlegen 
konnten.  
 

Ich stimme der Fraktion DIE LINKE deshalb aus-
drücklich nicht zu, die den Gesetzentwurf ein „Ge-
meinschaftsschul-Verhinderungsgesetz“ genannt 
hat.  
 

(Frau Bull, DIE LINKE: So deutlich darf man 
es auch nicht machen!) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Ich komme nun 
zu einigen wenigen inhaltlichen Bemerkungen; 
denn das meiste ist von meinen Vorrednern bereits 
gesagt worden.  

 

Wir als CDU konnten uns mit unserer Forderung 
durchsetzen, eine Formulierung in § 5b Abs. 4 auf-
zunehmen, nach der eine Gemeinschaftsschule 
mit eigenständiger Oberstufe ein Abitur nach zwölf 
Schuljahren anbieten muss. Dies war und ist uns 
wichtig, um deutlich zu machen, dass keine Schul-
form in unserem Schulwesen bevorzugt oder be-
nachteiligt werden soll, indem unterschiedliche 
Zeiträume bis zum Erwerb der allgemeinen Hoch-
schulreife festgelegt werden. Ausnahmen davon 
soll es aber marginal geben. Weitere singuläre 
Ausnahmen sollen nur dann möglich sein, wenn 
das Landeskabinett diesen zustimmt. 

 

Kurzum: Die Regel sind zwölf Jahre bis zum Abi-
tur. Ich schaue einmal zu den Schülerinnen und 
Schülern auf der Tribüne: In einigen engen Aus-
nahmefällen kann das Abitur nach 13 Schuljahren 
abgelegt werden.  

 

Warum ist uns das so wichtig? - Zum einen des-
halb, weil damit im Wesentlichen gleiche Wett-
bewerbsbedingungen aller Schulformen gewähr-
leistet werden, zum anderen weil die Diskussion 
um das Abitur nach zwölf bzw. nach 13 Schuljah-
ren erneut angezettelt wurde.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir soll-
ten uns nicht darauf einlassen, die grundsätzliche 
Dauer der Schullaufbahn bis zum Abitur in Sach-
sen-Anhalt erneut zur Disposition zu stellen. Wir 
sollten den Eltern und Kindern so wenig grund-
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legende strukturelle Änderungen in unserem Schul-
wesen zumuten wie irgend möglich. 

 

(Beifall bei der CDU) 
 

Eltern und Kinder benötigen schulpolitische Konti-
nuität.  
 

(Beifall bei der CDU) 
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Im Zu-
sammenhang mit der Umwandlung von Schulen in 
Gemeinschaftsschulen hat die CDU eine weitere 
wichtige Passage in die Novelle einarbeiten kön-
nen. Gemeinschaftsschulen können auch in Schul-
formen des gegliederten Schulwesens rückumge-
wandelt werden, wenn die Träger der Schulent-
wicklungsplanung, die Schulträger und die Ge-
samtkonferenzen dies beschließen. Dadurch ist 
eine Form der Selbstevaluation durch die freie 
Wahl der Entscheidungsträger vor Ort gegeben. 
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Gerade 
weil die CDU Wert darauf gelegt hat, keine Schul-
form zu bevorzugen oder zu benachteiligen, haben 
wir in einer Protokollerklärung festgehalten, dass 
für Sekundarschulen mit mehr als 360 Schülerin-
nen und Schülern und für deren Schulleitung eine 
zusätzliche Funktionsstelle eines pädagogischen 
Koordinators einzurichten ist. Damit wollen wir 
deutlich machen, dass die Schulform Sekundar-
schule gleichberechtigt neben den anderen Schul-
formen steht. Meines Erachtens ist auch das ein 
deutliches Zeichen der Wertschätzung der Sekun-
darschulen in unserem Land.  
 

(Beifall bei der CDU) 
 

Des Weiteren haben wir in der Beschlussempfeh-
lung des Ausschusses an das Plenum in § 64 
Abs. 2a festgeschrieben, dass neben einer Ge-
meinschaftsschule immer auch ein Gymnasium in 
einem Schuleinzugsbereich existieren muss, um 
somit den Eltern die Möglichkeit zu erhalten, zwi-
schen den Schulformen zu wählen. 
 

Aus unserer Sicht ist der Gesetzentwurf damit so 
weit qualifiziert worden, dass er Ihnen in Form der 
Beschlussempfehlung vorgelegt werden konnte, 
um nun die Zustimmung des Hohen Hauses zu er-
halten.  
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Für die 
kommenden Jahre wünsche ich mir, dass unser 
Schulwesen in Sachsen-Anhalt und sein gutes Ab-
schneiden bei den Schulleistungsuntersuchungen 
Pisa und Iglu weiterhin gesichert sind. Jedenfalls 
gehe ich davon aus, dass wir die guten Plätze 
auch in Zukunft erreichen. Eine erneute Novellie-
rung des Schulgesetzes in den kommenden Jah-
ren sollten wir uns nicht zumuten. Denn - ich wie-
derhole mich - unsere Ziele sind Kontinuität und 
Verlässlichkeit. 

 

(Beifall bei der CDU - Zustimmung von Frau 
Budde, SPD) 

Präsident Herr Gürth:  
 

Herr Kollege Güssau, es gibt zwei Wortmeldun-
gen; sicherlich sind es Anfragen. Möchten Sie die-
se beantworten? 

 
 

Herr Güssau (CDU):  
 

Ich freue mich. 
 
 

Präsident Herr Gürth: 
 

Dann hat zunächst Frau Kollegin Hohmann das 
Wort. Bitte. 

 
 

Frau Hohmann (DIE LINKE): 
 

Herr Kollege Güssau, ich habe eine Nachfrage. 
Sie wissen, dass ich über Erfahrungen aus einer 
30-jährigen Tätigkeit als Lehrerin verfüge. 

 
 

Herr Güssau (CDU): 
 

Schön.  
 
 

Frau Hohmann (DIE LINKE): 
 

Als Lehrerinnen haben wir immer zu dem Prinzip 
gestanden, dass in dem Fall, in dem etwas päda-
gogisch nicht wertvoll war, wir es zur Seite legten 
und nach Alternativen suchten, um pädagogisch 
wertvolle Dinge in den Unterricht einzubringen. 

 

Nun wurde in der letzten Sitzung des Rechtsaus-
schusses, in der über den Gesetzentwurf befunden 
wurde und bei der auch die Mitglieder des Bil-
dungsausschusses anwesend waren, seitens des 
Staatssekretärs des Kultusministeriums geäußert, 
dass die Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang 
mit der Schulpflichtverletzung pädagogisch eigent-
lich unklug seien und keinen Wert hätten. Dennoch 
haben Sie diesen Passus im Gesetz stehen las-
sen. Ich möchte wissen, warum pädagogisch nicht 
Wertvolles im Gesetz steht. 

 
 

Herr Güssau (CDU):  
 

Sehr geehrte Kollegin Hohmann, ich freue mich, 
dass Sie 30 Jahre lang im Schuldienst tätig waren. 
Ich war lediglich 16 Jahre im Schulwesen tätig und 
kann bei diesem Thema auch mitreden. Ich habe 
als Lehrer zwölf Novellen zum Schulgesetz er-
leben dürfen. Sie können mir glauben, dass die-
se Anzahl an Novellen in den Lehrerkollegien da-
zu geführt hat, dass die Bereitschaft zu weiteren 
Veränderungen erheblich abgenommen hat. Ich 
drücke mich an dieser Stelle etwas vornehm aus. 
 

(Zustimmung bei der CDU - Frau von An-
gern, DIE LINKE: Das war nicht die Frage!) 

 

- Lassen Sie mich doch einmal Luft holen! Wir sind 
doch hier nicht in der Schule. 
 

(Heiterkeit und Zustimmung bei der CDU) 
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Um auf Ihre Frage einzugehen: Sicherlich haben 
wir uns die Aussagen im Rechtsausschuss ange-
hört. Mich hat das etwas verwundert. Wir beschäf-
tigen uns mit dem Schulgesetz schon seit längerer 
Zeit. Mich hat es erstaunt, dass auf der Zielgera-
den der Schulgesetzberatungen diese Änderungs-
vorschläge von Ihrer Seite kamen. 
 

(Frau von Angern, DIE LINKE: Seit März 
2012 ist es dem Landtag bekannt!) 

 

Vor allem sollte im Bereich des Kultusministeriums 
hoppla-hopp eine Änderung vollzogen werden.  
 

(Zurufe von Frau von Angern, DIE LINKE, 
und von Herrn Lange, DIE LINKE) 

 

Daraufhin habe ich mir diese Zustände im Justiz-
bereich persönlich vor Ort angeschaut. Ich weiß, 
worüber ich rede. Ich habe mir diese fürchterlichen 
Zustände in einer Jugendarrestanstalt angeschaut. 
Ich scheue mich auch nicht, dies deutlich und offen 
auszusprechen. Ich bin der festen Meinung, dass 
wir in diesem Bereich etwas tun müssen.  
 

(Zustimmung bei der SPD) 
 

Was ich aber völlig ablehne, ist, holterdiepolter ei-
ne Ordnungswidrigkeit zu streichen und zu glau-
ben, dann seien alle Probleme in diesem Land ge-
löst. Das ist nicht der richtige Weg, meine Damen 
und Herren.  
 

(Zustimmung bei der CDU - Zuruf von Frau 
von Angern, DIE LINKE) 

 

Ich sehe auch im Bereich Justiz eine Mitverantwor-
tung, wie mit Jugendlichen vor Ort gearbeitet wird, 
vor allem unter welchen baulichen Zuständen das 
Ganze geschieht.  
 

(Frau von Angern, DIE LINKE: Es geht um 
Schulverweigerer!) 

 

- Dann sage ich Ihnen bezüglich der Schulver-
weigerer: Es ist schon kurios, wenn man mit 24, 
25 Jahren im Jugendarrest sitzt und die Grundlage 
einmal eine Schulverweigerung war. Da muss ich 
fragen: Warum dauert das so lange?  
 

(Zuruf von Frau von Angern, DIE LINKE) 
 

Ich kann Ihnen aus meinem persönlichen Hinter-
grund Folgendes sagen. Meine Lebensgefährtin 
arbeitet in Neukölln. Das ist ein Stadtteil in Berlin, 
der wirklich extreme Probleme mit Schulschwän-
zern und Schulverweigerern hat. Dann müssen wir 
uns einmal anschauen, wie andere Länder mit sol-
chen Problemen umgehen. Vielleicht können wir 
auch von anderen Ländern lernen. Vielleicht wer-
den wir an manchen Stellen schneller. Aber ich 
kann nicht fünf rote Ampeln überfahren und zum 
Schluss sagen: Ich zahle einfach nicht. 
 

(Zustimmung bei der CDU - Frau von An-
gern, DIE LINKE: Die sind nicht zur Schule 
gegangen, sie haben keine rote Ampel über-
fahren!)  

Präsident Herr Gürth:  
 

Herr Kollege Güssau, es gibt noch eine zweite An-
frage des Kollegen Striegel. Möchten Sie diese 
auch beantworten? 

 
 

Herr Güssau (CDU):  
 

Ich habe es befürchtet.  
 

(Heiterkeit) 
 
 

Herr Striegel (GRÜNE):  
 

Herr Kollege Güssau, danke, dass Sie die Gnade 
haben, trotz der Befürchtung vielleicht auf meine 
Frage zu antworten.  

 
 

Herr Güssau (CDU):  
 

Fragen Sie!  
 
 

Herr Striegel (GRÜNE):  
 

Zur Lernkurve der CDU erspare ich mir jetzt Be-
merkungen. In Sachen Schulgesetz: Ich hätte eine 
Nachfrage zum Thema Arrest für Schulverweige-
rer: Habe ich Sie korrekt verstanden, dass Sie wei-
tere Änderungen des Schulgesetzes nicht planen 
und damit auch das Thema „Abschaffung des 
Schularrests“ in dieser Legislaturperiode nicht 
mehr anfassen werden? 
 

(Zuruf von der CDU: Es gibt gar keinen 
Schularrest! - Weitere Zurufe von der CDU 
- Unruhe - Glocke des Präsidenten) 

 
 

Herr Güssau (CDU):  
 

Sehr geehrter Herr Striegel - -  
 
 

Präsident Herr Gürth:  
 

Entschuldigung. - Die Frage hat offensichtlich viele 
Gemüter bewegt, sie interessiert hier im Haus. 
Jetzt wollen wir die Antwort auch hören, und da ist 
ein geringer Geräuschpegel genau das Richtige.  

 
 

Herr Güssau (CDU):  
 

Sehr geehrter Herr Striegel, Sie haben mich da 
nicht richtig verstanden. Ich habe mich vielleicht 
auch unklar ausgedrückt. Dafür möchte ich mich 
bei Ihnen entschuldigen.  

 

(Heiterkeit bei der CDU) 

 

Ich bin da mit Frau Reinecke einig. Wir haben bei-
de im Ausschuss gesessen und haben uns das 
angehört. Das Repertoire, das uns dort von den 
Fachleuten vor Ort vorgestellt worden ist, weicht 
von dem Repertoire der anderen Fachleute stark 
ab. Es sind tiefgreifende Veränderungen, die uns 
aus der Praxis heraus vorgeschlagen worden sind. 
Das hat uns bewogen, gemeinsam, auch mit ande-
ren Ausschüssen, nach Lösungen zu suchen. Die 
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einfache Streichung erschien uns an dieser Stelle 
und auch zu diesem Zeitpunkt nicht angemessen 
und nicht richtig.  

 

(Beifall bei der CDU) 

 
 

Präsident Herr Gürth:  
 

Es gibt noch eine weitere Wortmeldung oder eine 
Zwischenintervention.  

 
 

Herr Erben (SPD):  
 

Herr Präsident, eine - -  

 
 

Präsident Herr Gürth:  
 

Entschuldigung. - Herr Kollege Güssau, es gibt 
noch zwei Wortmeldungen.  

 
 

Herr Erben (SPD):  
 

Ich habe jetzt allerdings keine Frage. 

 
 

Präsident Herr Gürth:  
 

Dann haben wir eine Zwischenintervention und ei-
ne Anfrage der Kollegin Klein. Möchten Sie diese 
beantworten? 

 
 

Herr Güssau (CDU):  
 

Ja.  
 
 

Präsident Herr Gürth:  
 

Herr Erben und dann Frau Klein. 
 
 

Herr Erben (SPD):  
 

Es geht mir noch einmal um die Frage des Ju-
gendarrests und um die Angst, die Herr Kollege 
Striegel eben kundgetan hat, jetzt könne sich an 
den Zuständen nichts ändern. Ich will noch einmal 
auf folgenden Punkt hinweisen: Der Jugendarrest 
oder Arrest ist eine durch Bundesgesetz geregelte 
Materie. Jetzt einen einfachen Ordnungswidrig-
keitstatbestand in Sachsen-Anhalt zu streichen hilft 
uns bei dem Problem überhaupt nicht.  

 

Vielmehr gehe ich davon aus, dass das Kultus-
ministerium seinen nachgeordneten Bereich, in 
diesem Fall insbesondere die im übertragenen 
Wirkungskreis tätigen Landkreise, anweisen wird, 
mit der Antragstellung für solche Arrestmaßnah-
men zögerlich umzugehen. Dann kann man das, 
denke ich, ohne dass wir kurzfristige Gesetzes-
änderungen brauchen, auf ein vernünftiges Maß 
reduzieren. 

 

(Zustimmung bei der SPD)  

 
 

Präsident Herr Gürth:  
 

Frau Kollegin Klein, bitte.  

Frau Dr. Klein (DIE LINKE):  
 

Danke, Herr Präsident. - Herr Kollege Güssau, Sie 
brachten Ihre Verwunderung zum Ausdruck, dass 
in der gemeinsamen Sitzung des Rechtsausschus-
ses mit dem Bildungsausschuss ein völlig neues 
Thema aufgemacht worden ist.  

 
 

Herr Güssau (CDU):  
 

Nein.  
 
 

Frau Dr. Klein (DIE LINKE):  
 

Sie haben aber gesagt, dass es Sie sehr gewun-
dert hat, dass das Problem behandelt wird.  

 

Wie gehen Sie dann mit dem Problem um, dass in 
Artikel 2 die Besoldungsgruppe B 4 für den Prä-
sidenten des Landesstraßenbauamtes eingeführt 
wurde? - Das hat meines Erachtens mit dem 
Schulgesetz gar nichts zu tun.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 
 

Herr Güssau (CDU):  
 

Sehr geehrte Frau Dr. Klein, Sie kennen mich als 
Abgeordneten, der sein Herz auf der Zunge trägt. 
Ich will da auch nicht ausweichend antworten.  

 

Ich male einmal ein sprachliches Bild: Es gibt ei-
nen Teich, der blüht, und dieser Teich soll trocken-
gelegt werden. Sie sprechen gerade mit dem 
Frosch einer Arbeitsgruppe, die diesen Teich be-
wacht.  

 

(Heiterkeit und Zustimmung bei der CDU) 

 

Ich sage Ihnen dazu Folgendes. Wir sprechen 
über eine 14. Schulgesetzänderung. Was ich hier 
vorn jetzt ausbaden muss, sind die gesamten Dis-
kussionen und Diskrepanzen, die Sie alle seit Jah-
ren, Monaten und Wochen mit sich herumtragen. 
Was Sie konkret angesprochen haben, füllt mehre-
re Seiten einer Protokollnotiz des Fachausschus-
ses für Finanzen. Das können Sie alles, wenn Sie 
das interessiert, noch einmal nachlesen.  

 

Also, es ist an einer anderen Stelle im Ausschuss 
entschieden worden. Wir haben das in einem 
Nachfolgegesetz technisch verankert. Die Diskus-
sion ist an anderer Stelle geführt worden. Da ich 
Sie als Vorsitzende des Ausschusses für Finanzen 
kennen- und schätzen gelernt habe, glaube ich, 
dass Sie sicherlich jedes Wort aus dem Gedächt-
nis kennen. - Herzlichen Dank.  

 

(Beifall bei der CDU und bei der SPD ) 

 
 

Präsident Herr Gürth:  
 

Danke schön, Kollege Güssau. - Die Aussprache 
zu diesem Tagesordnungspunkt ist abgeschlos-
sen. Ich bitte jetzt Sie, liebe Kolleginnen und Kol-
legen, noch einmal um erhöhte Aufmerksamkeit.  
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Wir treten jetzt in das Abstimmungsverfahren ein. 
Jogi Löw würde jetzt sagen, höchste Konzentra-
tion, und darum bitte ich Sie. Ich will das gern er-
läutern.  
 

Zum Abstimmungsverfahren. Uns liegt die Be-
schlussempfehlung des federführenden Ausschus-
ses vor. Dazu liegen drei Änderungsanträge vor, 
der Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN in der Drs. 6/1600, der Änderungs-
antrag der Fraktion DIE LINKE in der Drs. 6/1609 
und der Änderungsantrag der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN in der Drs. 6/1611.  
 

Die Fraktion DIE LINKE hat erklärt, dass sie Teile 
des Änderungsantrages in Drs. 6/1600, den § 5 b 
betreffend, in ihren Änderungsantrag Drs. 6/1609 
übernehmen möchte. Der Änderungsantrag der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in der Drs. 
6/1611 hat wiederum zum Ziel, den Änderungs-
antrag der Fraktion DIE LINKE in der Drs. 6/1609 
zu ändern. Wenn wir das jetzt durch Abstimmung 
klären ließen, hätten wir dies an neun Positionen 
im Abstimmungsverfahren über die Beschlussemp-
fehlung einzuarbeiten.  
 

Alternativ möchte ich Folgendes vorschlagen. Es 
gibt aber auch noch andere Varianten, die Sie 
noch vortragen könnten und über die wir abzu-
stimmen hätten, wie wir es machen. Ich schlage 
vor, dass wir eingangs über die Anträge abstim-
men. Ich würde zunächst über die Drs. 6/1611 ab-
stimmen lassen. Das ist der Änderungsantrag der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, der den Än-
derungsantrag der Fraktion DIE LINKE ändern 
möchte. Dann würde ich über die anderen beiden 
Änderungsanträge abstimmen lassen, inhaltlich 
der Reihenfolge nach. Fänden die Anträge keine 
Mehrheit, würden wir über die Beschlussempfeh-
lung abstimmen.  
 

Herr Kollege Dr. Thiel. 
 
 

Herr Dr. Thiel (DIE LINKE):  
 

Herr Präsident, nur dass Klarheit herrscht: Wir ha-
ben als Fraktion DIE LINKE unsere Zustimmung 
erklärt, den Änderungsantrag der GRÜNEN in Drs. 
6/1611 zu übernehmen. Das ist Konsens. Wir hat-
ten eigentlich erwartet, dass dann über die beiden 
Änderungsanträge abgestimmt wird. Wir haben 
den Änderungsantrag der GRÜNEN in Drs. 6/1600 
nicht in unseren Änderungsantrag übernehmen 
können.  
 
 

Präsident Herr Gürth:  
 

Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Thiel. - Herr Kollege 
Striegel. 
 
 

Herr Striegel (GRÜNE):  
 

Das ist vom Kollegen Thiel korrekt dargestellt wor-
den. Ich würde zusätzlich beantragen, bei Drs. 
6/1609 über die Unterpunkte einzeln abzustimmen.  

Präsident Herr Gürth:  
 

Gut. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir die rich-
tige Reihenfolge vereinbaren.  
 

Wir haben zunächst abzustimmen über die Drs. 
6/1611. Gehen alle mit dem Vorschlag mit, dass 
der Inhalt der Drs. 6/1611 inhaltlich übernommen 
wird und die Drs. 6/1609 ändert? - Gut. Dann wäre 
die Drs, 6/1611, wenn es keinen Widerspruch gibt 
- ich sehe Zustimmung bei den Initiatoren -, er-
ledigt, weil der Inhalt von der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN in die Drs. 6/1609 übernom-
men wurde. Einvernehmen, kein Widerspruch. 
 

Dann haben wir noch zwei Änderungsanträge, den 
geänderten Änderungsantrag in Drs. 6/1609 und 
den Änderungsantrag in Drs. 6/1600. Zunächst 
wäre über den Änderungsantrag in Drs. 6/1609 
abzustimmen. Danach würde ich über Drs. 6/1600 
abstimmen lassen. Vom Inhalt her wäre das der 
weitergehende Antrag. Wer dafür ist, den Ände-
rungsantrag in Gänze anzunehmen - -  

 

(Zurufe: Nein! - Es war der Wunsch, ge-
trennt abzustimmen!) 

 

Einzelabstimmung? - Dann würde ich jetzt über 
den Änderungsantrag in Drs. 6/1609 abstimmen 
lassen. Der Änderungsantrag gliedert sich in Num-
mern. Wer der Nr. 1 zustimmen möchte, den bitte 
ich um das Kartenzeichen. - Fraktionen BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE. Wer stimmt 
dagegen? - Die Koalitionsfraktionen. Wer enthält 
sich der Stimme? - Niemand. Dann ist dieser 
Punkt abgelehnt worden.  

 

Ich lasse über Nr. 2 in der gleichen Drucksache 
abstimmen. Wer dem zustimmen möchte, den bitte 
ich um das Kartenzeichen. - Das sind die Fraktio-
nen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE. 
Wer stimmt dagegen? - Das sind die Koalitions-
fraktionen. Wer enthält sich der Stimme? - Nie-
mand. Dann ist dieser Punkt abgelehnt worden. 

 

Ich lasse über Nr. 3 abstimmen. Wer dafür ist, den 
bitte ich um das Kartenzeichen. - Die Oppositions-
fraktionen. Wer stimmt dagegen? - Die Koalitions-
fraktionen. Wer enthält sich der Stimme? - Nie-
mand. Damit ist dieser Punkt abgelehnt worden. 

 

Nr. 4. Wer stimmt dafür? - Die Fraktion DIE LINKE. 
Wer stimmt dagegen? - Die Koalitionsfraktionen. 
Es enthält sich die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN. Damit ist dieser Punkt abgelehnt worden.  

 

Wir fahren fort mit Nr. 5. Wer stimmt dem zu? - Die 
Oppositionsfraktionen. Wer stimmt dagegen? - Die 
Koalitionsfraktionen. Wer enthält sich der Stimme? 
- Niemand. Damit ist dieser Punkt abgelehnt wor-
den. 

 

Nr. 6. Wer stimmt dafür? - Die Oppositionsfraktio-
nen. - Wer stimmt dagegen? - Die Koalitionsfrak-
tionen. Wer enthält sich der Stimme? - Niemand. 
Damit ist dieser Punkt abgelehnt worden. 
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Nr. 7 als letzter Punkt zu dieser Drucksache. Wer 
stimmt dafür? - Die Oppositionsfraktionen. Wer 
stimmt dagegen? - Die Koalitionsfraktionen. Wer 
enthält sich der Stimme? - Niemand. Damit ist die-
ser Punkt abgelehnt worden. 

 

Damit hat der veränderte Antrag in der Drs. 6/1609 
nicht die erforderliche Mehrheit erhalten und ist 
abgelehnt worden.  

 

Wir kommen zum Änderungsantrag in der Drs. 
6/1600. Wer stimmt dem zu? - Das sind die Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und die Fraktion 
DIE LINKE. - Wer stimmt dagegen? - Das sind die 
Koalitionsfraktionen. Wer enthält sich der Stimme? 
- Niemand. Dann hat auch dieser Antrag in der 
Drs. 6/1600 nicht die erforderliche Mehrheit be-
kommen und ist abgelehnt worden.  

 

Wir fahren fort im Abstimmungsverfahren. Wir 
stimmen nun über die selbständigen Bestimmun-
gen unter Berücksichtigung des jeweils vorliegen-
den Änderungsantrages ab. Darüber haben wir 
schon entschieden, diese haben keine Mehrheit 
bekommen.  

 

In Anwendung des § 32 Abs. 2 unserer Geschäfts-
ordnung haben wir die Möglichkeit, wie folgt zu 
verfahren. Wir stimmen jetzt ab über die selbstän-
digen Bestimmungen des Gesetzentwurfes in der 
Fassung der Beschlussempfehlung in seiner Ge-
samtheit. Können wir so verfahren? - Ich sehe kei-
nen Widerspruch.  

 

Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich um das 
Kartenzeichen. - Das sind die Koalitionsfraktionen. 
Wer stimmt dagegen? - Das sind die Oppositions-
fraktionen. Wer enthält sich der Stimme? - Das ist 
niemand. Die selbständigen Bestimmungen sind 
angenommen worden. 

 

Ich lasse jetzt abstimmen - -  

 

(Zuruf: Frau Feußner hat dagegen gestimmt! 
- Herr Scharf, CDU: Haben Sie das gese-
hen? - Frau Feußner, CDU: Zwei Gegen-
stimmen!) 

 

- Entschuldigung. Ich bin in den Wechseljahren in 
Bezug auf die Brille.  

 

(Heiterkeit) 

 

Es gab zwei Gegenstimmen aus den Koalitions-
fraktionen. Ich bitte, das für das Protokoll festzu-
halten.  

 

Ich lasse jetzt über die Gesetzesüberschrift mit 
dem Wortlaut „Gesetz zur Änderung schul-, besol-
dungs- und personalvertretungsrechtlicher Vor-
schriften“ abstimmen. Wer dieser zustimmt, den 
bitte ich um das Kartenzeichen. - Das sind die 
Koalitionsfraktionen. Wer stimmt dagegen? - Das 
sind die Oppositionsfraktionen und der Kollege 
Scharf. Wer enthält sich der Stimme? - Zwei Ab-
geordnete enthalten sich der Stimme.  

Ich lasse jetzt über das Gesetz in seiner Gesamt-
heit abstimmen. Wer dem Gesetz und der Geset-
zesüberschrift zustimmt, den bitte ich um das Kar-
tenzeichen. - Das sind die Koalitionsfraktionen. 
- Wer stimmt dagegen? - Das sind die Opposi-
tionsfraktionen und zwei Abgeordnete der Koali-
tionsfraktionen. Wer enthält sich der Stimme? 
- Niemand. Damit hat das Gesetz in der Fassung 
der Beschlussempfehlung die erforderliche Mehr-
heit erhalten. 
 

(Unruhe - Zuruf) 
 

- Bitte? - Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Wir 
müssen noch über den Punkt II. der Beschluss-
empfehlung abstimmen, den Gesetzentwurf in der 
Drs. 6/1149 abzulehnen. Daher lasse ich jetzt 
hierüber abstimmen. Sie alle kennen die Be-
schlussempfehlung. Wer dem Teil der Beschluss-
empfehlung zustimmt, den bitte ich um das Kar-
tenzeichen. - Das müssten die Koalitionsfraktionen 
sein. 

 

(Beifall bei der CDU und bei der SPD - Hei-
terkeit bei der LINKEN) 

 

Wer stimmt dagegen? - Das sind die Oppositions-
fraktionen. Wer enthält sich der Stimme? - Frau 
Kollegin Feußner enthält sich der Stimme. Damit 
ist auch dieser Teil der Beschlussempfehlung ab-
gestimmt. Ich schließe den Tagesordnungspunkt. 

 

(Beifall bei der CDU und von der Regie-
rungsbank) 

 

Ich möchte weitere Gäste begrüßen.  
 

(Unruhe)  
 

Ich warte, bis sich die Bewegungen auf der Besu-
chertribüne vollzogen haben.  
 
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich rufe 
den Tagesordnungspunkt 2 auf: 
 
 
 

Erste Beratung 
 

Landesgesetz zum Kohlendioxid-Speicherungs-
gesetz erarbeiten 
 

Antrag Fraktionen DIE LINKE und BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN - Drs. 6/1571 
 
 
 

(Unruhe) 
 

- Ich bitte Sie darum, Platz zu nehmen und die Be-
handlung der Tagesordnungspunkte zu ermög-
lichen. 

 

Bevor wir mit der Einbringerin in die Beratung ein-
steigen, möchte ich einen Gast begrüßen. Wir ha-
ben hin und wieder Kolleginnen und Kollegen aus 
anderen Parlamenten zu Gast. Das Besondere 
heute ist, dass wir im Lande Luthers und derzeit in 
der Luther-Dekade einen unmittelbaren Verwand-
ten und Nachfahren von Dr. Martin Luther, und 
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zwar Herrn Dr. Luther, einen Abgeordnetenkolle-
gen aus dem Abgeordnetenhaus Berlin, heute hier 
begrüßen können. Herzlich willkommen in diesem 
Hohen Hause! 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Zu dem Antrag in der Drs. 6/1571 spricht jetzt für 
die Einbringer die Abgeordnete Frau Frederking.  

 
 

Frau Frederking (GRÜNE): 
 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-
men und Herren! Etwas unter den Teppich zu keh-
ren wird gemeinhin nicht als adäquate Problem-
lösung angesehen, außer bei Atom- und Kohle-
kraftwerken; denn für einige Kreise scheint es nicht 
nur völlig normal, sondern auch besonders innova-
tiv zu sein, strahlenden Müll und klimaschädliche 
Gase einfach unter den Teppich bzw. unter die Er-
de zu kehren. So ist es auch bei der Technologie-
kette CCS. Das ist die Abkürzung für Carbon Cap-
ture and Storage.  

 

Kohlendioxid wird aus Rauchgasen von Kraftwer-
ken oder aus Prozessgasen von Industrieprozes-
sen, zum Beispiel der Zementherstellung, abge-
trennt, quasi eingefangen - das beinhaltet das 
„Capture“ - und dann unterirdisch zur Endlagerung 
verpresst.  

 

Doch für uns ist dieses Prinzip „Aus den Augen, 
aus dem Sinn“ kein wirksames Mittel, um unsere 
Klimaschutzziele zu erreichen. Aufgrund des gro-
ßen Gefahrenpotenzials ist es auch kein vertret-
bares Mittel.  

 

Im Mai 2011 haben wir hier das letzte Mal über die 
CCS-Technik debattiert. Damals gab es einen An-
trag der LINKEN, der dazu aufforderte, über ein 
Landesgesetz die unterirdische Endlagerung von 
Kohlendioxid auszuschließen.  

 

Was ist seitdem passiert? - Wir haben seit dem 
17. August 2012 ein Bundesgesetz. Der Artikel 1, 
das Gesetz zur Demonstration der dauerhaften 
Speicherung von Kohlendioxid, abgekürzt: Kohlen-
dioxid-Speicherungsgesetz, stellt den Kern dar.  

 

Bemerkenswert ist, dass in diesem Gesetz der Kli-
maschutz als Gesetzeszweck nicht mehr auf-
taucht. Der Vermittlungsausschuss hatte dafür ge-
sorgt, dass der im Gesetzentwurf vorgesehene 
Klimaschutz, die umweltverträgliche Energiever-
sorgung und die umweltverträgliche Industriepro-
duktion gestrichen wurden. 

 

Damit gesteht der Gesetzgeber selbst ein, dass 
CCS und Klimaschutz nichts miteinander zu tun 
haben und CCS auch nicht zu einer umweltver-
träglichen Energieversorgung und Industrieproduk-
tion beitragen kann. Das ist eine Bankrotterklä-
rung. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Wozu das Ganze dann noch? Nur zur Erfüllung 
der EU-Richtlinie, die den Mitgliedstaaten eigene 
gesetzliche Regelungen aufgetragen hatte? - Die-
se Vorgabe hätte auch mit einem nationalen CCS-
Unterlassungsgesetz erfüllt werden können. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Das derzeitige Gesetz, mit dem - ich zitiere aus 
§ 1 - „die dauerhafte Speicherung von Kohlen-
dioxid in unterirdischen Gesteinsschichten zum 
Schutz des Menschen und der Umwelt“ offensicht-
lich zum Selbstzweck wird, ist höchst fragwürdig. 
Die CCS-Technik, die damit geregelt werden soll, 
ist noch viel fragwürdiger.  

 

Deshalb muss der Anwendung dieser Technik ein 
Riegel vorgeschoben werden. Aus diesem Grund 
haben wir diesen Antrag vorgelegt, mit dem ein 
Landesgesetz auf den Weg gebracht werden soll, 
das die unterirdische Kohlendioxidendlagerung in 
den Gebieten Sachsen-Anhalts rechtssicher aus-
schließen soll.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LIN-
KEN) 

 

Das Bundesgesetz eröffnet den Bundesländern mit 
der sogenannten Länderklausel in § 2 Abs. 5 die 
Möglichkeit, die CO2-Speicherung für zulässig oder 
unzulässig zu erklären. 

 

Wir beantragen, dass Sachsen-Anhalt von dieser 
Länderklausel Gebrauch macht und die Landes-
regierung ein entsprechendes Landesgesetz er-
arbeitet. Solange das Landesgesetz erarbeitet 
wird, greift nach § 45 Abs. 3 des Bundesgesetzes 
ein Moratorium, maximal für drei Jahre. Während 
dieser Zeit werden Anträge auf Untersuchung ei-
nes potenziellen Speichers auf seine Eignung 
- das ist der § 7 - und Anträge auf Planfeststellung 
für Errichtung und Betrieb eines Kohlendioxidspei-
chers - das ist der § 12 - zurückgestellt. 

 

Politikerinnen und Politiker aller hier im Landtag 
vertretenen Fraktionen hatten sich gegen eine un-
terirdische Verpressung von CO2 ausgesprochen. 
Auch Ministerpräsident Haseloff hatte erklärt, dass 
die Länderklausel für Sachsen-Anhalt angewendet 
werden soll. 

 

(Zustimmung von Herrn Krause, Salzwedel, 
DIE LINKE, und von Frau Dr. Paschke, DIE 
LINKE) 

 

Diesen Bekundungen müssen nun Taten folgen. 
Deshalb rufe ich dazu auf: Lassen Sie uns den 
Weg für ein Landesgesetz frei machen, das die un-
terirdische CO2-Speicherung auf der Grundlage 
von bestimmten Kriterien in den Gebieten Sach-
sen-Anhalts ausschließt. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung bei 
der LINKEN - Herr Leimbach, CDU: Das 
geht doch nicht mit jedem!) 
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Worin bestehen die Probleme bei der Prozesskette 
CCS? CCS soll als umweltfreundliches Deckmän-
telchen für Kohlekraftwerke fungieren und die Koh-
leverstromung verlängern. Das würde den Ausbau 
von erneuerbaren Energien und die Energiewende 
in Gänze behindern. 

 

(Herr Leimbach, CDU: Blödsinn!) 

 

Das Verfahren ist sehr energieaufwendig in der ge-
samten Kette „Verbrennung - Abtrennung - Kom-
primierung - Transport - Verpressung“. Man müss-
te also noch mehr Brennstoffe für den gleichen 
Energieoutput einsetzen. Der Wirkungsgrad eines 
Kraftwerkes würde sich erheblich reduzieren.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Das ist auch der Grund, warum Länder wie China 
und Indien die Technik gar nicht wollen, da sie 
sonst noch mehr Kohle einsetzen müssten und 
demzufolge höhere Kosten hätten. Die Strom-
gestehungskosten würden um bis zu 100 % stei-
gen; das sind Auskünfte der Energieversorger.  

 

Im Übrigen können bestehende Kohlekraftwerke 
kaum bzw. nur schwer nachgerüstet werden. Au-
ßerdem ist eine komplette Abtrennung von CO2 
sowieso nicht möglich. Anders als Erdgas ist CO2 
außerdem auch reaktiv. Es bildet mit Wasser eine 
Säure, die zur Schwermetallauswaschung führen 
kann. Geothermische Nutzungen werden unmög-
lich. Durch den hohen Druck und gerade auch bei 
einer Verpressung in saline Aquifere kann Salz-
wasser in Grundwasserleiter verdrängt werden, 
sodass es zur Grundwasserversalzung kommen 
kann.  

 

Nicht zuletzt birgt der CO2-Austritt ein großes Ge-
fahrenpotenzial. Wenige Tonnen reichen, um die 
Atemluft in ein geruchs- und geschmacksneutrales 
tödliches Gas zu verwandeln. Nicht umsonst gel-
ten in der Industrie beim Umgang mit CO2 aller-
höchste Sicherheitsregeln.  

 

US-Wissenschaftler gaben an, dass - wie es bei 
anderen Untergrundtechniken bereits beobachtet 
wurde - an Bruchstellen im Gestein durch die enor-
men Drücke bei der CO2-Verpressung kleine Erd-
beben ausgelöst werden können. Dann würden 
Risse entstehen und die Dichtheit der Lagerstätten 
wäre nicht mehr gegeben; das wäre fatal. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

Es ist unmöglich, die Langzeitsicherheit einer sol-
chen Endlagerung nachzuweisen, da kein techni-
sches Containment das Gas zurückhalten soll und 
nur natürliche Barrieren die Ausbreitung des Ga-
ses verhindern sollen. Die Eigenschaften dieser 
natürlichen Barrieren sind aber so unbekannt, dass 
ihre Wirkungen nicht auf lange Zeitskalen extra-
poliert werden können. Selbst wenn ein Endlager 
also fünf Jahre lang dicht ist, weiß man nicht, was 
im sechsten Jahr passiert.  

Zudem fehlt jegliche Aussicht auf wirksame, ge-
eignete Maßnahmen, die im Fall von Leckagen 
und erheblichen Unregelmäßigkeiten greifen könn-
ten. Das heißt, es gibt keine Notfallmaßnahmen, 
wenn das CO2 austritt. Technische Maßnahmen 
würden auch schnell scheitern, wie der Betrieb von 
Autos, die aufgrund der hohen CO2-Konzentnation 
einfach stehen bleiben würden. 

 

Fazit: CCS ist eine Aufschubtechnologie mit vielen 
umweltbeeinträchtigenden und lebensbedrohlichen 
Gefahren. Die CCS-Technik verschiebt die Pro-
bleme in die Zukunft und würde uns ein virulentes 
Endlagerproblem aufbürden. Deshalb lehnen wir 
eine unterirdische CO2-Endlagerung ab und wollen 
ihren Ausschluss für Sachsen-Anhalt erwirken. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LIN-
KEN - Zuruf von Herrn Leimbach, CDU)  

 

CCS ist zudem keine Klimaschutzoption, weil bei 
den Herausforderungen zum schnellen Senken der 
CO2-Emissionen die Technik einfach viel zu spät 
käme.  

 

Wir unterscheiden auch nicht zwischen CO2 aus 
Kraftwerken und CO2 aus Prozessen; denn die 
Wirkungen sind gleich, die Gefährlichkeit bleibt. 
Wir wollen kein CO2 unterirdisch verpressen, we-
der prozessbedingtes noch solches aus fossilen 
Kraftwerken, weder aus großtechnischer Anwen-
dung noch im Rahmen von Feldversuchen.  

 

Wir wissen, dass nach der derzeitigen Rechtslage 
die unterirdische Verpressung leider nicht katego-
risch für ein gesamtes Bundesland ausgeschlos-
sen werden kann. So muss Sachsen-Anhalt in Ge-
biete aufgeteilt werden. Spezifische Begründungen 
für die Unzulässigkeit oder Zulässigkeit der Spei-
cherung sind anzuführen. 

 

Das nahezu ausgeförderte Erdgasfeld Altensalz-
wedel in der Altmark rückte im Rahmen des 
„Clean“-Projekts in den Fokus einer CO2-Verpres-
sung. Das Projekt ist inzwischen von Gaz de Fran-
ce Suez und Vattenfall aufgegeben worden. 

 

Aber durch die intensive Beschäftigung mit diesem 
Projekt sind in der Altmark die Gefahren umfang-
reich ermittelt worden. Ergebnis: Hunderte von 
Bohrungen zur Erdgasförderung, die nicht im Hin-
blick auf eine CO2-Speicherung verschlossen wur-
den, Oberflächenabsenkung und seismische Er-
eignisse, die Risse im Gestein verursachten. Es 
gibt also eine Vielzahl von Wegsamkeiten, durch 
die der Austritt des CO2 zu erwarten wäre.  

 

Dieses Beispiel zeigt geologische Besonderheiten, 
die dann auch bei der Abwägung nach § 2 Abs. 5 
Berücksichtigung finden müssten. Aber auch ande-
re öffentliche Interessen, wie zum Beispiel die Nut-
zungsoption für die Geothermie oder Tourismus-
belange, müssen aufgrund des Abwägungsgebo-
tes berücksichtigt werden.  
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In einer Pressemitteilung vom 12. November 2012 
bezeichnen die Kollegen Thomas und Stadelmann 
die Ablehnung von CCS als Verhinderungspolitik, 
die eine moderne Industrienation nicht brauche.  
 

(Zustimmung bei der CDU)  
 

Ihrer Meinung nach gehört insbesondere die CCS-
Technologie zu einer zukunftsfähigen Forschungs-
landschaft. Damit hat die CDU sehr deutlich ihre 
Bereitschaft signalisiert, die Verpressung von CO2 
unter dem Deckmantel der Forschung in Sachsen-
Anhalt zuzulassen.  
 

(Zuruf von Herrn Schröder, CDU)  
 

Ich frage mich, wie die CDU dann mit ihren eige-
nen Abgeordneten in den Kreistagen und Gemein-
deräten umgehen will, die vor Ort in großer Ein-
mütigkeit mit anderen Parteien die CO2-Verpres-
sung ganz klar abgelehnt haben.  
 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LIN-
KEN) 

 

Wollen Sie Ihre Lokalpolitikerinnen und -politiker 
zusammen mit dem CO2 versenken?  
 

(Heiterkeit)  
 

Oder hoffen Sie darauf, dass Ihre Parteifreundin-
nen und -freunde vor Scham in den Boden ver-
sinken, weil sie gezwungen werden, ihre Verspre-
chen gegenüber der Bevölkerung zu brechen?  
 

Während die CDU-Fraktionen in Niedersachen und 
in Mecklenburg-Vorpommern schon klar Position 
gegen CCS bezogen haben, ist das Agieren der 
sachsen-anhaltischen CDU-Fraktion in dieser An-
gelegenheit völlig unglaubwürdig.  
 

(Zustimmung bei der LINKEN) 
 

Die CDU verkündet per Pressemitteilung, CCS als 
Option offenhalten zu wollen. Gleichzeitig verweist 
sie auf die Möglichkeit, ein Moratorium zu be-
schließen, wenn der erste Antrag auf den Betrieb 
eines CO2-Endlagers gestellt wird.  
 

Aber wer, bitte schön, sollte denn glauben, dass 
die CDU das zu einem späteren Zeitpunkt macht, 
wenn sie jetzt nicht den Mut hat, ein Landesgesetz 
auf den Weg zu bringen?  
 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung bei 
der LINKEN)  

 

Der vorliegende Antrag wurde im Vorfeld mit   
a l l e n   Fraktionen umfangreich beraten. Auch 
wenn es nicht zu einem fraktionsübergreifenden 
Antrag gekommen ist, ist der Antrag so formuliert, 
dass sich alle Fraktionen dahinter versammeln 
könnten.  
 

Deshalb jetzt ein Landesgesetz! Die Menschen in 
Sachsen-Anhalt, insbesondere in der Altmark, zäh-
len auf uns. - Vielen Dank.  
 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung bei 
der LINKEN und bei der SPD)  

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Vielen Dank, Frau Frederking. - Wir dürfen eine 
zweite Gruppe von Schülerinnen und Schüler des 
Dr.-Hermann-Gymnasiums in Schönebeck herzlich 
begrüßen. Herzlich willkommen!  
 

(Beifall im ganzen Hause)  
 

Für die Landesregierung begrüßen wir nunmehr 
Frau Professor Wolff. Bitte schön, Sie haben das 
Wort.  
 
 

Frau Prof. Dr. Wolff, Ministerin für Wissen-
schaft und Wirtschaft:  
 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrte Da-
men und Herren! Ein Thema wie die unterirdische 
Speicherung von Kohlendioxid kann auf verschie-
denen Ebenen diskutiert werden. Das wird es ja 
auch. Dabei ist jede Ebene bedeutsam. Wer eine 
nicht hinreichend beachtet, droht entweder falsch 
zu handeln oder aber für seine Auffassung nicht 
die erforderliche Mehrheit zu erhalten. Deswegen 
lohnt es sich, diese beiden Ebenen auseinander-
zuhalten.  

 

In dem vorliegenden Antrag wird gefordert, ein 
Landesgesetz - genauer: einen Gesetzentwurf - zu 
erarbeiten. Schon deshalb ist es sinnvoll, die recht-
liche Situation und die sich darin ausdrückende 
Absicht zu betrachten.  

 

Grundlage für ein solches Gesetz wäre zunächst 
das Kohlendioxid-Speichergesetz auf der Bundes-
ebene. Mit vollem Namen - in dem Antrag wird es 
präziser zitiert - heißt es: Gesetz zur Demonstra-
tion der dauerhaften Speicherung von Kohlen-
dioxid. Nach § 1 besteht der Zweck des Gesetzes 
darin - Zitat -, „zunächst die Erforschung, Erpro-
bung und Demonstration von Technologien zur 
dauerhaften Speicherung von Kohlendioxid in un-
terirdischen Gesteinsschichten“ zu regeln.  

 

Gestatten Sie mir, daran zu erinnern, dass dieses 
Bundesgesetz nicht zuletzt eine EU-Richtlinie um-
setzen soll, nämlich die Richtlinie über die geologi-
sche Speicherung von Kohlendioxid. Diese Richt-
linie betrachtet die Abscheidung und die geologi-
sche Speicherung von Kohlendioxid als eine - ich 
zitiere wiederum - „Brückentechnologie, die zur 
Abschwächung des Klimawandels beiträgt“. Auch 
die Höhe des klimapolitischen Beitrags wird in der 
Richtlinie eingeschätzt - wiederum Zitat -:  

 

„Die im Jahr 2030 vermiedenen CO2-Emis-
sionen könnten sich auf etwa 15 % der in 
der Union erforderlichen Reduzierung belau-
fen.“  

 

Das CO2-Speicherungsgesetz räumt den Ländern 
ein, eine Erprobung und Demonstration der dauer-
haften Speicherung nur in bestimmten Gebieten 
zuzulassen oder für bestimmte Gebiete auszu-
schließen. Dabei sind die geologischen Besonder-
heiten der Gebiet zu beachten, aber genauso an-
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dere öffentliche Interessen oder die Frage, ob eine 
mögliche Speicherstätte auch anders genutzt wer-
den kann und soll.  

 

Auf all dies weist der Antrag hin. Richtig ist auch, 
dass mit der Ankündigung eines Landesgesetzes 
die nach dem Bundesgesetz möglichen Anträge 
bis zu drei Jahre auf Eis gelegt werden. Aber folgt 
daraus, dass wir ein solches Gesetz jetzt schon 
ankündigen sollten?  

 

Eben dies ist nicht zwingend und es ist auch nicht 
unbedingt sinnvoll. Denn mit dieser Ankündigung 
beginnt eben nicht nur ein Moratorium, sondern es 
wird auch eine Art Zeitzünder angestellt: Ab dann 
läuft eine Zeit, die uns unter Umständen auch da-
vonlaufen kann. Eine Frist von drei Jahren wirkt 
auf den ersten Blick vielleicht ausreichend, kann 
aber für die erwähnten Abwägungen und die dazu 
erforderlichen Untersuchungen auch knapp wer-
den. Warum sollten wir uns also unter Zeitdruck 
setzen?  
 

Auch wenn man die CO2-Speichung in Bausch und 
Bogen ablehnt, hätte man dazu nur dann zwingend 
einen Anlass, wenn es denn irgendwelche Anträge 
gäbe, die man mit einem Moratorium aufhalten 
könnte. Es gibt aber keine Anträge.  

 

(Herr Borgwardt, CDU: So ist es! - Zustim-
mung von Herrn Schröder, CDU)  

 

Potenziellen Betreibern zufolge sind auch keine 
Anträge zu erwarten. Im Gegenteil: Die Pilotanla-
ge, die wir in Mahlsdorf haben, soll noch in diesem 
Jahr zurückgebaut werden. Insofern haben auch 
Speichergegner gute Gründe, derzeit keinen Ge-
setzentwurf anzukündigen.  

 

Die eigentliche Frage in der Sache, wie sinnvoll 
oder wie gefährlich eine CO2-Speicherung wo ist, 
können wir nicht in einer Fünfminutendebatte be-
sprechen. - So viel an dieser Stelle zur Sachebene 
der Diskussion.  

 

Allerdings gibt es in unserer politischen Diskussion 
eine weitere Ebene, die niemand von uns außer 
Acht lassen darf. Ich nenne sie einmal die psycho-
logische oder emotionale Ebene.  

 

Hier hat niemand einen Anlass, auf einem hohen 
Ross zu sitzen. Vor die Alternative gestellt, ob un-
ter dem eigenen Haus CO2 gespeichert wird oder 
nicht, würde wohl fast jeder sagen: lieber nicht.  

 

Auch wenn Unbehagen, vor allem nicht begründe-
tes, für die Politik nicht der alleinige Maßstab sind 
kann, ist es ernst zu nehmen. Ich nehme es sehr 
ernst. Die Landesregierung wird auch weiterhin 
keine Entscheidung treffen, die nach eingehender 
Diskussion dem Willen einer Region komplett zu-
widerläuft. Ich vermute übrigens, die Altmärker hät-
ten nichts dagegen, wenn sich an diesen Grund-
satz auch bei der A 14 alle hielten.  

 

(Zustimmung bei der CDU)  

Außerdem gab es immer wieder Fälle, in denen 
Unbehagen zunehmend durch Gründe erhärtet 
wurde. Demgegenüber stehen freilich die Chan-
cen, die wegen - wie sich später herausstellte - 
haltloser Befürchtungen vertan wurden. Entschei-
dungen, die in Unsicherheit getroffen werden, ber-
gen halt Risiken in beiden Richtungen.  
 

Es kann manchmal sehr sinnvoll sein, dass der 
Gesetzgeber ein Zeichen setzt. Solange wir uns 
jedoch eher im Bereich emotionsgeleiteter Symbo-
lik als auf empirisch hartem Boden befinden, soll-
ten wir aber auch bedenken, dass psychologische 
Faktoren nicht nur in der Umweltpolitik eine Rolle 
spielen, sondern in allen Politikfeldern, nicht zuletzt 
in der Wirtschafts-, in der Forschungs- und in der 
Investitionspolitik. Wir alle wissen, dass eine Tabu-
setzung auf einem bestimmten Gebiet die Aus-
strahlung eines Landes auch dort schwächen 
kann, wo wir es nicht für gut halten.  
 

Hier, meine Damen und Herren, entsteht auch ein 
Unbehagen; ein Unbehagen, das wir meines Er-
achtens auch sehr ernst nehmen müssen.  
 

Meine Damen und Herren! Von 15 % weniger CO2-
Emissionen spricht die EU-Richtlinie. Ob die Redu-
zierung durch CO2-Speicherung erreicht werden 
kann, weiß vermutlich heute noch niemand. Aber 
wenn sie dadurch nicht erreicht werden kann, sei 
es aus politischen oder aus technologischen Grün-
den, stimmen wir sicherlich darin überein, dass 
15 % mehr Emissionen auch nicht wünschenswert 
sind.  
 

Es gibt also einige Fragen, die wir gründlicher be-
raten sollten, als es in einer ersten Debatte mög-
lich ist. Die Ausschüsse werden uns die Gelegen-
heit für diese Debatten bieten. - Vielen Dank.  
 

(Beifall bei der CDU - Zustimmung bei den 
GRÜNEN)  

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Vielen Dank, Frau Ministerin. - Für die Fraktion der 
SPD spricht jetzt - - 
 

(Herr Krause, Salzwedel, DIE LINKE, meldet 
sich zu Wort)  

 

- Herr Krause, entschuldigen Sie, dass ich Sie 
übersehen habe. Sie wollen der Ministerin eine 
Frage stellen? - Frau Ministerin, wollen Sie die 
Frage beantworten? - Frau Ministerin möchte kei-
ne Frage beantworten. Aber Sie möchten trotzdem 
eine Frage stellen. Dann bleibt sie unbeantwortet 
im Raum stehen.  
 
 

Herr Krause (Salzwedel) (DIE LINKE):  
 

Frau Ministerin, ich finde es äußerst bemerkens-
wert, dass Sie als Wissenschaftlerin die Möglich-
keit einer dreijährigen Untersuchung von Regio-
nen, die damit eröffnet werden soll, das Pro und 
Kontra zur CO2-Verpressung zu debattieren, als 
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eine Fünfminutensache - hier wörtlich gesagt - ab-
tun.  
 

(Zustimmung bei der LINKEN und bei den 
GRÜNEN - Herr Borgwardt, CDU: Stimmt ja 
gar nicht! Das kann man nicht in fünf Minu-
ten machen, hat sie gesagt! - Weitere Zurufe 
von der CDU)  

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Herr Dr. Thiel hat sich zu Wort gemeldet.  

 
 

Herr Dr. Thiel (DIE LINKE):  
 

Nur eine Zwischenintervention zu Ihrer Aussage 
oder zu der Mitteilung der Ministerin, sie möchte 
nicht sprechen. Wir haben es immer als guten 
Konsens im Hause empfunden, dass die Mitglieder 
der Landesregierung auf Fragen der Abgeordneten 
des Landtages antworten sollten.  

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Herr Dr. Thiel, wir müssen aber zur Kenntnis neh-
men, dass der Herr Kollege Krause keine Frage 
gestellt hat. Zumindest ist mir in seinen Ausfüh-
rungen kein Fragezeichen begegnet.  

 

(Zustimmung bei der SPD - Beifall bei der 
CDU)  

 
 

Herr Dr. Thiel (DIE LINKE):  
 

Dann darf ich es wiederholen: Bevor Herr Abge-
ordneter Krause die Frage gestellt hat, haben Sie 
die Frau Ministerin gefragt, ob sie bereit sei, eine 
Antwort zu geben. Sie hat, wie ich es vernommen 
habe, aus Zeitgründen nein gesagt.  
 

Ich möchte einfach nur einmal daran erinnern: Wir 
hatten es auch im Ältestenrat besprochen. Es soll-
te Usus sein, auch wenn es eine kurze und knappe 
Antwort ist, dass die Mitglieder der Landesregie-
rung hier auf Fragen der Abgeordneten antworten.  
 

(Zustimmung bei der LINKEN) 
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Nunmehr hat Herr Striegel das Wort.  
 
 

Herr Striegel (GRÜNE):  
 

In selber Angelegenheit, Herr Präsident, auch eine 
Bemerkung von mir. - Auch mich hat Ihre Ansage 
verwundert, Frau Ministerin. Mich hat auch ver-
wundert, dass es seitens der Landesregierung den 
Willen zur Beantwortung nicht gab.  

 

Ich will an dieser Stelle für meine Fraktion unter-
streichen - ich hoffe diesbezüglich auf Einigkeit im 
Hause -: Es war bisher im Ältestenrat verabredet, 
dass Regierungsmitglieder Fragen, die im Raum 
stehen - das kann man immer erst ersehen, wenn 
die Frage gestellt worden ist, nicht per Definition 

schon vorher -, gegebenenfalls auch in der not-
wendigen Kürze beantworten. - Herzlichen Dank.  

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN)  

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Ich gucke noch einmal zur Frau Ministerin. Sie 
möchte nicht reagieren?  
 

(Frau Budde, SPD: Es war keine Frage, es 
war eine Feststellung!)  

 
 

Frau Prof. Dr. Wolff, Ministerin für Wissen-
schaft und Wirtschaft:  
 

Ich glaube, ich habe sehr ausführlich begründet, 
dass ich mich auf die ausführliche Diskussion in 
den Ausschüssen freue und der Meinung bin, dass 
man dieses Thema eben gerade nicht in einer 
Fünfminutendebatte vernünftig behandeln kann. 
Deswegen freue ich mich auch auf die Diskussion 
in den Ausschüssen. Ich glaube, das bringt viel 
mehr, als wenn wir hier jetzt Schaukämpfe ma-
chen. - Vielen Dank.  

 

(Lebhafter Beifall bei der CDU) 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Nunmehr hat der Kollege mit dem richtigen Namen 
für das Thema das Wort, Herr Bergmann für die 
SPD. Bitte schön.  

 

(Heiterkeit bei der CDU)  

 
 

Herr Bergmann (SPD):  
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Frau 
Professor Wolff, ich möchte Ihnen ausdrücklich 
beistehen. Ich habe es auch so verstanden, dass 
Sie sich einer Diskussion hier nicht entziehen wol-
len, sondern aufgrund der Komplexität dieser Sa-
che intensiv in den Ausschüssen reden wollen. 
Das finde ich richtig. Ich glaube auch, Herr Kollege 
Krause und Kollege Striegel, wir können manche 
Dinge nicht in wenigen Minuten klären. Damit sind 
wir aber auch schon am Ende der Gemeinsamkei-
ten. Das wollte ich nur vorwegschicken.  

 

Ich will für die SPD-Fraktion klar und deutlich sa-
gen: Wir hätten gern den fraktionsübergreifenden 
Antrag, der anfangs zugrunde lag, unterschrieben 
und mitgezeichnet, ohne Wenn und Aber.  

 

(Beifall bei der SPD) 

 

Ich habe die Situation hier im Hause immer für gut 
befunden und fand es prima, wenn wir es über alle 
vier Fraktionen hinweg geschafft haben, dort, wo 
wir es für notwendig erachten haben und wo es 
richtig war, gemeinsame Anträge zu stellen.  

 

Frau Kollegin Frederking, Sie haben auf die Gefah-
ren und einige wissenschaftliche Grundlagen hin-
gewiesen. Deswegen werde ich das nicht auch 
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tun. Ich denke, ich kann mir jetzt einige oder sogar 
viele Sekunden sparen. 

 

Ich möchte unterstreichen - ich glaube, das haben 
wir über die Jahre hinweg auch alle erfahren -, 
dass sich CCS nicht zum Greening der Kraftwerke 
eignet.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Nichtsdestotrotz gibt es in der Industrie Prozesse, 
bei denen Kohlendioxid anfällt. Ich halte es für be-
rechtigt, dass Wissenschaftler darüber nachden-
ken, wie sie das Problem lösen können. All das 
kann man tun.  

 

Hierbei geht es aber darum, dass wir den Alt-
märkern, die es betrifft, gerecht werden und dass 
wir auch uns selbst treu bleiben, indem wir das ab-
lehnen, was wir hier im Hohen Hause schon lange 
und meines Erachtens auch gemeinsam ablehnen.  

 

Ich möchte das kurz erläutern. Herr Kollege Schrö-
der, wir beide haben in der letzten Legislaturperio-
de als einfache Abgeordnete - du hast inzwischen 
richtig Karriere gemacht - innerhalb unserer Frakti-
onen zusammen den Landesentwicklungsplan auf 
den Weg gebracht. Darin war auch ein Passus 
enthalten, der CCS betraf. Diesen haben wir, als 
die Beratungen in den letzten Zügen lagen - da-
mals war André Schröder, so glaube ich, schon 
Staatssekretär -, herausgenommen. Allerdings ist 
die Speichermöglichkeit im Landesentwicklungs-
plan festgeschrieben worden, weil es auch Mög-
lichkeiten geben muss, um zum Beispiel Biogas 
und ähnliche Dinge zu speichern.  

 

(Herr Schröder, CDU: Ohne Bezug auf eine 
konkrete Technik!) 

 

- Ohne Bezug auf eine konkrete Technik, natürlich. 
- Wir wollten uns der Technologie insgesamt nicht 
verschließen. Das war auch richtig. Ich glaube, ge-
lesen zu haben, dass dies von der Bürgerinitiative 
entsprechend gewürdigt worden ist.  

 

Frau Wolff, ich kann mich aber auch daran erin-
nern, dass sich auch Ihr Vorgänger, der heutige 
Ministerpräsident, dazu geäußert hat. Ich habe das 
als eine klare Absage verstanden. Er hat damals 
gesagt: Wenn er im Kreistag von Salzwedel säße, 
dann hätte auch er die Petition gegen die CCS-
Speicherung unterschrieben.  
 

Herr Robra hat sich dann in der Presse zu seinen 
altmärkischen Wurzeln bekannt und sprach sich in 
dem Artikel auch gegen CCS aus. Für mich war 
klar und deutlich der Eindruck entstanden, dass 
die CDU hierbei voll und ganz mitgehen kann. Das 
hätte ich mir als Koalitionspartner auch gewünscht.  
 

Auch Kollege Harms hat in den letzten Tagen sehr 
stark darum gekämpft, zu denjenigen zu gehören, 
die gegen die CCS-Speicherung sind. Damit hatte 
er ausnahmsweise einmal keinen Grund, einen 

Ministerpräsidenten zum Rücktritt aufzufordern; 
denn man ist sich darin wahrscheinlich einig.  

 

Aber ob das wirklich gut war, weiß ich nicht; denn 
wir mussten, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann 
leider feststellen, dass die Mehrheit der Fraktion 
doch anders entschieden hat. Das müssen wir ak-
zeptieren.  

 

Uns bleibt deswegen heute nichts anderes übrig, 
als die Überweisung des Antrages in die Aus-
schüsse zu beantragen; denn als Koalitionspartner 
haben wir uns dazu verpflichtet, gemeinsam abzu-
stimmen. Ich habe unseren Standpunkt klar und 
deutlich artikuliert. Wir freuen uns auf die Diskus-
sion und hoffen, dass sich in den Köpfen noch ein 
wenig bewegt.  

 

Ich beantrage die Überweisung des Antrages zur 
federführenden Beratung in den Ausschuss für 
Wissenschaft und Wirtschaft sowie zur Mitbera-
tung in die Ausschüsse für Inneres und Sport, für 
Landesentwicklung und Verkehr sowie für Umwelt. 
- Vielen Dank.  

 

(Beifall bei der SPD) 
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Vielen Dank, Herr Kollege Bergmann. - Als Nächs-
te hat die Kollegin Frau Hunger von der Fraktion 
DIE LINKE das Wort. Bitte schön, Frau Kollegin.  

 
 

Frau Hunger (DIE LINKE): 
 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! CCS 
beschäftigt uns heute nicht zum ersten Mal; das 
wurde bereits gesagt. Es sind viele Meinungen 
immer wieder ausgetauscht worden. Die Stand-
punkte sind eigentlich relativ klar. Ich hoffe, dass 
die heutige Diskussion zu einem gewissen Ab-
schluss führt.  

 

Wir haben den vorliegenden Antrag gemeinsam 
mit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ge-
stellt und ihn so formuliert, dass nach unserer Mei-
nung alle Fraktionen zustimmen können.  

 

(Zustimmung von Frau Dr. Paschke, DIE 
LINKE) 

 

Wir haben ihn bewusst jetzt gestellt, weil wir der 
Meinung sind, dass man die Regionen unterstüt-
zen muss; denn sie haben den Eindruck, dass sie 
hingehalten werden, dass ihre Entwicklungspers-
pektiven unklar bleiben. Sie brauchen mehr Klar-
heit, und zwar jetzt und nicht erst in zwei, drei, vier 
oder fünf Jahren.  

 

(Beifall bei der LINKEN und bei den GRÜ-
NEN) 

 

Zum Inhalt und zum Aufbau des Antrages hat Frau 
Frederking einiges gesagt, auch zu den Gefähr-
dungen, die darin angesprochen werden.  
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Nach der Verabschiedung des Speichergesetzes 
durch den Bundestag haben Sie beklagt, dass dort 
kein Gesetz verabschiedet werden konnte, das die 
Speicherung im gesamten Bundesgebiet von vorn-
herein untersagt. Dazu muss ich sagen: Leider ha-
ben die GRÜNEN unserem Antrag, der genau das 
vorsah, dort nicht zugestimmt.  

 

Wir haben jetzt, nach der Verabschiedung des 
Bundesgesetzes, nur noch die Möglichkeit, mit ei-
nem Landesgesetz - darauf zielt der vorliegende 
Antrag - eigene Standpunkte herüberzubringen.  

 

In den Abwägungsaspekten haben wir unsere 
Schwerpunkte ganz klar definiert. Wir wollen, dass 
das Gefahrenpotenzial, die konkurrierende Nut-
zung und die Auswirkungen auf die regionale Wirt-
schaft untersucht werden.  

 

Ich möchte nicht auf die allgemeinen Gefähr-
dungen eingehen, sondern auf einige andere As-
pekte. Ich möchte mich an einigen Stellen auf die 
Bundestagsdrucksache 16/9896 - Technikfolgen-
abschätzung zur CO2-Verpressung - beziehen. 
Darin werden geeignete Speicherräume unter-
sucht. Es wird festgestellt, dass dafür die leeren 
Erdgasspeicher in Sachsen-Anhalt infrage kom-
men. Das Potenzial wird allerdings gleich mit be-
nannt: Das Potenzial in Sachsen-Anhalt reicht für 
die Lebensdauer eines durchschnittlichen Kraft-
werks. Wenn das eine nachhaltige Lösung für die 
CO2-Speicherung sein soll, dann weiß ich nicht, 
was wirklich nachhaltig ist.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Sehen wir uns die ökonomischen Bedingungen an. 
Frau Frederking hat ziemlich deutlich gesagt: Der 
Aufwand zur CO2-Abtrennung im Kraftwerk 
wächst, damit sinkt der Wirkungsgrad oder der 
Kohleverbrauch steigt entsprechend. Auch an die-
ser Stelle sind wir also an der Grenze zur ökono-
mischen Unsinnigkeit.  

 

Wenn wir uns die Frage des Klimaschutzes vor 
Augen führen, dann sagt diese Technikfolgen-
abschätzung auch, dass schon bei einer Leckage-
rate von nur 0,1 % - diese wäre aufgrund der 
geologischen Bedingungen in der Altmark, die 
Frau Frederking bereits angesprochen hat, durch-
aus möglich - so viel Emissionen allein aus den 
Speichern kommen würden, dass wir eigentlich 
gar keine anderen CO2-Emissionen mehr zulas-
sen dürften, um das Klimaziel noch zu erreichen.  

 

Das eigentliche Ziel, das wir mit der Speicherung 
von CO2 verfolgen, nämlich das Klima zu retten, 
verkehrt sich damit in sein Gegenteil. Das 15%-
Ziel der EU kann damit nicht erreicht werden. Man 
kann Klimaschutz nicht dadurch erreichen, dass 
man das Treibhausgas versteckt. Dies ist nur über 
die Senkung des CO2-Ausstoßes insgesamt, über 
das Energiesparen und über die Förderung des 

Einsatzes erneuerbarer Energien möglich. Diese 
Variante ist keine nachhaltige Lösung. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Zu der Frage der Nutzungskonkurrenzen. Das ist 
für uns eine sehr, sehr wichtige Sache. Es geht um 
eine Perspektive für eine andere Nutzung als die 
als Kloake der Nation - so haben wir es in Anbe-
tracht der Abfallbeseitigung und ähnlicher Dinge im 
Land schon mehrmals formuliert. Wir wollen, dass 
eine Perspektive für die Region geschaffen wird, 
die wirklich vorwärtsweisend ist. Das kann nur der 
Umgang mit erneuerbaren Energien sein.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 
 

Eine Entscheidung für CCS in diesen Gebieten 
wäre eine Entscheidung gegen Geothermie und 
gegen Speicher für erneuerbare Energien. Damit 
würde aus unserer Sicht eine falsche strategische 
Ausrichtung der Landesentwicklung vorgegeben. 
Uns geht es hierbei nicht um eine prinzipielle Ab-
lehnung. Es geht uns um eine klare Entscheidung 
für eine andere Entwicklung in diesen Gebieten.  
 

In diesem Zusammenhang möchte ich auf die 
Pressemitteilung von Herrn Thomas und Herrn 
Stadelmann eingehen, die uns eine Phantomdis-
kussion unterstellt hat. Niemand wolle irgendetwas 
bauen oder nicht bauen.  
 

(Herr Schröder, CDU: Es gibt aber auch kei-
nen Antrag!)  

 

Mir ist bisher kein offizielles Dokument bekannt, 
das diese Absichten dauerhaft ausschließt. Es 
mag sein, dass jetzt jemand gesagt hat, es passie-
re nichts, aber es gibt kein Dokument, das besagt, 
dass es nicht getan werden könnte.  
 

(Herr Borgwardt, CDU: Es gibt keinen An-
trag!) 

 

- Aber der Antrag kann morgen kommen. - Unser 
Antrag in Bezug auf eine Aktivität der Landesregie-
rung und ein daraus resultierendes Gesetz könnte 
ein Baustein dafür sein, dass wir klare Prämissen 
für diese Gegenden haben.  
 

(Zustimmung bei der LINKEN) 
 

Frau Ministerin, Sie haben gerade gesagt, die Lan-
desregierung werde keine Entscheidung gegen ei-
ne Mehrzahl von Bewohnern, beispielsweise in der 
Altmark, treffen. 
 

(Ministerin Frau Prof. Dr. Wolff: Nach ein-
gehender Diskussion, habe ich gesagt! 
- Herr Gallert, DIE LINKE: Wir diskutieren 
seit zwei Jahren sehr eingehend!) 

 

Wenn das so ist, dann frage ich Sie: Warum kön-
nen Sie nicht einen Gesetzentwurf erarbeiten las-
sen und unserem Antrag heute zustimmen?  
 

Mir bleibt zum Schluss noch einmal der Appell an 
die Koalitionäre und an den ehemaligen Wirt-
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schaftsminister sowie die im Amt befindliche Wirt-
schaftsministerin: Halten Sie nicht nur Ihre Sonn-
tagsreden in der Altmark! Schütteln Sie den Mehl-
tau, den Sie über die Altmark legen wollen, ab, und 
schließen Sie sich unserem Antrag an. - Danke 
schön.  
 

(Beifall bei der LINKEN) 
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Vielen Dank, Frau Kollegin Hunger. - Für die CDU-
Fraktion spricht jetzt der Kollege Herr Stadelmann.  

 

(Herr Borgwardt, CDU: Herr Scharf!) 

 

- Dann bin ich einer Fehlinformation aufgesessen. 
Es spricht jetzt Herr Scharf. Bitte schön, Herr 
Scharf. - Bevor der Herr Kollege das Wort ergreift, 
dürfen wir gemeinsam Damen und Herren der So-
zialakademie Sangerhausen begrüßen.  

 

(Beifall im ganzen Hause)  

 

Bitte, Herr Kollege.  

 
 

Herr Scharf (CDU): 
 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ohne 
Kohlendioxid gibt es kein Leben. Der Schluck 
Wasser mit Kohlendioxid hat mir, so denke ich, gut 
getan. Aber zu viel CO2 kann tödlich sein. Erinnert 
sei an einen natürlichen CO2-Ausbruch im Jahr 
1986 in Kamerun, der 1 700 Menschen das Leben 
kostete. Damit ist nicht zu spaßen.  

 

Ferner ist CO2 ein sogenanntes Klimagas, das für 
die Erwärmung der Erdatmosphäre mitverantwort-
lich ist. Auch wenn es über die Klimasensitivität 
durchaus Streit gibt, ist diese Tatsache vom Grun-
de her unbestritten.  

 

Wir werden, meine Damen und Herren, in den 
nächsten Jahrzehnten weltweit weiterhin erheb-
liche Mengen CO2 erzeugen. Eine sogenannte De-
karbonisierung der Volkswirtschaft wird weltweit 
nicht stattfinden und sie wird auch in Deutschland 
nicht stattfinden. Sie wäre übrigens in erheblichen 
Teilen mit einer Deindustrialisierung mit all ihren 
fatalen Folgen gleichzusetzen.  

 

Die großen CO2-Emittenten sind prozessbedingt 
zu zwei Dritteln die Energiewirtschaft und zu einem 
Drittel die Stahl- und Zementindustrie sowie die 
Petrochemie. All diese Industrien benötigen Lö-
sungen, wie mit dem unvermeidbar entstehenden 
CO2 umzugehen ist.  

 

International betrachtet stellt diese Aufgabe eine 
große Herausforderung, aber zugleich eine große 
Chance für neue Märkte dar; denn große Länder 
wie Australien, China und Indien, die sehr stark 
von Kohle abhängig sind, werden ihre Industrie-
politik auch in Zukunft auf diese Kohle ausrichten. 
Es ist nicht zu erwarten, dass sie ihre Strategie 
mittelfristig ändern werden.  

Deutschland, meine Damen und Herren, muss sich 
wieder einmal entscheiden, ob es vorzeitig und 
unbedacht sich abzeichnende Hochtechnologien 
ignoriert bzw. aus diesen aussteigt,  
 

(Zustimmung von Herrn Scheurell, CDU) 

 

ob es wieder einmal die Konsequenzen einer in-
dustriepolitischen Neuentwicklung nicht wahrneh-
men will.  

 

Die Sicherung der Energieversorgung ist allein we-
gen der zwei Drittel eine herausragende Aufgabe. 
Der Einsatz von CCS ist nicht nur eine Frage der 
Machbarkeit, sondern auch eine Frage der Wirt-
schaftlichkeit.  
 

Wir müssen uns überlegen, meine Damen und 
Herren, welchen Energiemix wir in der Zukunft ha-
ben wollen. Erinnert sei an die Strompreisdiskus-
sion, die wir in diesem Landtag auch führen. Die 
Abtrennung von CO2 ist momentan in der Tat noch 
sehr energieintensiv und daher teuer, aber auch 
hierfür bieten sich neue Entwicklungspotenziale 
an, die hoffen lassen, dass diese Industrie kosten-
günstiger werden kann.  

 

Die Frage nach dem Aufwand wird gerne gegen 
CCS ins Feld geführt. Aber dass jede Tonne ver-
miedenes CO2 auch bei anderen Technologien 
Geld kostet, das wird von Vertretern der Wind- und 
der Solarkraft und von Gegnern von CCS nur sel-
ten ins Feld geführt.  

 

(Zustimmung von Frau Weiß, CDU) 

 

Photovoltaik, meine Damen und Herren, ist viel 
teurer als CCS, aber an dieser Stelle vermisse ich 
oft eine sachliche Diskussion.  

 

(Beifall bei der CDU) 

 

Die EU hat sich dieser Herausforderung gestellt 
und mit einer entsprechenden Richtlinie reagiert. 
Der Bundestag hat recht zögernd mit einem Ge-
setz nachgezogen. Wir sind nun als Land aufgeru-
fen, von der schon mehrfach angesprochenen 
Länderklausel Gebrauch zu machen. Wir als CDU 
können uns wirklich gut vorstellen, dass die Lan-
desregierung zu gegebener Zeit einen solchen 
Gesetzentwurf vorlegt. Die Ministerin hat aber gute 
Gründe aufgeführt, warum wir dies nicht überhas-
tet und vorschnell tun können und auch gar nicht 
zu tun brauchen.  

 

Wir müssen die Dreijahresfrist nicht vorzeitig an-
laufen lassen. Es kann doch sein, dass wir sie 
noch für gründliche Untersuchungen nutzen müs-
sen. Es ist auch nicht so, dass die CCS-Tech-
nologie per se nicht funktioniert, meine Damen und 
Herren. Es gibt Kohlendioxidlagerstätten, in denen 
sich bereits über viele Jahrtausende und Jahr-
millionen hinweg zu fast 100 % CO2 befindet. Es 
wäre kein CO2 mehr darin, wenn sie nicht dicht 
wären, meine Damen und Herren. Es gibt sie al-
so. Es gibt jedoch auch Gebiete mit bestimmten 
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Gesteinsformationen, die offensichtlich ungeeignet 
sind.  

 

Potenzielle Speicher müssen genau untersucht 
werden, um festzustellen, ob eine dauerhafte Spei-
cherung dort funktioniert oder nicht. Wir müssen 
auch sorgfältig prüfen, ob es in der Umgebung von 
potenziellen Speichern Aufstiegsmöglichkeiten für 
CO2 gibt oder ob diese durch geologische Störun-
gen oder Risse entstehen könnten oder ob da-
durch das Wasser verdrängt werden kann. Wenn 
so etwas festgestellt wird, ist das ein absolutes 
Ausschlusskriterium für diese Gegend.  

 

Meine Damen und Herren! Das erfährt man doch 
nicht durch einen politischen Antrag, das erfährt 
man nur durch Untersuchungen der geologischen 
Verhältnisse. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

Wer sich weigert, die geologischen Verhältnisse zu 
untersuchen, der weigert sich auch ein Stück weit, 
die Wirklichkeit wahrzunehmen, meine Damen und 
Herren. Das sollte nicht die Politik der CDU sein 
und das sollte auch nicht Politik in diesem Hause 
sein. 

 

Wir als CDU sind ganz klar dafür, dass in allen 
sich abzeichnenden sensiblen Bereichen, sei es 
aufgrund von wasserwirtschaftlichen Belangen 
oder aufgrund von Naturschutzbelangen, wo Vor-
sicht das oberste Gebot ist, vorsichtig agiert wer-
den muss. Wir müssen dies aber untersuchen und 
können erst am Ende eine Entscheidung fällen, 
meine Damen und Herren. - Ich sehe, dass die 
Lampe aufleuchtet; ich möchte deshalb langsam 
zum Schluss kommen.  

 

Herr Bergmann hat Gemeinsamkeiten vermisst. 
Ich möchte zum Schluss zu einer großen Gemein-
samkeit kommen. Ich denke, wenn wir gemeinsam 
eine Überweisung an den Ausschuss anstreben 
und über diese Fragen im Ausschuss ausführlich 
beraten, dann tun wir der Sache etwas Gutes. 
Dann werden wir uns vielleicht auch darüber einig, 
ob und gegebenenfalls wann der geeignete Zeit-
punkt gekommen ist, die Landesregierung aufzu-
fordern, eine entsprechende Gesetzesinitiative zu 
ergreifen. 

 

Meine Damen und Herren! Heute muss diese Ent-
scheidung nicht gefällt werden. Uns läuft nichts 
davon. Ich denke, es wäre ein falsches und fatales 
Zeichen, wenn von diesem Landtag wieder einmal 
ein Zeichen von Technologieverweigerung aus-
gehen würde. Das, meine Damen und Herren, darf 
nicht passieren. Das wäre für die Industriepolitik in 
Sachsen-Anhalt ein verheerendes Signal und hätte 
auch eine verheerende Wirkung nach außen. Das 
müssen wir uns nicht antun. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der CDU - Zustimmung von Mi-
nisterin Frau Prof. Dr. Wolff) 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  
 

Vielen Dank, Herr Kollege Scharf. - Es gibt, wenn 
ich es richtig gesehen habe, vier Fragesteller. Es 
beginnt Herr Erdmenger.  

 
 

Herr Erdmenger (GRÜNE):  
 

Herr Kollege, wenn ich Sie richtig verstanden ha-
be, dann haben Sie gerade argumentiert, wir 
brauchten diesen Beschluss nicht zu fassen, damit 
wir nicht die Dreijahresfrist vorzeitig anbrechen 
lassen, die wir für gründliche Untersuchungen be-
nötigen, die dann die Grundlage von Entscheidun-
gen sein können.  
 

Ich möchte Sie fragen: Welche gründlichen Unter-
suchungen, die die Landesregierung gerade 
durchführt, und welche Aktivitäten, die wir jetzt 
sinnvollerweise abwarten sollten, bevor wir Ihrer 
Meinung nach eine Entscheidung treffen sollten, 
sind Ihnen denn bekannt? 

 
 

Herr Scharf (CDU):  
 

Ich denke, wir werden uns im Landtag von der 
Landesregierung berichten lassen, welche Er-
kenntnisse schon vorliegen und welche noch ein-
zuholen sind. Dafür sind Ausschusssitzungen doch 
da. 
 

(Zuruf von der LINKEN: Na, na, na! - Herr 
Striegel, GRÜNE: Es gibt nichts!) 

 

- Sie wissen schon alles, ja? Ich glaube den Antrag 
so gelesen zu haben. - Das machen wir im Aus-
schuss. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  
 

Jetzt möchte der Kollege Bergmann eine Frage 
stellen. Bitte schön. 

 
 

Herr Bergmann (SPD):  
 

Herr Scharf, ich habe aufgrund Ihres Beitrages ei-
ne Frage zum Thema Energiepreise. Ich habe in 
den letzten Wochen immer wieder erlebt, dass 
wegen des EEG-Zuschlags zu den Strompreisen 
davon ausgegangen wird, dass erneuerbare Ener-
gien den Strom teuer machten. Sie wissen aber 
doch, dass das vor dem Hintergrund geschieht, 
dass jede Menge Uraltanlagen am Netz sind, die 
auf fossiler Basis Schäden an der Umwelt ver-
ursachen, die uns irgendwann noch Milliarden kos-
ten werden. Diese werden beim Strompreis aber 
nicht berücksichtigt. Es dürfte eigentlich auf der 
Hand liegen, welches die günstigere Energie ist.  

 

Die Frage ist: Denken wir nicht nur deswegen über 
CCS nach, weil wir nach einer Methode suchen, 
um unsere Altkraftwerke eventuell für einen be-
stimmten Zeitraum zu greenen, statt wirklich - Sie 
sprechen von Technologien - noch mehr Gas zu 
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geben bei der Entwicklung von hochmodernen 
energetischen Technologien, um uns von gerade 
diesen Uraltkraftwerken zu trennen? - Dass dies 
mit Kosten verbunden ist, muss man den Bürgern 
sagen. Aber Altkraftwerke ewig und drei Tage am 
Netz zu lassen und dann hinterher die Schäden zu 
beheben, kostet auch das Geld der Bürger. Das 
muss man ihnen dann auch sagen.  

 
 

Herr Scharf (CDU):  
 

Herr Bergmann, ich kenne keinen einzigen Fall, wo 
ein Energieunternehmen plant, ein Altkraftwerk mit 
CCS nachzurüsten. Sie überlegen und rechnen, ob 
es sich überhaupt lohnt, diese Technologie bei ei-
nem neuen Kraftwerk anzuwenden, weil sie in der 
Tat den Wirkungsgrad verringert, was die Kosten 
erhöht, und auch die Verpressung muss berück-
sichtigt werden. All das kostet Geld. Ich wollte da-
mit andeuten: Wir dürfen doch nicht so tun, als ob 
die erneuerbaren Energien per se günstiger sind.  
 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Es gibt natürlich Kostenentwicklungen. Ich habe 
selbst mit großem Erkenntnisgewinn in den letzten 
zehn, 15 Jahren zur Kenntnis genommen, dass die 
Degression bei der Windenergie zu deutlichen 
Skaleneffekten geführt hat. Ich muss aber auch 
sagen: Das sehe ich bei der Photovoltaiktechnolo-
gie überhaupt noch nicht.  

 

Wir können aber doch nicht so tun, als wären die 
erneuerbaren Energien per se gut und würden 
preisgünstiger, wenn wir nur lange genug warte-
ten. Also, Leute, jeder, der Physikunterricht hatte, 
kennt doch Wirkungsgrade und der weiß auch, 
welche Grenzen nach den bisherigen Kenntnis-
sen wahrscheinlich nicht zu überschreiten sein 
werden.  

 

(Frau Frederking, GRÜNE: Herr Scharf, wie 
ist Ihr Wirkungsgrad? - Zustimmung bei den 
GRÜNEN - Herr Scheurell, CDU: Das ist 
nun schon beleidigend! - Heiterkeit bei der 
CDU) 

 

- Mein Wirkungsgrad? - Mein Wirkungsgrad liegt 
bei ungefähr 100 W. Das habe ich einmal gelesen; 
das verbraucht jeder Mensch, wenn er irgendwo 
steht.  

 

(Lebhafter Beifall bei der CDU - Zurufe von 
den GRÜNEN) 

 

Was ich mit diesen 100 W mache, können Sie öf-
fentlich beurteilen. 

 

(Unruhe) 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  
 

Das hat uns gottlob alle wieder ermuntert. - Jetzt 
ist Frau Dr. Paschke mit Ihrer Frage an der Reihe. 
 

(Unruhe) 

Herr Scharf (CDU):  
 

Haben Sie einen geringeren Wirkungsgrad?  
 

(Zurufe von den GRÜNEN - Herr Gallert, 
DIE LINKE: Leider nicht! Ich darf ja nicht so 
viel essen, das ist das Problem!) 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor wir jetzt zu 
einer Kaloriendiskussion kommen, geben Sie Frau 
Dr. Paschke eine Chance, ihre Frage zu stellen. 
- Bitte 
 
 

Frau Dr. Paschke (DIE LINKE):  
 

Herr Scharf, Sie führten sinngemäß aus, dass man 
nicht mit einem politischen Antrag, sondern nur mit 
wissenschaftlichen Untersuchungen einen Abwä-
gungsprozess vornehmen kann. Stimmen Sie mit 
mir darin überein, dass genau das in dem Antrags-
text gefordert wird? 

 
 

Herr Scharf (CDU):  
 

Ich stimme Ihnen nur teilweise zu. Ich stimme Ih-
nen aber darin zu, dass ein Parlament immer gut 
beraten ist, sich erst einmal sachkundig zu ma-
chen und dann zu entscheiden. Das ist in der Poli-
tik nicht immer üblich. Es wäre gut, wenn wir das in 
Zukunft häufiger so tun würden.  
 

(Zuruf von der LINKEN: Ist das ein Vorsatz? 
- Beifall bei der LINKEN) 

 

- Herr Kollege, das ist leider meine Erfahrung aus 
20 Jahren Landtagsarbeit. Ich habe schon viel Mist 
beschlossen und habe nicht vor, noch mehr Mist 
zu beschließen. 
 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Wir müssen uns wirklich sachkundig machen. Aber 
der Antrag - ich habe ihn leider nicht mit nach vorn 
genommen - hat im Vorsatz schon das klare Ziel 
zu verbieten, egal wie die Untersuchungen laufen, 
meine Damen und Herren. Er will jetzt schon einen 
sicheren Ausschluss dieser Möglichkeit für Sach-
sen-Anhalt erarbeiten lassen. Das kann doch erst 
das Ergebnis der Untersuchungen sein.  

 

(Zuruf von der CDU: Genau!) 

 

Weil mir vorhin die Zeit davongelaufen ist, möchte 
ich jetzt ein Argument mit großer Deutlichkeit 
nachschieben, das auch die Frau Wirtschaftsminis-
terin ins Feld geführt hat: Es kann sein, dass es 
geht, aber dass wir wegen der Nutzungskonkur-
renz sagen: Nein, wir brauchen die Speicher für 
etwas anderes. Dann haben wir einen triftigen 
Grund, keine CO2-Speicherung zuzulassen. Aber 
das muss doch erst entschieden werden. 

 

Wir haben uns beim Landesentwicklungsplan 
schon darüber unterhalten. Damals haben wir aus 
gutem Grund diese Nutzungskonkurrenten ge-
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sehen, das aber offen gelassen. Deshalb bin ich 
dafür, dass wir uns erst einmal überlegen, was 
geht und was wir wollen. Dann haben wir noch 
immer Zeit für diesen Antrag, meine Damen und 
Herren. 
 

(Beifall bei der CDU) 
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  
 

Vielen Dank, Herr Scharf. - Es gibt noch drei Fra-
gesteller. Als Nächster spricht Herr Dr. Köck.  

 
 

Herr Dr. Köck (DIE LINKE):  
 

Herr Scharf, ist Ihnen der Spruch der Cree-India-
ner bekannt, dass man - sinngemäß -, wenn die 
Lebensgrundlagen zerstört sind, feststellen wird, 
dass man Geld nicht essen kann? Haben Sie in 
diesem Zusammenhang einmal darüber nachge-
dacht? 

 
 

Herr Scharf (CDU):  
 

Ja. Aber was hat das mit meiner Rede zu tun? 
 

(Heiterkeit bei der CDU) 
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  
 

Herr Scharf, jetzt ist Herr Weihrich an der Reihe. 
Danach stellen Herr Krause und Herr Gallert ihre 
Fragen. 

 
 

Herr Weihrich (GRÜNE):  
 

Herr Kollege Scharf, ich würde gern auf ein Thema 
zurückkommen, das Sie in Ihrer Rede angespro-
chen haben, nämlich die Frage, welche Vermei-
dungskosten pro Tonne CO2 entstehen. Mir liegt 
eine Studie von McKinsey vor, denen nicht der 
Verdacht anhaftet, aus der Ökoecke zu kommen, 
aus der eindeutig hervorgeht, dass bei CCS die 
höchsten Vermeidungskosten pro Tonne CO2 auf-
treten würden. 

 

Meine Frage: Sehen Sie als Naturwissenschaftler 
tatsächlich die Möglichkeit - Sie haben auf die 
Grenzen aufmerksam gemacht -, von diesen sehr 
hohen Kosten und damit auch von der ökologi-
schen und ökonomischen Unsinnigkeit so weit 
wegzukommen, dass der Technik irgendwann ein-
mal ein realistisches Einsatzpotenzial zugemessen 
werden könnte? 

 
 

Herr Scharf (CDU):  
 

Ich habe kürzlich gelesen, dass es in der Tat so 
ist, dass die CCS-Technologie wirtschaftlich bisher 
uninteressant ist. Deshalb tun sich die Energie-
unternehmen schwer damit. Deshalb macht man 
aber auch die technologischen Großversuche. 
Man arbeitet auch an neuen Membranen und hofft, 
mit neuen Wirkprinzipien der Abscheidung ein 
Stückchen voranzukommen. Ich weiß nicht, ob das 

zum Ziel führt. Aber deshalb braucht man die tech-
nologische Forschung.  
 

Wenn Sie jetzt einmal über das kleine Deutschland 
hinaus denken und berücksichtigen, dass in China, 
in Indien, in Australien Tag für Tag Kohlekraft-
werke ans Netz gehen und dass diese Länder 
auch darüber nachdenken, ob diese Technologie 
für sie vielleicht einmal geeignet sein könnte, dann 
müssten wir uns doch, zumindest solange die Fra-
ge noch nicht endgültig entschieden ist, technolo-
gisch so darauf vorbereiten, dass wir diese Märkte 
gegebenenfalls einmal erschließen können.  

 

Es könnte durchaus sein, dass wir in Deutschland 
keine oder nicht genügend attraktive Speicher fin-
den, dass aber China oder Indien einmal nach die-
ser Technologie fragen. Auch dann hätten wir in 
Deutschland etwas gekonnt. Wenn wir uns aber 
schon jetzt das Forschen und das Arbeiten selber 
verbieten wollen, weil wir uns eine Schere in den 
Kopf setzen, dann verspielen wir vielleicht Mög-
lichkeiten, die wir noch gebrauchen können. 

 

(Beifall bei der CDU - Herr Borgwardt, CDU: 
Genau so ist das!) 

 

Die Frage, ob es wirklich sinnvoll ist, CCS anzu-
wenden, ist noch nicht entschieden. Aber in mei-
nen Augen kann man heute auch noch nicht sa-
gen, dass das nicht geht. Bei der Photovoltaik-
technologie haben uns Riesenpreise auch nie da-
von abgehalten, ein Riesenprogramm anzuschie-
ben, in der Hoffnung, dass es mit der Zeit schon 
günstiger wird. Bei der CCS-Technik brauchen wir 
ein so großes Programm gar nicht. Wir müssen die 
Leute nur eine Weile arbeiten lassen. 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  
 

Sie möchten eine Nachfrage stellen, Herr Weih-
rich. Habe ich das richtig gehört? - Bitte. 
 
 

Herr Weihrich (GRÜNE):  
 

Ich habe eine kurze Nachfrage und eine Vorbe-
merkung. Ich denke nicht, dass Sie CCS und Pho-
tovoltaik miteinander vergleichen können; denn die 
Unterschiede in der Ausgangsposition bestehen 
darin, dass bei der Photovoltaik damals tatsächlich 
ein Potenzial dafür vorhanden war, die Wirkungs-
grade zu verbessern. Dies sehe ich bei CCS nicht. 
Deswegen verbietet sich der Vergleich. Das ist 
meine Meinung. 

 

Die Frage lautet: Glauben Sie tatsächlich, dass es 
für diese Technik in den Entwicklungsländern Chi-
na und Indien ein Einsatzpotenzial gibt, wenn die-
se Technik noch nicht einmal in unserem hoch-
technisierten Deutschland, wo die finanziellen 
Ressourcen vorhanden sind, eingesetzt wird? 

 
 

Herr Scharf (CDU):  
 

Wenn wir uns in Deutschland weiter so verhalten, 
wie wir es in den letzten Jahren getan haben, dann 
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möchte ich nicht wissen, wer in 20 oder 30 Jahren 
das Entwicklungsland ist - China oder wir? 
 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU) 
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  
 

Jetzt hat der Kollege Krause eine Frage. 
 
 

Herr Krause (Salzwedel) (DIE LINKE):  
 

Herr Scharf, Sie haben gesagt, wir sollten nicht po-
litisch vorgefasst irgendetwas vorgeben, sondern 
wir sollten das wissenschaftlich bedenken und uns 
dafür die entsprechende Zeit nehmen.  

 

Sie waren damals nicht dabei, aber es waren Kol-
legen von den Koalitionsfraktionen der CDU und 
der SPD dabei. Ich war damals auch dort, und 
zwar nicht nur bei einer, sondern bei mehreren Be-
ratungen, unter anderem in Winterfeld vor ca. zwei 
Jahren. Dort waren 350 Menschen im Saal, hoch-
karätige Wissenschaftler, Personen von Gaz de 
France, Vattenfall, vom Landkreis, vom Bergbau-
amt und vom Ministerium. Es ging um   d i e   Zu-
kunftsinnovationstechnologie. In Maxdorf, etwa 
4 km entfernt, wurde die hier schon angesproche-
ne Verpressungsanlage gebaut. Es wurde eine 
Straße gebaut. Ein Kreistag hat einen Beschluss 
gefasst zur Anbindung von Straßenbauinvestitio-
nen an diese Anlage.  

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  
 

Können wir zur Frage kommen? 

 
 

Herr Krause (Salzwedel) (DIE LINKE):  
 

Jetzt zu meiner Frage. Sie bezieht sich auf ihre 
Forderung, wir sollten uns Zeit nehmen. Können 
Sie sich vorstellen, was heute in Maxdorf passie-
ren würde, wenn es damals nicht so beherzte 
Menschen wie die Mitglieder der Bürgerinitiative 
gegeben hätte, die die Forderung aufgestellt ha-
ben, die Sie heute so pauschal in den Raum stel-
len, nämlich die ökologische Belastbarkeit der Re-
gion zu untersuchen und die teilweise vorgefass-
ten Meinungen infrage zu stellen? Können Sie sich 
vorstellen, welcher Betrieb dort CO2 in die Erde 
pressen würde, wenn es diese Bürgerinitiative 
nicht gegeben hätte, die sich vor zwei Jahren ge-
gründet hat? 

 

(Herr Borgwardt CDU: Das kannst du abha-
ken! - Weitere Zurufe von der CDU) 

 
 

Herr Scharf (CDU): 
 

Ich weiß nicht, Herr Krause, ob Sie stolz darauf 
sein sollten, in der Altmark auf Dauer alles zu ver-
hindern. 

 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU - Herr 
Krause, Salzwedel, DIE LINKE: Es ging um 

die Zeit, die Sie für wissenschaftliche Unter-
suchungen in Anspruch nehmen wollen! 
Damals haben einige darauf gepfiffen!) 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Jetzt hat Herr Gallert das Wort. Herr Gallert, bitte. 
 
 

Herr Gallert (DIE LINKE): 
 

Das ist keine Frage, sondern eine Intervention. Ich 
will noch einmal - insofern war der Einwand von 
Herrn Krause inhaltlich völlig richtig - darauf hin-
weisen, dass wir uns, wenn wir heute den Eindruck 
erwecken, wir würden bei der CCS-Debatte über 
die wissenschaftliche Analyse vor Ort am Anfang 
der Diskussion stehen, ein ganz schlechtes Zeug-
nis ausstellen. 
 

(Zustimmung bei der LINKEN) 
 

Wir wissen, dass die wissenschaftliche Debatte 
seit zehn Jahren läuft. Die Debatte in der Altmark 
mit intensiver Bürgerbeteiligung läuft seit fünf Jah-
ren, besonders intensiv seit zwei Jahren. Wenn wir 
heute den Eindruck erwecken, wir müssten erst 
einmal schauen, was da los ist, dann ist das, so 
sage ich, ein schlechtes Zeugnis für uns. Das hie-
ße, dass ausschließlich wir gucken müssten, was 
los ist. Viele andere haben es längst getan. 
 

(Beifall bei der LINKEN und bei den GRÜ-
NEN) 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Herr Scharf, Sie haben es gehört; wir alle haben 
es gehört. Sie wollen nicht darauf reagieren? 
 
 

Herr Scharf (CDU): 
 

Das war ja keine Frage. 
 

(Beifall bei der CDU - Herr Gallert, DIE LIN-
KE: Nö!) 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Jetzt spricht für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN noch einmal Frau Frederking. Bitte schön. 

 
 

Frau Frederking (GRÜNE): 
 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-
men und Herren! Frau Ministerin Wolff, die Tat-
sache, dass noch kein Antrag gestellt wurde, als 
Begründung dafür heranzuziehen, jetzt keine Ent-
scheidung zu treffen, ist doch völlig absurd. War-
um haben wir denn ein Bundesgesetz? Wir können 
das doch nicht ignorieren. Wir müssen uns dazu 
bekennen. Die Politik trifft doch auch immer Ent-
scheidungen für die Zukunft. 
 

Das Bundesgesetz eröffnet uns jetzt die Chance, 
die Gebiete in Sachsen-Anhalt ganz genau anzu-
schauen und zu prüfen, welche spezifischen Be-
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dingungen dort zu finden sind. Mit diesen Begrün-
dungen können wir das auch rechtssicher machen. 
 

Herr Scharf, das Gesetz soll doch nicht morgen 
kommen. Der Antrag besagt, dass wir ein Gesetz 
erarbeiten wollen. „Erarbeiten“ heißt, sich die Ge-
biete und die geologischen Gegebenheiten genau 
anzuschauen. Es steht sogar explizit in § 2, dass 
es untersucht wird und dass es abgewogen wer-
den muss. 
 

(Beifall bei den GRÜNEN - Herr Borgwardt, 
CDU: Die Abwägung ist doch bei Ihnen 
schon klar! Sie haben gesagt, Sie wollen es 
nicht! - Zuruf von Herrn Leimbach, CDU) 

 

Herr Scharf hat eben auch falsch zitiert. Die Über-
schrift des Antrages lautet ganz klar „Landesgesetz 
zum Kohlendioxid-Speicherungsgesetz erarbei-
ten“. Ich weiß nicht, welche Vorlage Sie hatten. 
 

(Unruhe bei der CDU) 
 

- Herr Leimbach, das Schwarze sind die Buchsta-
ben und Lesen hilft manchmal. 
 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LIN-
KEN) 

 

Der Beschlussvorschlag lautet ganz klar, die Lan-
desregierung wird gebeten, gemäß § 2 Abs. 5 des 
Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes ein Landes-
gesetz zu erarbeiten und einzubringen. Ich weiß 
nicht, was dabei hin und her diskutiert wird. 
 

(Zuruf von Frau Feußner, CDU) 
 

Wenn Herr Scharf sagt, es wäre schon alles vor-
weggenommen, dann ist das einfach nicht richtig 
und muss hier klargestellt werden. 
 

(Zurufe von der CDU) 
 

Die Anwendung von CCS ist keine Phantomdis-
kussion, wie Sie es in Ihrer Pressemitteilung be-
haupten und wie es die Ministerin angedeutet hat, 
indem sie sagt, man habe noch keinen Antrag vor-
liegen. Ich meine, schauen Sie sich die Karten des 
Bundesamtes für Geowissenschaften und Rohstof-
fe an. Darin werden ganze Gebiete als potenzielle 
Speicher ausgewiesen. 
 

(Unruhe) 
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Frau Kollegin, ich würde Ihnen gern eine aufmerk-
samere Zuhörerschaft verschaffen. 
 

(Zustimmung bei den GRÜNEN und bei der 
LINKEN) 

 

Wir wollen den Geräuschpegel etwas senken. 
- Danke schön. 
 
 

Frau Frederking (GRÜNE): 
 

Bedenken Sie, dass auf europäischer Ebene über 
ein europäisches Pipeline-System diskutiert wird. 

Das ist Gegenstand der Diskussion. Das zeigt 
auch, wie ernsthaft CCS in Erwägung gezogen 
wird. 
 

Man geht von Pipelines mit einer Länge von 
20 000 km aus. Dies erfordert ein riesiges Investi-
tionsvolumen. Dieses Geld wird den Volkswirt-
schaften entzogen. Die Idee eines europaweiten 
Pipeline-Systems ist nur ein weiteres Beispiel für 
die Irrsinnigkeit der gesamten Idee. 
 

Anders als es Herr Scharf sagt, ist es eben keine 
Hochtechnologie, sondern es ist Irrsinn, CO2 erst 
mit großem technischen Aufwand abzuscheiden 
und dann auch noch über ein europaweites Pipe-
line-System zu pumpen. 
 

Herr Scharf, Sie haben über Wirkungsgrade 
schwadroniert; ich kann es nicht anders sagen. 
Wie hoch ist denn der Wirkungsgrad eines Autos, 
wenn Sie den Brennwert von Benzin zugrunde le-
gen? Wie viel kommt denn bei den Reifen an? 
- Wenn Sie das zum Maßstab nehmen, dann dürf-
te kein Auto mehr fahren. 
 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 
 

Wie hoch ist denn nach Ihren Vorstellungen der 
Wirkungsgrad einer Solaranlage, die nicht gebaut 
wird? - Ich kann Ihnen die Frage beantworten. Der 
Wirkungsgrad einer Solaranlage, die nicht gebaut 
wird, ist gleich null. 
 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 
 

Wir reden hier immer wieder über die Kosten. Aber 
wir haben auch eine Verantwortung. 
 

(Frau Feußner, CDU: Ja, genau! - Zuruf von 
Herrn Daldrup, CDU)  

 

Wir müssen nicht nur über Kosten reden. Wir müs-
sen darüber reden, was wir uns leisten können.  
 

(Zurufe von der CDU) 
 

Wir können uns in dieser Gesellschaft aus Klima-
schutzgründen und aus Gründen der Ressourcen-
verknappung doch nur noch die erneuerbaren 
Energien leisten. 
 

(Zustimmung bei den GRÜNEN - Frau Feuß-
ner, CDU: Die sind entsprechend teuer!) 

 

Ansonsten können wir tatsächlich zurück in die 
Höhle. Dann hätten wir nämlich gar keine Energie 
mehr. 
 

(Zustimmung bei den GRÜNEN - Frau Feuß-
ner, CDU: Was ist denn das für ein Unsinn?) 

 

Sie haben von Forschung geredet. Wir sind nicht 
gegen Forschung, 
 

(Zurufe von der CDU: Doch!) 
 

Forschung im Labor. 
 

(Herr Thomas, CDU: Forschung ja, aber 
nicht bei uns!) 
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Wir sind gegen unkontrollierbare Feldversuche, bei 
denen die Bewohnerinnen und Bewohner der be-
troffenen Regionen gegen ihren Willen einer Ge-
fahr ausgesetzt werden. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN - Zuruf von 
Frau Budde, SPD) 

 

Das muss man ganz klar unterscheiden. 

 

(Herr Leimbach, CDU: Schaufenster!) 

 

Wenn Sie die Frage stellen, Herr Scharf, wie wir 
die CO2-Emissionen reduzieren wollen, kann ich 
Ihnen nur sagen: Die Lösungen liegen auf der 
Hand, für die Energieversorgung allemal; erneuer-
bare Energien und Senkung des Energieverbrau-
ches. Für die prozessbedingten Emissionen gibt 
es eine Vielzahl von Möglichkeiten, damit umzu-
gehen. Da ist nämlich Forschung angesagt. 

 

(Zuruf von Herrn Scharf, CDU) 

 

Forschung ist notwendig hinsichtlich der Verbesse-
rung und Optimierung der industriellen Prozesse, 
bei denen CO2 entsteht, auch hinsichtlich der Ent-
wicklung von alternativen Produkten, hinsichtlich 
der stofflichen Verwertung von CO2 zum Beispiel 
durch Methanisierung oder auch Mineralisierung. 
Forschungsgelder sind besser aufgehoben bei den 
erneuerbaren Energien, bei den Netzen und Spei-
chern. 

 

Sie haben gesagt, aufgrund der Komplexität der 
Sache soll das Thema in die Ausschüsse überwie-
sen werden. Wir werden dann im Ausschuss eine 
öffentliche Beratung beantragen, damit die Men-
schen auch wirklich erfahren, wie die Diskussionen 
laufen und wie Sie von der CDU es begründen, 
dass wir kein Gesetz auf den Weg bringen, obwohl 
uns diese Möglichkeit ausdrücklich durch den 
Bundesgesetzgeber eröffnet wurde. - Vielen Dank.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LIN-
KEN) 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Vielen Dank, Frau Kollegin. - Damit ist die Debatte 
beendet. Wir kommen zum Abstimmungsverfahren 
zur Drs. 6/1571. Es ist mehrfach die Überweisung 
beantragt worden, wenn ich es richtig gehört habe, 
in die Ausschüsse für Wissenschaft und Wirt-
schaft, für Umwelt, für Landesentwicklung und Ver-
kehr sowie für Inneres und Sport. Habe ich das 
richtig gehört? 
 

(Frau Budde, SPD: Ja!) 
 

Die Federführung übernimmt der Ausschuss für 
Wissenschaft und Wirtschaft? 
 

(Herr Tögel, SPD, schlägt die Hände vor das 
Gesicht) 

 

- Der Ausschussvorsitzende ist begeistert; dann 
machen wir das so. - Die Federführung übernimmt 

mit oder ohne Begeisterung der Ausschuss für 
Wissenschaft und Wirtschaft. Die anderen von mir 
genannten Ausschüsse werden mitberatend betei-
ligt. Wer dafür ist, den bitte ich um das Kartenzei-
chen. - Das ist die absolute Mehrheit des Hauses. 
Es ist so beschlossen worden. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Normalerweise 
hätten wir vor der Mittagspause noch zwei Tages-
ordnungspunkte vor uns, nämlich die Tagesord-
nungspunkte 3 und 4. Aber wenn ich auf die Uhr 
schaue, sind wir zeitlich an dem Punkt, an dem wir 
eigentlich in die Mittagspause eintreten sollten. 
Mein Vorschlag ist, dass wir das auch so tun und 
in genau 60 Minuten, also um 14.10 Uhr mit dem 
Tagesordnungspunkt 3 fortfahren. 

 

Bitte warten Sie noch einen kleinen Moment. Ich 
bin mir nicht sicher, ob der Präsident vorhin darauf 
aufmerksam gemacht hat, dass sich die parlamen-
tarischen Geschäftsführer darauf geeinigt haben, 
dass der Tagesordnungspunkt 11 - Einführung des 
neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungs-
wesens -, dessen Beratung für heute vorgesehen 
ist, gegen Tagesordnungspunkt 20 - Geschlechter-
gerechtigkeit in Wissenschaft und Forschung 
nachhaltig fördern -, der morgen behandelt werden 
sollte, getauscht wird. 

 

(Herr Borgwardt, CDU: Ja!) 

 

- Wunderbar. - Dann wünsche ich Ihnen guten Ap-
petit. Wir sehen uns um 14.10 Uhr wieder. 

 

Unterbrechung: 13.10 Uhr. 

 

Wiederbeginn: 14.11 Uhr. 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  
 

Auch an diesem grauen Tag - grau sind die Tage 
besonders dann, wenn ich von meinem Büro aus 
die Domuhr nicht mehr lesen kann - 
 

(Zuruf von der LINKEN: Liegt das an der 
Brille?) 

 

- nein, am Nebel - wollen wir mit der Arbeit fortfah-
ren. Die Pünktlichen sollen jetzt belohnt werden. 
- Herr Striegel, Sie wollen jetzt nicht etwa etwas 
feststellen lassen? 

 
 

Herr Striegel (GRÜNE): 
 

Herr Präsident, ich denke, die Achtung vor dem 
Hohen Hause gebietet es, dass wir warten, bis 
sich zumindest der Großteil der Abgeordneten hier 
eingefunden hat. Im Zweifelsfall würde ich bitten, 
dass noch einmal geläutet wird. 

 

(Frau Hampel, SPD: Doch! Ich bin dafür! 
- Zurufe von der LINKEN: Das stimmt! - Die 
wichtigen sind da, Herr Striegel!) 

 

- Es obliegt uns allen, das auch einmal festzuhal-
ten. Ich meine, der Landtag kann tagen, wenn er 
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beschlussfähig ist, und ich zweifle hiermit die Be-
schlussfähigkeit an. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN - Frau Ham-
pel, SPD: Jawohl!) 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  
 

Erstens haben Sie Recht. Zweitens ist es Ihr gutes 
Recht. Drittens warten wir, bis eine Mehrheit in 
diesem Hohen Hause vorhanden ist. Ich werde 
jetzt auch keine Fraktion loben oder tadeln, auch 
wenn ich das von hier oben sehr gut überblicke. 
 

(Zuruf von der LINKEN: Schade!) 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch im Zeitalter 
der Atomuhren gehen Uhren manchmal unter-
schiedlich. 
 

(Zuruf von der LINKEN: Die Einbringerin ist 
da!) 

 

- Die Einbringerin ist da. Sie ist nicht nur da, sie ist 
auch ganz vorn. 
 

Die Beschlussfähigkeit, die der Präsident am An-
fang der Sitzung festgestellt hat, gilt so lange, bis 
sie jemand hinterfragt. Das geht aber nach § 70 
Abs. 3 der Geschäftsordnung nur vor einer Abstim-
mung oder Wahl. Das heißt, jetzt fangen wir an.  
 
 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 auf: 
 
 
 

Beratung 
 

Stärkung des barrierefreien Tourismus in Sach-
sen-Anhalt 
 

Antrag Fraktionen CDU und SPD - Drs. 6/1586 
 
 
 

Frau Hampel, Sie haben das Wort. 
 
 

Frau Hampel (SPD): 
 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren Abgeordneten! Es liegt si-
cherlich nicht an diesem Thema, dass so wenige 
Abgeordnete im Raum sind. Es liegt aber vielleicht 
daran, dass sich das unpünktliche Anfangen ein 
wenig eingeschliffen hat; denn wir fangen am 
Donnerstag immer fünf Minuten später an. 

 

(Zustimmung bei der CDU, bei der LINKEN 
und bei den GRÜNEN) 

 

Es ist in der Tat ein wichtiges Thema. Es ist nicht 
CCS; das ist heiß debattiert worden. Jetzt sind wir 
alle nach der Mittagspause sowieso ein wenig ru-
higer, aber das ist in der Tat ein spannendes und 
- wenn man es politisch sagen will - zukunftswei-
sendes Thema. 

 

(Zustimmung bei der SPD und bei der LIN-
KEN) 

 

Denn die Stärkung des barrierefreien Tourismus in 
Sachsen-Anhalt ist für die gesamte Tourismusent-

wicklung in unserem Land von enormer Bedeu-
tung. Das hat auch der gestrige Tourismustag 
Sachsen-Anhalt in Köthen sehr deutlich gezeigt.  
 

Im ersten Fachreferat des gestrigen Tages wurde 
das Ergebnis der permanenten Gästebefragung 
zur Zufriedenheit der Übernachtungsgäste im Jahr 
2011/2012 vorgestellt. In der Rubrik der Angebots-
bewertung hat die Barrierefreiheit bei allen befrag-
ten Gästen - auch in allen abgefragten Rubriken - 
am schlechtesten abgeschnitten, und zwar mit Ab-
stand. Obwohl es sehr wohl gute barrierefreie tou-
ristische Angebote gibt, ist das so.  
 

Ich möchte einige gute Angebote nennen, für alle 
reicht die Zeit nicht. Ich will damit deutlich machen, 
dass sich in diesem Bereich schon viel getan hat. 
Es gibt - ich denke, sie stehen stellvertretend für 
alle - nur vier barrierefreie Angebote in Wernige-
rode und Halberstadt, barrierefreie Städtetouren 
der Initiative „Stadtsprung“. Es gibt die Internet-
seite „barrierefrei-im-harz“, und es gibt ein Faltblatt 
- ganz aktuell - „Reisen zu Luther 2012/2013“. Die-
se Initiativen sind Leuchttürme in unserem Land. 
Davon brauchen wir noch viel mehr. 
 

(Zustimmung bei der SPD, bei der LINKEN 
und bei den GRÜNEN) 

 

Wichtig ist, in diesem Zusammenhang auch einmal 
hervorzuheben, dass bei der Gästebefragung - das 
habe ich gerade gesagt - 12 % aller Befragten an-
gaben, dass ihnen die Barrierefreiheit sehr wichtig 
sei. 29 % gaben an, dass sie ihnen wichtig sei, und 
14 % gaben an, dass sie ihnen teils wichtig sei. 
Das heißt, 41 % unserer Gäste erwarten, dass un-
sere touristischen Angebote barrierefrei sind, und 
das sind eben nicht nur die über 60-Jährigen, die 
mit dem Rollstuhl anreisen, die sich Barrierefreiheit 
wünschen, sondern es sind zunehmend mehr jun-
ge Gäste, die mit dieser Erwartungshaltung in un-
ser Reiseland Sachsen-Anhalt kommen.  

 

Für SPD und CDU ist die Stärkung des barriere-
freien Tourismus ein zentrales politisches Ziel. Ich 
sagte es schon: Es ist auch ein Zukunftsthema, 
weshalb dazu im Koalitionsvertrag eine klare For-
mulierung zu finden ist. 

 

Wir wollen das Thema „Barrierefreier Tourismus in 
Sachsen-Anhalt“ mit unserem heutigen Antrag neu 
anstoßen und dazu beitragen, dass sich auch der 
politische Raum diesem Thema wieder verstärkt 
zuwendet. Sachsen-Anhalt ist ein gastfreundliches 
Reiseland, in dem wir auch Menschen mit Behin-
derungen eine gleichberechtigte Teilhabe am Ur-
laub ermöglichen wollen. Bereits im Handbuch 
„Barrierefreier Tourismus in Sachsen-Anhalt“ aus 
dem Jahr 2002 ist festgeschrieben, dass der bar-
rierefreie Tourismus erklärtes tourismuspolitisches 
Ziel des Landes Sachsen-Anhalt ist.  
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Das ist 
ein hoher Anspruch, denn das heißt nichts ande-
res, als dass auch Menschen mit Behinderungen 
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sämtliche touristischen Angebote ohne Einschrän-
kungen nutzen können. Barrierefreiheit ist deutlich 
mehr als eine Rollstuhlrampe am Hotel oder an der 
Gaststätte. Das muss man auch sagen. 
 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 
 

Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, 
bis dahin ist es noch ein langer Weg. Das hat ne-
ben dem gestrigen Tourismustag auch das 7. Be-
hindertenpolitische Forum, das am 15. Oktober 
2012 in Halberstadt stattfand, widergespiegelt, wo 
das Thema „Barrierefreier Tourismus“ in den Mit-
telpunkt gerückt wurde.  
 

Die Betroffenen mit Behinderungen - ob gehörlos, 
mobilitätseingeschränkt, blind oder geistig behin-
dert - haben ihre ganz persönlichen Erfahrungen 
bei der Planung der Reise, bei der Anreise, bei der 
Unterkunft, bei Essen und Kultur geschildert und 
aufgezeigt, dass in vielen dieser Teilbereiche, die 
alle zu einer Reise gehören, auf die spezifischen 
Bedürfnisse und Anforderungen von Menschen mit 
Behinderungen an die Infrastruktur, an die Dienst-
leistung und an den Service vor Ort noch lange 
nicht gleich gut eingegangen wird.  
 

Barrierefreiheit im Tourismus zu organisieren ist in 
der Tat ein schwieriger Prozess, da es ein enges 
Zusammenwirken von öffentlicher Hand, privaten 
Unternehmen, Betroffenenverbänden und der Tou-
rismuswirtschaft erfordert. Alle gemeinsam sind in 
die Pflicht genommen, unsere Lebensumwelt vor-
ausschauend und nachhaltig so zu gestalten, dass 
auch mobilitätseingeschränkte Urlauber möglichst 
ohne Hindernisse reisen können. Genau an die-
sem Zusammenwirken aller setzt unser Antrag an. 
 

Nun kann nicht sofort und flächendeckend im Land 
Barrierefreiheit im Tourismus hergestellt werden. 
Das ist ein schöner Traum, aber nicht die Realität. 
Umso mehr bedarf es verstärkter Anstrengungen. 
Es bedarf aus unserer Sicht des politischen Wil-
lens hierzu, und es bedarf einer Steuerungsgrup-
pe, wie wir das unter Punkt 1 formuliert und be-
schrieben haben. Diese Steuerungsgruppe besteht 
aus Vertretern der Ministerien, Dehoga, Touristi-
kern, Verkehrsunternehmen, Kommunen, Interes-
senverbänden und dem Behindertenbeauftragten 
- ich hoffe, dass ich nicht so viele vergessen habe.  
 

All diese Personen sollten nach unserer Vorstel-
lung gemeinsam an einer zukunftsweisenden Leit-
linie zur Stärkung des barrierefreien Tourismus ar-
beiten. Eine Leitlinie soll sensibilisieren und inte-
ressieren. Sie soll Anregung und Hilfestellung für 
Regionen, für Orte und Betriebe sein, die sich mit 
dem Thema des barrierefreien Reisens nachhaltig 
beschäftigen wollen, und sie gibt auch Hinweise 
für strategische Entscheidungen.  
 

Wir haben bereits einiges vorzuweisen, nämlich 
das Handbuch „Barrierefreier Tourismus in Sach-
sen-Anhalt“ aus dem Jahr 2002 und der im Jahr 
2006 veröffentlichte Ratgeber „Barrierefrei in Sach-

sen-Anhalt“, der von der Qualitätsoffensive für den 
Tourismus in Sachsen-Anhalt herausgegeben wur-
de. Diese bilden eine gute Grundlage, aber Sie 
merken schon an den Jahreszahlen: Es ist alles 
ein Weilchen her, und es bedarf jetzt auch einer 
kritischen Überarbeitung des Ganzen.  

 

Der Tourismus in Sachsen-Anhalt ist gut aufge-
stellt. Das haben wir gestern erfahren. Wir Touris-
tiker freuen uns auch über die guten Übernach-
tungs- und Gästezahlen. Wir haben wieder in Fol-
ge ein Plus um die 5 % - ich nenne die Zahlen jetzt 
nicht so genau - zu verzeichnen. Das ist gut so. 
Deshalb sind wir insgesamt auch auf einem guten 
Weg, obwohl sich Sachsen-Anhalt im Vergleich mit 
anderen Bundesländern - aber wir sind auch kein 
typisches Reiseland wie Baden-Württemberg mit 
dem Schwarzwald, Bayern oder Mecklenburg-Vor-
pommern - noch im unteren Feld befindet. Den-
noch sind die Übernachtungszahlen Motivation für 
alle, engagiert in diesem Bereich zu arbeiten. 

 

Trotz der guten Ergebnisse bleibt festzustellen, 
dass der barrierefreie Tourismus in Sachsen-An-
halt einen wichtigen Beitrag zur Wettbewerbsfähig-
keit leistet. Und - das gehört zur Wahrheit immer 
dazu - Barrierefreiheit ist ein wichtiger Wachstums-
markt mit hohen Einnahmemöglichkeiten. Das hat 
mehrere Gründe. Zum einen steigt die Anzahl der 
Gäste, die aufgrund ihres Alters oder einer Behin-
derung auf Barrierefreiheit angewiesen sind. Zum 
anderen wünschen mehr und mehr Gäste komfor-
table und hochwertige Urlaubserlebnisse mit ganz 
individuellem Service. 

 

Eine Studie des Bundeswirtschaftsministeriums 
aus dem Jahr 2003 zu den ökonomischen Impul-
sen eines barrierefreien Tourismus für alle belegt, 
dass allein durch behinderte Gäste touristische 
Umsätze in Deutschland in Höhe von 2,5 Milliar-
den € pro Jahr generiert werden. 

 

Wenn man aber konsequent barrierefreie Ange-
bote anbieten würde, dann könnte dies einen zu-
sätzlichen Wachstumsimpuls von 4,8 Milliarden € 
schaffen, was einem Äquivalent von 90 000 Voll-
zeitarbeitsplätzen in Deutschland entspricht. Doch 
diese Potenziale bleiben bislang leider ungenutzt. 
Das heißt, eine erfolgreiche Kundenansprache und 
die damit verbundene Abschöpfung des Potenzials 
sollte in unser aller Interesse sein und ist es si-
cherlich auch. Aber dafür bedarf es neuer barriere-
freier Produkte und Angebote. Dafür muss sich die 
gesamte Servicekette verbessern. 

 

So ist die Information des Gastes über die Zugäng-
lichkeit und Erlebbarkeit von Angeboten eine 
Grundvoraussetzung für den Erfolg des barriere-
freien Tourismus. Die Kommunikationsmedien, die 
hierfür genutzt werden - wir haben gestern erfah-
ren, dass an erster Stelle das Internet genutzt wird 
und die Touristeninfos ganz schön weit abgeschla-
gen sind -, dürfen nicht neue Barrieren darstellen. 
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Ich nenne hier nur den Begriff barrierefreies Inter-
net. Ich habe vorhin schon erwähnt, dass das im 
Harz ein Leuchtturmprojekt für das Land ist.  

 

Weiterhin ist festzustellen, dass die Barrierefreiheit 
ein Qualitätsmerkmal ist, das von den Gästen je-
den Alters geschätzt und auch eingefordert wird. 
Die Barrierefreiheit ist somit zur gesellschaftlichen 
Basisanforderung geworden. Es sollte daher bei 
allen Angeboten und Themen wie Radfahren, 
Wandern und dem Gesundheitstourismus, um hier 
nur einige zu nennen, gewährleistet werden. 
 

Die barrierefreien Angebote sind aber auch ein 
wichtiger Beitrag für die Profilierung von Orten und 
Regionen sowie Betrieben im Qualitätstourismus. 
Sie schaffen einen deutlichen Imagegewinn, der 
von den Gästen wahrgenommen und sehr ge-
schätzt wird. Familien mit kleinen Kindern und Kin-
derwagen profitieren von einer ebenerdigen und 
großzügigen Dusche oder einer Abstellmöglichkeit 
für den Kinderwagen genauso wie die Rollstuhlfah-
rer oder ein älterer Gast mit Rollator. 
 

Aus der Sicht des Gastes ist es wichtig, dass kom-
plette Reiseerlebnisse entlang der touristischen 
Reisekette vorgehalten werden. Ich gehe sogar 
noch einen Schritt weiter und behaupte, dass die-
ser durch die Barrierefreiheit zuteil gewordene 
Imagegewinn zu einer Verbesserung des gesam-
ten Images unseres Bundeslandes Sachsen-An-
halt führen könnte. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 

Durch die BMWi-Studie aus dem 2003, also die 
des Bundeswirtschaftsministeriums, ist es damals 
gelungen, das öffentliche Interesse für dieses The-
ma deutlich zu erhöhen. Sie war eine Initialzün-
dung, in deren Folge vermehrt Leistungs- und Ent-
scheidungsträger und ganze Urlaubsregionen die 
Entwicklung und den Ausbau des barrierefreien 
Tourismus aktiv vorangetrieben haben.  
 

Auf Sachsen-Anhalt bezogen lässt sich rück-
blickend sagen, dass wir schon recht frühzeitig die 
Chancen, die im barrierefreien Tourismus für unse-
re Tourismuswirtschaft insgesamt liegen, erkannt 
haben und - ich habe schon Beispiele genannt - 
auch schon gute Angebote vorweisen können. 
 

Es ist aber an der Zeit, meine sehr geehrten Da-
men und Herren, eine neue Initialzündung mit der 
Vision zu starten, dass behinderte Menschen in 
Sachsen-Anhalt zukünftig ohne Barrieren aus un-
serem reichhaltigen Angebot touristische Erlebnis-
se schöpfen und diese vor Ort ohne Einschrän-
kungen und eigenständig genießen können. Das 
ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, noch 
Zukunftsmusik und eine Zukunftsvision. Es ist aber 
eine, die erreichbar ist.  
 

Deshalb bitte ich Sie um Unterstützung für unseren 
Antrag. - Herzlichen Dank. 
 

(Beifall bei der SPD und bei der CDU) 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Vielen Dank, Kollegin Hampel. - Wir begrüßen jetzt 
ganz herzlich gemeinsam Schülerinnen und Schü-
ler des Hauptmann-Gymnasiums in Wernigerode. 
 

(Beifall im ganzen Hause) 
 

Für die Landesregierung bekommt jetzt Frau Mi-
nisterin Professor Dr. Wolff das Wort. Bitte schön, 
Frau Ministerin. 
 
 

Frau Prof. Dr. Wolff, Ministerin für Wissen-
schaft und Wirtschaft: 
 

Danke schön, Herr Präsident. - Sehr geehrte Da-
men und Herren! Ich freue mich, dass die Regie-
rungsfraktionen mit dem vorliegenden Antrag die 
Arbeit des Wirtschaftsministeriums am neuen Tou-
rismuskonzept unterstützen und flankieren. 

 

Die Barrierefreiheit spielt bei der Erarbeitung die-
ses Konzeptes in der Tat eine wesentliche Rolle. 
Diese Rolle rührt natürlich zunächst aus der kon-
kreten Bedeutung für Menschen mit Behinderun-
gen. Im Zeichen der Inklusion sollen alle Men-
schen die Möglichkeit haben, möglichst ohne frem-
de Hilfe zu reisen und sich an fremden Orten zu-
recht zu finden. 

 

Im Tourismus gewinnt die Barrierefreiheit zudem 
an Relevanz, weil nicht nur Menschen mit Behin-
derungen profitieren, sondern weil Maßnahmen 
zur Schaffung der Barrierefreiheit auch die Le-
bensqualität zum Beispiel für ältere Menschen 
steigern, die eine wachsende Zielgruppe auch für 
den Tourismus sind. Auch andere touristische Ziel-
gruppen profitieren. Frau Hampel erwähnte das. 
Klare Leitsysteme, die zum Beispiel Menschen mit 
Sehschwäche mehr Orientierung geben, helfen 
auch anderen Ortsunkundigen. Oder die Barriere-
freiheit, die für die Rollstuhlfahrer geschaffen wird, 
erleichtert genauso jungen Müttern und Vätern das 
Leben. 

 

Es ist also kein Wunder, dass die Barrierefreiheit 
europaweit an Bedeutung gewinnt, in unserem täg-
lichen Leben und für den Tourismus. Die Wett-
bewerbsfähigkeit der verschiedenen Reiseziele 
wird in Zukunft auch davon abhängen, inwieweit es 
den Verantwortlichen gelingt, das touristische An-
gebot an Menschen mit Mobilitätseinschränkungen 
anzupassen. Es liegt also im ureigenen Interesse 
der Touristiker, auf die Bedarfe dieser Personen-
gruppen einzugehen. 

 

Das zeigt sich beispielsweise auch an den dies-
bezüglichen Aktivitäten der Stadt Wernigerode, die 
beim gestrigen Tourismustag in Köthen sogar für 
den Tourismuspreis des Landes nominiert wurde. 
Also auch hinsichtlich dieser touristischen Aktivitä-
ten ist Wernigerode durchaus ein Vorreiter.  

 

(Zustimmung von Frau Gorr, CDU)  
 

Das Land unterstützt diese Initiativen und dieses 
Interesse an der Barrierefreiheit auch dadurch, 
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dass die Barrierefreiheit im neuen Masterplan Tou-
rismus 2020 ein besonders wichtiger Bestandteil 
wird und dass sie als Untersuchungsthema aus-
drücklich gefordert und dargestellt ist. 

 

Dabei werden vor allem auch die Schnittstellen 
zwischen den unterschiedlichen Gliedern der tou-
ristischen Wertschöpfungskette berücksichtigt wer-
den; denn die Barrierefreiheit einer Urlaubsreise ist 
erst dann sichergestellt, wenn ein barrierefreier 
Zugang von der Buchung bis zur Rückreise mög-
lich ist, also während des gesamten touristischen 
Leistungsprozesses. Die Abhängigkeit vom gewis-
sermaßen schwächsten Glied der Kette, eben dem 
mit der geringsten Barrierefreiheit, scheint einer 
der Hauptgründe dafür zu sein, dass die Barriere-
freiheit im Tourismus noch lange nicht selbstver-
ständlich ist.  

 

Lohnt sich die eigene Investition? Können Men-
schen mit Behinderungen dann auch wirklich auf 
mein Angebot zurückgreifen? - Das sind Fragen, 
die so manchen Hotelier noch vor den erforder-
lichen Investitionen zurückschrecken lassen. Es ist 
das Anliegen und die Aufgabe unserer Arbeit und 
auch des Tourismusmasterplans, die Hoteliers zu 
den zum Teil wirklich erheblichen notwendigen In-
vestitionen zu ermutigen. 

 

Der vorliegende Antrag bietet eine gute Grundlage 
für die Unterstützung unserer Arbeit am Touris-
muskonzept. Wichtig ist es auch, daran zu denken, 
dass es häufig nicht nur um monetäre Investitionen 
geht, sondern einfach auch um Bewusstsein und 
Aufmerksamkeit. Auch das sollten wir nicht unter-
schätzen. Ich empfehle dem Landtag, den Antrag 
anzunehmen. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der CDU und bei der SPD) 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  
 

Vielen Dank, Frau Ministerin. - Wir treten jetzt in 
die vereinbarte Fünfminutendebatte ein. Zuerst 
spricht für die Fraktion DIE LINKE Herr Czeke. Bit-
te schön, Herr Kollege Czeke. 

 
 

Herr Czeke (DIE LINKE): 
 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Ich darf vorweg 
sagen - weil es heute Vormittag schon einmal ei-
ne Rolle spielte, die Gemeinsamkeiten gleich zu 
benennen -, dass wir den Antrag genauso wie 
die Einbringer annehmen und uns auf eine mög-
lichst fruchtbringende Debatte in den Ausschüssen 
freuen.  

 

Aber ich kann nicht ohne Kritik auskommen. „Alle 
Jahre wieder“ wäre falsch. Ich sage einmal, dass 
sich die Zeiträume über zweieinhalb bis drei Jahre 
erstrecken. Ich lasse einmal Revue passieren, 
dass wir uns zu Recht seit dem Jahr 2000 mit dem 
Thema Barrierefreiheit hier im Hohen Haus mehr-

fach auseinandersetzen. Aber außer dass darüber 
geredet wird, passiert leider nicht viel. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 
 

Ich erinnere an den letzten Änderungsantrag, den 
ich für meine Fraktion am 12. Juli 2007 vorstellen 
durfte. Durch die gleiche Koalition war ein Antrag 
zur Stärkung des Kultur- und Geschichtstourismus 
eingebracht worden. Schon damals baten wir dar-
um, eine Analyse zur Barrierefreiheit mit vorzu-
legen und zu bewerten. Dann endete allerdings die 
Legislaturperiode. Dadurch gab es eine Beerdi-
gung zweiter Klasse unseres Antrags. 
 

Ich konnte gestern - ich sage das nicht als Ent-
schuldigung - dem Tourismustag in Köthen nicht 
beiwohnen, weil ich an dem dritten Workshop in 
Tangermünde zu den EU-OPs teilgenommen ha-
be. Ich habe dort sehr viel lernen können, was zum 
Beispiel auch die Barrierefreiheit angeht. Der So-
zialminister war so freundlich und hat dort das eine 
oder andere Beispiel aus dem menschlichen Le-
ben erklärt.  
 

Wie ist es denn mit der Spontaneität für einen be-
hinderten Menschen bestellt - der Mensch an sich 
ist nicht behindert, er wird behindert -, 
 

(Beifall bei der LINKEN) 
 

wenn er bei der Bahn 72 Stunden vorher anmel-
den muss, dass er verreisen möchte, und dann 
das Glück hat, in einem Ort zu wohnen, dessen 
Bahnhof über eine Bahnhofsmission verfügt, die 
ihm hilft? 
 

Auf der Strecke Tangermünde - Stendal mit der 
„dicken Berta“ wird es verdammt schwierig, wenn 
der Zugang nicht barrierefrei ist. Wir haben damit 
unsere Bauchschmerzen.  
 

Im Antrag - das möchte ich sagen - ist es uns zu 
unverbindlich und auch zu freiwillig. Die Landes-
regierung wird natürlich von der Koalition gebeten. 
Aber man muss einer Bitte nicht immer unbedingt 
entsprechen. 
 

Im Text steht zweimal, nämlich in Punkt 2 und in 
Punkt 4, das Wort „sensibilisieren“. Das ist voll-
kommen richtig. Aber das ist uns definitiv zu we-
nig. Das reicht nicht. Ich bitte auch darum, dass 
die den Antrag stellenden Fraktionen die Dehoga 
in Punkt 2 definitiv mit aufnehmen. Natürlich kön-
nen die sich als ein Teil der Wirtschaft verstehen. 
Aber wenn sie nicht dezidiert genannt wird, ist das 
immer ein wenig schwierig. 
 

Ich habe ein Problem damit, dass die Architekten 
in ihrer Ausbildung zum Thema Barrierefreiheit viel 
zu wenig erfahren. Architekten erhalten für ihren 
Bau Honorare. Wenn der allgemeine Behinderten-
verband auch mit Stellungnahmen aufwartet und 
seine Sicht auf die Dinge schildert, das alles zum 
Nulltarif, ist das vielleicht nicht das, was ich mir als 
einen Interessenausgleich vorstellen kann.  
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Frau Hampel, zu einem Punkt möchte ich Ihnen 
widersprechen. Wir sind zwar nicht   d a s   Reise-
land Sachsen-Anhalt. Aber wir sind ein Reiseland, 
absolut. Es liegt zwar im Dornröschenschlaf, das 
gebe ich gern zu. Wir haben im Land Angebote 
wie zum Beispiel die höchste Unesco-Welterbe-
stätten-Dichte, Luther, Bauhaus und Winckelmann. 
Da fällt mir noch eine ganze Menge mehr ein. Alles 
das würde einen Besuch lohnen. Wir müssen es 
den Kundinnen und Kunden nur nahe bringen. Da 
hapert es tatsächlich. 
 

Für alles das, was wir hier tun, ist die Praxis der 
Indikator, auch die Landesbauordnung. Ich schaue 
einmal den Bauminister an. Sein Amtsvorgänger 
war immer der Meinung, dass der Haltepunkt der 
Bahn AG Magdeburg-Herrenkrug behinderten-
gerecht sei. Ich habe ihn einmal gefragt, ob er es 
sich ohne Einschränkung in der Mobilität zutrauen 
würde, diese Einrichtung mit dem Rollstuhl zu nut-
zen. Er hat es nie getan. Vielleicht kriege ich ein-
mal Herrn Webel dazu. Ich lobe auch einen Kaffee 
aus. Das würde funktionieren.  
 

(Zuruf von Herrn Borgwardt, CDU) 
 

Ich komme noch einmal zu der Problematik, die ich 
eingangs ansprach. Der Anteil schwerbehinderter 
Menschen an der Gesamtbevölkerung Sachsen-
Anhalts lag im Jahr 1993 bei 5,3 % und ist bis zum 
Jahr 2003 bereits auf 6,7 % gestiegen. Der Anteil 
älterer Menschen über 65 Jahre lag im Jahr 2000 
bei 14,8 %, im Jahr 2003 bei 19,7 % und im Jahr 
2012 schon bei 23,78 %.  
 

Ich habe gestern durch den Sozialminister gelernt, 
dass wir alle älter werden. Das ist auch gut. 80 % 
bis 90 % der Menschen werden nie pflegebedürf-
tig. Sie bleiben fit bis zum letzten Tag. Das ist allen 
zu wünschen. Aber die „Restmenge“ an Menschen 
muss tatsächlich unsere Unterstützung erhalten. 
Vielleicht ist es auch möglich, die Verfasser des 
Tourismusbarometers darauf noch einmal hinzu-
weisen. Das ist auch in der Ausgabe in diesem 
Jahr wieder recht wenig gewesen. 
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Lieber Kollege, darf ich Sie auf das Ende Ihrer Re-
dezeit hinweisen? - Danke. 
 
 

Herr Czeke (DIE LINKE): 
 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Wie gesagt, wir 
freuen uns auf eine hoffentlich fruchtbringende 
Diskussion in den Ausschüssen und überweisen 
die Anträge natürlich mit. - Vielen Dank.  
 

(Beifall bei der LINKEN)  
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  
 

Vielen Dank, Herr Kollege Czeke. - Für die SPD-
Fraktion hat jetzt erneut Frau Hampel das Wort. 
Bitte schön.  

Frau Hampel (SPD):  
 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Es ist schade, dass der Ministerpräsident 
gerade nicht im Raum ist. Ich wollte ihn nämlich 
ganz nett an sein Grußwort beim 7. Behinderten-
politischen Forum in Halberstadt erinnern. Ich 
möchte es Ihnen sagen, weil Sie ja nicht dabei wa-
ren. Ich war leider aufgrund von Krankheit auch 
nicht da; aber ich habe es mir hinterher an-
geschaut. Da hat er die Teilnehmer aufgerufen, 
selbstbewusst auf bestimmte Defizite aufmerksam 
zu machen, damit die Verantwortlichen jeweils an 
den richtigen Stellen Einsatz zeigen können. Des-
halb haben die verantwortlichen Organisatoren 
dieser Veranstaltung ihre Erwartungen formuliert 
und aufgeschrieben; es gibt ein kleines Protokoll. 
Sie erwarten zu Recht, dass dem jetzt Taten fol-
gen.  

 

Ich meine, auch der gestrige Vortrag zur Gäste-
befragung, auf den ich schon eingegangen bin, hat 
gezeigt, dass wir uns bei der Umsetzung der Bar-
rierefreiheit nicht auf dem bislang Erreichten aus-
ruhen können, sondern dass wir das Thema jetzt 
anpacken müssen, was wir gemeinsam mit der 
Masterplanfortschreibung tun können, damit wir in 
Zukunft keine wichtigen Zielgruppen für unser 
Land verlieren.  

 

Ich will kurz ein paar Punkte herausarbeiten, die 
bei dem Behindertenpolitischen Forum angespro-
chen worden sind. Es gab gute Vorschläge, die es 
aufzugreifen lohnt. Dort wurde zum Beispiel die 
Einrichtung einer barrierefreien Internetplattform 
durch Sachsen-Anhalt angeführt. Es ist zu Recht 
gelobt worden, dass in Wernigerode dieses 
Leuchtturmprojekt, wie ich immer sage, weil es 
wirklich großartig ist, bereits umgesetzt worden ist. 
Es muss unser Ziel sein, dass das irgendwann 
einmal für ganz Sachsen-Anhalt verwirklicht ist. 

 

Die Beteiligten wünschen sich auch mehr Kommu-
nikation untereinander. Es ist richtig: Barrierefrei-
heit aufzubauen, fängt in den Köpfen an - die Mi-
nisterin ist darauf eingegangen -, und zwar auch in 
den Köpfen von Entscheidungsträgern. 

 

Was die Novellierung der Landesbauordnung an-
geht, so gebe ich Ihnen recht, auch das gehört da-
zu. Es findet sich in unserem Antrag nicht wieder. 
Wir sollten uns aber im Ausschuss damit befassen. 

 

Dann wurde die Bahn angesprochen. Ein Beispiel 
hat der Kollege Czeke genannt. Zur Bahn gibt es 
eine ganze Reihe von Wünschen, angefangen bei 
behindertengerechten Toiletten - ich will das jetzt 
gar nicht weiter ausführen - bis hin zu dem Bau 
von barrierefreien Bahnhöfen. Ich glaube, auch da 
ist sehr viel angeschoben worden. Der Bahnhof in 
Sangerhausen wird demnächst ausgebaut. Ich er-
warte eigentlich, dass noch mehr Gäste mit der 
Bahn bzw. mit dem öffentlichen Nahverkehr in un-
ser Land kommen. 
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Schließlich ist die Forderung nach Errichtung eines 
Kompetenzzentrums für Barrierefreiheit zu nen-
nen, das aber insgesamt und nicht ausschließlich 
für den Bereich Tourismus zuständig sein soll. 
 

Sie sehen also, allein auf dieser einen Veranstal-
tung sind sehr viele positive und gute Beispiele da-
für zusammengekommen, wie ganz konkret Schritt 
für Schritt der barrierefreie Tourismus in Sachsen-
Anhalt gestärkt werden kann. 

 

Übrigens würde ich es gut finden, wenn wir zu dem 
Thema ein Fachgespräch im Ausschuss organisie-
ren könnten. Aber darüber werden wir uns unter-
halten, wenn es so weit ist. 

 

Zum anderen will ich sagen - Sie wissen das -, 
dass in diesem Jahr auf der ITB - das ist die große 
Reisemesse in Berlin - zum ersten Mal ein Tag 
zum barrierefreien Tourismus durchgeführt worden 
ist. Auch im nächsten Jahr wird es diesen Tag 
wieder geben.  

 

An dieser Stelle möchte ich auch einmal einen 
Dank loswerden, nämlich an meine SPD-Kollegen 
im Bund, die es möglich gemacht haben, dass sich 
der Bund mit 40 000 € an der Organisation dieses 
Tages beteiligt. Mehr will ich nicht sagen. Sie 
mussten mich hier vorn schon lang genug ertra-
gen. - Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit 
und freue mich auf die gemeinsamen Beratungen. 

 

(Beifall bei der SPD und bei der CDU) 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  
 

Liebe Kollegin, wir ertragen uns alle und immer 
wieder. - Jetzt rufe ich als nächsten Redner für die 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Herrn Erd-
menger auf. Bitte schön, Herr Erdmenger. 
 
 

Herr Erdmenger (GRÜNE):  
 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Auch ich kann mich der guten Übung an-
schließen, zunächst einmal den Antragstellern für 
die Initiative zu danken. Ich kann mich auch inso-
weit anschließen, als der Inhalt auch unsere Un-
terstützung findet. Es ist richtig und gut, dass Sie 
diesen Antrag gestellt haben.  
 

Es ist mir allerdings auch so gegangen, wie der 
Kollege Czeke es geschildert hat. Ich kann nicht 
behaupten, dass ich im Jahr 2002 oder 2000 dabei 
war. Aber Engagierte aus dem Bereich sagen mir, 
dass wir da im Jahr 2002 schon einmal waren. Da 
haben wir schon einmal ein Handbuch bekommen. 
Da haben wir schon einmal entsprechende Aktivi-
täten voranbringen wollen. Frau Hampel, Sie ha-
ben es ja auch gesagt. Die Zeitabstände zwischen 
den Initiativen, die wir zu verzeichnen haben, sind 
relativ lang.  

 

Deswegen müssen wir uns, wenn wir jetzt diesen 
Antrag diskutieren, die Frage stellen: Woran liegt 

es denn, dass wir uns das zwar immer wieder vor-
nehmen, uns gegenseitig versichern oder viele 
sich auch schon früher gegenseitig versichert ha-
ben, dass das ein wichtiges Thema ist, aber dass 
wir - abgesehen von einzelnen lokalen Leuchttür-
men - nicht entscheidend vorangekommen sind? 
 

Erstens. Das klare politische Bekenntnis, das wir 
heute noch einmal abgeben, hilft natürlich. Ich 
denke, das sollte man auch nicht gering bewerten.  
 

Aber - zweitens - wenn wir ein klares politisches 
Bekenntnis haben, dann stellt sich die Frage: Wer 
soll das umsetzen? - Da sind in dem Antrag neben 
der Landesregierung als Akteure in erster Linie 
viele wichtige Verbände angesprochen, die barrie-
refreien Tourismus als Querschnittsthema behan-
deln, bei denen aber die Gefahr droht - so ist es 
mir auch geschildert worden -, dass es dann im 
Alltag untergeht und nicht entsprechend voran-
kommt.  
 

Deswegen, glaube ich, müssen wir uns darüber 
unterhalten, wer die Kümmerer sein sollen, diejeni-
gen, die wirklich dranbleiben, die es wirklich wei-
tertreiben. Wenn ich das richtig beurteile, dann 
können wir da von unseren Nachbarländern Bran-
denburg und Sachsen einiges lernen, wo doch viel 
mehr vorangetrieben wurde und man ein ganzes 
Stück weitergekommen ist. Ich glaube, das sind 
die Ansatzpunkte, die wir brauchen. 
 

Drittens - auch das ist heute schon gesagt wor-
den - müssen wir der Sensibilisierung der Akteure 
im Tourismusbereich mehr Aufmerksamkeit schen-
ken. Sensibilisierung wird vermutlich nicht heißen, 
mehr Broschüren zu drucken, sondern Sensibilisie-
rung - das sagen mir jedenfalls Engagierte - heißt 
letztlich, man muss in Seminaren mit den Men-
schen arbeiten, ihnen zeigen, was es für Möglich-
keiten gibt, was man machen kann. Es hat hier im 
Land ja auch schon Seminare unter der Überschrift 
„Gastfreundschaft für alle“ gegeben. Das scheint 
mir ein guter Ansatzpunkt zu sein, um an der Stelle 
weiterzumachen. 
 

Viertens. Das ist, glaube ich, ein entscheidender 
Punkt, der heute noch nicht genannt worden ist. 
Eine wichtige Herausforderung ist ja: Wie können 
wir die einzelnen Akteure entlang der Reisekette 
besser vernetzen? Das ist bestimmt eine Aufgabe 
der Kümmerer. Aber die große Aufgabe besteht 
auch darin zu schauen, wie wir das hinkriegen; 
denn es nützt uns ja nichts, wenn wir punktuell 
mehr barrierefreie Angebote haben, es aber in der 
Reisekette letztlich nicht weitergeht. Vielmehr 
muss es letztlich darum gehen, ob es ein gemein-
sames Angebot gibt, das es möglich macht, den 
Urlaub, die touristischen Erlebnisse komplett bar-
rierefrei wahrzunehmen.  
 

Das sind Ansatzpunkte, denke ich, auch für die 
weitere Diskussion. Ich verstehe es so, dass wir 
den Antrag heute so beschließen können. In dem 
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letzten Punkt heißt es ja, dass in den Ausschüssen 
berichtet werden soll. Ich glaube, das ist ein ver-
nünftiges Vorgehen.  
 

Bevor ich zum Schluss komme, will ich doch noch 
ein Wort zu der Frage sagen, ob Sachsen-Anhalt 
ein Reiseland ist. Frau Hampel, Sie haben gesagt, 
wir sind kein klassisches Reiseland. Herr Czeke, 
Sie haben dem widersprochen und gesagt: Doch, 
wir sind ein Reiseland. - Das ist natürlich letztlich 
alles richtig.  
 

Ich würde aber dazusetzen: Nein, meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren, Sachsen-Anhalt ist kein 
Reiseland; denn Sachsen-Anhalt ist unter dem 
Namen „Sachsen-Anhalt“ kein Ziel, das sich Leute 
touristisch vornehmen; vielmehr gehören zu den 
Reiseregionen, die wir haben, der Harz, das Gar-
tenreich und die Saale-Unstrut-Region. Das sind 
unsere Reisedestinationen.  
 

Wir sollten aufhören, uns zu erhoffen, dass Sach-
sen-Anhalt unter dem Stichwort „Sachsen-Anhalt“ 
einmal ein Reiseland wird. Es gibt meines Wissens 
zwei Bundesländer, die es geschafft haben, quasi 
mit dem Namen ihres Bundeslandes eine Identifi-
kation als Reiseziel zu verbinden. Das sind Meck-
lenburg-Vorpommern und Bayern.  
 

Ich glaube, wir sollten uns an den vielen anderen, 
die vor uns in der Liste sind, orientieren. Die ver-
markten ihre Destinationen, und das tun sie gut. 
Ich glaube, da sollten wir wesentlich stärker anset-
zen und nicht unseren Anspruch als Reiseland in 
den Vordergrund stellen und überall „Sachsen-
Anhalt“ vorne draufschreiben. Vielleicht können wir 
uns da ja einigen. 
 

(Zustimmung bei den GRÜNEN)  
 

Zum Schluss: Anliegen und Antrag unterstützen 
wir gerne. Wer will, dass sich hier etwas tut bzw. 
dass sich hier mehr tut als in den letzten zehn Jah-
ren, der darf es nicht dabei belassen, heute den 
Beschluss zu fassen, sondern wir müssen uns wei-
ter darum kümmern. Das tun wir nach dem Antrag 
ja auch. Das sollten wir alle unterstützen. - Vielen 
Dank. 
 

(Beifall bei den GRÜNEN) 
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  
 

Vielen Dank, Herr Kollege Erdmenger. - Wir kön-
nen uns sicher darauf einigen, dass wir ein reizen-
des Land sind. 
 

(Frau Budde, SPD: Reizvoll!) 
 

Bitte schön, Herr Kollege Zimmer, Sie haben das 
Wort. 

 
 

Herr Zimmer (CDU):  
 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Zunächst freue ich mich dar-

über, dass relativ große Einigkeit über die Sinn-
haftigkeit dieses Antrages besteht, die sicherlich 
außer Frage steht. Ich freue mich dann auch, 
wenn wir diesen Antrag mit möglichst großer 
Mehrheit so beschließen können. 

 

Zum Thema Reiseland lassen Sie mich vielleicht 
nur so viel sagen. Das gehört hier zwar nicht her 
und nimmt auch viel Zeit für das wichtige Thema 
des barrierefreien Reisens weg. Aber wir haben 
Sachsen-Anhalt seit über zehn Jahren ganz klar 
auf der einen Seite in Themen und auf der ande-
ren Seite in Destinationen, Zielgebiete, also in Re-
gionen gegliedert.  

 

Damit sind wir in Sachsen-Anhalt sehr gut gefah-
ren. Wir sind im Tourismus in Sachsen-Anhalt auf 
der Überholspur. Da wollen wir und werden wir 
bleiben; denn wir halten genau an den Punkten 
fest, die wir schon seit über zehn Jahren bearbei-
ten. 

 

(Beifall bei der CDU - Zustimmung bei der 
SPD) 

 

Meine Damen und Herren! Die Koalitionsfraktionen 
haben diesen Antrag heute eingebracht, weil wir 
wenigstens noch einmal auf drei Dinge hinweisen 
wollen, bevor wir uns dem Thema dann intensiver 
in den Ausschüssen widmen wollen. 

 

Erstens wollen wir danke sagen, danke für die viel-
fältigen Bemühungen unterschiedlichster Ebenen 
in unserem Land im Hinblick auf die Schaffung 
eines barrierefreien Umfelds im Tourismus. Dieser 
Dank gilt auf der einen Seite natürlich auch der 
Landesregierung, den Tourismusunternehmen, 
Kommunen und Verbänden, aber vor allem natür-
lich den Akteuren vor Ort, die das nahe am Gast 
umsetzen wollen und müssen. 

 

Zweitens. Barrierefreiheit ist eine große Heraus-
forderung, weil sie den Investor Geld kostet und 
den unterschiedlichen Einschränkungen von Men-
schen mit Behinderungen gerecht werden muss. 
Nicht jeder Euro, der ausgegeben wird, kommt 
auch allen gleich zugute. Auch das müssen wir 
immer im Hinterkopf haben.  

 

Deswegen werben wir als CDU stets für eine Poli-
tik für Menschen mit Behinderungen mit Augen-
maß. Das gilt auch für die vielen Baudenkmale und 
historischen Stätten in Sachsen-Anhalt, die nur 
schwer in Gänze behindertengerecht ausgerüstet 
werden können. Wir können - lassen Sie mich das 
so sagen - nicht jedes Schloss oder jede romani-
sche Kirche barrierefrei gestalten, aber zumindest 
den Weg dorthin. 

 

Wichtig sind für uns in diesem Zusammenhang 
eher der Erhalt und die Sicherung vorhandener 
Anlagen. Ich erinnere an ein Beispiel aus der Pra-
xis, wo wir einen behindertengerecht ausgebauten 
Qualitätswanderweg, einen von wenigen, die wir in 
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Deutschland haben, nunmehr verlegen wollen und 
dadurch die Situation schaffen, dass wir keinen 
behindertengerecht ausgebauten Weg mehr ha-
ben.  

 

Ich war mit dem Kollegen Uli Thomas vor einigen 
Wochen in Thale im Bodetal. Hier kann ich nur 
feststellen, dass eine barrierefreie Verlagerung 
nicht möglich ist. Es gilt, Vorhandenes abzusichern 
und rasch zu handeln. Ich denke, das muss an 
dieser Stelle auch gesagt werden. 

 

(Zustimmung von Herrn Thomas, CDU)  

 

Drittens. Barrierefreiheit - das wurde von den Vor-
rednern auch gesagt - beginnt bereits bei der Bu-
chung. Wir brauchen im Netz Angebote, die auf die 
unterschiedlichsten Behinderungsgrade Rücksicht 
nehmen. Wir brauchen Barrierefreiheit beim Bu-
chen im Internet. 

 

Zusammengefasst, meine Damen und Herren, 
lässt sich sagen, dass Sachsen-Anhalt im Bereich 
des barrierefreien Tourismus gut - ich sage nicht 
„sehr gut“, sondern ich sage „gut“ - aufgestellt ist. 
Das belegt auch die Analyse des gestrigen Tou-
rismustages. Das zeigen auch die Reaktionen auf 
unseren Antrag auf Facebook, den wir heute hier 
behandeln. Trotzdem gibt es noch viel zu tun. Es 
wird auch weiterhin eine Herausforderung für die 
Zukunft bleiben, unsere Tourismuslandschaft für 
Menschen mit Behinderungen attraktiver zu ma-
chen.  

 

Um dies zu erreichen, sollten wir auch bei dem 
wichtigen Thema Servicequalität die Verankerung 
der Barrierefreiheit forcieren. Wir sollten Barriere-
freiheit integrativ denken, meine Damen und Her-
ren, sodass Barrierefreiheit unabdingbarer Be-
standteil der Servicequalität ist und bei allen Mar-
ketingaktivitäten und bei der Entwicklung von Kun-
denbeziehungen eine Rolle spielt. Kurzum: Inte-
grativ denken, barrierefrei handeln. 

 

Insofern bleibt mir, meine Damen und Herren, Ih-
nen für die Aufmerksamkeit zu danken und Ihnen 
auch dafür zu danken, dass dieses wichtige The-
ma an so exponierter Stelle und zu so exponierter 
Sendezeit heute behandelt werden durfte. - Herz-
lichen Dank.  

 

(Beifall bei der CDU) 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Herr Kollege Zimmer, sind Sie gewillt, eine Frage 
des Kollegen Czeke zu beantworten? - Herr Cze-
ke, Ihre Frage, bitte. 

 
 

Herr Czeke (DIE LINKE): 
 

Herr Kollege, eine erste Bemerkung: Der Unter-
schied zwischen barrierefrei und behinderten-
gerecht wurde in Ihren Ausführungen nicht deut-
lich. 

Eine zweite Bemerkung: Die kommunalen Spitzen-
verbände sollen auch in Zukunft gehört werden. Es 
ist vom Ansatz her nicht so, dass Barrierefreiheit 
stets höhere Kosten nach sich zieht, zumindest 
nicht, wenn sie gleich mit eingeplant wird - oder 
Architekten müssten mich berichtigen. Ansonsten 
haben die Kommunen im Hinblick auf das FAG die 
Sorge, woher sie das Geld nehmen sollen.  
 

Ein positives Beispiel für Barrierefreiheit selbst in 
einem alten und ehrwürdigen Gemäuer ist das 
Kloster Jerichow. Dort ist es gelungen, einen be-
hindertengerechten Zugang zu schaffen. Ich hätte 
nie gedacht, dass so etwas geht. Man möge es 
sich anschauen.  
 

Eine Frage kann ich Ihnen trotz des vielen Lobes 
für die Landesregierung nicht ersparen. Warum 
hatte das Versprechen des Amtsvorgängers von 
Herrn Webel, des Herrn Dr. Daehre, ein Kompe-
tenzzentrum Barrierefreiheit zu schaffen, lediglich 
ein Haltbarkeitsdatum bis zu den Landtagswahlen? 
Wie wollen wir das wieder mit Leben erfüllen, da-
mit es tatsächlich funktioniert?  
 

(Herr Schröder, CDU: Das ist beschlossene 
Sache!) 

 
 

Herr Zimmer (CDU): 
 

Das Kompetenzzentrum ist beschlossene Sache. 
Insofern zeigt das Beispiel Jerichow, das Sie zu 
Recht angeführt haben, dass wir viele Leuchttürme 
haben. Aber wir können nicht nur Leuchttürme 
installieren. Insofern sind wir uns, denke ich, in der 
Auffassung und in der Bewertung des Ganzen ei-
nig. - Danke. 

 
 

Herr Czeke (DIE LINKE):  
 

Wir haben zu wenig Wasser für noch mehr Leucht-
türme.  

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Damit haben wir 
die Debatte beendet. Wir kommen zum Abstim-
mungsverfahren zur Drs. 6/1586. Ich habe hoffent-
lich alle richtig verstanden. Da unter Punkt 6 des 
Antrages steht, dass die Landesregierung in den 
Ausschüssen für Wissenschaft und Wirtschaft so-
wie für Arbeit und Soziales über ihre Aktivitäten 
berichten soll, frage ich: Wollen wir den Antrag 
überweisen oder beschließen?  

 

(Zuruf von der CDU: Beschließen!) 

 

- Wir beschließen. Wer dem Antrag der Fraktionen 
der CDU und der SPD in der Drs. 6/1586 zustimmt, 
der zeige seine Stimmkarte. - Das ist die deutliche 
Mehrheit des Hauses. Wer ist dagegen? - Wer ent-
hält sich der Stimme? - Damit ist der Antrag ein-
stimmig angenommen worden. 

 

(Zustimmung) 
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Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 4: 
 
 
 

Beratung 
 

Personalpolitik realistisch, objektiv und trans-
parent gestalten 
 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 6/1583 
 
 
 

Einbringerin ist Frau Dr. Paschke. Frau Kollegin, 
Sie haben das Wort. Bitte schön. 

 
 

Frau Dr. Paschke (DIE LINKE): 
 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Mit der 
großen Übereinstimmung wird es bei der Beratung 
zu diesem Antrag vorbei sein.  

 

Personalpolitik realistisch, objektiv und transparent 
gestalten - diese Überschrift kommt ziemlich harm-
los daher. Was hinter den vier Punkten des Antra-
ges steckt, hätte konsequenter überschrieben wer-
den müssen mit: Schluss mit dem Chaos und der 
Parteienwirtschaft in der Personalpolitik.  

 

(Beifall bei der LINKEN)  

 

Aber hinter dem Schluss soll ein neuer Anfang 
stehen und diesen fordern wir mit diesem Antrag 
ein. Zu diesem Zeitpunkt ist ein neuer Anfang bitter 
notwendig; denn das Maß ist voll, nicht nur bei den 
Beschäftigten, sondern auch bei uns. 

 

(Beifall bei der LINKEN)  

 

Zu Punkt 1 unseres Antrages. Seit Oktober 2012 
geistern wieder neue und zum Teil sehr kontrover-
se Aktivitäten der Landesregierung hinsichtlich der 
Personalpolitik durch die Medien. Dem Parlament 
liegen offiziell eine Pressemitteilung, die eine A4-
Seite umfasst, und ein Bildchen mit Ampeln vor 
- dies soll die Aktivitäten zur Fortschreibung des 
Personalentwicklungskonzeptes darstellen.  

 

Meine Damen und Herren! Der vorgelegte Perso-
nalstandsbericht geht nicht mehr von der Zielzahl 
19 Beschäftigte pro 1 000 Einwohner, sondern von 
der Zielzahl 18 Beschäftigte pro 1 000 Einwohner 
aus. 

 

Meine Damen und Herren! Gestern hieß es 
19 : 1 000, heute heißt es 18 : 1 000 und morgen 
sind es noch wesentlich weniger. Mit diesem Per-
sonalstandsbericht verstoßen der Finanzminister 
und die Landesregierung eindeutig gegen den Be-
schluss des Parlaments. Denn das Parlament hat 
hinsichtlich der Personalentwicklungskonzepte, der 
Einwohnerzahlen und der Beschäftigten in der 
Landesverwaltung eindeutig etwas anderes fest-
geschrieben.  

 

Ich möchte deshalb den Beschluss des Parla-
ments in Erinnerung rufen. Wir haben im Novem-
ber 2011 beschlossen, die Landesregierung aufzu-
fordern  

„1. rechtzeitig zum Haushaltsaufstellungsver-
fahren 2014 hinsichtlich Aufgabenbestand, 
Verwaltungsaufbau und Aufgabenvollzug ein 
strukturelles Konzept zum Stichtag 31. De-
zember 2019 unter Berücksichtigung der für 
diesen Zeitpunkt im Personalentwicklungs-
konzept 2011 beschlossenen jeweiligen Per-
sonalzielzahlen vorzulegen“ 

 

- dagegen wird eindeutig verstoßen; die Zielzahl ist 
verändert worden -  
 

„2. im Ausschuss für Finanzen bis zum Ende 
des zweiten Quartals 2013 ein strategisch 
qualitatives und quantitatives Personalmana-
gementkonzept vorzulegen“. 

 

Personalentwicklungskonzept war gestern, Herr Fi-
nanzminister. Sie hatten eindeutig den Auftrag und 
haben das auch gesagt, dass Sie es zu einem Per-
sonalmanagementkonzept weiterentwickeln.  
 

(Beifall bei der LINKEN)  
 

Das heißt im Klartext: Die Landesregierung hat auf 
der Grundlage einer fundierten Aufgabenkritik und 
unter Vorlage eines Organisationskonzeptes Vor-
schläge zu unterbreiten, ob und mit welcher Struk-
tur und in welchem Umfang die Landesaufgaben 
zukünftig erfüllt werden können. Das verstehen wir 
unter einer realistischen Personalpolitik.  
 

Darauf geht auch der Konflikt zwischen dem Fi-
nanzminister und dem Kultusminister zurück, der 
jetzt in den Medien ausgebrochen ist. Denn der 
Kultusminister und seine Arbeitsgruppe haben 
Zahlen auf der Grundlage der Aufgabenkritik vor-
gelegt, während der Finanzminister Zahlen auf der 
Grundlage der Personalentwicklung, der Bevölke-
rungsentwicklung und des Vergleichs mit anderen 
Ländern vorgelegt hat. Das ist der Konflikt, der hier 
im Haus und im Kabinett ausgebrochen ist.  
 

Meine Damen und Herren! Mit dem Personal-
standsbericht und mit den Reaktionen, die den 
Medien zu entnehmen waren, wurden ganze Be-
rufsgruppen diskreditiert. Von den einen sagt man 
öffentlich, dass es zu viele von ihnen gibt - Poli-
zisten und Lehrer -, von den anderen, die zum Teil 
gar nicht mehr wissen, wie sie ihre Aufgaben erfül-
len sollen - die übrige Verwaltung -, redet man gar 
nicht.  
 

(Beifall bei der LINKEN)  
 

Meine Damen und Herren! Ich verstehe wirklich 
nicht, wieso sich das Kabinett diese Herangehens-
weise Jahr für Jahr gefallen lässt. Ich verstehe 
auch nicht, dass ein Ministerpräsident dieses Her-
angehen öffentlich massiv unterstützt und dass 
zwei Tage später Zahlen aus einer Arbeitsgruppe 
eines Ministeriums vorgelegt werden, an denen die 
Staatskanzlei mitgearbeitet hat. Mir ist völlig un-
verständlich, wie man so agieren kann. 
 

(Beifall bei der LINKEN - Minister Herr Bul-
lerjahn: Weil es so nicht stimmt!) 
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- Aha, dann können Sie es mir nachher erklären. 
 

Die Punkte 2 und 3 unseres Antrages werde ich 
zusammenfassen. Sie beziehen sich auf Sachver-
halte, die aus ähnlichen Motiven der Landesregie-
rung erwachsen und die gleichen Folgen haben. 
Es geht um eine objektive und transparente Ge-
staltung von Stellenbewertungen und Ausschrei-
bungsverfahren. 

 

Unsere Fraktion hat seit dem Beginn der sechsten 
Legislaturperiode das geheime Zusatzpapier, in 
dem 45 Stellen festgeschrieben wurden, und die 
bereits parteipolitisch vergebenen Spitzenposten 
kritisiert. Damit standen wir nicht allein; hieran gab 
es auch massive Kritik seitens des Landesrech-
nungshofes. Es ist zu konstatieren, dass wir noch 
immer mit den Folgen der damaligen Festlegung 
der Koalitionsfraktionen zu kämpfen haben, und 
zwar hinsichtlich der Ausschreibung und hinsicht-
lich der Stellenbewertung.  

 

Vom Finanzminister wird uns gesagt: Selbstver-
ständlich wird die Stelle des Geschäftsführers der 
Energieagentur ausgeschrieben. Sie wird auch 
ausgeschrieben werden; aber auch wenn sie noch 
ein Dutzend Mal ausgeschrieben wird - jeder weiß 
doch, mit wem diese Stelle besetzt wird. Es ist ei-
ne Pro-forma-Ausschreibung,  

 

(Zuruf von Frau Niestädt, SPD) 

 

in die Sie am besten noch das Geburtsdatum auf-
nehmen.  

 

(Starker Beifall bei der LINKEN)  

 

Dazu möchte ich noch eine Anmerkung machen: 
In Kenntnis des Bewerbers, der dann Geschäfts-
führer werden soll, muss ich sagen, dass mit ei-
nem solchen Vorgehen gute Leute diskreditiert 
werden, 

 

(Beifall bei der LINKEN)  

 

und zwar nicht von der Opposition, sondern durch 
das Vorgehen der Koalitionsfraktionen mittels ei-
nes durchschaubaren Karrierenetzwerks in diesem 
Land.  

 

Und hierbei handelt es sich nicht um einen Einzel-
fall. So flatterte uns doch vor Monaten eine Geset-
zesänderung zu den besoldungsrechtlichen Vor-
schriften ins Parlament. Hierbei ging es ausnahms-
weise nicht um ein Höherstufung in der Stellen-
bewertung; nein, hierbei ging es um eine Absen-
kung, und zwar von der Besoldungsgruppe B 3 
nach Besoldungsgruppe B 2. Initiiert wurde dies 
vom Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt.  

 

Donnerwetter, denkt die unbedarfte Beobachterin, 
an dieser Stelle wird ernst gemacht: Bei neuer Auf-
gabenverteilung erfolgt auch eine Prüfung der Stel-
lenbewertung. Doch plötzlich klemmt die sprich-
wörtliche Säge. Der zuständige Fachausschuss 
legt den Gesetzentwurf auf Eis.  

Denn in diesem Fall trifft die Herabstufung lediglich 
einen Beschäftigten, für den der Bestandsschutz 
nicht gilt. Und schnell tuschelte sich im Haus her-
um, dass dieser eine Beschäftigte zufälligerweise 
öfter fachliche Konflikte mit dem Minister hatte und 
dass er das Parteibuch des Koalitionspartners 
trägt. Vor diesem Hintergrund kann man doch ver-
stehen, dass die Genossen den Gesetzentwurf auf 
Eis legen 

 

(Beifall bei der LINKEN)  

 

und ihren Finanzminister dafür kritisieren, dass er 
nicht richtig aufgepasst hat, als das durch das Ka-
binett ging. 

 

Meine Damen und Herren! Das ist ärgerlich, und 
zwar weil dieser auf Eis gelegte Gesetzentwurf ein 
ganz besonderer Gesetzentwurf war, mit dem man 
die Stelle der Besoldungsgruppe B 4 für den alten, 
parteipolitisch nicht mehr gewollten Vizepräsiden-
ten des Landesverwaltungsamtes hätte unterbrin-
gen können.  

 

Nun liegt dieser Gesetzentwurf auf Eis. Was müs-
sen wir also tun? - Wir müssen schnell einen Ge-
setzentwurf finden, in dem wir den neuen Posten 
der Besoldungsgruppe B 4 für den alten Vizepräsi-
denten unterbringen können, sodass die SPD end-
lich das Amt des Vizepräsidenten des Landesver-
waltungsamtes besetzen kann.  

 

(Zuruf von Herrn Czeke, DIE LINKE) 

 

Welcher Gesetzentwurf fällt uns in diesem Zusam-
menhang ein? - Der Entwurf zur Änderung des 
Schulgesetzes. Diesen haben wir heute bereits 
behandelt. Sie konnten bisher nicht erklären, wa-
rum dieser Aspekt in die Novelle zum Schulgesetz 
passt. - Weil Schule und Straße immer mehr mit-
einander zu tun haben.  

 

(Heiterkeit und Beifall bei der LINKEN)  

 

Lassen Sie mich abschließend auf Punkt 4 unse-
res Antrages zum Thema Beförderungen eingehen. 
Man muss konstatieren, dass die Beförderungs-
politik in diesem Land immer undurchsichtiger 
wird. Wir erwarten von der Landesregierung, dass 
sie ein für die Beschäftigten und für das Parlament 
transparentes Beförderungskonzept über den 
Haushaltsplan für die Jahre 2012 und 2013 hinaus 
vorlegt, und zwar im Rahmen der Vorlage des 
Personalmanagementkonzeptes. Dafür gibt es vie-
le Gründe. Lassen Sie mich zwei davon nennen: 

 

Erstens. Bis zum Jahr 2009 standen die Soll- und 
die Ist-Zahlen für Beförderungen noch im Perso-
nalentwicklungskonzept. Dann wurden sie darin 
nicht mehr aufgeführt. Warum nicht? - Weil von 
den damals zur Verfügung stehenden Mittel in Hö-
he von 10 Millionen € von den Ministerien Mittel in 
Höhe von lediglich 5 Millionen € ausgegeben wor-
den sind. Das freut den Finanzminister; das ärgert 
natürlich die Beschäftigten. Denn es gibt sehr viele 
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Beschäftigte, die sich in der Warteschleife für eine 
Beförderung befinden.  

 

Zweitens. Wir wollen ein Konzept, um künftig nach 
Möglichkeit zu verhindern, dass uns die Landes-
regierung in Sachen Beförderung - jawohl! - hinters 
Licht führt. Ich kann es mir nicht verkneifen, Ihnen 
die letzte Landtagssitzung ins Gedächtnis zu rufen, 
in der es um die Beförderung der Sekundarschul-
lehrer neuen Rechts ging.  

 

Die Landesregierung buttert den Koalitionsfraktio-
nen unter anderem einen Antrag zur Kürzung der 
Beförderungsgelder unter, und erst später, nämlich 
bei der letzten Landtagssitzung, stellt sich endgül-
tig heraus, dass dadurch der Landtagsbeschluss 
konterkariert wurde 

 

(Minister Herr Bullerjahn: Der Landtag hat 
den Haushalt beschlossen!)  

 

und dass nur knapp die Hälfte befördert werden 
konnte. Nun kann man sagen: Die Koalitionsfrak-
tionen haben eben nicht aufgepasst. - Ja, das 
kann man sagen, aber das ist doch kein Vertrau-
ensverhältnis zwischen Parlament und Landes-
regierung.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Deshalb wollen wir ein Beförderungskonzept, das 
tatsächlich transparent für das Parlament und für 
die Beschäftigten ist. Deshalb wollen wir, dass 
nicht nur diese Forderung von Ihnen bestätigt wird, 
sondern alle vier Forderungen, die im Antrag ste-
hen. Denn so geht es nicht weiter; es muss ein 
neuer Anfang her. - Danke schön.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  
 

Danke schön, Frau Dr. Paschke. - Für die Landes-
regierung spricht jetzt der Finanzminister Herr Bul-
lerjahn. Bitte schön, Herr Minister.  

 
 

Herr Bullerjahn, Minister der Finanzen:  
 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Frau 
Dr. Paschke, es wird so weitergehen. Es wird in all 
diesen vier Punkten genau so weitergehen. Ich 
glaube nicht, dass ich jemals den beiden Koali-
tionsfraktionen unterstellen würde, dass sie nicht 
aufpassen, was wir als Regierung tun oder was ich 
tue. Ich würde es mir manchmal wünschen, 
aber … 

 

Das war ein Beschluss des Landtages im Zusam-
menhang mit dem Haushalt. Das habe ich beim 
letzten Mal wiederholt und es wird deswegen nicht 
falscher. Ich muss jetzt ein wenig aufpassen; denn 
mit diesem Antrag - aus Ihrer Sicht ist das ein Neu-
anfang, ich habe ihn als Sammelantrag tituliert - 
streifen Sie die gesamte Bandbreite dessen, wofür 
wir sonst während der Haushaltsberatung fast eine 

halbe Stunde Zeit haben. Diese Zeit habe ich jetzt 
nicht; ich möchte es also kurz machen.  

 

Ja, es ist ein Punkt, den Sie angesprochen haben 
und bei dem ich diese Worte auch unterstützen 
würde: objektiv, realistisch, transparent. Ich würde 
dem Ganzen noch ein Wort hinzufügen, das Sie 
geflissentlich weglassen und das ich am Ende 
noch einmal aufrufen möchte. Wir haben das Pro-
blem - das werden Sie merken, wenn wir über den 
Jahresabschluss sprechen -, dass wir noch ein 
strukturelles Defizit ausweisen, an dem wir - Lan-
desregierung und Landtag - arbeiten müssen. Wir 
können uns nicht hier hinstellen und sagen: Wir 
müssen das ausfinanzieren, was sich Fachministe-
rinnen und Fachminister oder Arbeitskreise wün-
schen. Wir müssen mit dem auskommen, was wir 
haben.  
 

(Zustimmung bei der SPD und bei der CDU) 
 

Wir leben nach wie vor über unsere Verhältnisse. 
Wir können darüber streiten, wo wir Schwerpunkte 
setzen. Das ist unsere Aufgabe. Das ist Ihre Auf-
gabe, Ihre Chance; denn Sie beschließen am En-
de den Haushalt. Dabei können wir Vorschläge un-
terbreiten.  
 

Das, was nicht funktioniert, ist, dass man, kaum 
dass der Haushalt, das PEK und was auch immer 
beschlossen sind, hinterher sagt: Eigentlich hätte 
alles ganz anders sein müssen. Das ist natürlich 
Ihr gutes Recht als Opposition, aber man muss 
auch aufpassen. Es wird nicht dadurch besser, in-
dem man es in jeder Sitzung wiederholt. Sie wer-
den auch draußen gefragt werden, wie das damit 
vereinbar ist, dass andere Länder zum Beispiel mit 
dem Geld auskommen und dass Sachsen zum 
Beispiel in der Schule bessere Ergebnisse vorwei-
sen kann als wir in Sachsen-Anhalt, trotz des enor-
men Überhangs. Darüber zu reden lohnt sich aus 
meiner Sicht allemal.  
 

Wir haben viel angeschoben. Das FAG wird im De-
zember 2012 beschlossen. Ich denke, es wird ein 
gutes FAG. Wir haben das Personalkonzept, wir 
haben vieles besprochen, wir haben viele Leis-
tungsgesetze, das KiFöG aufgegriffen, wir haben 
Reformen durchgeführt und Veränderungen vor-
genommen, in der Finanzverwaltung, in der Justiz-
veraltung und in anderen Verwaltungen. Ja, diese 
sind schmerzhaft. Aber es wäre genauso schmerz-
haft, wenn wir weiterhin 300 000, 400 000 Einwoh-
ner verlieren und uns ohne Anpassungen im Haus-
halt völlig übernehmen würden.  
 

Deswegen gibt es nichts Neues mit dem Perso-
nalsachstandsbericht. Das wissen Sie aber, dafür 
schätze ich Sie auch. Sie wissen doch ganz ge-
nau, dass das Statistische Bundesamt einmal im 
Jahr einen Ländervergleich aufgrund der Daten 
des letzten Jahres vorlegt.  
 

Dieser Datensatz wird schon seit, was weiß ich, 
zehn, 15 Jahren verteilt und ist am Ende auch An-
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trieb für eine Landesregierung, mit ihren eigenen 
Planungen noch einmal in die Bewertung zu ge-
hen. Das heißt aber, dass im Personalkonzept 
nichts geändert wird, sondern dass der Sach-
standsbericht auf diesen Zahlen aufbaut. Des-
wegen können Sie gern sagen: Statt 19 haben 
wir 18; vielleicht lässt sich Bullerjahn auch 17 ein-
fallen.  
 

(Frau Dr. Paschke, DIE LINKE: Haben Sie 
gesagt!) 

 

Sie wissen doch genau - das sage ich jetzt auch 
einmal für das Protokoll -: Diese statistische Ver-
änderung kam deswegen, weil jetzt fast alle Län-
der ihre Hochschulen aus diesen Vergleichen her-
ausgenommen haben, wie übrigens vorher sämt-
liche medizinischen Fakultäten. Sachsen-Anhalt 
war damals das letzte Land und sprang danach in 
diesem Vergleich auf einmal um Etliches nach 
oben, bis in die Mitte.  

 

Jetzt haben wir uns, weil es nur noch ein, zwei 
Länder gibt, bei denen die Hochschulen enthalten 
sind, entschieden, Ähnliches zu tun wie andere 
Länder und aus unserer zentralen Statistik diese 
Hochschulen herauszurechnen. Sie werden als 
Budget mitgeführt und tauchen in der Gesamt-
betrachtung des Personals dort, wo es nicht um 
die Kernverwaltung, sondern um zusätzliche Ver-
waltung geht, nachrichtlich wieder auf. Deswegen 
ist diese Veränderung erfolgt.  
 

Trotzdem bleibt Sachsen-Anhalt nach wie vor auf 
Platz 11 bzw. 13, ob nun mit oder ohne Hochschu-
len, weil diese jetzt von allen herausgerechnet 
werden. Ich warte nur auf den Tag, an dem wir 
alles herausrechnen. Dann haben wir nur noch 
Sternchenvermerke.  

 

Aber es wird trotzdem nicht besser, die Aufgabe 
bleibt nämlich. Wir verwalten den Personalbereich 
mit Mitteln in Höhe von rund 500 Millionen € bis 
600 Millionen € teurer als andere. Wenn wir unser 
aller Last, die wir alle ja zugelassen haben, noch 
bei den Zinsen draufpacken, können wir jeman-
dem relativ schnell erklären, wo der Unterschied 
zwischen Sachsen und Sachsen-Anhalt liegt. Das 
spüren wir übrigens bei den Investitionen, die Sie 
auch dauernd fordern: in die Kinderbetreuung, in 
die Schulen, in die Hochschulen, in den Straßen-
bau, in die kommunale Ebene. So einfach ist die 
Welt.  
 

Wir werden nacheinander daran arbeiten müssen 
- das ist nicht Ihre Aufgabe, aber ich würde mir 
wünschen, dass wir ein bisschen mehr Sachlich-
keit hineinbekommen -, indem wir durch weniger 
Personal, das wir zuführen, überflüssiges Perso-
nal, das abgeht, nicht gänzlich ersetzen. Dass das 
mit Schmerzen verbunden ist und dass die Res-
sorts natürlich mit der Aufgabe betraut werden, 
sich in Zukunft zu überlegen, welche Aufgaben sie 
noch ausführen können, darin sind wir uns einig.  

Aber, Frau Dr. Paschke, glauben Sie, dass ein Fi-
nanzministerium sozusagen vom grünen Tisch aus 
den Ressorts Aufgaben zuweist und dass diese 
das mitmachen? 

 

(Zuruf von der LINKEN: Ja, ja!) 

 

- Ach, Leute! Ich habe doch die Protokolle über die 
Sitzungen der Enquete-Kommission gelesen, wo 
Sie mit Krokodilstränen unseren Ressorts die Sät-
ze schon fast vorgegeben haben: Stellen Sie ge-
meinsam mit uns fest, dass … 

 

(Oh! bei der LINKEN) 

 

- Gerade Sie. Wissen Sie, dass Leute wie Sie da-
für verantwortlich sind, dass wir heute eine solche 
Verschuldung haben? Niemand von Ihnen lässt zu, 
dass wir Sachdebatten führen können, weil Sie in 
den Ausschüssen jedes Mal so tun, als würden die 
Leute ihre Arbeit nicht mehr machen können.  
 

(Zustimmung bei der CDU und von Frau 
Niestädt, SPD) 

 

Deswegen werden wir an diesem Weg weiterarbei-
ten.  

 

Ich verstehe auch DIE LINKE in Sachsen-Anhalt 
nicht. In Mecklenburg-Vorpommern hat es DIE LIN-
KE, damals noch PDS, geschafft, gemeinsam mit 
der SPD härteste Einschnitte vorzunehmen. Ange-
sichts dessen ist die CDU blass geworden. Wissen 
Sie, was die Folge ist? - Mecklenburg-Vorpommern 
hat neben Sachsen heute die höchsten Über-
schüsse im Haushaltsvollzug. Sie haben Rück-
lagen gebildet und haben den Leuten bewiesen, 
dass Sparen sinnvoll sein kann. Das wünschte ich 
mir hier im Landtag auch.  

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 

Zurück zum Thema. Zu Punkt 1 - Sie haben es 
strukturiert. Wir werden deshalb das PEK und den 
Personalsachstandsbericht weiterentwickeln.  

 

Übrigens möchte ich die Staatskanzlei in Schutz 
nehmen. Wir sind in einer gemeinsamen Arbeits-
gruppe. Das Papier, das in der Öffentlichkeit zu 
Diskussionen geführt hat, war ein reines MK-Pa-
pier - deshalb auch die unterschiedlichen Zahlen, 
auch die unterschiedliche Bewertung. Wir werden 
aber gemeinsam mit dem MK und mit den Koali-
tionsfraktionen eine Lösung finden, die ohne Ver-
änderung des Personalkonzepts vonstatten geht.  

 

Dafür gibt es Parameter. Wir werden es schaffen, 
dass Schule bei uns möglich ist, auch auf einem 
hohen Niveau, und dass trotzdem die jetzt unter-
stellten Neueinstellungen ausreichen, um das ver-
nünftig zu tun. Deswegen wird es den neuen 
Sachstandsbericht geben, wenn uns der Bund Mit-
te nächsten Jahres neue Zahlen gibt. Ich werde 
dann sehen, ob wir unser Vorhaben, weiter Perso-
nal anzupassen, für das abgelaufene Jahr haben 
organisieren können.  
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Zu Punkt 2 - Führungspositionen. Ich möchte nichts 
zum parlamentarischen Verfahren sagen. Wenn 
ein Ausschuss sagt, er will das Gesetz nicht durch-
lassen und wir sollen eine andere Regelung fin-
den, dann ist das richtig. Das habe ich nicht weiter 
zu kommentieren.  

 

Da ich weiß, wie auch Linke in Regierungen arbei-
ten, ist für mich der Wechsel von politischen Funk-
tionsträgern bei einem Regierungswechsel völlig 
normal. Ich weiß von Regierungen, an denen Sie 
beteiligt waren und sind, dass Sie da genau so 
menschlich handeln wie andere Regierungen. 
Deswegen kann ich damit umgehen, dass sie das 
kritisieren.  

 

(Zuruf von Frau Dr. Klein, DIE LINKE) 

 

Aber trotzdem bin ich mir sicher - das ist nicht das, 
was ich von diesem Pult aus sagen möchte -, dass 
Sie bei einer anderen Regierungsstruktur genauso 
handeln würden, wie wir es getan haben. Das 
muss man politisch auch vertreten und vertreten 
können.  

 

Zu Punkt 3 - Stellenbewertungen. Es gibt einen 
Stellenplan und der wird mit jedem Haushaltsplan 
beschlossen. Mit jeder Strukturänderung, die wir 
vornehmen, müssen wir dem Parlament in einer 
neuen Stellenstruktur zum nächsten Haushaltsplan 
wieder einen Vorschlag vorlegen.  

 

Ich bin vielen meiner Kolleginnen und Kollegen 
dankbar. Denn wir haben etwa im Bereich der Po-
lizei, im Bereich Strafvollzug Hebungen in ver-
änderten Stellenstrukturen vorgenommen, bei de-
nen ich schon den Eindruck hatte, dass viele der 
Kolleginnen und Kollegen froh waren über das, 
was dort zu Hunderten in den letzten Jahren pas-
siert ist. Ohne dass wir von dem Ziel abgewichen 
sind, Personal zurückzuführen, haben wir die 
Strukturänderungen vorgenommen.  

 

Ihnen werden auch in den nächsten Jahren Anpas-
sungen anheimgestellt. Man weiß natürlich, dass 
es kritische Punkte gibt, dass es Strukturänderun-
gen gibt. Und diese müssen - wie bei mir in der Fi-
nanzverwaltung mit sieben Finanzämtern weniger - 
irgendwo in der Stellenstruktur der Ämter, zum 
Beispiel der große Stadtämter in Halle und Mag-
deburg, aber auch in der OFD in den Jahren dar-
gestellt werden. Die Veränderungen werden Sie 
mit jedem Haushaltsplan auf den Tisch bekom-
men.  

 

Zu Punkt 4 - Beförderungskonzept. Ich glaube, 
dass wir es trotz größter Probleme im Haushalt 
über die Jahre als Landesregierung mit dem Par-
lament, mit den Fraktionen hinbekommen haben, 
immer einen festen Betrag für Beförderungen vor-
zusehen. Das war nicht selbstverständlich. Ich 
weiß, dass die Personalräte froh darüber sind, 
dass sie etwas Planbares in der Hand haben. Ent-
gegen Ihrer Vorstellung ist es nicht so, dass das 

Geld, das in dem jeweiligen Jahr nicht abfließt, 
eingesammelt wird.  

 

Ich weiß, wie schwierig es ist, wenn bestimmte Be-
förderungen vorgenommen werden müssen. Wir 
als MF haben selbst erst - ich habe mich schlau-
gemacht, wie das heißt und wie es geht - Anlass-
beurteilungen für die Beförderung vornehmen 
müssen. Das dauert. Und dann haben Sie Beteilig-
te, die damit nicht einverstanden sind. Trotzdem 
haben wir mit unserem Personalrat vereinbart, zu 
welchem Datum wir welche Bereiche befördern. 
Ich habe niemanden im Haus gehört, den das ge-
stört hat.  
 

So geht es vonstatten. Das muss jedes Haus für 
sich selbst entscheiden, weil wir auch unterschied-
liche Betroffenheiten haben, vom Datum her, von 
den Einstellungen her und von den Strukturen her.  
 

Ich finde es richtig und werde es weiterhin so 
handhaben, dass die Ressortkolleginnen und -kol-
legen in ihren Strukturen und in ihren nachgeord-
neten Bereichen für sich festlegen, wer wann von 
dem Budget zu welchem Zeitpunkt befördert wird.  
 

Wie wir mit der Planung für die nächsten Jahre 
vorgehen - auch das kann sich, glaube ich, sehen 
lassen. Insofern ist für mich dieser Antrag kein 
Neubeginn. Ich sitze nun lange genug hier und 
werde auch jeden Monat antworten. Aber ich weiß 
auch: Die Opposition ist nicht dazu verpflichtet, 
permanent unrealistische Forderungen aufzustel-
len.  
 

(Frau Dr. Klein, DIE LINKE: Was ist denn 
hieran unrealistisch?) 

 

Eigene Vorschläge, auch konzeptionelle, wären 
auch vonseiten der Opposition möglich. Sie wis-
sen, ich gehe keinem fachlichen Streit aus dem 
Weg. - Schönen Dank.  
 

(Zustimmung bei der SPD - Frau Dr. Klein, 
DIE LINKE: Ja, unsere Anträge haben Sie 
alle abgelehnt!) 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  
 

Vielen Dank, Herr Minister. Herr Minister, Herr Gal-
lert wird intervenieren oder fragen.  
 

(Herr Gallert, DIE LINKE: Fragen!) 
 

Herr Minister wollen Sie seine Frage beantworten? 
 

(Herr Gallert, DIE LINKE: Da er ja keinem 
Streit aus dem Weg geht!) 

 

Der Minister eilt und Sie fragen. 
 
 

Herr Gallert (DIE LINKE):  
 

Um die Dinge ein wenig zu sortieren, die ich im 
Kontext dieser Auseinandersetzung in der Zeitung 
gelesen habe. Wenn ich das richtig verstehe, geht 
es jetzt darum, dass Sie im Gegensatz zur ur-
sprünglichen Beschlussfassung sagen: Statt den 
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20,1 Landesbediensteten pro 1 000 Einwohner sol-
len wir jetzt auf 18,0 Landesbedienstete gehen 
- zumindest ist es in der Presse so reflektiert wor-
den. Das wäre jetzt ein neues Ziel. In diesem Kon-
text sprachen Sie allerdings davon, dass für dieses 
Ziel mehr als 14 000 Stellen abgebaut werden 
müssten, aber dass man sich auf 9 000 einigen 
würde. All das sind Zahlen, die in der Presse ver-
öffentlicht worden sind.  
 

Ich möchte hinsichtlich der Zahlen zum Stellen-
abbau nachfragen. Wir haben im Land Sachsen-
Anhalt 2,3 Millionen Einwohner. Wenn man also 
um eine Vollzeitstelle pro 1 000 Einwohner nach 
unten ginge, wäre das im Landesdienst eine Ab-
bauzahl von 2 300. Auch bei unterschiedlichen 
mathematischen Voraussetzungen in diesem Haus 
können das alle noch nachvollziehen. Bei zwei, al-
so von 20 auf 18, landen wir bei 4 600. Das bedeu-
tet - machen wir noch einen demografischen Auf-
schlag über zehn Jahre von 500 -: Das Abbauziel, 
um diesen Punkt, 18,0 pro 1 000 Einwohner, zu er-
reichen, müsste doch in etwa auf 5 000 begrenzt 
sein.  
 

(Zuruf von der CDU: Wenn man niemanden 
einstellt, sehr verehrter Herr Gallert!) 

 

- Nein, Abbauziel an Stellen. Verstehen Sie? Das 
ist sozusagen der Saldo, nicht nur das, was hinein-
kommt. - Das heißt doch, dieses Abbauziel von 
Stellen müsste bei 5 000 über den gesamten Zeit-
raum begrenzt sein. Würden Sie mir darin zustim-
men?  
 
 

Herr Bullerjahn, Minister der Finanzen:  
 

Nein.  
 
 

Herr Gallert (DIE LINKE):  
 

Dann sagen Sie mir, warum nicht.  
 
 

Herr Bullerjahn, Minister der Finanzen:  
 

Das war eine zweite Frage.  
 
 

Herr Gallert (DIE LINKE):  
 

Ja. Warum nicht? 
 
 

Herr Bullerjahn, Minister der Finanzen:  
 

Erstens. Da ist ein bisschen in der Bewertung 
durcheinander gegangen. Wir haben eine Zielzahl 
von 19 gehabt. Diese bezog sich auf den Gesamt-
stellenbestand. Das, was in der zweiten Bewertung 
nicht berücksichtigt wurde, ist die demografische 
Entwicklung.  
 

Pro Jahr müssen wir - das ist ja das Ärgerliche da-
bei, das ich mir nicht wünsche; aber das muss 
man feststellen - ungefähr 530 bis 550 Stellen 
nachführen, um das Stellenverhältnis bei rückläufi-
ger Bevölkerungszahl konstant zu halten. Dann 
kommt der Einwurf von Kay Barthel: Wenn wir 400 

bis 500 Personen neu einstellen, sind wir bei 1 000 
Stellen, die wir erst einmal bewerten müssen, be-
vor überhaupt etwas beim Stellenbestand zurück-
geführt werden kann; denn die 400 bis 500 Stellen 
führe ich dem System zu; wir rechnen mit dem Ar-
beitsvolumen über alles.  
 
 

Herr Gallert (DIE LINKE):  
 

Ja.  
 
 

Herr Bullerjahn, Minister der Finanzen:  
 

500 weniger durch Bevölkerungsrückgang und 500 
weniger durch Neueinstellungen, das sind 1 000 
Stellen, die sich beim Abbau völlig neutral verhal-
ten. Wenn man dann weiter in Tausenderschritten 
Stellen abbauen möchte, müsste man 2 000 Per-
sonen erst einmal aus dem Dienst herausbekom-
men. Deswegen sind es nicht 5 000, sondern mehr 
als 9 000 Personen.  
 

Wichtig dabei ist natürlich immer, erst einmal aus-
einanderzuhalten: Was ist eine Stelle, was ist ein 
Vollzeitäquivalent und was ist ein Bediensteter. 
Damit kann man natürlich jeden in die Irre führen. 
Denn wir haben bei einigen eine relative Gleichheit 
zwischen Stellenzahl und Bediensteten, bei ande-
ren haben wir viel Teilzeit und so weiter. Das muss 
man immer genau vergleichen. Deswegen reden 
wir mittlerweile, damit es verständlich wird, von 
„Vollstelle“. Den Begriff gibt es eigentlich gar nicht. 
Er ist eine Mischung aus den Begriffen „Vollzeit“, 
„Vollzeitäquivalent“ und „Stellenbesetzung“.  
 

Nun zu dem, was der Ausgangspunkt war. Wir ha-
ben gemerkt - ich habe das auch erst richtig ge-
sehen, als ich dieses riesige Papier vor mir habe 
liegen sehen -, dass bis auf Bayern - das dritte 
Land weiß ich jetzt nicht mehr - und uns alle Bun-
desländer ihre Hochschulen herausgerechnet ha-
ben. Ich habe jetzt nichts weiter gemacht, als un-
sere Hochschulen herauszunehmen. Wir landeten 
bei einem Durchschnitt, bei dem unsere Zielzahl 
automatisch, ohne dass ich etwas verändere, von 
19 auf 18 rutscht. Ich habe da nichts politisch je-
mandem aufgedrückt. 
 

(Zuruf: Ach was!) 
 

Ich habe zwei Möglichkeiten gehabt: Der Schön-
heit halber hätte ich es bei 19 lassen können, was 
natürlich völlig verfälscht hätte. Ich hätte es aber 
auch 1 : 1 machen und unsere Hochschulen her-
ausnehmen können, nachrichtlich, mache ein 
Sternchen dran. Dann muss übrigens im Hoch-
schulgesetz die Zuständigkeit der Hochschulen für 
ihr Personal geändert werden - das ist aber eine 
Formalie -, damit der Bund es anders zählt; denn 
der fragt uns vorher nicht. Deswegen ist der Ab-
baupfad nicht verändert worden.  
 

Man kann pauschal sagen: Wir müssen das wei-
termachen wie bisher; das geht auch auf, bei der 
Zuführung der Neueinstellungen. Um es mal ganz 
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platt zu sagen: Die einzige Stelle, die wir haben, 
um aktiv Personalpolitik zu machen, ist doch das 
Korrigieren der Neueinstellungen. Ich sage es 
ganz platt: Wir bräuchten bei diesen Überhängen 
in manchen Bereichen keine Neueinstellungen. 
Das würde aber zu völligen Verwerfungen bei der 
Altersstruktur führen.  
 

Deswegen haben wir gesagt, wir stellen - gerade 
bei der Polizei und bei den Schulen - trotzdem 
Personal ein. Denn wenn man sich einmal die 
Zielzahlen der Schule für 2020 oder 2025 nimmt, 
dann gelingt es irgendwann - sagen wir, 2022 -, 
dass wir durch einen relativ gleichen Strukturauf-
bau rund 40 % an unter 35- bis 40-Jährigen haben. 
 

Das Problem im Bereich Schulen - das haben wir 
alle mit zugelassen - ist der Abschluss des Vertra-
ges, den wir wollten. Wer den damals wollte, der 
darf sich heute nicht beschweren, dass die Alters-
struktur der Lehrerinnen und Lehrer heute so ist, 
wie sie ist. Das gehört zu ein- und derselben Mün-
ze. Nicht mehr und nicht weniger habe ich in dem 
Personalsachstandsbericht aufgeschrieben. Ich bin 
dort so transparent, so offen wie kein anderer Fi-
nanzminister irgendeines deutschen Landes. 
 

(Zustimmung bei der SPD und bei der CDU) 
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Vielen Dank, Herr Minister. - Bevor wir zur Debatte 
kommen, begrüßen wir ganz herzlich eine Se-
niorengruppe und Kameradinnen und Kameraden 
der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Oberharz am 
Brocken. 
 

(Beifall im ganzen Hause)  
 

Wir treten jetzt in die vereinbarte Fünfminuten-
debatte ein. Das Zeitgeschenk des Ministers muss 
nicht in Anspruch genommen werden. Als erster 
Redner erhält der Kollege Barthel von der CDU 
das Wort. 
 
 

Herr Barthel (CDU): 
 

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Ich habe das Kopfschütteln vom Kollegen Gallert 
immer noch gesehen. Aber das ist eigentlich ganz 
einfache Mathematik. Wenn ich fünf Jahre lang je-
des Jahr 500 Personen einstelle, dann habe ich 
erst einmal 2 500 Mitarbeiter mehr als vorher. Und 
wenn ich von 50 000 auf 45 000 möchte, dann 
muss ich nicht 5 000 Stellen abbauen, sondern 
7 500 Stellen. Das ist ganz einfach der Tatsache 
geschuldet, dass ich den Aufwuchs in der Zukunft 
mitberücksichtigen muss. 
 

(Herr Gallert, DIE LINKE: Das sind Köpfe, 
aber nicht Stellen! Hier geht es um Stellen!) 

 

Saldiert ist es am Ende tatsächlich so, dass diese 
Zahlen - - Man kann sicherlich über 100 oder 200 
Stellen diskutieren.  
 

(Zuruf von Frau Dr. Klein, DIE LINKE) 

Was mich erst einmal gefreut hat, war, dass in Ih-
rem Antrag in der Überschrift das Wort „realistisch“ 
enthalten ist; denn das Wort „Realismus“ hat of-
fenbar für Sie eine völlig andere Bedeutung als für 
uns.  

 

(Zuruf von Herrn Wagner, DIE LINKE - Herr 
Gallert, DIE LINKE: Das scheint mir so zu 
sein!) 

 

Für uns wird der Handlungsrahmen, den das Land 
Sachsen-Anhalt bei der Frage hat, was wir uns in 
der nächsten Zukunft personell leisten können, da-
durch abgesteckt, dass wir das am Ende des Ta-
ges bezahlen müssen. Bei Ihnen scheint es so zu 
sein, dass der Handlungsrahmen dadurch abge-
steckt wird, was Sie sich wünschen.  

 

Das ist eine Geschichte, die wird auf Dauer nicht 
besonders glaubwürdig bleiben, weil ein Land, das 
einen Steuerdeckungsgrad von unter 50 % hat und 
das sich auf der anderen Seite - -  

 

Jetzt kommen wir einmal zu den Zahlen, ob man 
es mit oder ohne Hochschulen betrachtet. Ohne 
die Hochschulen beträgt der Abstand in der berei-
nigten Größe 18 zu 20,1, mit Hochschulen beträgt 
der Abstand 19,6 zu 22,5, also fast drei Stellen Un-
terschied. Dass man das, damit man nicht schlech-
ter als die anderen aussieht, statistisch bereinigt, 
ist durchaus vernünftig. Nichts anderes hat man in 
dem Personalsachstandsbericht gemacht.  

 

Es ist nach unserem Verständnis völlig richtig, 
dass wir als Nehmerland, das auch Solidarität von 
anderen erwartet, unter besonderer Beobachtung 
stehen, was die Standards angeht. Da kann man 
niemandem erklären, dass wir die gleichen Auf-
gaben mit wesentlich mehr Personal lösen und 
dass wir das auch für die Zukunft für einen geeig-
neten Weg halten.  

 

Zu der Diskussion über die Anträge, die Sie, liebe 
Kolleginnen und Kollegen von der LINKEN, hier 
fortwährend stellen: Die Schlacht ist längst ge-
schlagen. Wir haben das Stellenziel und den Ab-
baupfad im Haushalt längst verankert. Das ist auch 
gut so. 
 

(Frau Dr. Klein, DIE LINKE: Es steht kein 
Wort von Stellenplan in dem Antrag! Das ist 
ein Quatsch!)  

 

Am Ende heißt das auch nicht, dass wir mit der 
Rasenmähermethode über alles auf diese Stellen-
ziele hingehen; denn Sie haben ja dafür geworben, 
dass wir jetzt diese Enquete-Kommission haben. 
Dass das Feintuning im Einzelfall dazu führen 
muss, dass wir - das ist wie beim Haushalt - für 
einen stärkeren Abbau an der einen Stelle oder 
für einen Aufwuchs an der einen Stelle einen 
Deckungsvorschlag machen, damit der Saldo am 
Ende stimmt, ist doch selbstverständlich, auch 
dass wir Unwuchten haben und dass an manchen 
Stellen Personalüberhänge vorhanden sind und an 
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anderen wiederum ein Defizit besteht. Das ist bei 
den Lehrern so und das ist in vielen anderen Be-
reichen der Ministerialverwaltung ein ganz norma-
ler Vorgang.  

 

An dieser Stelle sind wir gefordert, die richtige Ba-
lance zu finden und Instrumente zu schaffen, damit 
unsere Verwaltung die Leistungsfähigkeit in der 
Zukunft bewahrt. Das wollen wir gern tun. Ich kann 
Sie nur dazu ermuntern und darum bitten, dass 
man dieses Thema nicht dazu nutzt, um hier im 
Landtag politische Show-Gefechte zu führen. Das 
haben die Bediensteten im Land Sachsen-Anhalt 
überhaupt nicht verdient. Das ein viel zu sensibles 
Thema, als dass sich hier der eine oder andere 
profiliert.  

 

Ich möchte noch auf einen Fall zu sprechen kom-
men, der für Ihr Politikverständnis wirklich exem-
plarisch ist. Es ist der Fall des Präsidenten der 
Landesstraßenbaubehörde, bei dem es um die 
Frage ging, wie wir mit der Stellenhebung von B 3 
nach B 4 umgehen wollen.  

 

Ich habe in der „Mitteldeutschen Zeitung“ gelesen, 
dass es Herr Höhn war, der investigativ entdeckt 
hat, dass wir versucht hätten, ganz im Verborge-
nen über das Schulgesetz eine Stellenhebung zu 
instrumentalisieren. Darüber wundere ich mich 
doch sehr. Das ist im Ausschuss für Landesent-
wicklung und Verkehr ausführlich diskutiert wor-
den. Mit dem Ausschussvorsitzenden wurde dort 
sogar ein Empfehlungsschreiben an den Finanz-
ausschuss abgestimmt. Der Kollege Henke war es, 
der uns am Ende sogar noch einen Tipp gegeben 
hat, wie man das im Idealfall macht. 

 

(Beifall bei der CDU - Zuruf von Frau 
Dr. Klein, DIE LINKE - Herr Schröder, CDU: 
Hört, hört!) 

 

Da wurde ganz offiziell und ganz transparent ge-
sagt: Wir wählen die Variante, die dazu führt, dass 
bis zum 31. Dezember 2012 die Ausschreibung 
der Stelle des Präsidenten der LSBB erfolgen 
kann. Wenn es unter Ihnen Kommunikationspro-
bleme gibt, ist das nicht geeignet, um medienwirk-
sam in der Presse den Aufschlag zu machen. 

 

(Zurufe von der LINKEN: Ach was! - So ein 
Quatsch!) 

 

Ich kann nur anregen, einmal das Protokoll über 
die Beratungen zum Doppelhaushalt zu lesen. 
Darin hat es die CDU-Fraktion bemängelt, dass 
der Unterschied in der Besoldung des Präsidenten 
der BLSA und des Präsidenten der Landesstraßen-
baubehörde von B 5 und B 3 systematisch falsch 
sei. Bereits zu jenem Zeitpunkt hatten wir gefor-
dert, es besoldungssystematisch so zu lösen, dass 
beide Stellen mit Besoldungsgruppe B 4 bewertet 
werden. Übrigens ist das auch untersucht worden. 
Demnach entspräche das dem Niveau, das in an-
deren Landesstraßenbauverwaltungen längst üb-

lich ist. Insofern ist das weder intransparent noch 
irgendwie gemauschelt. 

 

(Zuruf von Herrn Wagner, DIE LINKE) 

 

Dass Sie ständig versuchen zu unterstellen, hier 
würde herumgetrickst, ist ganz schlechter Stil. Ich 
finde, das gehört sich nicht.  

 

(Herr Hoffmann, DIE LINKE: Stimmt doch 
gar nicht! - Zuruf von Herrn Wagner, DIE 
LINKE)  

 

Ich muss an dieser Stelle auch sagen: Ich habe 
heute noch mehr gehört, bei dem ich mich frage, 
ob Sie überhaupt noch mitmachen.  

 

(Heiterkeit - Zustimmung von Herrn Schrö-
der, CDU, und von Herrn Kurze, CDU)  

 

Dass wir das Zentrum für Barrierefreiheit mit dem 
Nachtragshaushalt beschlossen und darüber auch 
an dieser Stelle ausdrücklich diskutiert haben, ist 
dem Kollegen Czeke offenbar durchgegangen. 
Herr Minister Bischoff wird das in Kürze etablieren. 
Der ABiSA - das müsste eigentlich bekannt sein - 
ist Träger dieses Projektes. Es ist also längst auf 
den Weg gebracht.  

 

Zu den Unterschieden bei den Zahlen im Perso-
nalsachstandsbericht hat der Minister ausführlich 
Stellung genommen. Wir werden den Antrag ab-
lehnen. Ich kann nur dafür werben. Wenn man den 
Antrag um den populistischen Teil reduziert, dann 
bleibt das übrig, was eigentlich Aufgabenstellung 
nach dem Antrag auf Einsetzung der Enquete-
Kommission war. Wir sind gern bereit, mit Ihnen 
kontrovers zu diskutieren. Dafür bedarf es solcher 
Anträge jedoch nicht. - Herzlichen Dank. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Herr Barthel, es gibt zwei Wortmeldungen. Ich un-
terstelle, es sind Fragen. Herr Gallert hat sich zu-
erst gemeldet. Aber er lässt offensichtlich Herrn 
Höhn - - Frau Dr. Klein, Entschuldigung, hatte sich 
als Erste gemeldet.  
 

(Herr Gallert, DIE LINKE: Ich habe mich 
sonst immer gemeldet, jetzt aber nicht!) 

 

Des Weiteren hat sich der Abgeordnete Herr Höhn 
zu Wort gemeldet. Ladies first! Bitte schön, Frau 
Dr. Klein. 

 
 

Frau Dr. Klein (DIE LINKE): 
 

Danke, Herr Präsident. - Zum Ersten eine Richtig-
stellung: Ich habe kein Schreiben vom Ausschuss 
für Landesentwicklung und Verkehr bekommen, 
dass wir das behandeln sollen.  
 

Ich habe diesen Punkt, was den Präsidenten des 
Landesstraßenbauamtes angeht, in der Beschluss-
empfehlung gefunden und habe daraufhin nach-
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drücklich gefragt, ob das nicht gegen das Zwei-
Lesungen-Prinzip verstößt. Mir wurde gesagt, das 
ist rechtens. Es hat zwar kein Mensch darüber ge-
sprochen, dass das in das Gesetz hinein soll; aber 
es entspricht dem Zwei-Lesungen-Prinzip. So war 
leider auch die Aussage des Gesetzgebungs- und 
Beratungsdienstes.  

 

Ich möchte Ihnen auch sagen: Meine Fraktion hat 
dagegen gestimmt, und zwar in allen Ausschüs-
sen. Insofern ist das hier nicht populistisch, son-
dern es gehört dort einfach haushaltsrechtlich und 
gesetzmäßig unserer Ansicht nach nicht hin. 

 

Zum Zweiten. Sie werden mir doch wohl Recht dar-
in geben, dass hinsichtlich des Problems der Be-
förderungen der Sekundarschullehrer neuen Rech-
tes ein eindeutiger Verstoß gegen den Beschluss 
des Landtages darin zusehen ist, dass diese Be-
förderungen nun in Jahresscheiben bis zum Jahr 
2016 erfolgen sollen und dass die Jahresscheibe 
für 2012  198 betrug. 178 Lehrer haben den Antrag 
gestellt. Es gibt parallel dazu einen Änderungs-
antrag der Koalitionsfraktionen, im Nachtragshaus-
halt beim Kultusministerium eine Kürzung um 
4,4 Millionen € vorzunehmen, und ein Schreiben 
des Kultusministeriums, wonach das Geld nur für 
100 Anträge ausreicht.  

 

Das war ein Beschluss des Landtages. Dass wir 
das thematisieren, weil wir uns auch als Landtag 
über den Tisch gezogen fühlten - so fühlen wir es 
jedenfalls und einige Ihrer Kollegen haben es auch 
so gesagt -, kann ja wohl nicht sein. Über vieles 
andere kann man sicherlich diskutieren. Aber Land-
tagsbeschlüsse so auszuhebeln, das ist schon ein 
Schlag unter die Gürtellinie. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Herr Barthel. 
 
 

Herr Barthel (CDU): 
 

Ich möchte dazu zwei Anmerkungen machen. Frau 
Dr. Klein, die Behauptung in der „Mitteldeutschen 
Zeitung“, dass hier in irgendeiner Weise im Ver-
borgenen getrickst wurde und dass Herr Höhn das 
hätte entdecken müssen, ist inhaltlich deswegen 
falsch, weil zu keinem Zeitpunkt ein Geheimnis 
daraus gemacht wurde und weil das mindestens 
eine halbe Stunde lang im Ausschuss für Landes-
entwicklung und Verkehr in Anwesenheit Ihrer 
Fraktionskollegen diskutiert wurde. Da gab es 
nichts zu entdecken und da wurde auch nicht ge-
schummelt.  

 

(Beifall bei der CDU - Zuruf von der LINKEN) 

 

Zum Zweiten: Was die Gefühlslage einzelner Ab-
geordneter angeht, werde ich mich sicherlich nicht 
äußern. 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Jetzt hat Herr Höhn das Wort. 

 
 

Herr Höhn (DIE LINKE): 
 

Herr Kollege Barthel, die entscheidende Frage ist 
doch nicht, was ich mal entdecke oder nicht ent-
decke, 

 

(Heiterkeit - Frau Niestädt, SPD: Das ist 
wahr!) 

 

die entscheidende Frage, über die wir hier reden 
und um die Sie herumreden, ist doch, ob es ein 
politisch und parlamentarisch verantwortungsvoller 
Vorgang ist, nach der ersten Lesung, nach der öf-
fentlichen Anhörung im Rahmen einer Schulgesetz-
änderung eine Stelle der Besoldungsgruppe B 4 
für den Präsidenten der Landesstraßenbaubehör-
de zu schaffen. Das ist doch die entscheidende 
Frage. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Da Sie über Transparenz geredet haben, ist meine 
erste Frage an Sie, ob Sie wirklich dabei bleiben, 
dass dieser Vorgang ein transparenter war.  

 

Die zweite Frage: Sie haben am Anfang sehr viel 
über Realismus gesprochen. Deswegen möchte 
ich Sie gerne fragen, ob Sie die Aussage in der 
öffentlichen Mitteilung, dass wir im Rahmen der 
Abbauziele im Kultusbereich 200 Einrichtungen im 
Land zu schließen haben, für eine realistische 
Prognose halten. 

 

(Herr Borgwardt, CDU: Das sind zwei ver-
schiedene Komplexe!)  

 
 

Herr Barthel (CDU): 
 

Ich fange mit der ersten Frage an, Herr Kollege 
Höhn. Da bin ich wieder bei der Frage, ob Sie 
noch mitmachen. Dass die Stelle des Präsidenten 
der Landesstraßenbaubehörde von Besoldungs-
gruppe B 3 nach B 4 gehoben wird, ist Teil der 
Nachtragshaushaltsberatungen gewesen.  

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Darüber ist dort diskutiert worden. Die Entschei-
dung, dass das passieren soll, ist längst gefällt 
worden, und zwar in einem ganz transparenten 
parlamentarischen Vorgang. Am Ende ging es um 
reine Haushaltstechnik, und zwar um die Frage, 
wie man die Verankerung im Landesbesoldungs-
gesetz zum 31. Dezember 2012 hinbekommt. 

 

Dabei ging es schon längst nicht mehr um die Fra-
ge, ob wir es tun, sondern nur noch um die Frage, 
wie wir es technisch machen. Sie können mir hier 
kein Kind in den Bauch reden. Die Entscheidung 
ist, wie gesagt, längst gefallen gewesen. Sie hatte 
ihre Genese sogar schon bei den Beratungen über 
den Doppelhaushalt 2012/2013. Sie können es in 
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den Protokollen lesen. Zum Glück wird das hier al-
les verschriftlicht.  

 

(Zustimmung von Frau Niestädt, SPD)  

 

Ansonsten will ich Ihnen eines sagen: Ich halte ei-
ne generelle öffentliche Debatte, das Über-Bande-
Spielen und reißerische Pressemitteilungen für zu-
tiefst ungeeignet, um ein so sensibles Thema wie 
die Entwicklung des Personalbestandes in Sach-
sen-Anhalt zu diskutieren.  

 

(Zustimmung bei der CDU - Lachen bei der 
LINKEN)  

 

Insofern würde ich mich freuen, wenn Sie das in 
den Ausschüssen tun. Dort können wir gern kon-
trovers darüber diskutieren. Aber für politisches 
Profilierungsinteresse ist das Thema ungeeignet.  

 

(Zustimmung bei der CDU)  

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Herr Gallert hat sich noch zu Wort gemeldet.  
 
 

Herr Gallert (DIE LINKE):  
 

Ich habe keine Frage, sondern will als altgedienter 
Parlamentarier doch noch einmal auf eines auf-
merksam machen. Dieses Haus ist dafür verant-
wortlich, die politischen Fragestellungen, die kon-
trovers diskutiert werden und wichtig sind, öffent-
lich zu debattieren und zu verhandeln.  

 

Wenn Sie der Meinung sind, über Personalent-
wicklung, Personalkonstruktion und Personalmana-
gement sollte man nicht reden, weil dieses Thema 
zu wichtig wäre, um sich politisch zu profilieren, 
dann sage ich eindeutig: Dieses Haus ist dazu da, 
dass Sie sich als Koalition und wir uns als Opposi-
tion politisch positionieren. Personalentwicklung ist 
ein hervorragendes Thema dafür, weil es ein un-
wahrscheinlich wichtiges politisches Thema ist, 
Herr Barthel.  

 

(Beifall bei der LINKEN und bei den GRÜ-
NEN)  

 
 

Herr Barthel (CDU):  
 

Herr Gallert, Sie sind der Großmeister im bewuss-
ten Uminterpretieren von Dingen, die man hier 
vorn sagt.  
 

(Beifall bei der CDU) 

 

Ich habe gesagt: Eine inhaltliche Auseinanderset-
zung über die Medien ist an dieser Stelle ungeeig-
net, weil es zu nichts führt, weil wir, wie gesagt, 
verantwortungsvoll mit diesen Themen - -  
 

(Zuruf von Herrn Gallert, DIE LINKE)  
 

- Wir können uns gern in Zukunft nur noch über die 
Presse unterhalten. Sie werden mich kennen; ich 
habe damit überhaupt kein Problem. Denn ich 

kann mich dort durchaus äußern und habe wenig 
Sorge, dass wir argumentativ in irgendeiner Weise 
den Kürzeren ziehen könnten.  

 

Aber dazu haben wir die Fachausschüsse. Die in-
haltliche Auseinandersetzung soll in der Enquete-
Kommission stattfinden. Dann können wir uns über 
die Ergebnisse gern auch öffentlich unterhalten. 
Aber zunächst über Forderungen einzelner Häuser 
in den Medien zu debattieren - damit tut man auch 
den Betroffenen überhaupt keinen Gefallen. Das 
hat, glaube ich, auch die Debatte in der Vergan-
genheit sehr gut gezeigt.  

 

(Beifall bei der CDU - Zustimmung von der 
Regierungsbank)  

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Vielen Dank, Herr Kollege Barthel. - Wir kommen 
zum zweiten Debattenbeitrag. Für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht der Kollege 
Herr Erdmenger. Bitte schön, Herr Kollege.  

 
 

Herr Erdmenger (GRÜNE):  
 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Auch mir ging es so: Als ich in den letzten 
Monaten die Zeitung aufgeschlagen habe, konnte 
ich Nachrichten über die Personalpolitik der Lan-
desregierung lesen. Als ich in den Ausschüssen 
saß, in der erwähnten Sitzung des Ausschusses 
für Landesentwicklung und Verkehr und im Finanz-
ausschuss, musste ich mich sehr wundern.  

 

Worum es mir heute nicht geht, das ist der Ge-
genstand der Personalpolitik. Darin gebe ich Ihnen 
Recht, Herr Bullerjahn. Ich habe das an verschie-
denen Stellen auch getan. Um eine Anpassung 
des Personalbestandes in unserem Land, also 
letztlich um einen Personalabbau kommen wir 
nicht herum.  

 

Auch Herr Barthel hat Recht damit, dass es ein 
ganz sensibles Thema ist. Natürlich ist es an den 
verschiedensten Punkten ein sensibles Thema. 
Aber gerade weil es ein so sensibles Thema ist, 
müssen wir uns darüber unterhalten, wie Sie mit 
der Personalpolitik umgehen und welche Signale 
Sie damit setzen.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN)  

 

Dabei geht es um das Wie beim Spitzenpersonal 
und es geht um das Wie von Beförderungen und 
Neueinstellungen. Fangen wir einmal mit dem Spit-
zenpersonal an. Das ist, finde ich, die auffälligste 
Baustelle.  

 

Wir haben vor einigen Tagen darüber lesen kön-
nen - ich hatte es bis dahin, ehrlich gesagt, gar 
nicht verstanden, weil ich offenbar auf den Land-
tagsfluren nicht gut genug vernetzt bin -, wie es 
sich genau mit dem Präsidenten der Straßen-
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baubehörde verhält und wer auf welche Position 
durchrücken soll.  

 

(Herr Borgwardt, CDU: Das haben wir schon 
fünfmal gehört!)  

 

Gut, wir haben diesen Fall. Interessant ist doch 
aber auch die Frage, wie lange Sie die Stellen, die 
Spitzenstellen unbesetzt lassen, wie lange diese 
Stellen vakant bleiben. Wir haben das Beispiel der 
Landesstraßenbaubehörde. Die kommt schon seit 
Monaten ohne eine Leitung aus. Wir haben das 
Beispiel der oder des Stasibeauftragten, bei dem 
wir das unsägliche Personalspiel der SPD hatten.  

 

Wir haben das Beispiel - das ist heute auch schon 
genannt worden - der Landesanstalt für Landwirt-
schaft, Forsten und Gartenbau. Das ist eine ganz, 
ganz unsägliche Geschichte, die auch in dem Ge-
setzesvorschlag zum Besoldungsgesetz verankert 
war.  

 

Nicht zuletzt haben wir auch noch das Beispiel des 
Präsidenten des Landesamtes für Geologie und 
Bergbau. Auch diese fachlich ganz wichtige Stelle 
im Land ist seit Langem unbesetzt. Man fragt sich, 
wie Sie damit umgehen.  

 

Dazu muss ich Ihnen sagen: Sie benutzen gern, 
wenn wir als Opposition Regierungspolitik und Ver-
waltungshandeln kritisieren, das Muster, dies wäre 
eine Geringschätzung des Personals in den Be-
hörden. Die tatsächliche Geringschätzung des Per-
sonals in den Behörden scheint doch auf, wenn 
Sie so tun, als wäre es überhaupt nicht wichtig, 
wer diese Behörden führt und was man damit ma-
chen kann. Das ist ein Weg, den wir in diesem 
Land nicht gehen können.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung bei 
der LINKEN) 

 

Gleichzeitig belegen Sie die Masse der Beschäfti-
gen mit starren Regelungen, wie wir es bei der 
Möglichkeit, Teilzeit zu beantragen, kennen, wo 
der Vorgesetzte zustimmen muss, dass jemand 
Teilzeit genehmigt bekommt, und es so ist, dass 
es, wenn jemand in Teilzeit geht, für diese Person 
eben keinen Ersatz gibt und deshalb alle Vor-
gesetzten mauern, wo sie nur können, und des-
halb die Spielräume, die wir für Neueinstellungen 
brauchen, nicht entstehen.  

 

Wenn man so vorgeht und sagt: Die einen gängeln 
wir und bei den anderen haben wir offenbar alle 
Möglichkeiten der Welt, auf unsere eigenen Per-
sonalrochaden Rücksicht zu nehmen und Stellen 
unbesetzt zu lassen, dann ist das aus meiner Sicht 
eine Geringschätzung der Beschäftigten in den 
Behörden.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN)  

 

Auf das Beispiel der Beförderung der Sekundar-
schullehrer will ich nicht noch einmal eingehen. 
Das ist auch ein gutes Beispiel.  

Ich will aber noch ein Wort zu dem ersten Absatz 
in dem Antrag der Fraktion DIE LINKE sagen. 
Denn diesbezüglich geht es mir auch so - das ist 
heute schon verschiedentlich dargestellt worden -: 
Ich habe das Gefühl, Sie träumen immer noch ei-
nen Traum, den ich nicht teilen kann, nämlich den 
Traum, dass man so viel Personal, wie man will, in 
einer Landesverwaltung beschäftigen kann und 
man nur fragen muss, wie viel Personal wollt ihr 
denn, oder sagen muss, so viel Personal hätten 
wir gern und so viel Personal könnte man beschäf-
tigen.  
 

(Zustimmung bei den GRÜNEN)  
 

So wird es nicht funktionieren, das wissen wir doch 
alle aus dem Alltag. Sie können nicht mit 10 € in 
eine Pizzeria gehen und sagen, ich bestelle mir 
erst einmal eine Suppe, Wein und noch eine Pizza, 
denn das habe ich schon immer so gemacht. 
Wenn Sie dann jemand fragt, wie viel Geld haben 
Sie denn zur Verfügung, dann sagen Sie: Ich muss 
erst einmal meine Bedürfnisse analysieren. Die 
Frage kann ich erst einmal nicht beantworten. Die 
Zeit dafür muss ich mir erst einmal nehmen.  
 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung bei 
der CDU - Zurufe)  

 

Wenn dann der Hinweis kommt, aber andere kom-
men doch auch nur mit einer Pizza aus, sie kom-
men doch auch mit weniger aus, dann sagen Sie: 
Die sind ja auch anders aufgewachsen als wir; die 
haben ja andere Voraussetzungen.  
 

So kann ich doch nicht herangehen. Es muss viel-
mehr beides zusammenkommen: die finanziellen 
Möglichkeiten, die wir haben, und das, was wir an 
Bedürfnissen in den Behörden analysieren. Des-
halb können wir diesem Punkt 1, erst einmal ab-
zuwarten und dann zu entscheiden, nicht folgen.  
 

Zurück zum Thema: Personalabbau ist auch aus 
unserer Sicht notwendig. Es ist aber auch notwen-
dig, ernsthaft darüber nachzudenken, was Sie be-
züglich der Motivation der Beschäftigten für Signa-
le senden. Die Art und Weise, wie Sie mit dem 
Spitzenpersonal in der Landesregierung umgehen, 
ist aus meiner Sicht höchst kontraproduktiv. 
- Vielen Dank.  
 

(Beifall bei den GRÜNEN)  
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Vielen Dank. Herr Erdmenger, Herr Borgwardt hat 
eine Frage an Sie.  
 
 

Herr Borgwardt (CDU):  
 

Herr Kollege Erdmenger, zunächst etwas vorange-
stellt. Manchmal überraschen Sie uns ja. In vielen 
Positionen teilen wir ausdrücklich Ihre Meinung.  
 
 

Herr Erdmenger (GRÜNE):  
 

Dafür kann ich auch nichts.  
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Herr Borgwardt (CDU):  
 

Können Sie vielleicht nachvollziehen - Sie haben 
vorhin das Thema der sogenannten Spitzenämter 
oder Spitzenbeamten und der normalen Beamten 
aufgemacht -, dass es in der Natur der Sache liegt, 
dass die Spitzenämter immer wesentlich mehr be-
klagt sind als beispielsweise Stellen in den Besol-
dungsgruppen A 13 und A 14? Genau das ist bei 
diesen Positionen der Fall. Wissen Sie das?  
 

Es sind also nicht, wie Sie es genannt haben, so-
genannte Unzulänglichkeiten der Regierungskoali-
tion, sondern wir haben bezüglich der Stelle des 
Stasibeauftragten und allen anderen Dingen Kon-
kurrentenklagen. - Das wissen Sie. Dann wäre es 
nett, wenn Sie es auch erwähnten und die Kritik 
nicht nur an den Koalitionsfraktionen festmachen 
würden.  

 
 

Herr Erdmenger (GRÜNE):  
 

Vielen Dank für den Hinweis. Das ist ein wunder-
barer Hinweis. Erstens ist es so, dass von den vier 
Positionen, die ich aufgezählt habe, nur eine be-
klagt ist.  

 
 

Herr Borgwardt (CDU):  
 

Zwei.  

 
 

Herr Erdmenger (GRÜNE):  
 

Nein. Darüber können wir uns gern - - Ich bin 
eventuell über die Feinheiten der Landespolitik 
nicht informiert. Aber nach den Informationen, die 
mir vorliegen, ist eine Stelle beklagt.  

 

Die andere Frage, die man sich stellen muss, ist 
doch aber: Warum werden denn diese Positionen 
in dem Maße beklagt? - Nach dem, was mir berich-
tet wird, ist es nicht überall so. Die Positionen wer-
den vielmehr in dem Maße beklagt, weil in unse-
rem Bundesland offenbar viele Bewerberinnen den 
Eindruck haben, dass diese Stellen nicht nach 
fachlichen Kriterien vergeben werden, sondern 
ausgemauschelt werden, und es deshalb hinter-
fragen. Deshalb halte ich diese Klagen eher für ein 
Indiz für das Problem als für eine Begründung da-
für, dass Sie sagen, Sie könnten doch gar nichts 
dafür.  

 
 

Herr Borgwardt (CDU):  
 

Das ist unbewiesen, was Sie erzählen.  
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Herr Erdmenger, Herr Gallert möchte Sie gern 
auch noch etwas fragen.  

 
 

Herr Gallert (DIE LINKE):  
 

Herr Erdmenger, Sie haben sich sozusagen über-
deutlich ausgedrückt, was unsere Forderungen 

bezüglich der Personalentwicklung betrifft. Wir ha-
ben die übrigens alle sehr genau quantifiziert. Ich 
hoffe, Sie haben das auch gelesen, worüber Sie 
jetzt in unsere Richtung gesprochen haben.  
 

Wir haben uns sehr wohl über das Spannungsver-
hältnis zwischen der Aufgabenerledigung auf der 
einen Seite und den zur Verfügung stehenden fi-
nanziellen Mitteln und übrigens auch den Perso-
nen, die das machen können, auf der anderen Sei-
te Gedanken gemacht. Ich habe solche Konzepte 
von Ihnen noch nicht gesehen. Da müssen wir ein-
mal gucken. Wenn ich sie übersehen haben sollte, 
dann geben Sie sie mir bitte.  

 

Ich sage nur eines: Das, was Sie uns vorwerfen, 
sollten Sie einmal intern in Ihrer Fraktion kommu-
nizieren. Das, was zum Beispiel Frau Dalbert an 
Qualitätskriterien für Schule, zum Teil auch für Kin-
dertagesstätten artikuliert, ist mit der Position, die 
Sie eben zur Personalentwicklung artikuliert ha-
ben, überhaupt nicht in Übereinstimmung zu brin-
gen. Das regt uns langsam auf. Das ist nämlich 
nicht nur Ihr Problem.  
 

(Beifall bei der LINKEN) 
 

Das Problem besteht nämlich darin, wenn es um 
die Zahlen bei der Personalentwicklung geht zu 
sagen, Benchmark nach unten, nach unten, nach 
unten, und wenn es um die Sache geht, mangeln-
de Qualität zu beklagen. Auch Sie werden an den 
Punkt kommen, an dem Sie diesem Widerspruch 
nicht mehr ausweichen können. Dann werden wir 
Sie stellen.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 
 

Herr Erdmenger (GRÜNE):  
 

Danke, Herr Gallert, für den Hinweis. Sie können 
mir glauben, dass ich mit meiner Fraktionsvor-
sitzenden und allen Fraktionsmitgliedern in sehr 
engem Kontakt stehe. Ich glaube, es wird hier in 
diesem Haus niemanden geben, der nicht sieht, 
dass es ein Spannungsfeld zwischen dem gibt, 
was man an Personalumfang und auch an Quali-
tät gern hätte, und dem, was man sich leisten 
kann. Dass es dieses Spannungsfeld gibt, ist doch 
klar.  

 

Die Frage ist nur, macht man es sich leicht und 
löst es nur in der einen Richtung auf und sagt, wir 
haben vor allen Dingen die Bedürfnisse derjenigen 
zu vertreten, die mehr Personal wollen, oder hält 
man es aus, und zwar auch in der konkreten Dis-
kussion. Ich denke, dass wir das tun. Sie können 
es gern prüfen und werden feststellen, dass wir es 
tatsächlich tun.  

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Herr Erdmenger, der Kollege Felke würde Ihnen 
gern noch eine Frage stellen. - Bitte schön, Herr 
Kollege.  
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Herr Felke (SPD):  
 

Herr Kollege Erdmenger, Sie sind Mitglied im Fi-
nanzausschuss und auch öfter im Ausschuss für 
Landesentwicklung und Verkehr zugegen. Ich fra-
ge Sie einmal als Mitglied des Finanzausschusses: 
Können Sie bestätigen, dass Sie als Mitglied die-
ses Ausschusses ein Schreiben vom Ausschuss 
für Landesentwicklung und Verkehr bekommen 
haben, in dem es darum geht zu schauen, auf wel-
chem Wege die besoldungsrechtliche Frage, was 
den Chef der Landesstraßenbaubehörde angeht, 
am schnellsten umgesetzt werden kann?  
 
 

Herr Erdmenger (GRÜNE):  
 

Das ist eine Testfrage. Es fällt mir in der Tat gera-
de schwer, mich daran zu erinnern, welcher Weg 
letztlich gegangen wurde, weil beide im Ausschuss 
für Landesentwicklung und Verkehr diskutiert wor-
den sind. Bezüglich dessen, was letztlich im Fi-
nanzausschuss angekommen ist, bin ich mir jetzt 
nicht mehr sicher. Aber ich kann auf jeden Fall 
bestätigen: Die Nachricht, dass das entsprechend 
verankert werden soll, ist bei uns im Finanzaus-
schuss angekommen. Sie ist auch im Verkehrs-
ausschuss diskutiert worden.  
 

Dass es aber ein Vorgehen ist, das eine gewisse 
Merkwürdigkeit hat, zu sagen, wir bringen es im 
Schulgesetz unter, ist in allen Ausschusssitzungen 
sehr offen kritisiert worden. In diesem Sinne 
stimmt der Vorwurf nicht, das sei nur in den Me-
dien kritisiert worden. Das ist in den Ausschüssen 
genau thematisiert worden.  

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Vielen Dank, Herr Kollege Erdmenger. - Für die 
Fraktion der SPD spricht die Kollegin Niestädt. Bit-
te schön, Frau Kollegin.  

 
 

Frau Niestädt (SPD):  
 

Vielen Dank. - Herr Präsident! Sehr verehrte Kol-
leginnen und Kollegen Abgeordnete! Die Über-
schrift bzw. die Aufforderung „Personalpolitik rea-
listisch, objektiv und transparent gestalten“ ist für 
mich - das muss ich ehrlich sagen - schlichtweg 
eine Provokation. Was machen wir denn seit Jah-
ren mit der Landesverwaltung?  
 

(Herr Gallert, DIE LINKE: Ja!) 
 

Wo sind denn weitere Personalreduzierungsvor-
schläge oder weitere Personalreduzierungskon-
zepte, wie Sie unter Punkt 1 Ihres Antrages un-
terstellen?  
 

In den Personalentwicklungskonzepten werden 
doch seit dem Jahr 2007 sowohl das Personal als 
auch die Neueinstellungen transparent dargestellt. 
Die Zahl 19 Beschäftigte je 1 000 Einwohner steht 
seit Beginn an und bleibt auch in dieser Legislatur-
periode bestehen. Die Zahl 18 Beschäftigte erhält 

man, wenn wir die Hochschulen herausrechnen. 
Das hat der Finanzminister ausführlich erklärt. 
Dies ändert aber nichts an den Zahlen im PEK.  
 

Die im Abschlussbericht der Enquete-Kommission 
der fünften Wahlperiode festgelegten Aufgabenkri-
tiken zur Umsetzung dieser Stellenziele werden 
aktuell durch die Ressorts durchgeführt. Wir haben 
uns in der fünften Wahlperiode in der Enquete-
Kommission und in allen Ressorts ausführlich und 
in allen Einzelheiten mit dem Personalentwick-
lungskonzept für alle befasst.  
 

Jetzt legt der Finanzminister - das ist vielleicht et-
was, was Sie nicht verstehen - noch einen Perso-
nalsachstandsbericht vor, der lediglich das letzte 
Personalentwicklungskonzept aus dem Jahr 2011 
in strukturelle und demografische Überhänge auf-
teilt. Das wird von Ihnen als nicht genügend trans-
parent gemaßregelt.  
 

Die Zahlen und Fakten aus dem im November 
2011 beschlossenen PEK sind nicht geändert wor-
den. Lediglich die Hochschulen wurden, wie schon 
gesagt - das ist in den meisten anderen Bundes-
ländern auch so -, herausgerechnet.  
 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Zudem fordern 
Sie auf der einen Seite mehr Objektivität, aber auf 
der anderen Seite ist, wenn wir die Länderverglei-
che darstellen und sehen, wo wir Überhänge bzw. 
noch zu viel Personal haben, Ihr Wunsch nach Ob-
jektivität plötzlich vorbei und es muss mehr Perso-
nal eingestellt werden.  
 

Das Ganze soll auch noch realistisch dargestellt 
werden. Jetzt frage ich Sie: Was ist realistischer 
als die im Personalentwicklungskonzept und auch 
in diesem Sachstandsbericht dargestellten Alters-
abgänge?  
 

(Unruhe)  
 

Wie kann man dies noch transparenter darstellen, 
als die Neueinstellungen auf der Grundlage der bis 
2020 zu erreichenden Zielzahl 19 Stellen pro 1 000 
Einwohner und ohne Hochschulen 18 Stellen auf-
zuführen?  

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Frau Kollegin, ich wünschte mir, dass man Ihnen 
etwas besser zuhören würde. - Fahren Sie fort. 

 
 

Frau Niestädt (SPD): 
 

Ihr Wunsch in Gottes Ohr. - Wir müssen uns auch 
an den finanziellen Mitteln ausrichten und nicht an 
dem Motto „Wünsch dir was“. 
 

Wir können natürlich auch Ihre Forderung nach 
mehr Personal ins PEK schreiben, auch unabhän-
gig davon, wie die Vergleiche mit anderen Bundes-
ländern aussehen. Die Frage ist aber, was davon 
im Jahr 2020 überhaupt realistisch umgesetzt wer-
den kann.  
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Im Jahr 2020 wird Sachsen-Anhalt 205 000 Ein-
wohner weniger haben als heute. Allein durch den 
Rückgang der Einwohnerzahlen fehlen 600 Millio-
nen € an Steuereinnahmen aus dem Länderfinanz-
ausgleich.  
 

Wenn man die Hochschulen hinzurechnet, haben 
wir heute eine Personalausstattung von 22,5 Be-
schäftigten. Andere Bundesländer sind bereits bei 
19 Beschäftigten. Das ist die Realität. Darüber 
müssen wir reden und nicht darüber, was wir uns 
wünschen.  
 

Noch ein Wort zu Punkt 4 Ihres Antrages, nämlich 
zu den Beförderungsmitteln. Diese haben wir Jahr 
für Jahr in den Haushalt eingestellt. Das PEK 2010 
enthält, so glaube ich, das Beförderungskonzept. 
Dieses ist im März 2012 fortgeschrieben worden. 
Das heißt, es gibt ein Beförderungskonzept.  
 

In den letzten beiden Doppelhaushalten, und noch 
eher, sind Beförderungsmittel in Höhe von 10 Mil-
lionen € und aktuell in Höhe von 5 Millionen € für 
die sonstige Landesverwaltung eingestellt worden, 
außer Polizei und außer den Beförderungen der 
Sekundarschullehrer von der Entgeltgruppe E 12 
nach E 13. Das Thema hatten wir schon. Diese 
sind im Einzelplan 13 in den Personalverstär-
kungsmitteln verortet.  
 

Aber die Verteilung dieser Beförderungsmittel, 
verehrte Kolleginnen und Kollegen, ist die Aufgabe 
der Exekutive, und dort sollten wir sie auch belas-
sen. Wir müssen natürlich nachfragen und darauf 
achten, dass die Beförderungen auch vorgenom-
men werden. Genauso müssen wir bei den Neu-
einstellungen darauf achten, dass diese auch kom-
men. An dieser Stelle kann man nachfragen und 
dort müssen wir nachbohren. Aber wie das ge-
schehen soll, ist, so denke ich, Sache der Ministe-
rien. Wir sollten uns, so glaube ich, an dieser Stel-
le nicht so sehr hineinhängen.  
 

Es ist an den Häusern, dies umzusetzen. Alle 
Punkte, die Sie genannt haben, sind schon oft dis-
kutiert worden. Zudem befindet sich das Perso-
nalmanagementkonzept in der Pipeline und soll bis 
Mitte nächsten Jahres vorgelegt werden. Vor die-
sem Hintergrund kann ich nicht erkennen, warum 
wir uns das hier im Landtag bzw. in Ausschüssen 
noch einmal auf den Tisch ziehen sollen. Ich plä-
diere wie mein Kollege Kay Barthel für eine Ableh-
nung des Antrages. - Vielen Dank.  
 

(Beifall bei der SPD) 
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Vielen Dank, Frau Niestädt. Jetzt hat es zwei Wort-
meldungen gegeben. Ich vermute, die Herren wol-
len Ihnen Fragen stellen. Kommen Sie bitte noch 
einmal nach vorn. Herr Gallert und Herr Höhn 
möchten Sie etwas fragen. Ich glaube, das war 
auch die richtige Reihenfolge. - Dann hat jetzt Herr 
Gallert das Wort. 

Herr Gallert (DIE LINKE): 
 

Frau Niestädt, das klingt jetzt schon fast ein wenig 
banal, aber das ist nicht meine Schuld. Ich frage 
Sie jetzt als Sozialdemokratin: Sie haben den ge-
setzmäßigen Abbauweg des öffentlichen Perso-
nals in einer Dimension beschrieben, so möchte 
ich es einmal sagen, dass er ein Naturgesetz ist, 
dass es eine naturgesetzliche Vorgabe ist, dass öf-
fentliches Personal abgebaut werden muss. Ich 
frage Sie jetzt einmal als Sozialdemokratin: Ist es 
wirklich das Herzblut Ihrer sozialdemokratischen 
Vorstellung,  
 

(Oh! bei der CDU) 
 

dass wir öffentliche Daseinsvorsorge mit öffent-
lichem Personal naturgesetzmäßig abzubauen ha-
ben?  

 
 

Frau Niestädt (SPD): 
 

Mein lieber Herr Gallert, Personalabbau oder die 
Entwicklung des Personals - dazu gehört mehr, 
beispielsweise das Gesundheitsmanagement und 
die Weiterbildung - ist erstens natürlich kein Natur-
gesetz. Zweitens haben wir im Personalentwick-
lungskonzept den Weg dahin beschrieben, wie wir 
eine auskömmliche und eine den Aufgaben ent-
sprechende Verwaltung erreichen wollen.  

 

Das ist kein Naturgesetz, das ist eine Beschrei-
bung dessen, wohin wir gehen wollen. Das ist un-
sere Zielbeschreibung für das Jahr 2020. Mein so-
zialdemokratisches Herzblut ist an dieser Stelle 
genauso dabei; denn es werden keine Entlassun-
gen vorgenommen, 

 

(Zustimmung von Minister Herrn Bullerjahn) 

 

es werden Neueinstellungen vorgenommen, die 
Landesverwaltung wird dadurch auch verjüngt. Ich 
wüsste nicht, warum mein Herzblut daran nicht 
hängen sollte.  

 

(Zustimmung bei der SPD und von Minister 
Herrn Bullerjahn) 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Jetzt kann Kollege Höhn seine Frage stellen.  
 
 

Herr Höhn (DIE LINKE): 
 

Frau Kollegin Niestädt, Sie haben nun auch wieder 
auf dem Begriff des Realismus, ich will nicht sa-
gen, herumgeritten, aber Sie haben sehr viel Wert 
darauf gelegt und erklärt, dass die Zahlen im Per-
sonalentwicklungskonzept die realistische Zielmar-
ke sind und sich DIE LINKE einer solchen realisti-
schen Debatte mehr oder weniger verweigern 
würde.  

 

Ich will Ihnen sagen: Ein solches Personalentwick-
lungskonzept ist nicht realistisch, egal welche Zah-
len Sie hineinschreiben, wenn Sie sich weigern, 
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die sachliche Konsequenz dieses Personalabbaus 
darzustellen.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Dieser Debatte verweigern Sie sich. Deswegen 
wiederhole ich meine Frage mit Blick auf den Leh-
rerbereich, die Herr Barthel vorhin nicht beantwor-
ten wollte. Die Landesregierung hat mitgeteilt, mit 
diesen Abbauzahlen müssten 200 Bildungseinrich-
tungen geschlossen werden. Darüber müssen wir 
dann die reale Debatte führen. Deswegen frage ich 
Sie, ob Sie diese Zielstellung teilen. 

 
 

Frau Niestädt (SPD): 
 

Die reale Debatte, Herr Höhn, die Sie jetzt ange-
sprochen haben, über 200 Schulschließungen ha-
be ich der Zeitung entnommen.  

 

Realismus ist aber auch, dass ich zur Kenntnis 
nehmen muss, dass wir uns mit Blick auf die An-
zahl unserer Beschäftigten in der Landesverwal-
tung - dazu gehören auch die Lehrer - anpassen 
müssen. Wenn wir an dieser Stelle also schauen 
müssen, wie wir auf eine auskömmliche Ausstat-
tung kommen, dann geht das unter Umständen 
nicht ohne Strukturveränderungen. Das ist im Be-
reich des Justizvollzuges, der Finanzämter und 
vorher bei den Polizeirevieren und -stationen ge-
schehen. Das sind genau die Punkte, vor denen 
man sich dann nicht scheuen darf. 

 

Ich darf Sie gern daran erinnern - das wissen Sie 
auch -, dass wir bei uns in Sachsen-Anhalt auch 
Schulen haben, die mit Ausnahmeregelung belegt 
sind. Diesbezüglich darf man gern überlegen, ob 
das so bleiben muss.  

 

Frau Dr. Klein, im Übrigen - das habe ich vorhin 
vergessen - gibt es dieses Schreiben.  

 

(Frau Dr. Klein, DIE LINKE: Ich werde nach-
her eine persönliche Erklärung abgeben!) 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Wir kommen auf das Schreiben zurück. - Jetzt hat 
Frau Dr. Paschke für die Fraktion DIE LINKE das 
Wort.  

 
 

Frau Dr. Paschke (DIE LINKE): 
 

Meine Damen und Herren! Alle Fraktionen und 
auch der Finanzminister betonen immer wieder, 
dass wir einen Personalaufwuchs wollen und nach 
dem Motto „Wünsch dir was“ handeln. Das stimmt 
einfach nicht.  

 

Wir haben vor anderthalb Jahren ein Konzept vor-
gelegt, das aus unserer Sicht ein Mindestmaß an 
Ausstattung für kleine Landesverwaltungen bedeu-
tet, und unser Land ist klein. Wir haben gesagt, 
wenn man realistisch ist und sowohl die Nach-
wuchsfragen als auch die Finanzen beleuchtet, 

dann kommt man auf eine Zahl, die sich zwischen 
40 000 und 42 000 Bediensteten bewegt, die man 
stabilisieren muss.  

 

Wir haben das in drei Bereichen ganz konkret ge-
macht, nämlich bei der Lehrerschaft, bei der Poli-
zei und bei der übrigen Verwaltung. Wir haben 
Neueinstellungen berechnet und wir haben das 
Haushaltsvolumen berechnet. In der allgemeinen 
Verwaltung sollen mehr als 33 % der Beschäftigten 
abgebaut werden. Dazu sagen wir: Das ist nicht 
realistisch. 
 

(Minister Herr Bullerjahn: Wie viele Lehrer 
würden Sie nehmen? Nennen Sie eine kon-
krete Zahl!)  

 

Wir gehen davon aus, dass das Personal noch 
weiter abgebaut wird, und das haben wir immer 
gesagt. 

 

(Minister Herr Bullerjahn: Wie viele?) 

 

- Das habe ich eben gesagt.  

 

(Minister Herr Bullerjahn: Wie viele konkret?) 

 

- Ich habe eben gesagt, dass wir zeitweise unter 
realistischen Bedingungen mit weit weniger als 
45 000 Beschäftigten auskommen.  

 

(Minister Herr Bullerjahn: Nennen Sie kon-
krete Zahlen verteilt auf Polizei und Lehrer!) 

 

- Die Zahlen habe ich jetzt nicht vor mir. Ich müss-
te Sie mir von meinem Platz holen. Sie haben 
doch unser Konzept gelesen. Dort steht alles drin. 
Das finden Sie auch noch im Internet.  

 

(Minister Herr Bullerjahn: Dann sind Sie bei-
nahe bei unseren Zahlen! - Zuruf von der 
CDU: Wir warten, gehen Sie zu Ihrem Platz!) 

 

Herr Barthel, Sie sagten, dass Sie es schlimm fän-
den, dass wir das Parlament andauernd mit Per-
sonalfragen beschäftigten. Seien Sie doch einmal 
ehrlich: Wie oft beschäftigt sich der Finanzaus-
schuss, auch in der Haushaltsdebatte, mit Perso-
nalfragen? Wenn man dann einmal im Jahr einen 
Antrag zu Personalfragen stellt, dann ist das wohl 
nicht überstrapaziert. Unsere Beschäftigten haben 
es verdient, dass man sich mit ihren Problemen 
auseinandersetzt.  

 

(Beifall bei der LINKEN - Zustimmung von 
Herrn Erdmenger, GRÜNE)  

 

Ich möchte noch etwas zu den Beförderungen sa-
gen. Es wurde dargestellt, als wäre das alles trans-
parent. Wir haben 5 Millionen € in den Haushalt 
eingestellt und für den Bereich der Polizei haben 
wir ganz viel Geld eingestellt. Wir haben aber auch 
im letzten Nachtragshaushalt Beförderungsmittel 
gestrichen, obwohl wir wissen, dass in allen Häu-
sern Beförderungen anstehen. An dieser Stelle 
stellt sich doch die Frage: Wie gehen wir realis-
tisch heran? - Solange in den unteren Besoldungs-
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gruppen noch massenhaft befördert werden muss, 
können wir keine Beförderungsmittel streichen.  

 

Ich muss Ihnen sagen: Natürlich haben wir bei der 
Polizei befördert. Aber wenn man sich die unteren 
Besoldungsgruppen anschaut, dann muss man 
sagen, dass es ungefähr 6 100 Beschäftigte sind, 
die aus der rechtlichen und der persönlichen Situa-
tion heraus befördert werden könnten. Bis jetzt ha-
ben wir ein wenig mehr als 20 % befördert.  
 

Dort sagt man „lebenslänglich“. Wenn man sich in 
den unteren Besoldungsgruppen befindet, dann ist 
man beinahe lebenslänglich in den unteren Besol-
dungsgruppen und wird kaum befördert. Wenn 
man sich aber in einer Besoldungsgruppe ab A 14 
befindet, dann kann man sich gegen eine Beförde-
rung gar nicht mehr wehren. Das ist dann wie in 
der Rushhour.  
 

Solange wir einen solchen Zustand haben, haben 
wir Beförderungsmittel einzustellen, und die Mittel, 
die eingestellt sind, können wir nicht streichen. 
Das ist ein Unding.  
 

Es wurde uns gesagt, dass wir mit reißerischen 
Pressemitteilungen ein sensibles Thema behan-
deln. Wissen Sie, meine Damen und Herren der 
CDU, diesbezüglich gibt uns die richtige Fraktion 
Hinweise.  
 

(Beifall bei der LINKEN) 
 

Wenn man die zum Teil reißerischen Pressemittei-
lungen aus dem Regierungslager liest, dann müs-
sen Sie uns nicht belehren. Wir haben nichts, aber 
auch gar nichts in irgendeinen Presseartikel hi-
neingeschrieben, das nicht tatsächlich hier in die-
sem Lande in der Personalpolitik passiert. - Danke 
schön.  
 

(Beifall bei der LINKEN) 
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Frau Dr. Paschke, Herr Barthel würde Ihnen gern 
eine Frage stellen.  
 
 

Herr Barthel (CDU):  
 

Frau Kollegin, ist Ihnen bekannt, dass die Nicht-
inanspruchnahme von Beförderungsmitteln oftmals 
nicht daran liegt, dass es keine Beförderungskon-
zepte in den Häusern gibt oder einen mangelnden 
Willen der Hausspitze, Leute zu befördern? Es ist 
bedauerlicherweise so, dass Beförderungsvorgän-
ge oftmals durch Klagen und Einsprüche von Be-
diensteten komplett angehalten werden, dass in-
zwischen gegen Anlass- und Regelbeurteilungen 
geklagt wird. 
 

Bei Stellenbesetzungen ist das ähnlich. Es ist kei-
ne böse Absicht der Landesregierung, sondern ein 
Problem, das durch die Regelungsvielfalt in der 
Frage, wie man damit umgeht, so weit angewach-
sen ist, dass man nahezu inzwischen handlungs-
unfähig wird. 

Frau Dr. Paschke (DIE LINKE):  
 

Ja, Herr Barthel, es ist mir bekannt, dass auch dar-
in ein Grund liegt, dass zum Teil nicht befördert 
werden kann oder die Beförderung zeitweise aus-
gesetzt wird. Ich bin nach wie vor der Meinung, 
dass man, wenn die Hälfte der Beförderungsmittel, 
die im Personalentwicklungskonzept stehen, nicht 
eingesetzt werden, überprüfen muss, wie das be-
förderungstechnisch in unserem Land abläuft. 
Dann muss man das ändern. Denn nicht umsonst 
gibt es so viele Klagen. Es kann nicht nur daran 
liegen, dass das Personal mit einem Mal so kla-
gewillig ist.  
 

(Zuruf von der CDU) 
 

Natürlich, dazu haben sie das Recht, das ist ihnen 
ja gegeben. Es kann nicht sein, dass wir über die 
Hälfte nicht ausgeben, und das Jahr für Jahr. 
 

(Beifall bei der LINKEN) 
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  
 

Vielen Dank, Frau Dr. Paschke. - Wir sind damit 
am Ende der Aussprache. Nach § 67 unserer 
Geschäftsordnung möchte Frau Dr. Klein jetzt ei-
ne persönliche Bemerkung abgeben. Ich habe 
auf eine schriftliche Einreichung verzichtet. Frau 
Dr. Klein, Sie haben drei Minuten Redezeit. 
 
 

Frau Dr. Klein (DIE LINKE):  
 

Danke. - Ich möchte mich berichtigen. Das ist mit 
einer persönlichen Bemerkung möglich.  
 

Ja, der Finanzausschuss hat ein solches Schrei-
ben bekommen. Es bestand ursprünglich die Einig-
keit, dass wir diese Änderung mit der Änderung des 
Landesbesoldungsgesetzes vollziehen. Insofern 
habe ich das in meinem Kopf absolut nicht mit dem 
Schulgesetz zusammen bekommen, weil diese 
Änderung durch die Koalitionsfraktionen mit dem 
Schulgesetz passiert und nicht, wie ursprünglich 
geplant, mit dem Landesbesoldungsgesetz. Ich bit-
te um Verzeihung, dass ich das ignoriert habe. 
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  
 

Vielen Dank, Frau Dr. Klein. Wir haben das im Pro-
tokoll festgehalten.  
 

Wir kommen jetzt zum Abstimmungsverfahren. 
Überweisungswünsche habe ich nicht gehört. Ich 
höre sie auch jetzt nicht. Dann frage ich: Wer 
stimmt der Drs. 6/1583, Antrag der Fraktion DIE 
LINKE, zu? - Das ist die Antragstellerin. Wer 
stimmt dagegen? - Das sind die Regierungsfrak-
tionen. Wer enthält sich der Stimme? - Das ist die 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Damit ist der 
Antrag abgelehnt worden. 
 

Meine Damen und Herren! Ich komme jetzt zu Ta-
gesordnungspunkt 5 und möchte am Rande be-
merken, dass wir das schon um 14.10 Uhr tun 
wollten.  
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Ich rufe Tagesordnungspunkt 5 auf:  
 
 
 

Beratung 
 

Unterbringung von Flüchtlingen und Migranten 
in Sachsen-Anhalt 
 

Große Anfrage Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN - Drs. 6/1176 
 

Antwort Landesregierung - Drs. 6/1356 
 
 
 

Man hat sich auf die Redezeitstruktur D, also eine 
45-Minuten-Debatte, geeinigt. Die Reihenfolge der 
Fraktionen und ihre Redezeit lauten wie folgt: SPD 
acht Minuten, DIE LINKE neun Minuten, CDU 
zwölf Minuten, DIE GRÜNEN vier Minuten. Gemäß 
§ 43 unserer Geschäftsordnung erteile ich zuerst 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN das Wort. 
Herr Herbst, Sie haben es. 

 
 

Herr Herbst (GRÜNE):  
 

Vielen Dank. Herr Präsident. - Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Im März 2012 starteten in Deutsch-
land Asylsuchende in Würzburg eine Protestaktion, 
um auf die oft menschenunwürdigen Lebens-
bedingungen in deutschen Gemeinschaftsunter-
künften und auf die Missstände des deutschen 
Asylrechts aufmerksam zu machen. 

 

Dieser Protest in Würzburg blieb nahezu ungehört, 
ebenso seine Fortsetzung in Berlin. Sie haben es 
vielleicht gehört, in den letzten Wochen gab es 
dort einen Hungerstreik vor dem Brandenburger 
Tor. Er blieb weitgehend ohne Reaktionen in der 
Politik.  

 

Flüchtlinge und Migranten haben es in Deutsch-
land oft schwer, auf ihre Lebensverhältnisse, auf 
ihre Probleme aufmerksam zu machen. Dabei wis-
sen wir doch alle seit langer Zeit, seit vielen Jah-
ren, dass es Schwierigkeiten auf diesem Gebiet 
gibt und dass Asylsuchende oft unter ihrer Le-
benssituation zu leiden haben. 

 

Spätestens seit der verharmlosend „Asylkompro-
miss“ genannten faktischen Abschaffung des 
Grundrechts auf Asyl im Jahr 1993 ist das Leben 
in Deutschland für viele Asylsuchende ein täglicher 
Kampf um ihre Würde als Menschen geworden, 
die Würde, die nach unserem Grundgesetz unan-
tastbar sein soll. 

 

Verantwortlich dafür sind vor allem die Rahmen-
bedingungen ihrer Unterbringung, die ständige Be-
drohung mit einer kurzfristigen Abschiebung für ei-
nen Teil der Betroffenen, das faktische Verbot ei-
ner selbständigen Lebensführung, die Integration 
und Erwerbstätigkeit ermöglicht, sowie die enorme 
Dauer der Asylverfahren. Jahre sind das, in denen 
nicht nur Resignation und Perspektivlosigkeit ein-
setzen, sondern in denen die Betroffenen mehr 
oder weniger dazu verdammt sind, in den Tag hin-
ein zu leben. 

Was man bei der Betrachtung dieser Zustände nie 
vergessen darf, ist die Tatsache, dass sie keine 
zufällige Erscheinung sind, sondern das Ergebnis 
einer politischen Willensbildung, die auf eine Welle 
rassistischer und populistischer Stimmungsmache 
gegen Flüchtlinge und Migranten folgte, welche ih-
ren Höhepunkt in den fremdenfeindlichen Pogro-
men von Rostock-Lichtenhagen, Hoyerswerda oder 
auch hier in Sachsen-Anhalt am 11. September 
1992 in Quedlinburg fand. 
 

Heute, 20 Jahre nach diesen Ereignissen, haben 
wir weiterhin ein enormes Problem mit Rassismus 
und Fremdenfeindlichkeit. Die Ergebnisse der ak-
tuellen Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, die mor-
gen in diesem Hohen Hause Thema sein werden, 
zeigen das auf erschreckende Weise. 

 

Vor diesem Hintergrund bekommen die Kennzif-
fern und die Antworten auf unsere Große Anfrage 
zum Thema „Unterbringung von Flüchtlingen und 
Migranten in Sachsen-Anhalt“ noch einmal eine 
besondere Aussagekraft; denn in der Ausgestal-
tung des Verhältnisses der sogenannten Mehr-
heitsgesellschaft zu Fremden liegt erwiesenerma-
ßen eine Ursache für Rassismus begründet. 

 

Die Große Anfrage ist eine Bestandsaufnahme der 
aktuellen Unterbringungssituation für Menschen, 
die fremd sind in unserem Bundesland. Aus unter-
schiedlichen Gründen mussten sie ihre Heimat 
verlassen, auf der Flucht vor Krieg und Elend oder 
weil sie aufgrund ihrer Religion oder Sexualität ver-
folgt wurden oder einfach nur, weil sie keine Per-
spektive mehr in einer ausweglosen Lebenssitua-
tion fanden. 

 

Es waren ihre Gemeinschaftsunterkünfte, verächt-
lich auch als sogenannte Asylantenheime be-
zeichnet, die in den frühen 90er-Jahren reihenwei-
se das Ziel rassistischer Angriffe gewesen sind 
und die bis heute in vielen Städten und Gemein-
den von der Bevölkerung aus störend empfunden 
werden. 

 

Dementsprechend liegen die meisten von ihnen, 
auch in Sachsen-Anhalt, in einer örtlichen Rand-
lage, oft ohne sie umgebende Wohnbebauung. 
Häufig handelt es sich bei den Gebäuden um 
ehemalige Kasernen oder in der DDR ähnlich ge-
nutzte Einrichtungen. Der bauliche Zustand lässt 
meistens sehr zu wünschen übrig. Der Zahn der 
Zeit hat an ihnen genagt. Von verschiedensten Ak-
teuren, auch in unserem Bundesland, wird darauf 
immer wieder öffentlich hingewiesen. 

 

In Sachsen-Anhalt werden derzeit 16 Gemein-
schaftsunterkünfte betrieben. Davon sind in drei 
Fällen die Kommunen selbst die Betreiber. In den 
anderen Fällen haben wir es mit einem ganzen 
Portfolio an Trägern zu tun; von anerkannten Ver-
bänden der freien Wohlfahrtspflege bis hin zu 
Agrar- und Immobilienverwaltungsgesellschaften 
gibt es alles. 
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Die meisten Kommunen bringen den übergroßen 
Teil der ihnen zugewiesenen Asylsuchenden in 
Gemeinschaftsunterkünften unter. Allein die Stadt 
Dessau-Roßlau verzichtet seit dem Jahr 2010 dar-
auf und bringt Flüchtlinge nur noch in Wohnungen 
unter. Sie ist damit ein positives Beispiel für alle 
anderen Landkreise und kreisfreien Städte. Das 
Beispiel Dessau-Roßlau zeigt, dass eine men-
schenwürdige Unterbringung eine Frage des politi-
schen Willens ist und nicht der Kosten. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LIN-
KEN) 

 

Dabei können wir gleich mit der Mär aufräumen, 
die immer wieder genannt wird: Wohnungsunter-
bringung sei teurer als Gemeinschaftsunterbrin-
gung. Die Zahlen besagen das Gegenteil. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung bei 
der LINKEN) 

 

Wenn Sie davon ausgehen, meine Damen und 
Herren, dass wir als Land Tagessätze von bis zu 
11 € pro Kopf an die Betreiber von GU zahlen, 
dann bedeutet dies eine Pro-Kopf-Leistung von 
monatlich 330 €. Für die Unterbringung einer drei-
köpfigen Familie in einem kleinen Zimmer von et-
wa 16 m² in einer Gemeinschaftsunterkunft werden 
somit etwa 1 000 € fällig. Diese fast 1 000 € für 
solch ein kleines Zimmer bekommt der Betreiber 
monatlich vom Land. Ich brauche Ihnen sicherlich 
nicht zu sagen, was sie gerade in ländlichen Re-
gionen für 1 000 € für eine Wohnung für eine Fa-
milie bekommen würden; anständige, ordentliche 
Lebensverhältnisse in einer angemessenen Be-
hausung. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LIN-
KEN) 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Dies ist eines der 
Hauptprobleme der Gemeinschaftsunterbringung. 
Sie manifestiert sich gewissermaßen selbst, weil 
es für die Betreiber überhaupt keinen Anreiz gibt, 
Menschen aus ihr zu entlassen. In vielen Fällen 
- das zeigen auch die Antworten auf unsere Fra-
gen - werden Anträge auf dezentrale Unterbrin-
gung reihenweise abgelehnt. In vielen Fällen gibt 
es auch keine Angaben dazu. 

 

Aus praktischen Erfahrungen wissen wir, dass vie-
le Menschen, gerade Familien, von den Betrei-
bern, nur unzureichend informiert werden oder nur 
Wohnraum innerhalb des eigenen Unternehmens, 
also des Trägerunternehmens, vorgeschlagen be-
kommen. Auch diese Fälle gibt es. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Damit 
muss Schluss sein. Die Unterbringung von Flücht-
lingen und Migranten darf kein Geschäftsmodell in 
diesem Land sein. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung bei 
der LINKEN) 

Unsere Gemeinschaftsunterkünfte haben einen 
Belegungsstand zwischen etwa 60 und 250 Men-
schen, die meisten davon jedoch im dreistelligen 
Bereich. In vielen Gemeinschaftsunterkünften sind 
auch Familien mit Kindern auf engstem Raum un-
tergebracht. 

 

(Frau Niestädt, SPD: Manche wollen das 
auch!) 

 

- Die meisten wollen das nicht, Frau Niestädt. - So 
waren im Altmarkkreis Stendal 32 Familien mit 
95 Kindern in Gemeinschaftsunterkünften unter-
gebracht. - Die Zahlen, die ich jetzt nenne, sind 
von Ende 2011. - In Magdeburg waren 29 Familien 
mit 56 Kindern in den GU. Die Stadt Dessau-
Roßlau ist mit Null wiederum das einzige positive 
Leuchtfeuer. 

 

Gerade für Familien mit kleinen Kindern sind Ge-
meinschaftsunterkünfte erwiesenermaßen oft ver-
heerend. Wir wissen aus der Praxis, dass viele El-
tern resignieren und Angst um ihre Kinder haben. 
Dennoch werden viele Familien über Jahre unzu-
reichenden hygienischen Verhältnissen und einem 
sozialen Klima ausgesetzt, das schon aufgrund der 
Vielzahl von Menschen auf engsten Raum häufig 
Spannungen und Stress mit sich bringt. 

 

In Sachsen-Anhalt sind Fälle, in denen Menschen 
über zehn Jahre mit ungeklärtem Status in Ge-
meinschaftsunterbringungen leben, keine Selten-
heit. Über zehn Jahre! Dabei gelten schon wenige 
Monate in der Gemeinschaftsunterbringung als 
persönlichkeitsverändernd.  

 

Unsere Anfrage hat ergeben, dass Langzeitauf-
enthalte über fünf Jahre - nur danach hatten wir 
gefragt - leider durchaus die Regel sind; die Spit-
zen liegen bei über zehn Jahren. Das ist aus der 
Praxis bekannt. So sind in Wittenberg 77 Men-
schen, darunter acht Familien, seit über fünf Jah-
ren in der Gemeinschaftsunterbringung verwahrt. 
In Stendal sind es 66 Menschen, darunter sieben 
Familien, im Jerichower Land 36 Menschen mit 
vier Familien usw. Das sind, wie gesagt, nur die 
Aufenthalte von über fünf Jahren durchgängig in 
der GU. Einzige Ausnahmen auch hierbei wieder-
um Dessau-Roßlau, in diesem Fall auch noch die 
Stadt Halle. 

 

Die Zahlen zeigen, dass das Ziel der Landesregie-
rung, Familien und Alleinerziehende mit Kindern 
vorrangig dezentral unterzubringen, von den Kom-
munen und Betreibern nicht ausreichend um-
gesetzt wird. Dabei ist das Ziel, das der Innen-
minister vor kurzem bekräftig hat, überhaupt nicht 
neu. Laut Antwort auf unsere Anfrage hat das Mi-
nisterium des Innern bereits im Jahr 2008 die 
Landkreise und die kreisfreien Städte gebeten, Fa-
milien und Alleinstehende - so ist der Ausdruck 
dort - mit Kindern nach Möglichkeit in Wohnungen 
unterzubringen. Wir fragen uns, was seitdem ge-
schehen ist. 
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Was die Große Anfrage auch aussagt, ist, dass es 
im Gegenteil seit dieser ersten Anweisung von 
2008 eher eine negative Tendenz mit Blick auf Un-
terbringung in Wohnungen gab. Von 14 Kreisen 
und kreisfreien Städten, nach früherer Zählweise, 
haben im Jahr 2011 acht Kreise mehr Prozent an 
Menschen in Gemeinschaftsunterkünften unterge-
bracht als im Jahr 2008. Bei nur drei Kreisen geht 
der Trend in die entgegengesetzte, in die richtige 
Richtung. Bei dem Rest, der noch übrig bleibt, hat 
sich nicht viel verändert. 

 

Angesichts dieser miserablen Entwicklung fragen 
wir die Landesregierung, was sie zu tun gedenkt, 
damit die Städte und Gemeinden endlich umset-
zen, was gefordert wird. Die alleinige Wieder-
holung bereits getätigter Beschlüsse reicht ganz 
sicher nicht mehr aus. Vielmehr bedarf es der 
Schaffung von Anreizen für die Wohnungsunter-
bringung und auch eine wesentlich strengere Kon-
trolle, ob dieses umgesetzt wird. 
 

Meine Damen und Herren! Wenn Menschen über 
längere Zeiträume in die äußeren Umstände einer 
Unterbringung auf engstem Raum gezwungen 
werden, kommt es zwangsläufig zu psychosozia-
len Belastungen, häufig auch zu Verhaltensauffäl-
ligkeiten und Aggressionen - das ist in jeder Ge-
meinschaftsunterbringung zu beobachten -, und 
überdurchschnittlich viele Bewohnerinnen und Be-
wohner leiden unter psychischen Schäden. Er-
hebungen von Psychologen und Psychiatern zei-
gen, dass es mehr Anfragen von Bewohnern von 
Gemeinschaftsunterkünften als von der übrigen 
Bevölkerung gibt. 
 

In dieser Situation wäre es notwendig, dass man 
zumindest die grundlegendsten Betreuungs- und 
Beratungstätigkeiten vor Ort erledigen kann. Das 
Land zahlt neben den Kosten für das andere Per-
sonal auch für genau diese Aufgaben an alle Be-
treiber die Gehälter für durchschnittlich 2,5 Sozial-
arbeiter. 

 

Das Problem besteht aber darin, dass die von den 
Betreibern eingestellten Personen in den seltens-
ten Fällen über eine entsprechende Ausbildung 
verfügen. Ich habe diese Thematik erst in die Gro-
ße Anfrage aufgenommen, als mir eine dieser so-
genannten Sozialarbeiterinnen berichtete, dass sie 
eigentlich Konditorin sei und von der Tätigkeit, für 
die sie eingestellt wurde, im Grunde keine Ahnung 
habe. 

 

Meine Damen und Herren! Die Antworten auf un-
sere Große Anfrage haben ergeben, dass hinsicht-
lich der beruflichen Qualifikationen geradezu eine 
Täuschung vorliegt. Aber das Land bezahlt jeden 
Monat die Gehälter. 

 

Die Antworten auf unsere Große Anfrage zeigen 
auch, dass wir vom Ziel einer flächendeckenden 
dezentralen Unterbringung in Sachsen-Anhalt noch 
weit entfernt sind. Zahlreiche Berichte aus den 
Gemeinschaftsunterkünften legen darüber hinaus 

nahe, dass wir klarere Kriterien benötigen, welche 
Mindeststandards für eine menschenwürdige Un-
terbringung gelten müssen. 
 

Ein Heim-TÜV müsste her; so nennen das die 
Sachsen. Hier könnte man nach sächsischem Vor-
bild zumindest so lange Abhilfe schaffen, wie es 
noch Gemeinschaftsunterkünfte in Sachsen-Anhalt 
gibt. 
 

(Zustimmung bei den GRÜNEN und von 
Frau Quade, DIE LINKE) 

 

Meine Damen und Herren! Schlussendlich erhär-
ten sich durch die Antworten der Landesregierung 
auf die Große Anfrage drei grundsätzliche Forde-
rungen, die wir Grüne mit Bezug auf die Unterbrin-
gung schnellstens umgesetzt wissen möchten. 
 

Erstens. Die Landesregierung muss das Ziel einer 
dezentralen Unterbringung in Wohnungen auf alle 
Flüchtlinge und Migranten ausweiten, unabhängig 
von deren Familien- oder Aufenthaltsstatus. 
 

(Zustimmung von Herrn Erdmenger, GRÜ-
NE) 

 

Zweitens. Die Landesregierung muss sich dafür 
einsetzen, dass es nicht zu einer Unterbringung 
von Migranten und Flüchtlingen kommt, die als Ge-
schäftsmodell ausgenutzt wird. Eine menschen-
würdige Unterbringung und nicht Profit muss die 
Messlatte bei der Unterbringung von Migrantinnen 
und Migranten sowie Flüchtlingen sein.  
 

Die Kommunen und Betreiber müssen nachwei-
sen, dass sie die finanziellen Zuweisungen des 
Landes auch wirklich in voller Höhe für die Unter-
bringung und nicht für andere Aufgaben einsetzen; 
auch dafür gibt es Hinweise. Außerdem ist ein 
Nachweis der fachlichen Qualifizierung des einge-
setzten Personals erforderlich. 
 

Drittens. Wir brauchen kontrollierbare Standards 
für die Betreiber von Unterkünften. Sie müssen ih-
re Sachkunde nachweisen und dass sie als Träger 
einer solchen Einrichtung überhaupt qualifiziert 
sind. Für die Einhaltung menschenwürdiger Le-
bensbedingungen müssen klare Standards her, die 
einer strengeren Kontrolle unterliegen. 
 

Meine Damen und Herren! Das ist das Zahlen-
material, das sind die Fakten, die unsere Große 
Anfrage ans Tageslicht gebracht hat - so kann 
man das vielleicht nicht sagen - bzw. die wir kom-
pakt zusammengetragen haben. Ich denke, die 
Antworten der Landesregierung sprechen für sich. 
 

Ich bin erfreut, dass wir heute noch einen Antrag 
zu diesem Themengebiet auf der Tagesordnung 
haben. In diesem Zusammenhang werden dann 
sicherlich noch andere Aspekte des Asylrechts be-
leuchtet. Hierbei ging es primär um die Unterbrin-
gung. - Herzlichen Dank. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN und bei der 
LINKEN) 
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Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Vielen Dank, Herr Kollege Herbst. Es gibt eine 
Frage von Herrn Gallert. 
 

(Herr Gallert, DIE LINKE: Jetzt ist er schon 
gegangen!) 

 

- Sie verzichten auf Ihre Frage? - Dann darf ich 
ganz herzlich Damen und Herren der Katholischen 
Erwachsenenbildung Magdeburg und Damen und 
Herren des Stadtseniorenrates Stendal begrüßen. 

 

(Beifall im ganzen Hause)  

 

Unser Innenminister ist auch Minister für Sport. 
Deswegen steht er schon sportlich am Rednerpult 
und bekommt jetzt auch das Wort erteilt. Bitte 
schön, Herr Minister. 

 
 

Herr Stahlknecht, Minister für Inneres und 
Sport: 
 

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Sehr geehrter Herr Herbst! Wir haben seit der letz-
ten Landtagsitzung - das finde ich gut -, wenn Sie 
den Antrag unter dem heute noch zu behandeln-
den Tagesordnungspunkt 7 hinzurechnen, dreimal 
die Gelegenheit, vertieft über dieses Thema zu 
sprechen. 

 

Neulich hatte ich die Gelegenheit, dieses Thema 
vertieft zu besprechen. Bei dieser Veranstaltung 
waren auch Kolleginnen und Kollegen aus diesem 
Hohen Haus vertreten. Darüber hinaus war auch 
Frau Möbbeck aus dem Ministerium für Arbeit und 
Soziales dabei. 

 

Die Große Anfrage von Ihnen hat verschiedene 
Fassetten aufgezeigt und deutlich gemacht, wo es 
zumindest eine Schnittmenge gibt, bei der ich mit 
Ihnen darin übereinstimme, dass wir manches 
nicht zulassen können. Wir können nicht akzeptie-
ren - Sie haben die Zahl genannt -, dass Men-
schen zehn Jahre lang in einer solchen Unterkunft 
leben. 

 

Wir können auch nicht akzeptieren - das habe ich 
neulich schon an dieser Stelle gesagt und ich wer-
de es zu Tagesordnungspunkt 7 noch einmal sa-
gen -, dass wir Menschen dezentral am Rande ei-
ner Stadt unterbringen. Denn die Grundvorausset-
zung für eine vernünftige Integration ist es eben, 
dass diejenigen, die bei uns integriert werden sol-
len und die hoffentlich integriert werden wollen, 
auch räumlich gesehen in der Mitte der Gesell-
schaft leben. Darin stimmen wir völlig überein.  

 

Ich stimme auch mit Ihnen überein, wenn Sie sa-
gen, Familien und Alleinerziehende mit jeweils 
mindestens einem minderjährigen Kind sollten 
nach der Beendigung der Wohnverpflichtung so 
früh wie möglich dezentral oder, wenn wir es höf-
licher formulieren, in Wohnungen untergebracht 
werden. 

Ich bin auch der Auffassung, dass Ausländerinnen 
und Ausländer in Gemeinschaftsunterkünften nach 
vier Jahren - es gibt noch Diskussionen darüber, 
ob es vier oder drei oder zwei Jahre sein sollten - 
auch in Wohnungen untergebracht werden sollen 
und müssen. 
 

Ich teile nicht Ihre Auffassung, dass jeder von An-
fang an dezentral unterzubringen ist. Auch das ha-
be ich damals erläutert. Ich kenne Ihre Gegen-
argumente. Wir brauchen am Anfang eine Möglich-
keit der zentralen Unterbringung derjenigen, die 
bei uns Asyl haben wollen, um in einer Organisa-
tionsform mit den Menschen vor Ort über das kom-
munizieren können, was sie für eine Zukunft in 
Deutschland brauchen. Es ist am Anfang besser, 
wenn das für eine Organisation gebündelt ge-
schieht.  
 

Ich kenne Ihre Gegenargumentation. Ich habe ge-
lesen - ich weiß nicht, ob es von Ihnen stammt -, 
dass gesagt worden sei, man könne auch jeden 
einzeln in der Wohnung besuchen und Sozialarbei-
ter dafür einstellen. Nun muss man fairerweise 
auch einmal etwas zu den Kosten sagen. Sie ge-
hen so darüber hinweg und sagen, Geld dürfe kei-
ne Rolle spielen. 

 

(Herr Herbst, GRÜNE: Ich habe gesagt, es 
ist günstiger in Wohnungen!) 

 

- Vielleicht habe ich Sie dann auch überhöht ver-
standen. - Ich möchte nur auf Folgendes hinwei-
sen: Die Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichts zum Asylbewerberleistungsgesetz ist für 
die Landkreise mit Mehrkosten in Höhe von 
3,4 Millionen € verbunden, die im Übrigen nicht 
über das FAG abgedeckt sind. Das muss ich als 
der für die Kommunen zuständige Minister auch 
einmal sagen. 

 

Die Landkreise müssen diese 3,4 Millionen € im 
Augenblick selber stemmen, ohne dass sie dafür 
Zuweisungen erhalten. Wenn wir dann noch zu-
sätzlich Wohnungen fordern, kostet das auch 
Geld. Nun gibt es den alten Grundsatz im BGB: 
Geld hat man zu haben. Das klingt immer gut. 
Aber wir müssen in diesem Zusammenhang auch 
über das Geld reden. 

 

Ich sage nicht, dass unsere Auffassungen dazu 
auseinander gehen. Ich hebe nur den Finger, weil 
ich auch die Interessen unserer Kommunen, für 
die ich Verantwortung trage, an dieser Stelle mit 
ins Feld führen muss. 

 

Wir haben jedenfalls - das haben Sie angespro-
chen - neue Leitlinien erarbeitet bzw. wir sind da-
bei, diese auf den Weg zu bringen. Sie befinden 
sich im Anhörungsverfahren. Ich werde selbstver-
ständlich - das kommt nachher bei dem Ände-
rungsantrag noch zur Sprache - den Innenaus-
schuss davon in Kenntnis setzen, was wir in der 
Abstimmung mit den anderen Häusern, beispiels-
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weise mit dem Ministerium für Arbeit und Soziales, 
am Ende vorsehen. 

 

Wir werden auch dafür Sorge tragen, dass das, 
was wir in den Leitlinien wollen, am Ende umge-
setzt wird. Ich schaffe nicht gemeinsam mit ande-
ren Ressorts Leitlinien für die Galerie. Das gibt es 
mit mir als Minister nicht. 

 

Wir reden über die Dinge, suchen nach den besten 
Lösungen und irgendwann machen wir den Sack 
zu und dann wird exekutiert. Sonst brauche ich 
kein Haus zu führen. Sie brauchen auch keine 
Ratschläge zu geben und keine gut gemeinten 
Vorschläge zu unterbreiten, wenn diese am Ende 
nur für die Galerie sind. Wir werden das gemein-
sam umsetzen.  

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Das ist für mich das alles Entscheidende. Ich ap-
pelliere auch an die Vernunft der Landkreise, die 
es durchaus gibt. 

 

Es geht auch nicht, dass in Unterkünften hygieni-
sche Umstände herrschen, die in der Tat men-
schenunwürdig sind. Das geht nicht und das darf 
es zukünftig nicht geben. Das sind wir unserem ei-
genen Selbstverständnis von Menschlichkeit schul-
dig. Deshalb führen wir regelmäßige Kontrollen 
und gelegentlich auch anlassbezogene Kontrollen 
durch. 

 

Ich weiß um Schwachstellen, die es in den Jahren 
vorher bei der Unterbringung in Heimen gegeben 
hat. Das darf aber nicht der Maßstab sein, sondern 
das muss sich ändern. Insofern haben wir 
Schnittmengen bei der uns tragenden Säule der 
Humanität und der humanitären Auffassung. Wir 
sind diesbezüglich sehr nahe beieinander. Aber in 
der Größenordnung, wie Sie es sich wünschen, al-
le von Anfang an dezentral unterzubringen, wird es 
nicht gehen. 

 

Gestatten Sie mir, ein wenig Essig in den Wein zu 
kippen. Viele von denen, die über Jahre bei uns in 
Deutschland leben, leben hier, obwohl festgestellt 
wurde, dass kein Asylgrund vorlag. Diese Men-
schen haben gerichtlich ein Duldungsverfahren 
erzwungen und werden über Jahre hinweg in 
Deutschland geduldet, obwohl eigentlich der vom 
Grundgesetz vorgesehene Asylgrund für Deutsch-
land nicht vorliegt. 

 

Das ist eine rechtsstaatliche Ausformung; aber es 
sind Menschen, die in einem Rechtsstaat ihr Blei-
berecht, die Duldung mithilfe von Rechtsmitteln er-
zwungen haben. Wir kommen nach sieben oder 
acht Jahren - das ist eine weitergehende Sache - 
in die Situation, dass diese Ausländer, bei denen 
damals kein Asylgrund vorlag, inzwischen sehr gut 
integriert sind, perfekt Deutsch sprechen und mög-
licherweise sogar einen Berufsabschluss haben 
oder eine Lehre begonnen haben, aber nicht ein-

gebürgert werden können, weil wir Stichtagsrege-
lungen haben. 

 

In vielen Fällen, in denen diese Menschen hier 
länger leben, liegt es an der Tatsache, dass wir es 
uns im Rechtsstaat - vielleicht auch Gott sei Dank - 
gegenseitig erlauben, dass diese Menschen bei 
uns geduldet werden, obwohl der vom Grund-
gesetz vorgesehene Asylgrund nicht vorliegt. Auch 
das gehört gelegentlich zur Wahrheit. Bitte werfen 
Sie mir das nicht als Diskriminierung vor. 

 

Meine Damen und Herren! Ich denke, wir haben 
die Große Anfrage beantwortet. Wir haben gesagt, 
was gut ist; wir haben den Blick auch auf Bereiche 
gerichtet, wo es nicht so gut gelaufen ist. Auch das 
braucht man im Leben, damit man besser werden 
kann. - Herzlichen Dank. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke sehr, Herr Minister. - Für die SPD-Fraktion 
spricht der Abgeordnete Herr Wanzek. 

 
 

Herr Wanzek (SPD): 
 

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Menschen flüchten aus den unter-
schiedlichsten Gründen aus ihren Heimatländern. 
Diejenigen, die nach Deutschland flüchten, um hier 
einen Asylantrag zu stellen, werden, wie wir wis-
sen, auf die Bundesländer verteilt. 
 

In Sachsen-Anhalt kommen sie zunächst nach 
Halberstadt in die zentrale Erstaufnahmestelle un-
seres Landes. Dort wird in der Regionalstelle des 
BAMF ihr Asylantrag bearbeitet. Nach ca. sechs 
bis acht Wochen endet die Erstaufnahme. 

 

Familien werden dann auf die Landkreise bzw. auf 
die kreisfreien Städte verteilt. Das Land empfiehlt, 
wie Herr Herbst schon festgestellt hat, seit Länge-
rem, sie gleich dezentral in Wohnungen unterzu-
bringen. Die Alleinreisenden bleiben bis zum Ab-
schluss des Asylverfahrens, jedoch maximal ein 
Jahr, in der ZASt, wenn sie nicht in ihre Heimat-
länder zurückgehen. 

 

Dann kommen sie in die Kommunen. Dort, so wis-
sen wir, ist die Unterbringungssituation sehr unter-
schiedlich. Auch die Antwort auf die Große Anfra-
ge macht dies deutlich. 

 

Während die Stadt Dessau, wie schon erwähnt, 
seit dem Jahr 2005 Familien und seit dem Jahr 
2010 generell alle Flüchtlinge und Migranten de-
zentral in Wohnungen unterbringt und damit nicht 
nur landesweit, sondern auch bundesweit eine 
Vorreiterrolle einnimmt, werden in allen anderen 
kreisfreien Städten und Landkreisen Flüchtlinge 
und Migranten auch noch in Gemeinschaftsunter-
künften untergebracht. 
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Die Anteile derer, die in Gemeinschaftsunterkünf-
ten leben, und derer, die in Wohnungen unterge-
bracht sind, sind im Land sehr unterschiedlich. 
Man könnte zwar optimistisch gestimmt sein, wenn 
man sich die Gesamtzahlen von 2006 bis 2011 
anschaut. Im Jahr 2011 waren insgesamt 50,8 % 
der aufenthaltsberechtigten Ausländer in Wohnun-
gen untergebracht und 49,2 % in Gemeinschafts-
unterkünften. 
 

Doch schaut man sich die Zahlen genauer an, wird 
deutlich, dass sich die positive Bilanz daraus er-
gibt, dass wir im Land vier große Leuchttürme ha-
ben, nämlich Dessau mit einer Wohnungsunter-
bringung von 100 %, den Landkreis Mansfeld-Süd-
harz und die Stadt Halle mit weit mehr als 80 % 
und den Altmarkkreis mit mehr als 50 %. Schluss-
licht - das muss auch erwähnt werden - ist der 
Landkreis Jerichower Land mit 6,5 %.  
 

In großen Teilen dieses Landes sind noch immer 
zu viele Menschen in Gemeinschaftsunterkünften 
untergebracht. Lassen Sie mich speziell auf die 
Familien eingehen, die wir im Land haben.  
 

Auch wenn man feststellen kann, dass im Verlauf 
der letzten fünf Jahre immer mehr Familien in 
Wohnungen untergebracht wurden, zeigt uns die 
Antwort der Landesregierung auf die Große Anfra-
ge, dass im Jahr 2011 noch 161 Familien - das be-
trifft 326 Kinder - in Gemeinschaftsunterkünften 
untergebracht gewesen sind. Meine sehr verehrten 
Damen und Herren, das sind 161 Familien zu viel. 
 

(Zustimmung bei der SPD, bei der LINKEN 
und bei den GRÜNEN) 

 

Noch unerträglicher ist es zu wissen, dass 26 Fa-
milien schon seit mehr als fünf Jahren in Gemein-
schaftsunterkünften wohnen. Hierbei muss man 
auch auf die Bereiche Wittenberg und Stendal, in 
denen allein 15 dieser 26 Familien leben, zeigen 
und den Leuten in diesen Landkreisen sagen: So 
geht es nicht, hier muss unbedingt etwas getan 
werden! 
 

Es ist für uns in der SPD-Fraktion nicht verantwort-
bar, dass Familien nach den psychischen und phy-
sischen Belastungen einer Flucht für längere Zeit 
in einem Umfeld untergebracht werden, welches 
zusätzlich - das ist auch bekannt - zu psychosoma-
tischen Belastungen führen kann.  
 

Außerdem kenne ich persönlich keine Gemein-
schaftsunterkunft, die man als kinderfreundlich be-
zeichnen kann; Herr Herbst hat dies schon festge-
stellt. Für Kinder ist dies kein geeigneter Ort zum 
Aufwachsen. Kinder brauchen Platz, um sich ent-
falten zu können; den bieten Gemeinschaftsunter-
künfte nicht. 
 

(Zustimmung bei der SPD) 
 

Dort haben sie oft nicht einmal ein Spielzimmer 
oder ein Zimmer, in dem sie ihre Hausaufgaben 
machen können.  

Vor diesem Hintergrund ist das Innenministerium 
in Bezug auf seinen Entwurf für die Leitlinien der 
Unterbringung von Asylbewerbern zu unterstützen, 
der eine Unterbringung von Familien oder Allein-
erziehenden mit Kindern in Wohnungen empfiehlt, 
wobei auch für uns als SPD-Fraktion - der Minister 
ist gerade nicht anwesend, schade - eine stärkere 
Verbindlichkeit wünschenswert wäre. Wie Herr 
Herbst festgestellt hat, müssten Anreize geschaf-
fen werden, damit die Kommunen diesen Weg 
auch gehen.  
 

Aber: Es liegt auch an uns Abgeordneten, in den 
Landkreisen, aus denen wir kommen, sowohl bei 
den Verwaltungen als auch in den Kreistagsfrak-
tionen dafür zu werben, dass diese Leitlinien um-
gesetzt werden. Es ist dabei auch gut zu wissen, 
dass sich die Liga der Freien Wohlfahrtspflege 
selbst für die dezentrale Wohnungsunterbringung 
ausspricht und einsetzen will. Man kann nur hoffe, 
dass sie dies auch umsetzt und von den Kreisen 
auch entsprechende Aufträge erhält. 
 

Zur Qualität der Gemeinschaftsunterkünfte. Wenn 
sich die Landesregierung auf verfassungsrecht-
liche Grundsätze wie die menschenwürdige Unter-
bringung und die Verhinderung von gesundheit-
lichen Beeinträchtigungen als Qualitätsmerkmal für 
Gemeinschaftsunterkünfte zurückzieht, gleichzeitig 
jedoch als Einschränkung sagt, die Kommunen 
hätten einen Spielraum, dann ist zu hinterfragen: 
Wie sieht es denn in den Gemeinschaftsunterkünf-
ten tatsächlich aus?  
 

Man hat Anspruch auf 6 m² Wohnfläche, wohnt mit 
Menschen zusammen, die man eigentlich nicht 
kennt. Man hat keine Privatsphäre. Oft ist der 
Raum, in dem man wohnt, nicht einmal abschließ-
bar. Wo bleiben hierbei die Verfassungsgrund-
sätze wie der von der Gleichheit der Menschen?  
 

Schauen wir einmal in die Heimmindestbauverord-
nung: Dort sind 12 m² Wohnfläche pro Person 
festgeschrieben. Nach dem SGB II stehen einer 
Person 10 bzw. 15 m² zu. Warum setzen wir hier-
für andere Maßstäbe an?  
 

In den meisten Einrichtungen sind, wie schon er-
wähnt, mehr als 100 Personen untergebracht. Das 
ist viel zu viel. Einrichtungen mit maximal 50 Per-
sonen sähe ich als hinnehmbar an.  
 

Es gibt Gemeinschaftsunterkünfte in Kreisstädten, 
aber auch solche in isolierter Lage, im Wald. Es 
gibt frisch renovierte, aber auch marode Wohn-
gebäude sowie abrissreife Kasernen. Es gibt Kom-
munen, in denen eine langjährige Unterbringung in 
Heimen vermieden wird. Es gibt aber auch Einzel-
fälle, in denen, wie schon erwähnt, Menschen 
mehr als zehn oder fünfzehn Jahre in Gemein-
schaftsunterkünften verbringen mussten.  
 

Wenn man also Einrichtungen weit ab vom Schuss 
anlegt, wo nicht einmal die Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben gesichert ist, begeht man einen 
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integrationspolitischen Kardinalfehler; denn der Ab-
bau von Ängsten und Vorurteilen - damit greife ich 
der morgendliche Debatte vor - sowie der Kontakt 
und die Teilhabe sind für die Integration wichtig.  
 

Wenn wir wirklich eine Integration der Asylbewer-
ber anstreben, dann müssen wir es ihnen ermög-
lichen, innerhalb von Wohngebieten zu leben und 
am gesellschaftlichen und sozialen Leben teilzu-
haben. Wir müssen ihnen Bildungsangebote offe-
rieren, vor allem aber auch Sprachangebote; denn 
die Sprache ist ein Schlüssel zur Integration. Nur 
so haben sie später Möglichkeiten auf dem Ar-
beitsmarkt. 
 

Des Weiteren brauchen wir, wenn es weiterhin Ge-
meinschaftsunterkünfte geben soll, unbedingt Mit-
wirkungsmöglichkeiten. Ich finde es sehr löblich, 
dass die Landesbeauftragte für Integration - und 
bedanke mich dafür bei ihr - gestern in Bernburg 
zusammen mit dem Landesnetzwerk und der Frei-
willigenagentur ein Pilotprojekt in der GU Bernburg 
zur Stärkung der Partizipation und des Engage-
ments der Flüchtlinge gestartet hat. 14 Bewohner 
wirken dort im Heimbeirat mit.  
 

Der Fokus liegt darauf, dass die Flüchtlinge ange-
hört werden und mitentscheiden können, wie lange 
zum Beispiel die Küche genutzt werden darf, wo 
der Schlüssel für den Klubraum aufbewahrt wird. 
Das sind zwar kleinere Dinge des alltäglichen Le-
bens, aber die Flüchtlinge haben damit endlich ein 
Mitspracherecht. 
 

Da meine Redezeit dem Ende zu geht, werde ich 
noch kurz etwas zum Personal sagen und dann 
das Fazit ziehen.  
 

Zum Personal. Wie Kollege Herbst schon ausge-
führt hat, hat jeder Betreiber auf dem Papier im 
Durchschnitt 2,5 Sozialarbeiter; die betreffenden 
Personen verfügen aber häufig gar nicht über eine 
entsprechende Ausbildung. Es ist sträflich, dass es 
hierfür keine einheitlichen Standards gibt.  

 

(Zustimmung von Frau Niestädt, SPD) 
 

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es eine verbind-
liche Richtlinie, die vorschreibt, dass das Personal 
bestimmte Voraussetzungen erfüllen muss. Es 
muss etwa über Fremdsprachenkenntnisse, über 
Kenntnisse und praktische Erfahrungen im Aus-
länder-, Asylbewerber-, Leistungs-, Sozialhilfe- und 
Verwaltungsrecht, über fundierte pädagogische 
und psychologische Kenntnisse verfügen und sich 
außerdem in Flüchtlingsfragen auskennen. Das 
Personal muss Wissen haben bezüglich der Her-
kunftsländer, der Religionen, der gesellschaftlichen 
Gegebenheiten, aus denen die Flüchtlinge kom-
men.  

 

Aber auch berufliche Qualifikationen sind dort vor-
geschrieben. Es müssen Sozialarbeiter und Sozial-
pädagogen oder Personen mit einem vergleich-
baren Abschluss sein. Sie müssen Erfahrungen in 
der Flüchtlingsarbeit mitbringen. Auf jeden Fall 

müssen sie, wenn sie solche nicht haben, langjäh-
rig in dem Bereich gearbeitet und Teilqualifikatio-
nen in Psychologie, Pädagogik und rechtlichen Be-
reichen haben. 

 

Das Fazit unserer Fraktion ist: Familien und Allein-
erziehende müssen dezentral, in Wohnungen un-
tergebracht werden. Sie dürfen nicht mehr in Ge-
meinschaftsunterkünften bleiben. Gemeinschafts-
unterkünfte eignen sich nicht für einen längeren 
Aufenthalt. Der in den Leitlinien vorgesehene Zeit-
raum von vier Jahren ist viel zu lang.  

 

Wir brauchen einheitliche Standards, um eine Ver-
gleichbarkeit zu erhalten. Diesbezüglich empfehlen 
auch wir den Heim-TÜV, wie es ihn in Sachsen 
gibt. Dieser enthält zehn Punkte, die abgearbeitet 
werden und miteinander vergleichbar sind. Der 
Vergleich wird veröffentlicht - und kein Landkreis 
möchte Schlusslicht sein.  

 

Wir wollen mehr Teilhabe und Mitbestimmungs-
rechte für die Flüchtlinge und Migranten;  

 

(Zustimmung von Frau Niestädt, SPD) 

 

denn Integration ist nur möglich, wenn die Betrof-
fenen beteiligt werden. - Danke schön. 

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Für die Fraktion DIE LINKE spricht die Abgeordne-
te Frau Quade. 

 
 

Frau Quade (DIE LINKE): 
 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Sehr 
geehrte Frau Möbbeck! Die Unterbringungssitua-
tion von Flüchtlingen und Asylsuchenden hat - so 
zumindest mein Eindruck; das, was Herr Herbst 
einführte, bestätigt das - außer den Betroffenen 
selbst lange Zeit in der Tat nur wenige Menschen 
interessiert.  
 

Außerhalb der sogenannten Fachöffentlichkeit von 
Flüchtlingsräten, engagierten Sozialarbeiterinnen 
und Sozialarbeitern, Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der psychosozialen und psychologischen Be-
ratungsprojekte, Traumazentren etc., Flüchtlings- 
und Migrantenorganisationen waren die konkreten 
Lebensbedingungen von Menschen, die in der 
Bundesrepublik Asyl und Zuflucht suchen, kaum 
präsent, obwohl diese Fachöffentlichkeit - ich blei-
be einmal bei diesem Begriff - sehr intensiv auf 
existierende und entstehende Probleme aufmerk-
sam zu machen versuchte.  

 

Mit Blick auf uns Politikerinnen und Politiker sage 
ich auch: Man findet in allen Parlamenten, von den 
Kommunen über die Landtage bis hin zum Bun-
destag, und über alle Parteigrenzen hinweg Politi-
kerinnen und Politiker, die nicht wissen, wie und 
wo Asylsuchende in ihrem Ort, in ihrer Stadt oder 
in ihrem Wahlkreis leben.  
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Ein Stück weit hat sich die Lage in der letzten Zeit 
allerdings geändert. Das Bundesverfassungs-
gericht hat das geltende Asylbewerberleistungs-
gesetz als verfassungswidrig eingeschätzt und un-
missverständlich festgestellt, dass es nicht zwei 
unterschiedliche Existenzminima für deutsche 
Staatsbürger und für Asylsuchende geben kann.  

 

Es gibt Initiativen der Bundesländer im Bundesrat, 
beispielsweise zur Abschaffung des Asylbewerber-
leistungsgesetzes. Im September 2012 startete ein 
Protestmarsch von Flüchtlingen aus Würzburg 
durch das gesamte Bundesgebiet nach Berlin, um 
auf die Situation von Flüchtlingen und Asylsuchen-
den aufmerksam zu machen und ihre Rechte ein-
zufordern. Das Innenministerium unseres Landes 
plant die Definition von Mindeststandards für die 
Unterbringung von Asylbewerberinnen und Asyl-
bewerbern per Erlass.  

 

Kurz: Die Lebensbedingungen und gerade auch 
die Unterbringung von Flüchtlingen in Deutschland 
sind mit ganz unterschiedlichen Zugängen ein 
Thema in der gesellschaftlichen Debatte gewor-
den, und es ist geboten, sich auch in Sachsen-
Anhalt mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Ich 
bin der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN des-
wegen außerordentlich dankbar für die heute zur 
Debatte stehende Große Anfrage zur Unterbrin-
gung. 

 

Wenn wir uns die Antworten anschauen - es ist 
schon einiges zu den Details gesagt worden -, 
dann lässt sich im Wesentlichen zusammenfassen, 
dass in den Augen der Landesregierung allein die 
Landkreise und kreisfreien Städte für die Unter-
bringung von Asylsuchenden und Flüchtlingen ver-
antwortlich sind; diese haben einen gewissen Er-
messensspielraum, dessen Nutzung oder Nicht-
nutzung allein in ihrer Verantwortung liegt. Ansons-
ten ist das ausschließlich durch die Bundes-
gesetzgebung bestimmt.  

 

Die Landesregierung spielt in ihren Antworten auf 
die Große Anfrage im Grunde keine sehr aktive 
Rolle. Es gibt in den Antworten lediglich zwei 
Punkte, an denen auf das Handeln der Landes-
regierung Bezug genommen wird. Zum einen habe 
das Innenministerium im Jahr 2008 gegenüber den 
Kommunen die Bitte ausgesprochen, Familien und 
Alleinreisende mit Kindern in Wohnungen unterzu-
bringen, weil dies Personengruppen seien, für die 
das Leben in Gemeinschaftsunterkünften mit be-
sonderen Härten verbunden sei.  

 

Diese Einschätzung teile ich ausdrücklich. Ich fra-
ge Sie aber, für welche Personengruppe es keine 
besondere Härte sein soll, über Jahre hinweg auf 
engstem Raum - pro Person gilt derzeit ein Stan-
dard von 5 m² -, in einem Zimmer mit anderen er-
wachsenen Menschen, ohne Privatsphäre und 
zwangsweise unselbständig leben zu müssen. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

Diese Beschreibung trifft im Übrigen auf alle Ge-
meinschaftsunterkünfte zu. Nicht alle, aber viele 
sind zudem in baulich marodem Zustand, oftmals 
auf alten Kasernengeländen gelegen, isoliert vom 
jeweiligen Ort, vor allem aber isoliert von der Ge-
sellschaft gelegen. Sie sind schlecht angebunden 
an Kultur und ÖPNV. Es ist schwierig, Ämter und 
Behörden zu erreichen. Eine Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben ist kaum möglich.  
 

In den Augen meiner Fraktion ist das für nieman-
den zumutbar, geschweige denn menschenwürdig. 
Aber darum und auch um die in der Antwort auf 
Frage 9 dargestellte Rechtsauffassung der Landes-
regierung wird es unter einem anderen Tagesord-
nungspunkt, dem Tagesordnungspunkt 7, gleich 
noch gehen. Deswegen spare ich das an dieser 
Stelle aus. 
 

Der zweite Punkt, an dem die Landesregierung ih-
rer Antwort zufolge zumindest angedeutet eine 
Rolle spielt, ist die Antwort auf Frage 26. Dort heißt 
es - ich zitiere -:  
 

„Die Landkreise und kreisfreien Städte sind 
daher nicht nur für die Schaffung von geeig-
neten Unterkünften, sondern auch für die 
regelmäßige Überwachung des ordnungs-
gemäßen Zustands der Gemeinschafts-
unterkünfte in ihrer Trägerschaft verantwort-
lich. Die Kontrolle der Einhaltung dieser 
kommunalen Pflichten obliegt dem Landes-
verwaltungsamt im Rahmen der Fachauf-
sicht. Eine fortlaufende Evaluation findet 
nicht statt.“ 

 

Das, meine Damen und Herren, ist mir - jenseits 
aller unterschiedlichen politischen Auffassungen 
zur Unterbringung Asylsuchender, die wir hier im 
Hohen Hause vertreten mögen - nicht verständlich.  
 

Wie wird denn eine Fachaufsicht ausgeübt, wenn 
es keine fortlaufende Evaluation gibt? Warum wird 
der Gestaltungsspielraum, den das Land hat, nicht 
genutzt? Es gibt das Landesaufnahmegesetz. Es 
gibt die Möglichkeit - der Minister ist doch gerade 
dabei -, Standards per Erlass zu definieren. Es gibt 
den Heim-TÜV in Sachsen. Warum wird die Wir-
kungsmächtigkeit der Landesregierung von ihr 
selbst derart kleingeredet?  
 

(Zustimmung bei der LINKEN und bei den 
GRÜNEN) 

 

Meine Damen und Herren! Ich habe das Gefühl, 
hierbei soll politische Verantwortung allein auf die 
Kommunen abgewälzt werden, um von der eige-
nen abzulenken. Um nicht missverstanden zu wer-
den: Wenn es in einer Kommune ein Problem mit 
einer Gemeinschaftsunterbringung gibt - diese gibt 
es zuhauf -, dann ist selbstverständlich der Betrei-
ber in der Pflicht und dann ist selbstverständlich 
die Kommune, der Landkreis oder die Stadt, in der 
Pflicht, sich darum zu kümmern. Tun sie das nicht, 
sind sie dafür zu kritisieren. 
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Wenn es aber so sein soll, dass die Kommunen 
die alleinige politische Verantwortung haben und 
dass die Landesregierung nicht die Notwendigkeit 
quantitativer und qualitativer Vorgaben sieht, weil 
die Kommunen ihrer Verantwortung schließlich so 
gut nachkommen, dann frage ich Sie:  
 

Warum gibt es in allen Kommunen außer in Des-
sau und Halle Menschen, die länger als fünf Jahre 
in den Gemeinschaftsunterkünften leben? Warum 
leben trotz der Bitte des Innenministeriums in allen 
Gemeinschaftsunterkünften außer im Harz Fami-
lien mit Kindern? In einigen Landkreisen ist hierbei 
im Übrigen sogar eine steigende Tendenz zu ver-
zeichnen: Beispielsweise lebten in Stendal im Jahr 
2008  19 Familien in der GU, im Jahr 2011 waren 
es 32.  
 

Ich frage Sie: Was bedeutet in diesem Zusammen-
hang eigentlich eine Bitte des Innenministeriums, 
wenn ihr nicht oder nur ungenügend nachgekom-
men wird und dies offenbar folgenlos bleibt?  
 

Und ich frage Sie: Warum müssen wir dann immer 
wieder von katastrophalen Zuständen in Gemein-
schaftsunterkünften, insbesondere in Bezug auf 
die hygienischen und sanitären Bedingungen, hö-
ren und lesen, wie in Harbke, Burg oder auch Frie-
dersdorf und zuletzt Bernburg?  
 

Offenkundig ist eine Fachaufsicht ohne eine fort-
laufende Evaluation nicht seriös zu führen. Hier ist 
ganz klar das Landesverwaltungsamt und mit ihm 
die Landesregierung in der Pflicht, dies endlich zu 
ändern. - Vielen Dank. 
 

(Beifall bei der LINKEN und bei den GRÜ-
NEN) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke sehr, Frau Quade. - Für die CDU-Fraktion 
spricht Herr Kolze. Doch zuvor können wir Schüle-
rinnen und Schüler des Herder-Gymnasiums Halle 
bei uns begrüßen. Seien Sie herzlich willkommen! 
 

(Beifall im ganzen Hause) 
 

Herr Kolze, Sie haben das Wort. 

 
 

Herr Kolze (CDU): 
 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und 
Herren! Das Bundesamt für Migration und Flücht-
linge geht für dieses Jahr von bundesweit mehr als 
48 000 Asylanträgen aus. Insbesondere die Zahl 
der Asylbewerber aus Serbien und Mazedonien 
sowie aus Bosnien-Herzegowina hat deutlich zu-
genommen. Im Vergleich zum August dieses Jah-
res haben sich die Asylanträge aus diesen Län-
dern etwa vervierfacht. Wohlgemerkt, die Aner-
kennungsquote für Menschen aus diesen Ländern 
ist gering. 
 

Deutschland nimmt bei der Aufnahme von schutz-
bedürftigen Personen aus Zufluchtstaaten einen 

Spitzenplatz ein. Das Flüchtlingshilfswerk der Ver-
einten Nationen bestätigt, dass wir in Deutschland 
im Jahr 2010 weltweit die drittgrößte Zahl an Asyl-
bewerbern aufgenommen haben. Bei der dauer-
haften Neuansiedlung besonders verletzlicher 
Flüchtlinge in einem zur Aufnahme bereiten Dritt-
staat belegt Deutschland in Europa sogar den ers-
ten Rang. 
 

Auch das gehört zur Wahrheit: Die ansteigenden 
Asylbewerberzahlen sind auch eine logische Kon-
sequenz der im internationalen Vergleich hohen 
Sozialleistungen und zum Teil auch auf Visafrei-
heiten zurückzuführen. 
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Kommen 
wir nunmehr auf unser Bundesland Sachsen-An-
halt zu sprechen. Die Asylbegehrenden werden 
auf die Bundesländer nach einer Aufnahmequote 
verteilt, die sich nach dem sogenannten Königstei-
ner Schlüssel richtet. Für dieses Jahr beträgt die 
Quote für unser Land knapp 3 %. Wir können so-
mit in diesem Jahr von 1 400 Asylanträgen aus-
gehen.  
 

Für die Aufnahme und Unterbringung von nicht 
dauerhaft aufenthaltsberechtigten Ausländern sind 
die Landkreise und kreisfreien Städte im übertra-
genen Wirkungskreis zuständig. Es besteht eine 
absolute Einigkeit in diesem Hohen Hause, dass 
eine Unterbringung von Asylsuchenden und ge-
duldeten ehemaligen Asylbewerbern, deren Antrag 
rechtskräftig abgelehnt worden ist, einem Standard 
entsprechen muss, der die Würde des einzelnen 
Menschen achtet. 
 

(Beifall bei der CDU) 

 

Die Unterkunft muss sowohl dem Gedanken der 
Humanität und der sozialen Fürsorge als auch den 
ordnungspolitischen und öffentlichen Interessen 
gerecht werden.  

 

Das Land Sachsen-Anhalt und die Kommunen 
sind hinsichtlich der Form der Unterbringung an 
bundesrechtliche Vorgaben gebunden. Die Unter-
bringung von Asylbewerbern und Geduldeten wird 
in der Bundesrepublik durch das Asylverfahrens-
gesetz geregelt.  

 

Ich sage Folgendes nur zum Verständnis: Die Ge-
duldeten sind diejenigen, die eigentlich ausreise-
pflichtig sind, aber aus verschiedensten Gründen 
nicht abgeschoben werden dürfen. Die Hälfte die-
ser Personengruppe darf bleiben, weil sie ihre 
wahre Identität verschweigt und nach den europäi-
schen Menschenrechtsregeln nicht abgeschoben 
werden darf. 

 

Nach dem Asylverfahrensgesetz sollen Ausländer, 
die einen Asylantrag gestellt haben und nicht oder 
nicht mehr verpflichtet sind, in einer Aufnahme-
einrichtung zu wohnen, in der Regel in Gemein-
schaftsunterkünften untergebracht werden. Wir ha-
ben eine bundesgesetzliche Vorgabe, die eine ge-
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nerelle Wohnungsunterbringung von Asylbewer-
bern ausschließt. Sinn und Zweck dieser Vorschrift 
ist es auch, dass flexibel auf schwankende Asyl-
bewerberzahlen reagiert werden kann. 
 

Ein Beispiel ist die Gemeinde Butzbach im Wetter-
aukreis in Hessen. Man steht dort vor dem schwer-
wiegenden Problem, dass man den Flüchtlings-
strom weder dezentral noch zentral unterbringen 
kann. Es stehen ad hoc keine freien Wohnungen 
zur Verfügung. Gemeinschaftsunterkünfte sind dort 
schon immer knapp. Der Landkreis Wetterau plant 
nunmehr, die Menschen trotz des großen Bürger-
protestes in einer Sporthalle in Butzbach unterzu-
bringen. Menschenwürdige Unterkünfte sehen na-
türlich anders aus. Darin sind wir uns einig. 

 

Dieses Negativbeispiel verdeutlicht uns aber auch 
die Notwendigkeit, dass ankommende Asylbewer-
ber zunächst zentral gesteuert aufgenommen und 
nicht hin- und hergeschickt werden. Die Aufnahme-
kapazität unserer Asylbewerberheime sieht auch 
immer eine gewisse Schwankungsreserve vor. 
Diesbezüglich ist Sachsen-Anhalt, meine Damen 
und Herren, vorbildlich.  

 

Meine Damen und Herren! Ich bin der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für diese Große An-
frage außerordentlich dankbar. Durch die öffent-
liche Diskussion in den letzten Wochen ist nämlich 
ein Zerrbild entstanden. Es ist tatsächlich so, dass 
bereits mehr als die Hälfte der in Sachsen-Anhalt 
lebenden Asylsuchenden dezentral in Wohnungen 
untergebracht ist. Das Ministerium des Innern hat 
bereits in der letzten Wahlperiode die Landkreise 
und kreisfreien Städte gebeten, Familien und Al-
leinstehende mit Kindern nach Möglichkeit in Woh-
nungen unterzubringen. 

 

Es besteht ein breiter Konsens in diesem Hohen 
Hause dahin gehend, dass Menschen, für deren 
Unterbringung Gemeinschaftsunterkünfte eine be-
sondere Härte darstellen, einer Wohnungsunter-
bringung zuzuführen sind. Damit werden letztlich 
auch die besonderen Belange von Asylsuchenden 
berücksichtigt. Demzufolge war auch die Unter-
bringung von nicht dauerhaft aufenthaltsberechtig-
ten Ausländern in Gemeinschaftsunterkünften in 
den Jahren 2006 bis 2010 rückläufig. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Der bau-
liche Zustand der Gemeinschaftsunterkünfte im 
Land ist teilweise sehr unterschiedlich. Wir haben 
im Land auch richtig gut sanierte Unterkünfte, die 
einen Wohnhauscharakter haben. Wir dürfen nach 
außen hin nicht das Bild vermitteln, dass wir die 
Menschen in unserem Land in alten, maroden 
NVA-Kasernen unterbringen.  

 

Die für die Sanierung bestehender oder ehemali-
ger Unterkünfte aufgewendeten Finanzmittel wer-
den durch die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
nicht abgefragt. Die Beantwortung dieser Frage 

dürfte wegen der bestehenden Betreiberverträge 
auch nicht einfach sein.  

 

Dass die Gemeinschaftsunterkünfte in den Land-
kreisen zum Teil sehr unterschiedlich ausgestattet 
und modernisiert sind, ist ein bundesweites Phä-
nomen. Bauliche oder hygienische Mängel, egal 
durch wen verschuldet, sind nicht hinnehmbar. 
Hier sind die Landkreises und die Betreiber der 
Wohnheime in der Pflicht. In den noch 16 betrie-
benen Gemeinschaftsunterkünften im Land leben 
2 198 Menschen.  

 

Angefangen beim Heimleiter über den Hausmeis-
ter, die Reinigungskräfte, die Haustechniker, die 
Sicherheitskräfte bis hin zu den Sozialarbeitern - in 
den Gemeinschaftsunterkünften im Land werden 
viele Mitarbeiter beschäftigt, die eine schwierige 
und wichtige Arbeit leisten. Dies gilt insbesondere 
für das Betreuungspersonal und die Sozialarbeiter.  

 

Die Asylsuchenden kommen aus vielen verschie-
denen Kulturkreisen und sind oft traumatisiert. 
Über die Auskömmlichkeit der Personalbesetzung 
in den Gemeinschaftsunterkünften lässt es sich im 
Plenum schwer beraten. Hierfür gibt es auch kein 
allgemeingültiges Pauschalschema, da die ört-
lichen Gegebenheiten, die Größe der Objekte und 
die Zugangszahlen überall im Land unterschiedlich 
sind. 

 

Über fehlendes Personal wird sich jedoch - das ist 
auch nicht neu - überall beklagt. Wir brauchen eine 
Personalausstattung, die gewährleistet, dass ne-
gativen Entwicklungen vorgebeugt wird. Wir brau-
chen in den Heimen Personal, das bei Konflikten 
vor Ort nicht so lange die Tür verschließt, bis alles 
ruhig ist. Nicht richtig ist es, wenn nachts niemand 
da ist.  

 

Eine erzwungene Untätigkeit führt zu einer schlei-
chenden Lähmung der Initiative. Es bedarf sinnvol-
ler Beschäftigungsmöglichkeiten, die zugegebener-
maßen vor Ort sehr unterschiedlich und nicht im-
mer gut sind.  

 

Wir brauchen auch eine Betreuung, um Straftaten 
in den Unterkünften vorzubeugen. In den Heimen 
kommt leider Gewalt vor. Alkoholmissbrauch und 
Drogenkonsum ist bei einigen alleinstehenden 
Männern auch ein Problem. Auch das gehört zur 
Wahrheit: Die hohe Frustration führt auch immer 
wieder zur Zerstörung von Einrichtungen und Mit-
teln, die dann von den Heimbetreibern ersetzt 
werden müssen. 

 

Wir kommen zur finanziellen Seite. Zur Aufnahme 
und Unterbringung gehört auch die die Gewährung 
von Leistungen nach den maßgeblichen Leis-
tungsgesetzen sowie eine angemessene Beratung 
und Betreuung. Der Ausgleich der Kosten gegen-
über den Landkreisen und kreisfreien Städten für 
die zugewiesenen Personen erfolgt seit Juli 2010 
wieder im Rahmen des Finanzausgleichs. Die Lan-
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desregierung hat auch hier ein sehr transparentes 
und vollumfängliches Bild gezeichnet. 

 

Ich will an dieser Stelle auch sagen, dass anhand 
der Tagessätze, die von den Landkreisen und 
kreisfreien Städten an die Betreiber der Gemein-
schaftsunterkünfte entrichtet werden, besser keine 
voreiligen Rückschlüsse hinsichtlich der Qualität 
der Unterbringung oder gar hinsichtlich der Men-
schenwürdigkeit der Unterbringung gezogen wer-
den sollten. Der Tagessatz einer Gemeinschafts-
unterkunft errechnet sich regelmäßig aus den kal-
kulierten monatlichen Gesamtkosten des Unter-
kunftsbetriebes. Die vielen Einzelpositionen, wie 
etwa Miete, Erwerbskosten und laufende Ver-
brauchskosten, sind von den örtlichen Gegeben-
heiten abhängig. 
 

Es besteht das Gebot, dass die Unterbringung 
menschenwürdig und ohne gesundheitliche Beein-
trächtigungen zu gestalten ist. Dieses Gebot ha-
ben die für die Aufnahme und Unterbringung zu-
ständigen Kommunen zu beachten. Diese verfas-
sungsrechtlichen Vorgaben sind in den Betreiber-
verträgen zu konkretisieren und umzusetzen.  
 

Ich möchte auch ganz deutlich sagen, dass die 
Landkreise und kreisfreien Städte auch für die re-
gelmäßige Überwachung des ordnungsgemäßen 
Zustands der Gemeinschaftsunterkünfte in ihrer 
Trägerschaft verantwortlich sind. Die kommunalen 
Ausländer- und Integrationsbeauftragten und der 
Landesintegrationsbeauftragte nehmen eine Om-
budsfunktion wahr. Ein Heim-TÜV - der Kollege 
Herbst sprach es vorhin an - hat vor Ort zu erfol-
gen. 

 

Ich komme zum Thema Sicherheit und Ordnung. 
Die Sicherheit der Gemeinschaftsunterkünfte durch 
Sicherheitsdienste, Wachpersonal, Personal der 
Gemeinschaftsunterkunft vor Ort und die Erreich-
barkeit von Polizei und Rettungsdienstkräften ist 
gewährleistet. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, ich finde es ein wenig 
schade, dass der Erwerb der deutschen Sprach-
kompetenz in Ihrer Großen Anfrage keine Rolle 
gespielt hat. Sie beschränken Ihre Fragen auf die 
notwendige Mehrsprachigkeit von Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern in den Unterkünften. Meiner 
Auffassung nach müssen Potenziale zum Erlernen 
der deutschen Sprache aber immer gestärkt wer-
den.  

 

Da die Mehrzahl nach dem Abschluss des Asyl-
verfahrens entweder über die Anerkennung als 
Asylberechtigter oder auf dem Wege der Duldung 
im Land verbleibt, sollten bereits während des 
Asylverfahrens Deutschkenntnisse vermittelt wer-
den können. Verbesserungsbedarf besteht in die-
sem Bereich immer. Regelmäßige Sprachkurse 
müssen meiner Ansicht nach immer angeboten 
werden. Eine noch stärkere Einbindung von Ver-

einen, Initiativen und des Ehrenamtes ist hierbei 
sinnvoll.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Vor dem Hintergrund steigender Asylbewerberzah-
len in Deutschland werden zunehmend Forderun-
gen nach mehr Rechten für Asylbewerber erho-
ben. Ich möchte, da dies im Verlauf der heutigen 
Debatte auch ein wenig zu kurz gekommen ist, ei-
nen für die CDU-Fraktion maßgeblichen Punkt be-
tonen.  

 

Das deutsche Asylsystem entspricht menschen-
rechtlichen Standards. Hierbei steht der Mensch 
im Mittelpunkt. Die bundesgesetzlichen Regelun-
gen werden von den Behörden auch unseres Lan-
des mit großem Verantwortungsgefühl durchge-
führt. Das verdeutlicht uns nicht zuletzt die Beant-
wortung der Großen Anfrage.  

 

(Zuruf von der CDU: Genau!)  

 

Ich möchte an dieser Stelle auch ganz unverblümt 
sagen, dass es der Sinn des Asylverfahrens ist, 
Asylberechtigte zügig anzuerkennen und Fälle von 
Asylmissbrauch zu verhindern. Eine Integration, 
zum Beispiel durch eine Arbeitsaufnahme, steht 
nicht vor der Anerkennung des Asylsuchenden. 
Integriert werden soll nur der, der als Asylberech-
tigter anerkannt ist oder einen anderweitigen 
Schutz genießt. Die Integration von Asylberechtig-
ten vor der Anerkennung bedeutet letztlich die 
Förderung der Einwanderung von nicht schutz-
bedürftigen Personen nach Deutschland. Dies 
wäre den Leuten in unserem Land nicht zu vermit-
teln.  

 

Wir dürfen bitte eines nicht vergessen: Eine große 
Zahl von Menschen ist nicht verfolgt, sondern 
kommt aus wirtschaftlichen Gründen nach Deutsch-
land. Dafür sprechen bereits die geringen Aner-
kennungsquoten.  

 

Wir sollten uns hier im Land Sachsen-Anhalt auf 
das konzentrieren, wofür wir zuständig sind. Das 
ist die Aufnahme und Unterbringung von um Asyl 
bittenden Menschen in unserem Bundesland.  

 

Für Fragen zum Asylverfahrensgesetz, zu Maß-
nahmen gegen Asylmissbrauch, zur wünschens-
werten Beschleunigung der Asylverfahren oder zur 
Residenzpflicht müssen auf der Bundesebene Ant-
worten gefunden werden. Insbesondere hinsicht-
lich des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zu 
den Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz 
sehen wir die Bundespolitik in der Pflicht. - Ich be-
danke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Herr Kolze, es gibt noch eine Nachfrage von Frau 
Quade. Würden Sie die beantworten?  
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Herr Kolze (CDU):  
 

Ja.  
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Bitte sehr, Frau Quade.  
 
 

Frau Quade (DIE LINKE):  
 

Vielen Dank. - Herr Kolze, Sie haben gerade noch 
einmal den Gedanken und den Sinn des Asylver-
fahrensgesetzes beschrieben und die gängige 
Praxis, dass Integration in der Tat nicht für diejeni-
gen gedacht ist, die noch in einem offenen Verfah-
ren sind. Aber über genau die reden wir doch, 
wenn wir über diejenigen sprechen, die in Ge-
meinschaftsunterkünften leben. Zwei Minuten vor-
her haben Sie gefordert, dass ihnen die Chance 
gegeben werden muss, Sprachkompetenzen zu 
erwerben und sich da weiterzubilden. Wie kann ich 
diesen Widerspruch verstehen? Können Sie ihn 
vielleicht auflösen? 
 
 

Herr Kolze (CDU): 
 

Werte Kollegin Quade, ich sehe da keinen Wider-
spruch. Zum einen haben wir das Asylverfahrens-
gesetz umzusetzen. Da ist nun einmal die Integra-
tion nicht oberstes Gebot. Zum anderen ist es in 
Deutschland aber mittlerweile Realität, dass wir 
ausreiseverpflichtete Personen nicht abschieben 
können, weil wir das Herkunftsland nicht nachwei-
sen können, weil sie auf einmal keine Pässe mehr 
haben. Da fragt man sich nur, wie sie ohne Pass 
nach Deutschland gekommen sind.  
 

Aber es spricht doch nichts dagegen, dann trotz-
dem zu sagen, lernt die deutsche Sprache, weil die 
Probleme auf uns zukommen. Wir werden in Euro-
pa irgendwann in einen Wettstreit um Menschen 
kommen. Das wird schon die demografische Ent-
wicklung nicht anders zulassen. Also warum soll 
es nicht möglich sein, die deutsche Sprache auch 
im Bereich des Asylverfahrens zu erlernen? Ich 
sehe da keinen Widerspruch. - Danke. 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Es gibt noch eine Nachfrage. Frau Quade.  
 
 

Frau Quade (DIE LINKE): 
 

Vielen Dank. - Darf ich Sie so verstehen, dass die 
Grundausrichtung des Asylverfahrensgesetzes zu 
ändern wäre, wenn doch die Realität dem nicht 
mehr entspricht? 

 
 

Herr Kolze (CDU):  
 

Nein, so dürfen Sie mich nicht verstehen. Die 
Grundausrichtung des Asylverfahrensgesetzes ist 
vollkommen korrekt. Wir müssen uns nur mit der 
Rechtsfolge und mit den Duldungen in Zukunft et-
was einfallen lassen.  

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Das Schlusswort bekommt Herr Herbst für das 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.  
 
 

Herr Herbst (GRÜNE):  
 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ich 
will die Gelegenheit nutzen, um auf ein paar Dinge 
aus der Debatte einzugehen. Herr Innenminister, 
Sie haben hier völlig zu Recht darauf hingewiesen, 
dass nicht der Eindruck entstehen dürfe - auch in 
der Frage der Unterbringung nicht -, Geld dürfte 
keine Rolle spielen. 
 

Richtig. Ich kann das zu 100 % unterschreiben. 
Wissen Sie was? Ich sage, das System Gemein-
schaftsunterbringung ist ein Fass ohne Boden, und 
zwar nicht nur für die Betroffenen, weil sie aus die-
sem Hamsterrad nicht herauskommen, sondern 
auch für uns, weil es finanziell ein Fass ohne Bo-
den ist. Wir stopfen jährlich ohne ordentliche Eva-
luation und Monitoring Geld hinein. Es handelt sich 
um hohe Tagessätze zwischen 6 und 11 €, die 
- mit kleinen Abweichungen - für unbelegte und be-
legte Plätze gleich hoch sind.  

 

Ich sage, das kann nicht sein. Das ist ein unver-
hältnismäßiger Umgang mit Geld. Damit müssen 
wir auch Schluss machen. Ich hatte Ihnen hier an-
hand einer Beispielrechnung vorgerechnet, dass 
es, wenn man die Einzelfälle betrachtet, durchaus 
günstiger ist, die Betreffenden in Wohnungen un-
terzubringen.  

 

Ich sage Ihnen ganz ehrlich: Ich glaube daran. 
Man müsste es einmal durchrechnen, um zu se-
hen, ob es auch in der Breite stimmt. Ich bin jeden-
falls fest davon überzeugt. Wie gesagt, im länd-
lichen Bereich buttern wir für eine dreiköpfige 
Familie, die ein 16 oder 18 m² großes Zimmer 
im Rahmen der Gemeinschaftsunterbringung be-
wohnt, 1 000 € hinein. Für die 1 000 € bekommen 
Sie aber eine Topwohnung oder drei Wohnungen 
für drei Familien. Also, das sollten wir wirklich ein-
mal probieren. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LIN-
KEN) 

 

Keine Leitlinien für die Galerie - Herr Minister, da 
nehmen wir Sie beim Wort. Das ist etwas, zu dem 
ich sagen muss: Auch wenn uns die Leitlinien noch 
unbekannt sind, hoffen wir darauf, dass Sie sie or-
dentlich umsetzen, den Kommunen entsprechende 
Anreize bieten, sie umzusetzen, und dass Sie 
auch hinterher sind mit der Kontrolle und der Eva-
luation, um feststellen zu können, wie es denn mit 
der dezentralen Unterbringung steht, damit wir hier 
nicht jedes Jahr eine Große Anfrage zu dem The-
ma stellen müssen. Aber natürlich machen wir 
auch das gerne, wenn es nötig sein sollte. 

 

Dann komme ich zu dem Punkt, dass wir es vielen 
Menschen in Deutschland gestatten - über Dul-
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dungen etc. -, ohne Anerkennung ihres Asylgrun-
des in Deutschland zu bleiben. Ja, das ist so. Das 
ist aber ein bedauernswerter Zustand, und der 
sagt leider überhaupt nichts oder nur wenig dar-
über aus, ob es individuelle Asylgründe gäbe; 
denn wie ich ganz zu Anfang eingeführt hatte, gibt 
es eine Genese der ganzen Geschichte, nämlich 
den unsäglichen Asylkompromiss, der das Grund-
recht auf Asyl im Grundgesetz so korrumpiert und 
verbogen hat, dass es kaum mehr möglich ist, in-
dividuelle Asylgründe nachzuweisen.  
 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LIN-
KEN)  

 

Deswegen sind die Leute zum großen Teil mit der 
Situation völlig überfordert, weil sie zum Beispiel, 
wenn sie keine Papiere haben, wofür es in vielen 
Fällen Gründe gab - - 
 

(Herr Weigelt, CDU: Sie wissen doch gar 
nicht, wie die Leute leben!)  

 

- Doch, Herr Weigelt, ich weiß sehr wohl - ich ma-
ße mir an, in diesem konkreten Punkt vielleicht 
auch besser Bescheid zu wissen als Sie -, wovon 
ich rede.  
 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

Besuchen Sie einmal Gemeinschaftsunterkünfte. 
Besuchen Sie einmal Menschen, die dort über ei-
nen längeren Zeitraum gelebt haben. Es würde Ih-
ren Hintergrund erweitern. 

 

Was den Redebeitrag der CDU-Fraktion angeht, 
gäbe es viele Punkte, auf die man noch eingehen 
könnte. Eines aber verstehe ich nicht, Herr Kollege 
Kolze. Sie haben zum Schluss auf Frau Quades 
Frage dankenswerterweise eingewilligt: Deutsch-
sprachkurse ja, auch während des Verfahrens. 
- Da gehe ich mit Ihnen völlig konform.  

 

Aber Sie haben gleichzeitig gesagt, Integration bit-
te schön nur für Leute, die einen anerkannten 
Asylgrund haben. Wie geht denn das beieinander? 
Ich vertrete - wahrscheinlich genauso wie Sie - die 
Meinung, dass Deutschkenntnisse sehr wohl eine 
wichtige Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche 
Integration sind. - Vielen Dank. 
 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zuruf von Herrn 
Kolze, CDU)  

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Danke sehr, Herr Herbst. Damit ist die Aussprache 
zur Großen Anfrage beendet. Wir verlassen den 
Tagesordnungspunkt 5. 
 
 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 6 auf:  
 
 
 

Zweite Beratung 
 

Aktuelle Situation syrischer Staatsangehöriger 
in Sachsen-Anhalt verbessern 

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 
6/1414 
 
 

Aufnahme von Flüchtlingen und Asylsuchen-
den aus Syrien 
 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 6/1416 
 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Inneres und 
Sport - Drs. 6/1568 
 
 
 

Die erste Beratung fand in der 30. Sitzung des 
Landtages am 20. September 2012 statt. Bericht-
erstatter ist der Abgeordnete Herr Dr. Brachmann. 
 
 

Herr Dr. Brachmann, Berichterstatter des Aus-
schusses für Inneres und Sport:  
 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Es ist 
mir zwar jetzt etwas peinlich, weil mich die üb-
licherweise durch das Ausschusssekretariat vorbe-
reitete Rede nicht erreicht hat. Ich kann jedoch 
versuchen, aus meinem Gedächtnis vorzutragen. 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Ihrem Gedächtnis vertrauen wir. 
 
 

Herr Dr. Brachmann, Berichterstatter des Aus-
schusses für Inneres und Sport:  
 

Der Antrag ist vom Plenum nur in den Ausschuss 
für Inneres und Sport überwiesen worden. Wir hat-
ten - auch im Zusammenhang mit den anderen An-
trägen, die heute auf der Tagesordnung stehen - 
im Ausschuss eine ausführliche Debatte. Wir sind 
im Ergebnis übereingekommen, den Antrag für er-
ledigt zu erklären. 
 

(Zuruf von der SPD) 
 

- Genau. Wir haben mehrere Anträge zusammen-
gefasst und haben im Rahmen der Zusammenfas-
sung beschlossen, diesen Antrag für erledigt zu 
erklären. Dazu, was ansonsten in der Sache noch 
zu sagen ist, werden die Redner der Fraktionen 
Stellung nehmen. - Vielen Dank. 
 

(Beifall bei der SPD und bei der CDU) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Danke sehr für die Berichterstattung. - Für die Lan-
desregierung spricht Minister Stahlknecht. 

 
 

Herr Stahlknecht, Minister für Inneres und 
Sport:  
 

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Die Lage in Syrien hat sich leider nicht verbessert, 
seitdem wir uns das letzte Mal im September mit 
dieser Thematik beschäftigt haben. Nach Angaben 
des UNHCR beläuft sich die Zahl der registrierten 
bzw. zur Registrierung vorgemerkten syrischen 
Flüchtlinge aktuell auf 372 600. Davon halten sich 
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105 700 in Jordanien, 106 300 im Libanon, 45 300 
im Irak, 107 800 in der Türkei und 7 500 in nord-
afrikanischen Staaten auf.  
 

Nach Erkenntnissen des UNHCR wollen die aller-
meisten dieser Flüchtlinge in der Region bleiben, 
weil sie darauf hoffen, so schnell wie möglich in ih-
re Heimat zurückkehren zu können. Deutschland 
ist daher - wie auch das letzte Treffen der Innen-
minister der EU am 25. Oktober 2012 ergeben hat - 
mit seinen europäischen Partnern einig, dass bei 
der Bewältigung der Krise weiterhin die humanitäre 
Versorgung der Flüchtlinge vor Ort Vorrang hat. 
 

Zur Lösung der sich aus der Krise ergebenden 
Probleme leistet Deutschland humanitäre Sofort-
hilfe vor Ort, die am 7. November 2012 um weitere 
12 Millionen € auf nunmehr insgesamt 67,3 Millio-
nen € aufgestockt wurde.  
 

Insofern besteht auch Einvernehmen mit dem Ho-
hen Flüchtlingskommissar der UN, der seine Be-
mühungen ebenfalls auf eine Verbesserung der Si-
tuation der Flüchtlinge vor Ort konzentriert. Als mit-
telfristig wirkende Hilfsmaßnahmen wird von der 
Europäischen Kommission die Einrichtung eines 
regionalen Schutzprogramms zum Aufbau von Ka-
pazitäten zur Flüchtlingsaufnahme in den Nachbar-
staaten und zur Koordinierung der Unterstützung 
der aufnehmenden Nachbarländer durch die EU 
vorbereitet, die aus dem europäischen Flüchtlings-
fonds mitfinanziert werden soll. 
 

Natürlich weiß niemand, wie sich die Lage in der 
Krisenregion weiterentwickeln wird. Auch wenn die 
Hilfe vor Ort absoluten Vorrang hat, will ich daher 
die Aufnahme von syrischen Flüchtlingen aus der 
Region im Zuge eines weiteren Resettlement-
Verfahrens für die absehbare Zukunft nicht gänz-
lich ausschließen.  
 

Auch die Bundesregierung tut dies nicht. Die Bun-
desregierung hat aber klar gemacht - darin stimme 
ich ihr ausdrücklich zu -, dass eine solche Aufnah-
me nur dann in Betracht kommt, wenn hierfür ein 
konkreter Bedarf besteht, der UNHCR dazu aufruft 
und die Aufnahme EU-koordiniert geschieht. Zur-
zeit sind diese Voraussetzungen nicht gegeben. 
 

Sachsen-Anhalt steht - wie auch Deutschland ins-
gesamt - zu seiner humanitären Verantwortung in 
der Syrien-Krise. Wir haben deshalb unter ande-
rem mit der Aussetzung der Abschiebungen nach 
Syrien reagiert. Das habe ich bereits beim letzten 
Mal vorgetragen.  
 

Dieser Abschiebungsstopp erfolgte übrigens - an-
ders, als von dem Abgeordnetenkollegen Herbst in 
der Oktober-Sitzung dargestellt - keinesfalls erst 
unmittelbar vor der Landtagssitzung, sondern be-
reits mit Runderlass vom 2. April 2012, also we-
sentlich eher. Allerdings war der Abschiebungs-
stopp zunächst bis zum 1. Oktober befristet und 
wurde dann mit Runderlass vom 28. September 
2012 bis zum 1. April 2013 verlängert.  

Aufgrund des Abschiebungsstopps muss kein in 
Sachsen-Anhalt aufhältiger syrischer Staatsange-
höriger fürchten, nach Syrien abgeschoben zu 
werden. Zudem wird zurzeit nahezu allen syri-
schen Flüchtlingen, die nach Deutschland gelan-
gen, vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
zumindest ein subsidiärer Schutz mit einer ent-
sprechenden Aufenthaltserlaubnis zuerkannt. 

 

Die vorliegende Beschlussempfehlung des Aus-
schusses für Inneres und Sport - Herr Brachmann 
hat das vorgetragen - berücksichtigt, dass Sach-
sen-Anhalt bei allen bisherigen Aufnahmeaktionen 
seinen Beitrag zur Aufnahme von Flüchtlingen, die 
aufgrund von Aufnahmeaktionen des Bundes oder/ 
und der Länder oder aufgrund von Resettlement-
Aufnahmen im Rahmen einer Abstimmung auf EU-
Ebene erbracht hat.  

 

Ich kann Ihnen versichern, dass dies alles auch in 
Zukunft geschehen wird. Das gilt auch für mög-
liche zukünftige Aufnahmen von Flüchtlingen aus 
Syrien bzw. von syrischen Flüchtlingen aus Flücht-
lingslagern in den Nachbarstaaten, sollten sich die 
Mitgliedstaaten der EU sowie Bund und Länder 
darauf verständigen. Ich bitte insofern, der Emp-
fehlung des Ausschusses zuzustimmen. - Herz-
lichen Dank. 

 

(Beifall bei der CDU - Zustimmung bei der 
SPD) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Herr Minister, es gibt eine Anfrage von Herrn 
Herbst. 

 
 

Herr Herbst (GRÜNE):  
 

Das ist eigentlich keine Anfrage, sondern eine 
Kurzintervention. Ich will nur richtigstellen, dass Ih-
re Darstellung nicht richtig ist, Herr Minister, ich 
hätte gesagt, der Abschiebestopp wäre erst unmit-
telbar vor der Sitzung verhängt worden. Ich habe 
gesagt, dass die Bundesländer - wie aktuell - da-
mals den Abschiebestopp für syrische Flüchtlinge 
um ein halbes Jahr verlängert haben. Das haben 
sie nämlich gerade vor der Sitzung getan.  

 

Meines Erachtens war da Innenministerkonferenz. 
Aber da will ich mich jetzt gar nicht festlegen. Das 
wissen Sie besser. Meines Erachtens fand da ge-
rade die IMK statt, und da wurde beschlossen, das 
um ein halbes Jahr zu verlängern. Das habe ich 
gesagt. Ich weiß sehr wohl, dass der Abschiebe-
stopp bereits im Frühjahr 2012 verhängt wurde. 

 
 

Herr Stahlknecht, Minister für Inneres und 
Sport:  
 

Vielen Dank, Herr Herbst. Umso besser ist es, 
dass wir noch einmal darüber gesprochen haben. 

 

(Heiterkeit) 
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Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Für die Fraktion DIE LINKE spricht die Abgeordne-
te Frau Quade. 

 
 

Frau Quade (DIE LINKE): 
 

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Ich darf mir erlauben, den Vorsitzenden 
des Innenausschusses an dieser Stelle zu korrigie-
ren und Klarheit zu schaffen, worüber wir reden. 
Wir reden über die Beschlussempfehlung in der 
Drs. 6/1568, über die in der Tat keine Einigkeit 
hergestellt werden konnte.  

 

Der Antrag, Herr Dr. Brachmann, auf den Sie sich 
bezogen und der dem Innenausschuss zur Bera-
tung überwiesen worden war, war ein anderer An-
trag. Das war der Antrag zur Abschaffung des 
Flughafenasylverfahrens, über den Sie, meine Da-
men und Herren von der Koalition, in einem parla-
mentarischen Glanzakt - wenn ich mir die Bemer-
kung erlauben darf - die Debatte in der September-
Sitzung im Landtag vorgezogen hatten, um ihn 
dann - in dem Wissen darum, dass die Abstim-
mung darüber am nächsten Tag im Bundesrat 
stattfinden würde - in den Ausschuss zu überwei-
sen. 

 

Meine Damen und Herren! In Bezug auf die jetzt 
vorliegende Beschlussempfehlung zur aktuellen 
Situation syrischer Staatsangehöriger kann man es 
an dieser Stelle wirklich kurz machen. Meine Rede 
zur Einbringung unseres Antrags zur Aufnahme 
von Flüchtlingen und Asylsuchenden aus Syrien 
endete mit einem Zitat von Pro Asyl, das ich noch 
einmal vortragen will: 

 

„Dass syrische Flüchtlinge vor verschlosse-
nen Grenzen stehen, während sich die Staa-
tengemeinschaft über die syrische Tragödie 
empört, ist nicht hinnehmbar.“ 

 

Auch der Minister hat ja die dramatische Lage 
eben noch einmal beschrieben. Diese Einschät-
zung gilt meines Erachtens unverändert fort. 

 

Der Ausschuss für Inneres und Sport hat nun eine 
Beschlussempfehlung erarbeitet und vorgelegt, die 
weder im Ausschuss unsere Zustimmung fand, 
noch sie hier finden wird. 

 

Meine Damen und Herren! Um es deutlich zu sa-
gen: Ob wir diesen Beschluss fassen oder nicht, 
ändert weder etwas für die sich im Moment in Sy-
rien auf der Flucht befindenden Syrerinnen und 
Syrer noch etwas für diejenigen, die den Sprung 
nach Europa geschafft haben. Ich habe den Ein-
druck, dass genau das auch beabsichtigt ist. 

 

Wenn Sie einer Lösung wie der von unserer Frak-
tion oder auch von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN beantragten nicht zustimmen wollen und 
einen solchen Beschluss nicht fassen wollen, dann 

sagen Sie das doch, anstatt zu behaupten, die 
jetzt vorliegende Beschlussempfehlung sei eine 
Annahme in geänderter Fassung. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN und bei den 
GRÜNEN) 

 

Formal mag es das sein; inhaltlich ist es das ganz 
und gar nicht. An dieser Stelle würde ich mir mehr 
Ehrlichkeit wünschen. 

 

In der Diskussion im Innenausschuss wurde der 
Ansatz der Bundesregierung vorgetragen, die Leu-
te sollten in Syrien oder zumindest in der Region 
bleiben, die Bundesrepublik würde nach Möglich-
keit vor Ort helfen und alle Formen von Aufnahme-
programmen in EU-Ländern wären kontraproduk-
tiv.  

 

Dieser Ansatz wird offenbar von beiden Koalitions-
fraktionen unserer Landesregierung geteilt, was 
mich irritiert, wenn auch nicht wirklich überrascht. 
In den Augen meiner Fraktion ist dieser Ansatz 
schlichtweg zynisch. 

 

(Beifall bei der LINKEN)  

 

Ich frage Sie, wie sich die Lage der Syrerinnen und 
Syrer noch entwickeln soll, bis ein Aufnahmepro-
gramm angemessen wäre. 

 

Noch eine Bemerkung zur Situation der bereits in 
Sachsen-Anhalt lebenden Syrerinnen und Syrer. 
Falls Sie irritiert sind: Richtig, das spielt in der Be-
schlussempfehlung kaum eine Rolle, obwohl dies 
Gegenstand beider Ursprungsanträge und vor al-
lem auch der Debatte war.  

 

Ich will an dieser Stelle deutlich sagen, dass in den 
Augen meiner Fraktion nicht nachvollziehbar ist, 
warum sich die Landesregierung weiterhin da-
gegen wehrt, anzuerkennen, dass insbesondere 
syrische Studierende in Sachsen-Anhalt mittlerwei-
le ein massives Problem haben, ihren Lebens-
unterhalt, geschweige denn eine Aufenthaltspers-
pektive zu sichern.  

 

(Beifall bei der LINKEN - Zustimmung bei 
den GRÜNEN) 

 

Ihre Konten sind nach wie vor gesperrt. Es ist rich-
tig, dass der DAAD einen Hilfsfonds aufgelegt hat. 
Es ist auch richtig, dass die Studentenwerke und 
die Universitäten versuchen zu helfen. Aber wir al-
le wissen auch, dass diese Gelder maximal bis Ja-
nuar 2013 reichen. Im Januar werden wir dasselbe 
Phänomen erleben wie bei der vergangenen Sit-
zung. Die Landesregierung wird dies dann wie 
auch heute in der zur Abstimmung stehenden Be-
schlussempfehlung ausblenden. Auch deswegen 
kann die Beschlussempfehlung nicht unsere Zu-
stimmung finden. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der LINKEN)  
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Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke sehr, Frau Quade.  
 

(Herr Dr. Köck, DIE LINKE, meldet sich zu 
Wort) 

 

- Die Redezeit war eigentlich ausgeschöpft. Aus 
der eigenen Fraktion sind keine Fragen zulässig. 

 

(Herr Dr. Köck, DIE LINKE: Ich hätte eine 
ganz kurze Frage!) 

 

Herr Dr. Köck, das ist laut Geschäftsordnung nicht 
zulässig. 

 

Herr Krause, bevor ich Ihnen das Wort erteile, 
möchte ich Damen und Herren der Städtischen 
Volkshochschule Magdeburg begrüßen. Seien Sie 
herzlich willkommen! 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Bitte sehr, Herr Krause. 

 
 

Herr Krause (Zerbst) (CDU): 
 

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Uns alle treibt die Sorge über die Entwick-
lung im Nahen Osten, insbesondere in Syrien um. 
Unsere Aufmerksamkeit gilt der Sicherheitslage 
der gesamten Region. Unsere Gedanken sind bei 
den unschuldigen Menschen, die in diesen Konflikt 
gerissen werden. 
 

Es ist offensichtlich: Die allgemeine Menschen-
rechtslage in Syrien ist aufgrund von Mord, Verfol-
gung und Folter kritisch. Die Bundesregierung hat 
bereits mehrfach Menschenrechtsverletzungen, 
insbesondere die anhaltende Gewalt syrischer Si-
cherheitskräfte gegen Demonstranten, scharf kriti-
siert und sich für eine Verschärfung der Sanktio-
nen eingesetzt. 

 

Insgesamt sind bereits mehr als 150 000 Men-
schen aus Syrien geflohen. Besorgniserregend ist 
auch die Lage der Christen in Syrien, die Opfer 
von religiöser Verfolgung sind. 

 

(Zustimmung von Herrn Scheurell, CDU) 

 

Angesichts dieser humanitären Katastrophe muss 
die europäische Gemeinschaft natürlich auch be-
reit sein, verfolgte, verletzte und bedrohte Men-
schen aus diesem Land aufzunehmen. Dabei kön-
nen wir - das wissen Sie auch - keine Alleingänge 
vornehmen. Vielmehr bedarf es hierfür eines ge-
meinsamen Agierens auf der Bundesebene und 
auf der Ebene der EU-Mitgliedstaaten. 

 

Sachsen-Anhalt hat immer seinen Beitrag zur Auf-
nahme schutzbedürftiger Personen geleistet und 
wird auch weiterhin seiner humanitären Verantwor-
tung gerecht. Der Minister hat dies erwähnt.  

 

Darüber hinaus fordert die Fraktion BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN aufgrund der Menschenrechtssitua-
tion in Syrien die sofortige Aussetzung des Rück-

nahmeabkommens bzw. den sofortigen Abschie-
bestopp nach Syrien. 

 

Es stört mich sehr, dass ein Aspekt bei dieser Dis-
kussion immer zu kurz kommt, und zwar folgender: 
In Deutschland werden bei einer möglichen Ab-
schiebung stets humanitäre und menschenrecht-
liche Aspekte, und zwar ganz unabhängig von ei-
nem Rücknahmeabkommen, in jedem Einzelfall 
sehr sorgfältig geprüft. Es ist doch klar, dass die 
aktuelle Menschenrechtslage in Syrien auch Kon-
sequenzen im Umgang mit den Betroffenen hat.  

 

So hat das Ministerium für Inneres und Sport unse-
res Bundeslandes im April 2012 auf der Grundlage 
eines Umlaufbeschlusses der Innenministerkonfe-
renz einen förmlichen Abschiebestopp angeordnet. 
Bereits zuvor sind durch die Anordnung des Minis-
teriums für Inneres und Sport seit Mai 2011 Ab-
schiebungen nach Syrien nicht mehr erfolgt. 

 

Der Minister hat es klar und deutlich gesagt: Kei-
ner der in Sachsen-Anhalt lebenden syrischen 
Staatsangehörigen muss sich Sorgen machen, 
nach Syrien abgeschoben zu werden. Ein klares 
Abschiebeverbot bestand bereits vor Ihrer Antrag-
stellung. Die meisten in Sachsen-Anhalt lebenden 
syrischen Staatsangehörigen sind im Besitz eines 
Aufenthaltstitels. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Sehr ge-
ehrte Frau Präsidentin! Um es ganz unmissver-
ständlich und deutlich zu sagen: Abschiebung und 
Rücknahmeabkommen sind zwei paar Schuhe. 
Zum Rücknahmeabkommen mit Syrien möchte ich 
Folgendes sagen: Durch das am 3. Januar 2009 in 
Kraft getretene Abkommen zwischen der Regie-
rung der Bundesrepublik und der Regierung der 
Arabischen Republik Syrien wurde die Kooperation 
mit den syrischen Behörden gestärkt. Zuvor gab es 
mit Syrien immer Probleme in Fällen der Rückfüh-
rung.  

 

Einen Aspekt verschweigen Sie außerdem, näm-
lich dass es auch Teil des Rücknahmeabkommens 
ist, dass Syrien an sich verpflichtet ist, sich an die 
international üblichen Menschenrechtsstandards 
zu halten. Wenn wir Syrien nunmehr aus diesem 
Vertrag entlassen, entlassen wir das Land auch 
aus dieser völkerrechtlichen Verpflichtung. Das 
sollte Ihnen klar sein. Dann erreichen wir genau 
das Gegenteil von dem, was wir eigentlich wollen.  

 

Auch das gehört zur Wahrheit: Würden wir auf das 
Rücknahmeabkommen verzichten, werden viele 
türkische Kurden nach Deutschland kommen und 
wahrheitswidrig behaupten, sie seien syrische 
Staatsangehörige oder staatenlose Syrer. Wir wol-
len und werden Schleusern keine Einladung nach 
Deutschland geben.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich sage 
es noch einmal deutlich: Das Abkommen bedeutet 
für die zuständigen Bundesländer keine Verpflich-
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tung zur Durchführung der Abschiebung und stellt 
auch keinen Hinderungsgrund dar, eine Abschie-
bung in Gefährdungssituationen auszusetzen. Die 
Aussetzung einer Abschiebung aus humanitären 
und menschenrechtlichen Gründen wird durch das 
Abkommen nicht berührt.  

 

In diesem Sinne bitte ich Sie um Ihre Zustimmung 
zu der Beschlussempfehlung des Innenausschus-
ses und bedanke für mich Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Es gibt keine Nachfragen. Herr Krause hat nur be-
tont, dass er die Redezeit knapp eingehalten hat. 
- Herr Herbst, Sie haben das Wort für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

 
 

Herr Herbst (GRÜNE): 
 

Frau Präsidentin, ich habe keine Nachfrage; denn 
ich bin dran.  

 

Zur Situation in Syrien möchte ich nicht mehr viele 
Worte verlieren, weil dazu sehr viel Wichtiges und 
Richtiges gesagt wurde. Wir wissen alle, wie dra-
matisch sich die Situation darstellt. Wir wissen 
auch alle, dass die Forderungen, die wir mit unse-
rem Antrag gestellt haben, die aktuelle Situation 
der syrischen Staatsangehörigen in Sachsen-An-
halt zu verbessern, heute noch wichtiger und rich-
tiger wären, als zu dem Zeitpunkt, zu dem wir sie 
gestellt haben. 

 

Die Beschlussempfehlung des Innenausschusses 
ist nicht wirklich falsch. Dahinter kann man sich 
stellen. Darin steht nichts, wogegen man stimmen 
könnte oder sollte. Aber ich muss ehrlich sagen, 
dass wir uns dazu nicht mehr als der Stimme ent-
halten können. Unsere Forderungen wurden ab-
solut weichgespült. In der Beschlussempfehlung 
heißt es: 

 

„Das Land Sachsen-Anhalt wird auch zu-
künftig seinen nationalen Beitrag zu den in-
ternationalen Verpflichtungen der Bundes-
republik im Hinblick auf die Aufnahme von 
schutzbedürftigen Personen aus Krisen-
gebieten leisten.“ 

 

Ich weiß nicht einmal, ob es sachlich überhaupt 
richtig ist, dass wir als Land einen nationalen Bei-
trag leisten können. Wir können höchstens einen 
Landesbeitrag für eine nationale Angelegenheit 
leisten.  

 

(Zustimmung von Herrn Striegel, GRÜNE) 

 

Aber so etwas passiert, wenn man sich in so blu-
migen Formulierungen ergeht, dann macht man 
manchmal auch etwas falsch. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

Den Abschiebestopp Sachsen-Anhalts begrüßen 
wir natürlich nach wie vor. Ich habe eben konkreti-
siert, dass wir auch wissen, wann damit begonnen 
wurde.  

 

Aber darüber hinaus erhalten wir unsere Forde-
rung nach einer Rücknahme des Rückführungs-
abkommens aufrecht. Wir glauben nicht, dass man 
jegliches interstaatliche Abkommen mit einem dik-
tatorischen Assad-Regime aufrechterhalten sollte, 
wenn man ihm doch seine Legitimität abspricht. 
Wer würde denn verneinen, dass diesem Regime 
die Legitimität zur Führung des Landes abzuspre-
chen ist? 

 

Lieber Herr Krause, für mich ist heute auch die 
Kooperation mit den Behörden, die sich mit dem 
Rückführungsabkommen angeblich verbessert ha-
be, kein Grund mehr. Denn ich möchte keine Ver-
besserung der Kooperation mit diesen Behörden, 
die ihr eigenes Volk zugrunde gehen lassen. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN)  

 

Deswegen, so glaube ich, meine Damen und Her-
ren, dass wir auf den wenigen Gebieten, auf denen 
wir ein bisschen internationalen Einfluss haben, 
auf denen wir ein solches Abkommen gestalten 
können, sehr gut ein Signal setzen könnten, indem 
wir das Abkommen zurücknehmen, indem wir es 
aufkündigen und damit eine klare Botschaft sen-
den. Für uns würde sich damit nichts verändern. 

 

Für die syrischen Menschen, die bei uns in 
Deutschland sind, wäre es auch nur ein wichtiges 
Signal, aber es würden weder mehr Menschen 
werden noch würde sich etwas verändern. Wenn 
sich die Lage in Syrien einmal wieder so verbes-
sert haben sollte, dass wir sagen, mit einer neuen 
Regierung können wir wieder kooperieren, dann 
können wir meinetwegen auch wieder an einem 
neuen Abkommen arbeiten, sofern es denn die 
humanitäre Lage zulässt. 

 

Der Aspekt der Problematik der syrischen Studie-
renden, der in der Debatte ebenfalls eine Rolle ge-
spielt hat, ist in der Beschlussempfehlung nicht 
enthalten. Diesen Aspekt hätte man im Sinne ei-
nes Arbeitsberichts der Landesregierung, der wir 
während der Debatte etwas mit auf den Weg ge-
geben haben, in die Beschlussempfehlung auf-
nehmen können. Ich befürchte aber, dass die Ab-
wesenheit der Wissenschaftsministerin ein Zei-
chen dafür ist, dass die Regierung keine allzu star-
ke koordinierende Funktion bei diesem Thema 
übernommen hat.  

 

Es gibt nun Mittel des DAAD für die syrischen 
Studierenden in unserem Land. Viele Studierende 
der Martin-Luther-Universität und der Otto-von-
Guericke-Universität kommen in den Genuss die-
ser Mittel. Wir sind froh, dass diese Maßnahme ge-
troffen wurde. Aber es ist nicht aller Tage Abend 
und es ist nicht die Idealmaßnahme. Denn erstens 
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sind die Mittel bis Februar 2013 beschränkt. Was 
passiert dann? Gibt es eine neue Runde? - Auch 
an dieser Stelle schließt sich der nächste Auftrag 
an die Landesregierung an, an einer Perspektive 
für die syrischen Studierenden im Land zu arbei-
ten. 

 

Zweitens sind die Auswahlkriterien dafür, dass die 
Studenten in den Genuss dieser Mittel kommen 
können, außerordentlich merkwürdig. Denn es ging 
doch um humanitäre Gründe und nicht um Stu-
dienleistungen. Wie kann es denn sein, dass die 
Vergabekriterien des DAAD unter anderem hohe 
Studienerfolgsaussichten und eine zeitliche Nähe 
zum Abschluss sind? Es kann doch kein Kriterium 
sein, dass ein Student ein oder zwei Semester vor 
seinem Bachelor- oder Masterabschluss stehen 
muss, um die Mittel des DAAD zu erhalten. Wenn 
er in einer humanitären Notlage ist, dann kann er 
auch ganz frisch im ersten oder zweiten Semester 
sein und diese Mittel erhalten. An dieser Stelle gibt 
es Nachbesserungsbedarf. Ich hoffe, dass die Lan-
desregierung ihrer Verantwortung gerecht wird.  

 

Bei der Abstimmung über die Beschlussempfeh-
lung werden wir uns als Fraktion der Stimme ent-
halten. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Danke sehr, Herr Herbst. - Für die SPD-Fraktion 
spricht die Abgeordnete Frau Schindler.  

 
 

Frau Schindler (SPD):  
 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Her-
ren! Zu Beginn möchte ich eine Bemerkung zu Ih-
ren Ausführungen, Herr Herbst, machen. Der As-
pekt der Situation der syrischen Flüchtlinge wurde 
in die vorliegende Beschlussempfehlung nicht auf-
genommen, da es einen gesonderten Antrag der 
Fraktion DIE LINKE zu diesem Thema gab, der in 
den Ausschuss für Wissenschaft und Wirtschaft 
überwiesen wurde und dort behandelt und geson-
dert beraten werden soll. Darauf haben wir bereits 
in der Plenarsitzung im September hingewiesen. 
Nichtsdestotrotz wird über die Situation der syri-
schen Flüchtlinge diskutiert und beraten.  

 

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal das wie-
derholen, was auch die Vorredner dargestellt ha-
ben und was wir bereits im September besprochen 
haben. Natürlich bedrückt uns alle die Situation in 
Syrien und wir missbilligen diese. Die Situation ist 
nicht besser geworden, sondern sie hat sich ver-
schärft.  

 

Die verschärfte Situation in Syrien erhöht auch den 
Flüchtlingsdruck nach Europa und in die Nachbar-
staaten. Besonders betroffen sind natürlich die An-
liegerstaaten und auch ein europäisches Land, die 
Türkei. Soweit ich das recherchieren konnte, ist die 

Aussage der Vereinten Nationen, dass sich derzeit 
bis zu 280 000 Flüchtlinge allein in der Türkei auf-
halten.  

 

Es ist aber an dieser Stelle, Frau Quade, auch zy-
nisch, die Menschen aufzufordern, ihr Land zu ver-
lassen. Ich denke, dass wir - gerade in der Histo-
rie, wenn auch nicht vergleichbar - immer davon 
ausgehen, dass wir die Situation im Land ver-
ändern wollen, dass die Kriegssituation im Land 
abgeschafft werden soll, dass gegen diese gear-
beitet werden soll. Aber wir sollten nicht ver-
suchen, die Situation im Land dahin gehend zu 
ändern, dass wir die Menschen auffordern, das 
Land zu verlassen. Das wäre letztlich die Progno-
se mit dem Aufnahmeprogramm.  

 

(Zustimmung von Herrn Krause, Zerbst, 
CDU) 

 

Dass die Bundesrepublik sich dieser Aufgabe 
stellt, ist von den Vorrednern gesagt worden - vom 
Minister und auch von meinem Vorredner von der 
CDU. Die humanitäre Hilfe ist noch einmal auf-
gestockt worden - auf 67,3 Millionen €, die speziell 
für die Flüchtlingshilfe mit ausgegeben werden sol-
len.  

 

Es bleibt dabei - wie wir es schon im September 
gesagt haben -, dass die Aufnahme von Flüchtlin-
gen in einem EU-weit abgestimmten Aufnahme-
programm erfolgen muss. Es ist auch so, dass 
derzeit in der EU darüber nachgedacht wird, einen 
sogenannten Notfallplan zu erarbeiten. Mit diesem 
wird sich natürlich auch Deutschland seiner Auf-
gabe stellen. Es nützt nichts, wenn Deutschland 
einen Alleingang in Europa macht, und es nützt 
auch nichts, wenn Sachsen-Anhalt einen Allein-
gang macht. Wir stehen zu der Verpflichtung, die 
Aufnahme von Flüchtlingen zu realisieren. 

 

Mit der Berichterstattung, die in dem Antrag vorge-
sehen ist, werden wir dieses Thema auch weiter-
hin betrachten und verfolgen. Diese Berichterstat-
tung soll dann regelmäßig im Ausschuss erfolgen. 
Deshalb bitte ich um Zustimmung zu unserer Be-
schlussempfehlung. 

 

(Zustimmung bei der SPD und bei der CDU) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Es gibt eine Nachfrage, Frau Schindler, von Frau 
Quade. - Bitte sehr.  

 
 

Frau Quade (DIE LINKE): 
 

Zugegebenermaßen eher eine Reaktion. Frau 
Schindler, ich habe an keiner Stelle gesagt, dass 
es uns darum gehen soll, Menschen aufzufordern, 
Syrien zu verlassen. Sie haben selbst die Zahlen 
in der Türkei genannt. Die Menschen sind zu Tau-
senden, zu Hunderttausenden auf der Flucht, sie 
haben ihr Land bereits verlassen.  
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Frau Schindler (SPD):  
 

Ja.  
 
 

Frau Quade (DIE LINKE): 
 

Es geht darum, wie Europa mit diesen Menschen 
umgeht und wie die Bundesrepublik mit diesen 
Menschen umgeht. Sie haben Europa bereits er-
reicht.  
 
 

Frau Schindler (SPD):  
 

Ja.  
 
 

Frau Quade (DIE LINKE): 
 

Sie hängen in Lagern in Griechenland fest, und 
dieser Ausdruck ist wirklich angemessen. Es geht 
aus unserer Sicht nicht, diese Verantwortung Eu-
ropas einzig und allein auf die Grenzregionen, von 
denen bekannt ist, dass sie katastrophale Lebens-
bedingungen bieten - mittlerweile ist es auch ge-
richtlich festgestellt -, abzuwälzen. Darum ging es 
uns, und ich bitte Sie einfach, das zur Kenntnis zu 
nehmen.  
 

(Zustimmung bei der LINKEN und von Herrn 
Striegel, GRÜNE)  

 
 

Frau Schindler (SPD):  
 

Sie hatten es vorhin in Ihrem Redebeitrag anders 
dargestellt: dass es zynisch ist, die Menschen dort 
zu lassen, wo sie sind, nämlich in ihrem Land, und 
ihnen keine Perspektive zu geben.  

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Damit ist die Debatte beendet und wir stimmen 
über die Drs. 6/1568, Beschlussempfehlung des 
Ausschusses für Inneres und Sport, ab. Wer stimmt 
dem zu? - Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer 
ist dagegen? - Das sind Teile der Fraktion DIE 
LINKE. Wer enthält sich der Stimme? - Das sind 
die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der 
andere Teil der Fraktion DIE LINKE. Die Be-
schlussempfehlung ist angenommen worden. 
 
 

Damit ist der Tagesordnungspunkt 6 beendet. Ich 
rufe den Tagesordnungspunkt 7 auf: 
 
 
 

Beratung 
 

Für eine menschenwürdige dezentrale Unter-
bringung von Asylsuchenden in Sachsen-An-
halt 
 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 6/1581 
 

Alternativantrag Fraktionen CDU und SPD - Drs. 
6/1607 
 
 
 

Einbringerin ist die Abgeordnete Frau Quade. Bitte 
sehr.  

Frau Quade (DIE LINKE): 
 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Wir 
haben in den letzten Stunden die Situation von 
Asylsuchenden und Flüchtlingen in Sachsen-An-
halt von unterschiedlichen Seiten beleuchtet. Des-
wegen will ich mich tatsächlich auf die eigentliche 
Antragseinbringung konzentrieren.  
 

Das Landesaufnahmegesetz legt fest: 
 

„Nach Möglichkeit soll der Unterbringung in 
kleineren Gemeinschaftsunterkünften der 
Vorzug gegeben werden. Personen nach 
Absatz 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 4“ 

 

- ich sage gleich noch, welche Personen das sind - 
 

„sollen vorrangig in Wohnungen unterge-
bracht werden.“ 

 

Personen nach Absatz 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 4 sind 
Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, Asyl-
berechtigte und Ausländerinnen und Ausländer mit 
Niederlassungserlaubnissen oder sogenannten be-
auflagten Aufenthaltsgestattungen.  
 

Die Festlegung trifft das Landesaufnahmegesetz in 
Umsetzung des Asylverfahrensgesetzes des Bun-
des, das seit seiner Verabschiedung im Rahmen 
des sogenannten Asylkompromisses zwar einige 
Änderungen, nicht aber eine grundlegende Er-
neuerung und Anpassung an die im Vergleich zum 
Beginn der 90er-Jahre deutlich geringeren Zahlen 
von Asylsuchenden erfahren hat. Die Aussage der 
geringeren Zahlen gilt auch mit dem Blick auf die 
jetzige leichte Steigerung.  
 

Die Asylgesetze der Bundesrepublik entstammen 
vielmehr weiterhin und fortgesetzt der Logik der 
Notwendigkeit der Abschreckung und der Inten-
tion, möglichst hohe Hürden für Asylsuchende auf-
zurichten. Das Grundrecht auf Asyl ist im Grund-
gesetz der Bundesrepublik verankert. Es ist eine 
historische Verpflichtung, der von den Vätern und 
Müttern - zugegebenermaßen waren es in der 
Mehrzahl Väter - des Grundgesetzes bewusst als 
Zeichen der Verantwortungsübernahme für die 
Verbrechen des Nationalsozialismus verfassungs-
rechtlicher Rang eingeräumt worden ist.  
 

Durch den sogenannten Asylkompromiss Anfang 
der 90er-Jahre wurde dieses Grundrecht jedoch 
massiv eingeschränkt. Seine Inanspruchnahme 
sollte im Zuge der in dieser Zeit angesichts der 
Weltlage rasant gestiegenen Flüchtlingszahlen er-
schwert werden, die Lebensbedingungen in der 
Bundesrepublik als nicht attraktiv, die Aussichten 
auf dauerhaftes Bleiberecht für möglichst wenige 
erfolgreich erscheinen. Die Politik begab sich 
mehrheitlich in ein Wechselspiel der gegenseitigen 
Verstärkung von gesellschaftlichen Ressentiments, 
offen artikuliertem Rassismus und Abstiegs- und 
Existenzängsten und schränkte jenes Grundrecht 
auf Asyl unter anderem auch mit dem Asylverfah-
rensgesetz ein.  
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Das Asylverfahrensgesetz wäre daher aus der 
Sicht meiner Fraktion an vielen Stellen zu über-
arbeiten und neu zu fassen. In dem heute vorlie-
genden Antrag konzentrieren wir uns auf den § 53, 
der die Unterbringung der Asylsuchenden regelt. 
Es bestimmt in Satz 1 - ich zitiere -: 
 

„Ausländer, die einen Asylantrag gestellt ha-
ben und nicht mehr oder nicht verpflichtet 
sind, in einer Aufnahmeeinrichtung zu woh-
nen, sollen in der Regel in Gemeinschafts-
unterkünften untergebracht werden. Hierbei 
sind sowohl das öffentliche Interesse als 
auch Belange des Ausländers zu berück-
sichtigen.“ 

 

Insbesondere die damit in Bundes- und Landes-
gesetzgebung vorgesehene vorzugsweise Unter-
bringung von Asylbewerberinnen und Asylbewer-
bern in Gemeinschaftsunterkünften ist aus meiner 
Sicht und aus der Sicht meiner Fraktion nicht ge-
eignet, eine menschenwürdige Unterbringung zu 
garantieren.  
 

Vergegenwärtigen wir uns noch einmal, was Leben 
in einer Gemeinschaftsunterkunft bedeutet. Ein 
dauerhafter Aufenthalt für viele Asylsuchende ist 
Realität, und ich bin davon überzeugt, dass jede 
und jeder von uns bereits nach wenigen Wochen 
ernsthafte psychosoziale Probleme hätte mit ei-
nem Leben gemeinsam mit anderen, zufällig be-
stimmten Menschen auf engstem Raum, zu Dritt 
oder zu Viert in einem Zimmer, de facto nicht vor-
handener Privatsphäre, Gemeinschaftstoiletten 
und -duschen, die oft nicht über adäquate Abtren-
nungen und Abgrenzungen verfügen und auf dem 
Stand der 70er-Jahre sind, mit, wenn überhaupt, 
limitiertem Zugang zum Internet und damit Zugang 
zu gerade für diese Menschen so notwendigen In-
formations- und Kommunikationsmöglichkeiten, mit 
Gemeinschaftsküchen, die eher den Charakter von 
Abstellräumen haben, abgelegen von Orts- und 
Stadtzentren, manchmal einfach mitten im Wald.  

 

Asylsuchende - das zeigt auch die Auswertung der 
Großen Anfrage vorhin - sind auch in Sachsen-An-
halt gezwungen, über Jahre hinweg unter solchen 
Bedingungen zu leben. Natürlich gibt es bessere, 
natürlich gibt es schlechtere Gemeinschaftsunter-
künfte, das ist nicht die Frage. Die Probleme, um 
die es uns geht, sind das Prinzip des Lebens unter 
Zwang zur Unselbständigkeit, das Prinzip der Iso-
lation und das Prinzip des Lebens in der Warte-
schleife aufgrund eines verliehenen oder eben 
nicht zuerkannten Status und ohne Perspektive auf 
ein selbstbestimmtes Leben.  

 

Meine Damen und Herren! Unabhängig davon, 
welchen aufenthaltsrechtlichen Status ein Mensch 
hat, er bleibt immer ein Mensch, und er hat eine 
Würde, die zu schützen unser aller Auftrag ist.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN und bei den 
GRÜNEN) 

Ein Leben unter den Bedingungen der Gemein-
schaftsunterkünfte als dauerhafte Unterbringungs-
form ist in den Augen meiner Fraktion nicht men-
schenwürdig und für niemanden zumutbar und, 
wenn überhaupt, nur für eine kurze Phase der Ori-
entierung und als Übergangslösung denkbar.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Dem Grunde nach müsste jedoch die Zentrale An-
laufstelle für Asylbewerber - so heißt sie - diese 
Aufgabe erfüllen, wenn sie ihrem Namen gerecht 
werden sollte. Um nicht missverstanden zu wer-
den: Dies ist kein Plädoyer für einen längeren Auf-
enthalt in der ZASt; denn selbstverständlich würde 
eine andere Unterbringung von Asylsuchenden 
und Flüchtlingen in Sachsen-Anhalt auch eine an-
dere und eine angepasste soziale Betreuung er-
fordern, die im Rahmen einer Unterbringungs-
konzeption von allen Akteuren organisiert werden 
könnte. Hierbei sind Ministerien und Verwaltungen 
in der Pflicht, Kommunen, Trägerorganisationen, 
Flüchtlings- und Migrantenorganisationen und 
auch die Kommunalen Wohnungsbaugesellschaf-
ten.  

 

Deswegen beantragen wir mit unserem Antrag 
nicht nur die Änderung des Landesaufnahme-
gesetzes, sondern auch die Schaffung aller not-
wendigen Voraussetzungen für ein Konzept der 
dezentralen Unterbringung. Die Frage der psycho-
sozialen Betreuung und Begleitung ist darin 
selbstverständlich inbegriffen.  

 

Das hat natürlich immer etwas mit Geld zu tun. Die 
Frage hat vorhin eine Rolle gespielt. Ich will an 
dieser Stelle noch einmal ausdrücklich davor war-
nen zu glauben, eine dezentrale Unterbringung 
wäre teurer.  

 

Wenn wir uns die Angaben im Bundesvergleich 
noch einmal anschauen, dann fällt interessanter-
weise das Land Bayern auf, welches zu den abso-
luten Hardlinern in Sachen Flüchtlingspolitik ge-
hört, Asylsuchende fast ausschließlich in Sammel-
unterkünften unterbringt - in sehr großen im Übri-
gen -, nach wie vor das Prinzip „Sachleistungen 
statt Geldleistungen“ walten lässt und sogar Es-
sensgutscheine ausgibt. Dieses Land Bayern gibt 
pro Leistungsberechtigen nach Asylbewerberleis-
tungsgesetz 40 % mehr aus als der Bundes-
durchschnitt. Das ist in der Tat eine sehr teure Ab-
schreckung.  

 

Ein ähnliches Bild ergibt sich übrigens im Land 
Berlin. Aus der Antwort auf eine Kleine Anfrage der 
Linksfraktion in Berlin geht hervor, dass die Unter-
bringung in Wohnungen - in Berlin, wohlgemerkt - 
um fast 50 % billiger ist als die Unterbringung in 
Gemeinschaftsunterkünften.  

 

Dezentrale Unterbringung ist eben nicht automa-
tisch die teurere Variante, und insofern ist durch-
aus damit zu rechnen, dass durch reduzierten 
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Verwaltungs- und Bürokratieaufwand Mittel frei 
werden, die eine verbesserte Betreuung ermög-
lichen würden und die dort auch sehr viel besser 
eingesetzt wären. Eine mindestens aufgaben-
bezogene Finanzausstattung der Kommunen ist 
natürlich auch in diesem Fall die Voraussetzung 
für eine adäquate Erfüllung der diesen übertrage-
nen Aufgaben. 

 

Meine Damen und Herren! Aus der Sicht meiner 
Fraktion gibt die im Asylverfahrensgesetz getroffe-
ne Regelung den Ländern die Möglichkeit, ein 
Konzept der dezentralen Unterbringung zu erarbei-
ten und umzusetzen. Es handelt sich - das ist die 
Aussage der Landesregierung selbst - um eine 
Sollbestimmung, die es den Ländern überträgt, 
das öffentliche Interesse und das Interesse des 
Ausländers, wie es im Gesetz heißt, abzuwägen 
und beide Belange zu berücksichtigen.  

 

Meine Fraktion ist davon überzeugt, dass auch ei-
ne teurere dezentrale Unterbringung in Wohnun-
gen die richtige Entscheidung im Interesse von 
Menschenwürde und Grundrechten wäre. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Weil sich die demokratische Verfasstheit einer Ge-
sellschaft immer auch am Umgang mit den 
Schwächsten zeigt - dies sind qua Gesetz Men-
schen, die als Flüchtlinge, Geduldete oder Asyl-
suchende hier leben -, wäre es im Interesse der 
Demokratie, auch im ureigensten öffentlichen Inte-
resse, mit einer dezentralen Unterbringung einen 
Schritt in Richtung Normalität und Unterschiedlich-
keit zu gehen und damit ein politisch - das werden 
wir in der Aktuellen Debatte morgen sehen - mehr 
als notwendiges Zeichen gegen Stigmatisierung, 
Ausländerfeindlichkeit und Rassismus zu setzen. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN und bei den 
GRÜNEN) 

 

Natürlich ist dies nicht nur in Sachsen-Anhalt not-
wendig, sondern bundesweit. Deswegen beantra-
gen wir neben der Änderung des Landesaufnah-
megesetzes auch, eine entsprechende Initiative 
des Landes im Bundesrat zur Änderung des Asyl-
verfahrensgesetzes, zu der lange überfälligen An-
passung an die im Vergleich zur Entstehungszeit 
des Gesetzes deutlich geringeren Asylbewerber-
zahlen und insbesondere zur Änderung des § 53 
auf den Weg zu bringen. Mit dem Blick auf die 
Bundesratsinitiative zur Abschaffung des Asyl-
bewerberleistungsgesetzes scheint dies ja dort 
durchaus diskutierbar.  

 

Meine Damen und Herren! Ich verstehe durchaus 
den Impuls, wenn manche Menschen sagen, an-
gesichts der geringen Zahl von Migrantinnen und 
Migranten sowie von Asylsuchenden in Sachsen-
Anhalt könne die Frage der Unterbringung doch 
kein so wichtiges Thema sein. Diesen Impuls ver-
stehe ich.  

Abgesehen davon, dass es um Menschenwürde 
geht, die für jeden Einzelnen gilt, sagen wir: Im 
Gegenteil - eben weil es so wenige sind, ist es ei-
ne Frage des politischen Willens, hierfür eine gute 
Lösung zu finden.  

 

Der politische Wille ist auch Ausdruck und Impetus 
der Äußerungen des Innenministers und des an-
gekündigten Erlasses des Innenministers, den ich 
prinzipiell sehr begrüße. Es ist gut, dass Familien 
und Alleinerziehende mit Kindern aus den Gemein-
schafsunterkünften herausgeholt werden sollen. 
Es ist gut, dass Standards definiert werden sollen. 
Es ist gut und es ist lange überfällig.  

 

Unter Berücksichtigung dessen, was ich vorhin zur 
Großen Anfrage der GRÜNEN sagte, habe ich 
aber erhebliche Zweifel daran, dass das mit Blick 
auf die zahlreichen Kann-Bestimmungen des Ent-
wurfs tatsächlich stattfinden wird.  

 

Über diese Frage und zahlreiche andere Fragen 
würden wir mit Ihnen gern im Innenausschuss und 
im Sozialausschuss diskutieren. Ist eine Erhöhung 
des Anspruchs auf eine Wohnfläche von 5 auf 
6 m² pro Person tatsächlich der große Wurf? Sind 
200 Menschen als Maximalgröße für eine Gemein-
schaftsunterkunft angemessen? Ist ein Maximal-
aufenthalt von vier Jahren adäquat? - Darüber wür-
den wir vor allem gern mit Expertinnen und Exper-
ten diskutieren. Ich werbe deshalb um Zustimmung 
zu unserem Antrag. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der LINKEN - Zustimmung bei 
den GRÜNEN) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Es gibt eine Anfrage von Herrn Striegel, Frau Qua-
de. - Bitte.  

 
 

Herr Striegel (GRÜNE): 
 

Es ist weniger eine Anfrage an Frau Quade, son-
dern vielmehr eine Wortmeldung als Parlamentari-
scher Geschäftsführer meiner Fraktion. Bevor wir 
jetzt in die Diskussion zu dem Antrag und zu dem 
Alternativantrag der Koalitionsfraktionen einstei-
gen, möchte ich auf einen Sachverhalt aufmerk-
sam machen, der unter Punkt 1 des Alternativan-
trags der Koalitionsfraktionen in der Drs. 6/1607 
auftaucht. Darin wird dem Landtag der folgende 
Beschlussvorschlag unterbreitet: 

 

„Der Landtag begrüßt die durch die Landes-
regierung im Entwurf vorgelegten Leitlinien 
für die Aufnahme und Unterbringung von um 
Asyl bittenden Menschen.“ 

 

Das klingt zunächst unproblematisch. Allerdings 
sind dem Landtag als Organ diese Leitlinien nicht 
bekannt. Insofern stelle ich zumindest für meine 
Fraktion fest, dass es problematisch ist, etwas zu 
begrüßen, das man selbst nicht kennt.  
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Die Frage an das Innenministerium, ob denn die 
Leitlinien vor der Landtagsdebatte an uns ver-
schickt werden könnten, ist negativ beschieden 
worden. Deshalb möchte ich die Präsidentin bitten 
nachzufragen, wer von den hier im Plenum An-
wesenden die Möglichkeit hatte, diese Leitlinien zu 
lesen, sie zur Kenntnis zu nehmen, damit er im 
nächsten Schritt entscheiden kann, ob er sie be-
grüßen möchte.  
 

Sofern es Mitglieder dieses Hohen Hauses gibt, 
die das nicht tun konnten, möchte ich beantragen 
- das ist ein Änderungsantrag, den ich mündlich 
stelle -, Punkt 1 des Alternativantrags der Koali-
tionsfraktionen zu streichen, sodass sich das Ple-
num lediglich mit den Punkten 2 und 3 des Alterna-
tivantrags befassen wird. - Herzlichen Dank. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LIN-
KEN)  

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke sehr, Herr Striegel. Was man nicht kennt, 
das kann man nicht begrüßen; darin stimme ich 
mit Ihnen überein. 

 

(Herr Gallert, DIE LINKE: Oh!) 

 

Vielleicht legt uns die Landesregierung in Ihrem 
Redebeitrag jetzt ihre Position dazu dar, weshalb 
die Leitlinien noch nicht an das gesamte Haus ge-
gangen sind und es trotzdem begrüßt werden soll. 
- Herr Minister, Sie möchten das Wort ergreifen. 
Bitte. 

 
 

Herr Stahlknecht, Minister für Inneres und 
Sport: 
 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ich 
hatte eigentlich vor, auf einen Redebeitrag zu ver-
zichten, weil ich unter dem Tagesordnungspunkt 5 
schon all das gesagt habe, was ich auch unter die-
sem Tagesordnungspunkt ausführen würde. Das 
wollte ich uns ersparen.  

 

Aber nun haben Sie mich gefragt - aus diesem 
Grund bin ich jetzt doch nach vorn gegangen -, 
was mit den Leitlinien sei. Es ist so, dass es in der 
Tat erst einmal exekutives Handeln ist, das wir in 
Abstimmung mit den anderen Ministerien vorneh-
men. Dabei ist es guter Brauch, dass wir solche 
Dinge während des Abstimmungsverfahrens noch 
nicht vorlegen, sondern erst dann weitergeben, 
wenn das mit den anderen Ressorts abgestimmt 
wurde. Das ist unser gutes Recht - ohne dass das 
arrogant klingen soll.  

 

Ich vermute - wir als Juristen haben gelernt, das 
Recht auszulegen -, dass der Antrag vielleicht so 
auszulegen ist - möglicherweise handelt es sich 
nur um einen Schreibfehler -, dass Sie es begrü-
ßen, dass wir das vorlegen. 

 

(Lachen bei der LINKEN) 

Vielleicht kann man das so interpretieren; das wä-
re zumindest ein Vorschlag. 
 

(Frau Bull, DIE LINKE: Brücken bauen! - Frau 
von Angern, DIE LINKE: Wie haben Sie 
denn das jetzt ausgelegt? - Weitere Zurufe 
von der LINKEN) 

 

- Genau, Brücken bauen, Frau Kollegin. - Mehr 
wollte ich jetzt gar nicht sagen, Frau Präsidentin. 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Für die SPD-Fraktion spricht der Abgeordnete Herr 
Wanzek. 
 
 

Herr Wanzek (SPD): 
 

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Herr Striegel, es ist oft so, dass man-
ches um verschiedene Ecken herum ankommt. Ih-
re Fraktion hätte die Leitlinien beim Runden Tisch 
erhalten können; bei dieser Gelegenheit wurden 
sie mit verschickt und wir haben darüber diskutiert. 
 

(Unruhe bei den GRÜNEN) 
 

Aber weil - Sie haben Recht - nicht das ganze 
Haus diese Leitlinien bekommen hat, werden wir 
Punkt 1 des Alternativantrages streichen. Punkt 2 
wird dann zu Punkt 1 und Punkt 3 zu Punkt 2. Da-
mit ist das geheilt. 
 

(Zustimmung bei den GRÜNEN - Unruhe) 
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wie ge-
sagt, es war schon etwas irritierend, dass man 
nach der Sommerpause von einigen Verbänden 
Anfragen erhielt und unter anderem zu dem Run-
den Tisch eingeladen wurde, wo man über die 
Leitlinien diskutieren sollte, obwohl man diese Leit-
linien noch nicht bekommen hatte. Deswegen wird 
es Zeit, dass wir sie in Gänze im Innenausschuss 
behandeln und dort auch erfahren, was denn die 
Anhörung gebracht hat und inwiefern der Entwurf 
dieses Erlasses noch geändert werden sollte. 
 

Ich begrüße ausdrücklich, wie es auch in den vie-
len Stellungnahmen zu diesen Leitlinien stand, 
zum Beispiel von der Liga der Freien Wohlfahrts-
pflege, vom Runden Tisch und von der Integra-
tionshilfe Sachsen-Anhalt, dass die Leitlinien er-
arbeitet wurden und dass dieser Erlass demnächst 
kommen soll.  
 

Natürlich kann man trefflich über die Verbindlich-
keit der Leitlinien streiten. Der Minister hat uns 
aber schon zugesagt, es sollen nicht nur schöne 
Worte sein, sondern die Leitlinien sollen auch rea-
lisiert werden. Wir werden sehen. 
 

Ich denke, es besteht über die Fraktionen hinaus 
Konsens dazu, dass es gut und richtig ist, Familien 
generell dezentral unterzubringen, dass Gemein-
schaftsunterkünfte nicht weit ab vom Schuss lie-
gen sollten, sondern innerhalb von Ortschaften, 
um den Bewohnerinnen und Bewohnern eine akti-
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ve Teilnahme am gesellschaftlichen und sozialen 
Leben und einen Bezug zu ihrem sozialen Umfeld 
zu ermöglichen.  
 

Kritisch kann man sehen, dass auch noch im Leit-
bild eine Größe von bis zu 200 Personen für Ge-
meinschaftsunterkünfte vorgegeben wird. Die Zahl 
ist viel zu groß; dies sagte ich schon in meinem 
anderen Redebeitrag vorhin. Ich plädiere für ma-
ximal 50. Auch ist eine vierjährige Unterbringungs-
zeit viel zu lang.  

 

Nun dazu, warum die Koalitionsfraktionen sich 
nicht zu den Punkten 1 und 2 des Antrags der LIN-
KEN einigen konnten. Bei der Fachtagung „Pers-
pektiven der Unterbringung von Flüchtlingen“ am 
22. Oktober 2012 gab es unter anderem einen 
Workshop, der sich mit dem Thema Heimunterbrin-
gung und Wohnungsunterbringung beschäftigt hat.  

 

Die Resultate dieses Workshops waren über-
raschend, vor allem auch für mich; denn darin ist 
deutlich gemacht worden, dass viele Dienste der 
Meinung sind, dass eine Gemeinschaftsunterkunft 
als Erstorientierung für eine kurze Zeit - man hat 
sich auf maximal sechs Monate verständigt - be-
nötigt wird, um zu prüfen, welche Wohnform für 
wen am besten geeignet ist und wem welche An-
gebote in welcher Art und Weise unterbreitet wer-
den sollen. Die SPD-Fraktion und ich sind lern-
fähig; deswegen würden wir sagen: Wenn es von 
den Beteiligten dort so festgestellt wurde, sollte 
man dagegen nicht unbedingt vorgehen. 

 

Angesichts der steigenden Zahl scheint es aktuell 
nicht ratsam zu sein, Gemeinschaftsunterkünfte 
sofort zu schließen. Ich denke, dass uns in Sach-
sen-Anhalt im nächsten Schritt geholfen wäre, 
wenn wir verschiedene Unterbringungsformen 
gleichwertig nebeneinander stellen und sagen: In 
jeder Kommune muss die im Hinblick auf die ört-
lichen Gegebenheiten und auf die Interessen der 
Flüchtlinge angemessene Wohnform gefunden 
werden. Damit könnte man auch den Kommunen 
entgegenkommen, die gern selbst entscheiden wol-
len.  

 

Aber - das habe ich vorhin schon gesagt - es müs-
sen verbindliche Standards im Bereich der Aus-
stattung, der Größe, der Hygiene, aber auch des 
Fachpersonals vorhanden sein; diese müssen für 
alle verbindlich sein. 

 

(Zustimmung) 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich bitte 
um Zustimmung zu dem Alternativantrag der Koali-
tionsfraktionen. 

 

(Beifall bei der SPD) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Herr Wanzek, habe ich Sie richtig verstanden, dass 
Punkt 1 des Alternativantrages gestrichen wird?  

Herr Wanzek (SPD): 
 

Ja. 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Dann wird Punkt 2 zu Punkt 1 und Punkt 3 zu 
Punkt 2. Das haben wir nun so vernommen. - Als 
nächster Redner wird Herr Herbst für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sprechen.  
 

Ich teile an dieser Stelle schon einmal mit, dass 
sich die parlamentarischen Geschäftsführer ge-
genwärtig in einer Abstimmung darüber befinden, 
welche Punkte in der heutigen Sitzung noch be-
handelt werden. - Herr Herbst, Sie haben das 
Wort. 
 
 

Herr Herbst (GRÜNE): 
 

Frau Präsidentin! Meine lieben Kolleginnen und 
Kollegen! In der Tat ist zu diesem Thema heute 
schon sehr viel Wichtiges und Richtiges gesagt 
worden. Wir haben verschiedene Fassetten be-
leuchtet. Ich möchte mich auf einen mir wichtigen 
Punkt konzentrieren. Das ist auch der Kernpunkt 
des Antrages der Linksfraktion, nämlich das Ziel 
der dezentralen Unterbringung für alle.  
 

Herr Ministerpräsident, Sie sprechen immer wieder 
davon - das ist richtig -, dass Sachsen-Anhalt ein 
Einwanderungsland ist. Der Innenminister - den ich 
gerade nicht mehr sehe, aber vermutlich ist er 
noch hier - spricht immer wieder davon, dass wir 
in Sachsen-Anhalt eine neue Willkommenskultur 
brauchen. Diese beiden Zielvorstellungen unter-
stützen wir ausdrücklich. Aber wir bitten Sie auch: 
Ziehen Sie konsequent die richtigen Schlüsse aus 
diesen Zielformulierungen. 
 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LIN-
KEN) 

 

In den Verhältnissen, die wir heute beschrieben 
haben, und unter den Zuständen, die auch in sach-
sen-anhaltischen Gemeinschaftsunterkünften herr-
schen, wo Menschen mehr oder weniger verwahrt 
werden, in die Perspektivlosigkeit geraten, wo sie 
ihr Leben nicht selbstbestimmt und selbstorientiert 
in die Hand nehmen können, wo sie teilweise nicht 
die deutsche Sprache erlernen können, wo sie 
keine beruflichen Qualifikationen erwerben kön-
nen, wo sie sich nicht weiterbilden können, werden 
sie sozusagen nur noch verwahrt und auf die Pers-
pektivlosigkeit vorbereitet.  
 

Diese Zustände über Jahre hinweg zu behalten ist 
ein unverantwortliches Verhalten. Meine Damen 
und Herren! Deswegen vertrete ich die Auffas-
sung, dass wir uns mit dieser Form der Gemein-
schaftsunterbringung die Desintegration organisie-
ren. Gemeinschaftsunterbringung über mehrere 
Jahre bedeutet organisierte verfestigte Desintegra-
tion, 
 

(Beifall bei den GRÜNEN) 
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und zwar - denn dabei machen die sozialen Um-
stände und die Rahmenbedingungen keinen Un-
terschied - eben nicht nur für Alleinerziehende und 
Familien und Kinder, sondern natürlich auch für 
jeden Einzelnen. Wer über mehrere Jahre in 
den Zuständen einer GU untergebracht war, der 
stumpft ab, der gewöhnt sich neue soziale Verhal-
tensweisen an, die nicht dem Regelfall entspre-
chen. Das ist doch ganz normal und auch ver-
ständlich. In solche Umstände dürfen wir Men-
schen nicht zwingen.  
 

Deswegen sage ich: organisierte Desintegration. 
Da diese Zustände jeden Einzelnen treffen, müs-
sen von der dezentralen Unterbringung alle Perso-
nen betroffen sein. Das muss vielleicht nicht vom 
ersten Tag an gewährleistet werden.  
 

Herr Wanzek, diesbezüglich sind wir ganz bei Ih-
nen. Natürlich ist eine gewisse Orientierung not-
wendig, um überhaupt erst einmal zu klären, was 
mit der- oder demjenigen geschieht. Das Ziel muss 
jedoch sein, nach ganz kurzer Zeit eine Vermitt-
lung in normalen Wohnraum vorzunehmen, damit 
die Menschen überhaupt die Chance bekommen, 
sich zu integrieren, und damit uns das letztlich 
auch - das ist nicht der Hauptgrund für mich; das 
möchte ich betonen - Investitionen spart. 
 

Ich glaube, es wird mit einem Verfahren, das auf 
Selbstverantwortung, auf Eigenverantwortung und 
auf Selbstertüchtigung ausgelegt ist, wesentlich 
günstiger als mit diesem politisch gewollten Ver-
wahrverfahren. - Vielen Dank. 
 

(Beifall bei den GRÜNEN) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke sehr, Herr Herbst. - Bevor Herr Kolze spricht, 
möchte ich das Ergebnis der Verständigung dazu 
bekanntgeben, wie wir nach diesem Tagesord-
nungspunkt weiter verfahren.  
 

Als nächster Beratungsgegenstand wird der Ta-
gesordnungspunkt 12 aufgerufen. Die Tagesord-
nungspunkte 8, 9 und 11 werden am morgigen Tag 
nach dem Tagesordnungspunkt 10 behandelt. 
Wenn wir den Tagesordnungspunkt 12 beendet 
und noch genug Zeit haben, werden wir auch die 
für morgen vorgesehenen Tagesordnungspunk-
te 15, 16 und 21 auf den heutigen Beratungstag 
vorziehen. Zu diesen Punkten ist keine Debatte 
vorgesehen. Wir werden sehen, ob wir das heute 
noch schaffen. - Dann hat Herr Kolze das Wort. 
 
 

Herr Kolze (CDU):  
 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und 
Herren! Das Thema Flüchtlingsunterbringung hat 
in den letzten Monaten die Aufmerksamkeit der Öf-
fentlichkeit erregt. Es besteht in diesem Hohen 
Haus absolut Einigkeit darin, dass eine Unterbrin-
gung von Asylsuchenden und von geduldeten ehe-
maligen Asylbewerbern, deren Antrag rechtskräftig 

abgelehnt worden ist, einen Standard haben muss, 
der die Würde des einzelnen Menschen achtet. 
Die Menschenwürde ist migrationspolitisch nicht zu 
relativieren,  
 

(Zustimmung von Herrn Striegel, GRÜNE)  
 

wie es auch das Bundesverfassungsgericht jüngst 
festgestellt hat.  
 

Wir dürfen hier im Land die Augen aber auch nicht 
davor verschließen, dass die Entscheidungen des 
Landes und der aufnehmenden Kommunen über 
die Art der Unterbringung von asylsuchenden Men-
schen an die bundesrechtlichen Vorgaben gebun-
den sind. Nach § 53 Abs. 1 Satz 1 des Asylverfah-
rensgesetzes sollen Asylbewerber in der Regel in 
Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werde. 
Diese sogenannte Soll-Anordnung schließt eine ge-
nerelle Wohnungsunterbringung von Asylbewer-
bern aus.  
 

Das Ministerium des Innern hat bereits im Jahr 
2008 die Landkreise und kreisfreien Städte gebe-
ten, Familien und Alleinstehende mit Kindern nach 
Möglichkeit in Wohnungen unterzubringen.  
 

Die Hälfte der in Sachsen-Anhalt lebenden um 
Asyl nachsuchenden Menschen ist derzeit dezen-
tral in Wohnungen untergebracht. Eine solche dif-
ferenzierende Betrachtungsweise rechtfertigt sich 
aus § 53 Abs. 1 Satz 2 des Asylverfahrensgeset-
zes, wonach die Unterbringungsentscheidung so-
wohl das öffentliche Interesse als auch die Belan-
ge des Asylsuchenden berücksichtigt.  
 

Die CDU-Fraktion findet es völlig richtig, dass Per-
sonengruppen, für die eine Unterbringung in Ge-
meinschaftsunterkünften mit einer besonderen 
Härte verbunden ist, dezentral in Wohnung unter-
gebracht werden. Das trifft insbesondere für Fami-
lien und Alleinstehende mit Kindern zu.  
 

Meine Damen und Herren! Minister Stahlknecht 
hat bereits angekündigt, neue Leitlinien für die 
Landkreise und kreisfreien Städte als Handlungs-
empfehlung zu erlassen. Hierin möchten die Koali-
tionsfraktionen Minister Stahlknecht mit ihrem Al-
ternativantrag zur dezentralen Unterbringung von 
Asylsuchenden in besonderen Härtefällen, in dem 
nunmehr der ursprüngliche Punkt 1 gestrichen 
worden ist, ausdrücklich unterstützen.  
 

Gemeinsames Ziel ist die Verbesserung der ak-
tuellen Lebenssituation der um Asyl bittenden 
Menschen. Es ist aber auch völlig richtig, vor allem 
alleinreisende Frauen und Männer in Gemein-
schaftsunterkünften unterzubringen. Sie brauchen 
Kontakt zu Landsleuten, sind aufgrund ihrer Erleb-
nisse oft traumatisiert und mit dem neuen Land 
zum Teil auch emotional überfordert, da sie oft aus 
anderen Kulturkreisen stammen.  
 

Es gibt Asylsuchende, die nach Flucht und Vertrei-
bung aus ihren Herkunftsländern oder nach Ge-
walterfahrungen unter posttraumatischen Belas-
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tungsstörungen leiden. Diese Menschen brauchen 
Beratung, die in den Gemeinschaftsunterkünften in 
einem hohen Maße durch Fachpersonal durchge-
führt wird.  

 

Ein anderes Problem sind die fehlenden Sprach-
kenntnisse. Die deutsche Sprache wird nicht ad 
hoc in den Gemeinschaftsunterkünften vermittelt. 
Es wäre jedoch verantwortungslos, diese Men-
schen mit einer dezentralen Unterbringung ins kal-
te Wasser zu werfen. Viele der Asylsuchenden 
können nicht von Anbeginn in allen Lebenslagen 
selbstverantwortlich agieren. Sie wären mit einer 
dezentralen Unterbringung gar überfordert.  

 

Wir alle wissen, dass Gemeinschaftsunterkünfte 
ein Mikrokosmos sind. Keine Frage: Das Leben in 
den Gemeinschaftsunterkünften muss zeitlich be-
grenzt sein. Ein über viele Jahre in Gemeinschafts-
unterkünften geführtes Leben mit wenig Privat-
sphäre und in räumlicher Enge erzeugt bei vielen 
Menschen oft eine Art Lethargie. Das können die-
jenigen nachvollziehen, die zumindest einen ge-
wissen Lebensabschnitt mit anderen Menschen 
auf engem Raum und ohne Beschäftigungsmög-
lichkeiten verbracht haben. - Ich sehe, meine Zeit 
nähert sich dem Ende.  

 

(Herr Miesterfeldt, SPD: Nur die Redezeit!)  

 

Ich möchte ich Sie darum bitten, unserem ge-
änderten Alternativantrag Ihre Zustimmung zu er-
teilen. - Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.  

 

(Zustimmung bei der CDU)  

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Danke sehr, Herr Kolze. - Frau Quade, möchten 
Sie erwidern? - Das ist nicht der Fall. Dann treten 
wir in das Abstimmungsverfahren ein. Eine Aus-
schussüberweisung ist nicht beantragt worden.  

 

Wir stimmen jetzt über den Ursprungsantrag ab. 
Wer dem Antrag der Fraktion DIE LINKE in der 
Drs. 6/1581 zustimmt, den bitte ich um das Kar-
tenzeichen. - Das sind die Fraktion DIE LINKE und 
die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Wer ist da-
gegen? - Das sind die Koalitionsfraktionen. Stimm-
enthaltungen? - Keine. Damit ist der Ursprungs-
antrag abgelehnt worden.  

 

Wir stimmen nunmehr über den Alternativantrag 
der Koalitionsfraktionen in der Drs. 6/1607 ab. Ich 
möchte darauf aufmerksam machen, dass die 
Koalitionsfraktionen mitgeteilt haben, dass Punkt 1 
gestrichen wird und dass Punkt 2 demzufolge zu 
Punkt 1 und Punkt 3 zu Punkt 2 wird. Über den so 
geänderten Alternativantrag stimmen wir ab.  

 

Wer dem Alternativantrag in der Drs. 6/1607 zu-
stimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Das 
sind die Koalitionsfraktionen. Wer ist dagegen? 
- Das ist die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 
Wer enthält sich der Stimme? - Das ist die Fraktion 

DIE LINKE. Damit ist das so angenommen wor-
den. Wir verlassen den Tagesordnungspunkt 7.  

 
 

Ich rufe vereinbarungsgemäß den Tagesord-
nungspunkt 12 auf:  

 
 
 

Erste Beratung 
 

Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung 
des Gesetzes über den Verfassungsschutz im 
Land Sachsen-Anhalt 

 

Gesetzentwurf Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN - Drs. 6/1569 

 
 
 

Einbringer ist der Abgeordnete Herr Striegel. Bitte 
sehr.  

 
 

Herr Striegel (GRÜNE):  
 

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Der von meiner Fraktion vorgelegte 
bündnisgrüne Gesetzentwurf zum Verfassungs-
schutzgesetz will ein vorhandenes und allseits als 
Problem anerkanntes Kontrolldefizit beim Inlands-
geheimdienst des Landes Sachsen-Anhalt verklei-
nern helfen.  

 

Unser Gesetzentwurf vollzieht nach, was beim 
Bund und in einzelnen Bundesländern bereits 
Standard ist. Er stärkt die Kontrolle des Parla-
ments, indem er auf mehr Öffentlichkeit und weni-
ger Geheimniskrämerei zielt. Er spricht der Parla-
mentarischen Kontrollkommission und ihren Mit-
gliedern mehr und effektivere Kontrollrechte zu. 
Außerdem schützt und stärkt er die Position der 
parlamentarischen Minderheit in der Kommission.  

 

Der bündnisgrüne Gesetzentwurf gibt dem Parla-
ment endlich auch Gelegenheit, in das Innerste 
des Geheimdienstes vorzudringen und zu bestim-
men, welche nachrichtendienstlichen Mittel in wel-
chem Umfang und in welcher Weise zulässig sind. 
Hierfür muss die Landesregierung der PKK künftig 
eine Dienstvorschrift zum Einsatz nachrichten-
dienstlicher Mittel vorlegen, die der Zustimmung 
der Kontrollkommission bedarf.  

 

Hiervon, meine Damen und Herren, ist unter ande-
rem der Einsatz sogenannter V-Leute, also staat-
lich bezahlter Krimineller, betroffen. Deren Erfolgs-
bilanz ist äußerst mager und rechtsstaatlich heikel. 
Ihr Einsatz spült regelmäßig größere Geldmengen 
in Strukturen von Neonazis. Der strukturelle Auf-
bau der Neonaziszene im Osten Deutschlands 
nach der Wiedervereinigung wäre - das wissen wir 
heute - ohne staatliche Mittel so nicht denkbar ge-
wesen.  

 

Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt, dass 
angeworbene Personen immer wieder Straftaten 
begehen und dass die Qualität der von ihnen über-
mittelten Informationen häufig mangelhaft ist. Im 
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Umfeld des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ 
operierten V-Personen diverser Dienste und Äm-
ter. Brauchbare Hinweise auf den Verbleib des 
Terrortrios und auf Handlungen ihrer Unterstütze-
rinnen und Unterstützer lieferten sie nicht. Taten 
sie es, wurden diese Informationen in den Ämtern 
aus noch ungeklärten Gründen nicht weitergeleitet.  

 

Das Bundeskriminalamt beklagte bereits im Jahr 
1997 in einem internen Papier heftig, dass sich 
V-Leute des Verfassungsschutzes im Bereich 
Rechtsextremismus gegenseitig zu - Zitat - „größe-
ren Aktionen anstacheln“, „unter dem Schutz des 
Verfassungsschutzes ungestraft handeln und die 
Exekutive nicht ernst nehmen“, dass sie - Zitat - 
„als Straftäter weder angeklagt noch verurteilt wer-
den“, auch weil der Verfassungsschutz Rechts-
extreme vor Durchsuchungen - Zitat - „oft vorher 
gewarnt und der Polizei Hinweise absichtlich erst 
so spät weitergeleitet hat“, dass - Zitat - „rechte 
Aktionen nicht mehr verhindert werden sowie Be-
weismittel vor Eintreffen der Exekutive vernichtet 
werden konnten“.  
 

Das NPD-Verbotsverfahren scheiterte im Jahr 
2003, weil das Bundesverfassungsgericht auf-
grund der Anzahl und der Position eingesetzter 
V-Personen nicht sicher von der - Zitat - „Staats-
freiheit der NPD“ ausgehen konnte.  
 

Wenn wie in Thüringen V-Personen bei Straftaten 
nichts weiter droht als ein freundliches „Hör mal 
zu, Kamerad, das, was du da gemacht hast, das 
war großer Mist!“, und gegebenenfalls Geldzuwen-
dungen einmalig gekürzt werden, dann ist das Pro-
blem hinreichend beschrieben. Recht muss Recht 
bleiben, auch bei V-Personen.  
 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung bei 
der LINKEN) 

 

All dies sind Armutszeugnisse für die Sicherheits-
behörden in unserem Land und es zeigt, dass dem 
Einsatz von V-Leuten mit größter Skepsis zu be-
gegnen ist und dass dieser Einsatz, falls man zu 
dem Schluss käme, er wäre alternativlos, deutlich 
besser zu reglementieren ist.  
 

Der Einsatz konkreter nachrichtendienstlicher 
Maßnahmen liegt mit dem bündnisgrünen Gesetz-
entwurf weiterhin in der Verantwortung der Lan-
desregierung. Er enthält aber erstmals eine spezi-
fische Grundlage, die über eigene ministerielle 
Verordnungen und Erlasse hinausgeht und das 
Fehlen konkreter Bestimmungen ausgleicht.  
 

Im konkreten Einzelfall, der als Ausnahmefall an-
gelegt ist, wird künftig die Kontrollkommission er-
mächtigt, eine nachrichtendienstliche Maßnahme 
des Verfassungsschutzes abbrechen zu lassen. 
Das ist eine notwendige Vorkehrung und Schran-
ke, um besonders eklatante, gerichtlich für die Be-
troffenen aber kaum bzw. gar nicht greifbare Al-
leingänge dieser Behörde nach Berichten der Kon-
trollkommission stoppen zu können.  

Auch mit den von uns geforderten Änderungen des 
Verfassungsschutzgesetzes bleibt der Inlands-
geheimdienst ein Anachronismus. Das System 
Verfassungsschutz wurzelt im Kalten Krieg und es 
baut mit seinem Extremismusmodell auf falschen 
Voraussetzungen auf und hat in 60 Jahren seiner 
Existenz mehr Unheil angerichtet, als es verhüten 
konnte.  
 

(Zustimmung bei den GRÜNEN und bei der 
LINKEN) 

 

Zeugnis davon gibt die Geschichte des Verfas-
sungsschutzes, die nach Heribert Prantl - Zitat - „in 
nicht unwesentlichen Teilen eine Skandalgeschich-
te ist“, und zwar bundesweit wie auch in Sachsen-
Anhalt.  
 

Das Sich-politisch-in-den-Dienst-nehmen-Lassen 
der Behörden durch Innenminister von Bund und 
Ländern mit dem Ergebnis, dass Politspinner und 
Fantasten, aber auch Parteien wie die LINKE in 
das Visier der Geheimdienste gelangen sowie die 
Unfähigkeit und der Unwille, Rassismus, Antisemi-
tismus und andere Formen gruppenbezogener 
Menschenfeindlichkeit als systematische Bedro-
hung von Demokratie und Menschenrechten wahr-
zunehmen, sorgten dafür, dass weder die rassisti-
schen Pogrome zu Beginn der 90er-Jahre in das 
Blick- und Handlungsfeld des Verfassungsschut-
zes gerieten, noch die Morde des „Nationalsozia-
listischen Untergrundes“ verhindert worden sind.  
 

Im Ergebnis zeigt sich: Der sogenannte Verfas-
sungsschutz taugt weder als Vorwarnsystem einer 
wehrhaften Demokratie noch als effektiver Be-
standteil einer Sicherheitsarchitektur im Verbund 
mit Polizei und Justiz.  

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN und bei der 
LINKEN) 

 

„Was die deutsche Demokratie heute ist, wurde sie 
nicht wegen, sondern trotz des Verfassungsschut-
zes“, so Professor Claus Leggewie und der Ver-
fassungs- und Strafrechtler Horst Meier. Dem ist 
mit Blick auf die Demokratisierungs- und Selbst-
ermächtigungsprozesse der Bundesrepublik in Ost 
und West wenig hinzuzufügen.  

 

Eine lebendige, eine selbstbewusste Demokratie 
braucht keine Behörde zum Verfassungsschutz. 
Sie braucht keine staatliche Institution, die den 
Raum des politisch Sagbaren in unproblematische 
Positionen der Mitte und in böse Positionen von 
Extremisten aufteilt.  

 

Demokratie und Rechtsstaatlichkeit leben gefähr-
lich und bleiben prekär. Demokratie muss von 
Bürgerinnen und Bürgern gelebt werden, Men-
schenrechte müssen von allen geschützt werden.  

 

(Zuruf von Herrn Borgwardt, CDU)  

 

Wer wissen will, wie das geht, dem sei der kleine 
Ort Nienhagen im Landkreis Harz genannt. Dort 
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warteten Einwohner nicht darauf, dass staatliche 
Behörden dem Treiben von Neonazis bei Konzer-
ten ein Ende setzten. Sie initiierten selbst eine 
Bürgerbefragung, die überwältigenden Zuspruch 
fand und deren Ergebnis auch den Vermieter des 
Konzertortes davon überzeugte, seine Immobilie in 
Zukunft nicht mehr für Neonazi-Konzerte zur Ver-
fügung zu stellen. Das, meine Damen und Herren, 
ist wirklicher Verfassungsschutz.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LIN-
KEN)  

 

Die vornehmste Aufgabe des Staates und seiner 
Behörden bleibt es hingegen, Straftaten zu ahnden 
und bei Vorliegen hinreichend konkreter Anhalts-
punkte für Störungen der öffentlichen Sicherheit im 
Rahmen der Gefahrenabwehr tätig zu werden. Da-
für braucht man keinen Verfassungsschutz, son-
dern eine Polizei, die den Republikschutz verinner-
licht hat, demokratische Werte lebt und bei rassis-
tischen Verbrechen ebenso wenig die Augen ver-
schließt wie bei allen anderen Formen der Krimina-
lität.  

 

Uns ist entgegengehalten worden, der Gesetzent-
wurf doktere an den Symptomen herum und trage 
zur Manifestierung des Verfassungsschutzes bei. 
Solche Kritik zeigt zweierlei: Unkenntnis hinsicht-
lich der Perspektive bündnisgrüner Innenpolitik 
und eine gefährliche Art der Arbeitsverweigerung 
bei dem notwendigen Versuch, einen ungebändig-
ten und aktenschreddernden Geheimdienst an die 
Kette zumindest eingeschränkter parlamentari-
scher Kontrolle zu legen.  

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN - Unruhe)  
 

Ich bin davon überzeugt, dass der Verfassungs-
schutz als Behörde in diesem Land keine Zukunft 
hat. Ich bin aber ebenso davon überzeugt, dass 
wir ihn, solange es ihn noch gibt, schärfer kontrol-
lieren müssen.  

 

(Zuruf von Herrn Borgwardt, CDU)  
 

Demokratie und Rechtsstaat sind Instrumente der 
Machtbeschränkung und des institutionalisierten 
Misstrauens. Es ist an der Zeit, dieses gesunde 
Misstrauen insbesondere gegenüber einer Behör-
de anzubringen, die im Geheimen operiert und ge-
richtlich kaum zu kontrollieren ist. Parlamentari-
sche Kontrolle ist dafür ein wichtiges, jedoch kaum 
ausreichendes Mittel. Bis zur Abschaffung des In-
landsgeheimdienstes bleibt mehr und bessere 
Kontrolle das Mittel der Wahl.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN)  
 

Wer Instrumente der Kontrolle nicht schaffen will, 
der wäscht seine Hände zwar in Unschuld, ist aber 
mitverantwortlich, wenn die bisherigen Missstände 
nicht aufgedeckt und aufgeklärt werden sowie 
neue Skandale unerkannt bleiben.  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN verorten sich in der Tradition 

der westdeutschen und ostdeutschen Bürger-
bewegung. Die politische Utopie einer demokrati-
schen Gesellschaft ohne geheim und im Inland 
operierende Dienste wie den Verfassungsschutz 
ist nicht erst in den Jahren 1989/1990 gedacht 
worden. Mehr als zwei Jahrzehnte bundesrepu-
blikanische Wirklichkeit im wiedervereinigten 
Deutschland und zehn durch den „Nationalsozialis-
tischen Untergrund“ begangene und vom Verfas-
sungsschutz nicht einmal erahnte Morde mahnen 
uns, diese Utopie endlich zu leben.  
 

(Zustimmung von Frau Prof. Dr. Dalbert, 
GRÜNE)  

 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN haben sich zur Ab-
schaffung des Verfassungsschutzes bekannt. Die 
Behörde ist aufzulösen und abzuwickeln. Die dort 
liegenden Kompetenzen sind ersatzlos zu strei-
chen bzw. im Bereich hinreichend konkreter Ge-
fahren durch gewaltbereite Personen und Gruppen 
den Strafverfolgungsbehörden zuzuschlagen. Sel-
biges gilt für die Spionageabwehr und die Wirt-
schaftsspionage,  
 

(Herr Rosmeisl, CDU: Das ist Unsinn! Ah-
nungslos!) 

 

Politische Bildung ist nicht die Aufgabe einer Ex-
tremismusbehörde, sondern gehört in die Hand ei-
ner Landeszentrale und vieler freier und unabhän-
giger Träger politischer Bildungsarbeit, die staat-
licher Förderung bedürfen.  
 

(Zustimmung von Frau Prof. Dr. Dalbert, 
GRÜNE) 

 

Zudem ist der sogenannte Verfassungsschutz-
bericht einzustellen und durch die periodische Pu-
blikation einer unabhängigen wissenschaftlichen 
Beobachtungsstelle für Demokratie und Men-
schenrechte zu ersetzen, die Gefahren für die 
Demokratie auf der Grundlage wissenschaftlicher 
Kriterien und unabhängig davon beschreibt, ob sie 
aus der gesellschaftlichen Mitte oder von ihren 
Rändern kommen.  
 

(Unruhe) 
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Das 
System Verfassungsschutz hat sich überlebt. Die 
Behörde ist auch in Sachsen-Anhalt mittelfristig 
aufzulösen. Bis zur Auflösung und auch bei Ab-
wicklung des Inlandsgeheimdienstes ist mehr par-
lamentarische Kontrolle vonnöten. Diese Kontroll-
möglichkeit schafft unser Gesetzentwurf.  

 

Wir bitten um Ihre Unterstützung und die Überwei-
sung des Gesetzentwurfes in den Innenausschuss. 
- Herzlichen Dank.  
 

(Beifall bei den GRÜNEN) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke sehr, Herr Abgeordneter Striegel. - Für die 
Landesregierung spricht Minister Stahlknecht.  
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Herr Stahlknecht, Minister für Inneres und 
Sport: 
 

Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Unstreitig ist, dass der Verfas-
sungsschutz, aber auch andere Sicherheitsbehör-
den - dazu gehören Polizei und Justiz - aufgrund 
der Vorkommnisse in und um den NSU in die Kritik 
geraten sind und dies in Teilen auch zu Recht, weil 
dort in den Jahren Fehler gemacht worden sind, 
die jetzt von unterschiedlichen Gremien, nämlich 
einem Untersuchungsausschuss in Berlin und ei-
ner Arbeitsgruppe aus ehemaligen Innenministern, 
die in Berlin angesiedelt ist, aufgeklärt wird.  
 

Unabhängig davon - diesbezüglich sind wir funda-
mental anderer Auffassung, Herr Striegel - halte 
ich einen Verfassungsschutz als Baustein einer 
Sicherheitsarchitektur für die Bundesrepublik 
Deutschland für unabdingbar wichtig.  
 

(Beifall bei der CDU) 
 

Herr Striegel, Sie haben vorgetragen - wenn man 
diese Auffassung hat, ist das ja glaubwürdig -, 
dass Sie einen Verfassungsschutz nicht wollen 
und ihn abschaffen wollen. Ich frage mich: Warum 
legen Sie dann einen solchen Gesetzentwurf vor, 
wie Sie ihn vorlegen?  
 

(Zustimmung bei der CDU und bei der SPD) 
 

Dann legen Sie doch einen Gesetzentwurf vor, der 
zum Inhalt hat, den Verfassungsschutz aufzu-
heben und das zu beenden.  
 

(Herr Borgwardt, CDU: Ein Abschaffungs-
gesetz!) 

 

Das wäre wenigstens konsequent.  
 

Sie fordern, dass Sie im Hinblick auf die Führung 
von V-Leuten entscheiden können, wann eine 
Maßnahme abzubrechen ist. Sie haben vielleicht in 
einer Freud’schen Fehlleistung gesagt, die GRÜ-
NEN stoßen jetzt in das Herz des Verfassungs-
schutzes vor.  
 

(Heiterkeit und Zustimmung bei der CDU) 
 

Meine Damen und Herren! Lieber Herr Striegel, 
wenn ich mir vorstelle, dass Sie mit der Führung 
von V-Leuten in der PKK beauftragt werden, dann 
wäre selbst ich für die Abschaffung des Verfas-
sungsschutzes.  
 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU und bei 
der SPD)  

 

Das möchte ich niemandem zumuten und als Kol-
lege eigentlich auch nicht Ihnen.  
 

Wir werden über den Gesetzentwurf, den Sie vor-
gelegt haben, reden müssen. Unsere Geschäfts-
ordnung sieht vor, dass er in den Ausschuss zu 
überweisen ist.  
 

In einem Punkt gebe ich Ihnen Recht, nämlich dar-
in, dass wir Dienstvorschriften erlassen müssen, 

die Standards für den Einsatz, die Verwendung 
und die Auswahl von V-Leuten festlegen. Darüber, 
ob man das, so wie Herr Erben das in einer Pres-
semittlung mitteilen lassen hat, auf einer gesetz-
lichen Grundlage machen will, kann man reden, 
aber das werden wir in Ruhe, so denke ich, im 
Ausschuss tun. - Das soll es von meiner Seite ge-
wesen sein.  
 

Ich denke, wir werden uns in den nächsten Jahren 
in diesem Punkt noch fundamental unterschied-
liche Meinungen zumuten müssen, Herr Striegel. 
So ist das Leben. - Vielen Dank.  
 

(Beifall bei der CDU) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke, Herr Minister. - Für die SPD-Fraktion spricht 
der Abgeordnete Herr Erben.  
 
 

Herr Erben (SPD): 
 

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren Kolleginnen und Kollegen! Herr Kollege 
Striegel, bis zu Ihrem Redebeitrag war ich tatsäch-
lich in Unkenntnis der Perspektiven bündnisgrüner 
Innenpolitik; denn ich hatte zunächst vor, Ihren 
Gesetzentwurf zumindest teilweise zu loben und 
Ihr Bemühen anzuerkennen, sich bei der Neuaus-
richtung des Verfassungsschutzes einzubringen.  
 

Nach Ihrem Redebeitrag unterlasse ich das selbst-
verständlich und schließe mich der Argumentation 
des Innenministers an. Sie hätten konsequenter-
weise einen solchen Gesetzentwurf nicht vorlegen 
sollen; denn dieser Gesetzentwurf hat mit dem, 
was Sie in Ihrer Rede gesagt haben, überhaupt 
nichts zu tun.  
 

(Beifall bei der SPD und bei der CDU)  
 

Seien Sie doch so konsequent und stellen Sie Ihr 
Anliegen zur Abstimmung, dass die Verfassungs-
schutzbehörde aufgelöst werden soll. Das wäre 
etwas völlig anderes gewesen und es hätte auch 
Ihrem Redebeitrag entsprochen. 
 

Der Innenminister hat in der letzten Sitzungsperio-
de des Landtags bereits in einigen Punkten skiz-
ziert, wie er sich die Neuausrichtung der Verfas-
sungsschutzbehörde in Sachsen-Anhalt und den 
Verfassungsschutzverbund vorstellt. Ich möchte 
heute die Gelegenheit nutzen, um auch unsere 
Vorstellungen zu skizzieren. Es wird Sie sicherlich 
nicht verwundern, dass es neun Punkte sind.  
 

Erstens. Ich hatte das eine oder andere Mal die 
Überschrift gebraucht: Der Verfassungsschutz 
muss weg vom Schlapphut-Image. Das ist eine 
Sache, die man nicht durch Gesetz entscheidet; 
vielmehr kommt es darauf an, dass der Mann oder 
die Frau, der oder die an der Spitze der Behörde 
steht, das lebt, dass Verfassungsschützer nämlich 
in erster Linie nicht Geheimdienstler sind, sondern 
Mitarbeiter, die das richtige Gespür für die Gefah-
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ren, die der Demokratie drohen, haben müssen. 
Ich bin davon überzeugt, dass wir dafür den richti-
gen Mann an der Spitze unserer Verfassungs-
schutzbehörde gefunden haben. 
 

Zweitens. Wir wollen den V-Mann-Einsatz gesetz-
lich rechtsstaatlich regeln. Wir wollen nicht nur be-
hördeninterne Regelungen, wie sie heute üblich 
sind, sondern wir wollen das Ganze auf einem Ge-
setz basierend aufbauen.  
 

(Zustimmung von Frau Niestädt, SPD) 
 

Dazu gehören unter anderem die folgenden Fra-
gen: Wer darf überhaupt V-Mann sein? Inwiefern 
spielen Vorstrafen etc. dabei eine Rolle? Wie sieht 
die Vergütung des V-Manns aus? Bei dieser Frage 
schließe ich mich wiederum Herrn Striegel an. Es 
darf nicht sein, dass mithilfe der Vergütung letztlich 
extremistische Strukturen aufgepäppelt werden 
können. 
 

Wir wollen außerdem über die Frage von besonde-
ren Fällen der Genehmigung von V-Mann-Einsät-
zen reden. Dazu sind Gremien wie die PKK, die 
G10-Kommission etc. geeignet. 
 

Wir wollen keine Zusammenführung von Beschaf-
fung und Auswertung, weil diese Organisations-
form in Sachsen-Anhalt Konsequenz einer ande-
ren Verfassungsschutzpanne, nämlich im Freistaat 
Sachsen, gewesen ist. Dort hatte sich in einer klei-
nen Behörde eine einzelne Mitarbeiterin letztlich 
das Hirngespinst des Sachsensumpfes zusam-
mengesponnen. Das ist ein Problem in diesem Zu-
sammenhang. Deswegen sehen wir eine solche 
Zusammenführung von Beschaffung und Auswer-
tung als skeptisch an. 

 

Wir brauchen eine Zentralstelle, die weiß, wo 
V-Leute im Einsatz sind. Das kann nur beim Bun-
desamt für Verfassungsschutz realisiert werden. 
Deswegen unterstützen wir auch die Forderung 
des neuen BfV-Präsidenten Herrn Maaßen. 

 

Ich habe es auch an dieser Stelle mehrfach betont, 
dass wir nichts von einer Zusammenführung von 
Landesbehörden halten; denn das Konzept, das 
diesbezüglich vorgesehen ist, überzeugt uns nicht. 
Wir halten auch nichts davon, die Behörden in eine 
zentralistisch geführte Bundesbehörde zu überfüh-
ren.  

 

Außerdem wollen wir eine gesetzliche Pflicht zum 
Informationsaustausch und nicht nur ein Recht 
darauf.  
 

(Zustimmung von Frau Niestädt, SPD) 
 

Denn derzeit haben wir die Situation, dass derjeni-
ge, der die Information abgibt, entscheidet, ob er 
das will oder nicht. Wir wollen eine entsprechende 
Pflicht.  
 

(Zustimmung bei der SPD) 
 

Schließlich wollen wir eine bessere parlamentari-
sche Kontrolle. Unser Gesetz lässt sie zu. Die PKK 

muss sie aber auch leben. Denn wir haben im 
Vergleich zu anderen Bundesländern seit vielen 
Jahren ein sehr umfangreiches, auch Befugnisse 
der PKK regelndes Verfassungsschutzgesetz.  
 

Das ist ein kleiner Punkt: Ich glaube, es erscheint 
sinnvoll zu prüfen, in Sachsen-Anhalt die Möglich-
keit zu eröffnen, dass auch Mitarbeiter der Fraktio-
nen, die nach Ü 3 sicherheitsüberprüft sind, bei 
bestimmten Maßnahmen der PKK mitwirken dür-
fen. Das würde die Mitglieder der PKK schlagkräf-
tiger machen. 
 

Schließlich müssen wir weg von der Jeder-macht-
seins-Mentalität zwischen Verfassungsschutz ei-
nerseits, Polizei und Staatsanwaltschaft anderer-
seits; denn das ist, so glaube ich, das Grundpro-
blem, das dazu geführt hat, dass der NSU über-
haupt entstehen konnte. Das muss verbessert 
werden. 
 

(Zustimmung bei der SPD und bei der CDU) 
 

Meine Damen, meine Herren! Das war keine ab-
schließende Aufzählung. Weitere Schritte werden 
nach der Aufarbeitung des NSU-Komplexes in den 
Untersuchungsausschüssen und diversen anderen 
Gremien ganz sicher folgen müssen. - Herzlichen 
Dank. 
 

(Beifall bei der SPD und bei der CDU) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke sehr, Herr Kollege Erben. - Für die Fraktion 
DIE LINKE spricht die Abgeordnete Frau von An-
gern.  

 
 

Frau von Angern (DIE LINKE):  
 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren Abge-
ordneten! Der vorliegende Gesetzentwurf folgt 
dem Grunde nach der Logik, dass bei einer ver-
besserten parlamentarischen Kontrolle der Verfas-
sungsschutzbehörde die Qualität, die Effektivität, 
aber vor allem die Transparenz der Arbeit dieser 
Behörde steigen. 
 

Noch vor einem Jahr hätte meine Fraktion ein sol-
ches Vorhaben sicher unterstützt, wenn nicht gar 
selbst parlamentarisch initiiert. Außerdem - Sie er-
innern sich sicherlich - haben wir mit Beschluss 
des Landtages vom 12. Juli 2012 gemeinsam die 
Geschäftsordnung des Landtages auch dahin ge-
hend geändert, dass durch die Aufnahme eines 
neuen § 17a - Parlamentarische Kontrollkommis-
sion - die Landesregierung auf dem Gebiet des 
Verfassungsschutzes der Kontrolle durch den 
Landtag mittels der PKK als Ausschuss des Land-
tages unterliegt. Ich denke, dies war eine gute 
Entscheidung. 
 

Noch im letzten Jahr hätten auch wir uns, wie 
im vorliegenden Gesetzentwurf ausgeführt, ge-
wünscht, dass Minderheitenvoten von einzelnen 
PKK-Mitgliedern abgegeben werden können. Wir 
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hätten es ebenfalls begrüßt, dass eine Herabstu-
fung des Geheimhaltungsgrades der PKK-Sitzun-
gen möglich sein soll. Ebenso hätten wir den Ein-
satz eigener Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 
der PKK befürwortet. 
 

Doch, meine Damen und Herren, seitdem ist 
schon wieder einige Zeit verstrichen. Wir sind seit-
dem vor allem um einiges Wissen reicher.  

 

Wenn die letzten Monate eines klar zutage ge-
bracht haben, dann dies: Geheimdienste sind so 
konstruiert, dass sie sich gerade nicht kontrollieren 
lassen,  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

auch nicht durch ein im Geheimen tagendes Gre-
mium von Parlamentariern wie der PKK, mögen 
deren Kompetenzen vermeintlich noch so weitrei-
chend sein. 

 

Entsprechend wird meine Fraktion auch nicht der 
Logik dieses Gesetzentwurfes folgen. Herr Kollege 
Striegel, dies hat nichts mit Unkenntnis bzw. mit 
Arbeitsverweigerung zu tun. Ich bedauere, dass 
Sie hier eine solche Brachialrhetorik verwenden. 
Ich denke, es hat vielmehr damit zu tun, dass wir 
aufgrund der Kenntnisse, die wir jetzt haben, zu 
anderen Schlussfolgerungen kommen. Ich bitte 
Sie, dies auch zu respektieren.  

 

Meine Fraktion verfolgt daher nicht das Ziel, den 
Verfassungsschutz und seine parlamentarische 
Kontrolle im bestehenden Kontext zu reformieren. 
Aus unserer Sicht zwingt vor allem, aber auch 
nicht nur das skandalöse Versagen der Sicher-
heitsbehörden und insbesondere aller Inlands-
geheimdienste in Bezug auf den braunen Terror 
des NSU zu einem grundlegenden Neuanfang. 
Und wann, wenn nicht gerade jetzt? 

 

Bundesamt wie auch Landesämter haben sich in 
eine schwere Legitimationskrise gebracht. Wir sind 
somit fest davon überzeugt, dass unsere gewach-
sene, an demokratischer Reife gewonnene Gesell-
schaft einen entschiedenen Bruch mit diesen - das 
sagte Herr Striegel bereits und darin gebe ich ihm 
Recht - im Kalten Krieg und im Antikommunismus 
wurzelnden Strukturen ermöglicht und auch zwin-
gend erfordert. 

 

Unsere grundlegende Zielrichtung besteht deshalb 
bekanntermaßen in der Abschaffung des Inlands-
geheimdienstes Verfassungsschutz. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Auf dem Weg dorthin wird zu entscheiden sein, 
welche staatlichen und gesellschaftlichen Struktu-
ren mit welchen demokratischen Institutionen und 
rechtsstaatlichen Verfahren an die Stelle des bis-
herigen Inlandsgeheimdienstes treten sollen. Auf 
dem Weg dorthin wird man auch im Sinne von 
Veränderungen im bestehenden Kontext über Re-
formschritte beraten können und müssen. 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen vom 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, aus den bisher ge-
nannten Gründen möchte ich insbesondere einen 
Punkt Ihres Gesetzes herausgreifen, der aus der 
Sicht meiner Fraktion selbst mit der Begründung 
eines Reformschrittes höchst problematisch ist:  
 

Mit Ihrem Änderungsvorschlag zu § 7 Abs. 3 des 
Verfassungsschutzgesetzes beabsichtigen Sie, 
dass die PKK zukünftig im Einzelnen das Recht 
erhält, eine nachrichtendienstliche Maßnahme ab-
brechen zu lassen. Sie führten in Ihrer Einbrin-
gungsrede aus, es soll die absolute Ausnahme 
sein. Doch dazu sage ich Ihnen ganz klar, meine 
Fraktion befürwortet eine solche Befugnis aus-
drücklich nicht. 
 

Die nachrichtendienstliche Tätigkeit ist aufgrund 
der aktuellen Rechtslage die Domäne der Exekuti-
ve. Die Kontrolle der nachrichtendienstlichen Tä-
tigkeit der Landesregierung ist wiederum unsere 
Domäne, also die des Landtages. Diese Rechts-
folge folgt dem Prinzip der Gewaltenteilung. Wir 
tun gut daran, dies auch genau so zu beachten. 
 

Bevor die altbekannten Zwischenrufe aus den Rei-
hen der CDU und der Verweis auf unsere nicht al-
leinige, aber besondere Verantwortung für das 
Scheitern der DDR kommt: Ja, auch und insbe-
sondere aus diesem Zusammenhang leiten meine 
Partei und meine Fraktion ihre Sicht und besonde-
re Verantwortung für die Bewahrung derartiger 
Grundfesten des demokratischen Staates ab. Für 
uns ist eben das Verfassungsschutz im wahrsten 
Sinne des Wortes. 

 

Die dem Landtag zugewiesene demokratische Kon-
trolle des sachsen-anhaltischen Inlandsgeheim-
dienstes dient letztlich auch der Machtbegrenzung 
des Verfassungsschutzes. Aber einem parlamen-
tarischen Kontrollgremium die letztlich exekutive 
Entscheidung zukommen zu lassen, den Einsatz 
nachrichtendienstlicher Mittel im konkreten Einzel-
fall abzubrechen, geht nach meiner Auffassung 
von parlamentarischer Kontrolle weit über das Ge-
botene hinaus. Nach welchen Maßstäben, Aus-
wahlmodalitäten und auf welcher Grundlage soll 
die PKK tatsächlich im Einzelnen über konkrete 
Einsätze nachrichtendienstlicher Mittel bzw. deren 
Abbruch entscheiden und dafür vor allem die Ver-
antwortung tragen? 

 

Ich bin nun seit der letzten Wahlperiode in der PKK 
tätig. Aus dieser Erfahrung heraus frage ich mich, 
wie ich künftig verantwortungsbewusst und vor al-
lem tatsächlich korrekt bewerten soll, welche Ein-
sätze nachrichtendienstlicher Mittel ich abbrechen 
lassen will und welche nicht. Dazu fehlen mir als 
Parlamentarierin rein objektiv die Fachkompetenz 
und das entsprechende Wissen. Auch hierbei bin 
ich wieder darauf angewiesen, was mir die Abtei-
lung 4 vorlegt. 

 

Daher muss die Verantwortung bei denen bleiben, 
die die Entscheidung über den Einsatz dieser Mit-
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tel getroffen haben, also dem Leiter der Verfas-
sungsschutzbehörde, der deshalb aus gutem 
Grunde jederzeit in den einstweiligen Ruhestand 
versetzt werden kann. 
 

(Zuruf von Frau Budde, SPD) 
 

Letztlich ist es die politische Verantwortung des 
zuständigen Staatssekretärs, des Innenministers 
und schließlich auch des Ministerpräsidenten. 
 

Trotz aller grundsätzlichen Kritik beantragen auch 
wir die Überweisung des Gesetzentwurfes Ihrer 
Fraktion in den Innenausschuss, den Rechts- und 
den Finanzausschuss mit dem Ziel einer konstruk-
tiven Diskussion im Sinne unserer Problemstellung 
und unserer Lösungsansätze. - Vielen Dank. 
 

(Beifall bei der LINKEN) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Danke sehr, Frau von Angern. - Für die CDU-Frak-
tion spricht der Abgeordnete Herr Bommersbach. 
 
 

Herr Bommersbach (CDU):  
 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren! Wir haben eine ganze 
Menge zu diesem Gesetz gehört. Eigentlich - Herr 
Striegel, es ist mehrfach gesagt worden - ist es ein 
Abschaffungsgesetz anstelle eines Änderungs-
gesetzes. Das wäre wesentlich zielführender ge-
wesen. Nichtsdestotrotz wollen wir uns ein Stück-
chen in die Genese begeben. 
 

Was ist denn tatsächlich passiert? - Ja, mit dem 
NSU sind Dinge passiert, die nicht hätten passie-
ren dürfen. Es hat eine ganze Reihe von Pannen 
gegeben, die auch leider Leben gekostet haben. 
Richtig ist aber auch, dass wir zu Beginn der Le-
gislaturperiode das Verfassungsschutzgesetz ge-
ändert haben und Sie neu als einen Vertreter in die 
PKK aufgenommen haben. Wir haben die Anzahl 
der PKK-Mitglieder von vier auf fünf erhöht. Das ist 
auch richtig. 
 

Herr Striegel, Sie können Ihrem Auftrag als ge-
wählter Vertreter in der PKK nachkommen. Sie 
können auch dort Ihre Fragen stellen. Wir können 
aber nicht dazu übergehen, dass die PKK diese 
Aufgaben, die Sie aufgelistet haben, noch zusätz-
lich erfüllt. Das sind Dinge, die so nicht gehen. Das 
wissen Sie auch. Das ist auch nicht richtig. 
 

Zu allen anderen Dingen, die Sie in Ihren Gesetz-
entwurf geschrieben haben, erspare ich mir jeg-
lichen Kommentar, weil er in sich an manchen 
Stellen so widersprüchlich ist, dass es schade um 
die Zeit ist, um dies hier zu kommentieren. 
 

Wir als Fraktion der CDU werden mit Stimmenthal-
tung stimmen. Das ist das Einzige, womit man auf 
diese Vorlage antworten kann. - Herzlichen Dank. 
 

(Beifall bei der CDU - Zustimmung bei der 
SPD) 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Danke sehr, Herr Kollege Bommersbach. - Für die 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat der Ab-
geordnete Herr Striegel noch einmal das Wort. 
 
 

Herr Striegel (GRÜNE):  
 

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Vielleicht fange ich mit der Beantwor-
tung der Fragen des Kollegen Bommersbach an, 
der zum Schluss bemerkte, das sei alles in keiner 
Weise diskutabel und die vorgeschlagenen Rege-
lungen bräuchte man nicht weiter zu betrachten. 
 

Dazu muss ich sagen, das ist schon ein merkwür-
diges Verständnis dahin gehend, dass es für die 
meisten nicht originär neue Regeln sind, sondern 
Regeln, die wir dem parlamentarischen Kontroll-
gremiumsgesetz des Bundes oder einzelnen Lan-
desgesetzen entnommen haben. Dazu muss man 
ganz deutlich sagen, diese Kontrollrechte sind 
nichts originär Neues.  
 

(Herr Erben, SPD: Aber nicht das Abziehen 
von V-Leuten!) 

 

Wenn der Kollege Erben darauf verweist, dass das 
die Maßnahme zum Abbruch von bestimmten 
nachrichtendienstlichen Maßnahmen nicht beinhal-
tet, dann hat er Recht. Das ist dann der einzig ori-
ginär neue Punkt. 
 

(Unruhe bei der CDU - Zuruf von Minister 
Herrn Stahlknecht) 

 

Ich will noch einmal auf die Frage hinaus, die Sie, 
Herr Minister Stahlknecht, in den Raum gestellt 
haben, warum wir als GRÜNE den Verfassungs-
schutz nicht sofort abschaffen und abwickeln wol-
len. 
 

(Zuruf von der CDU: Das kann ich mir vor-
stellen!) 

 

Das kann ich Ihnen sehr deutlich sagen. Ich würde 
das lieber heute als morgen tun. 
 

(Unruhe bei der CDU) 
 

Die Verantwortung für die Sicherheit in der Bun-
desrepublik Deutschland gebietet es, dass man in 
diesem Bereich nicht den zweiten Schritt vor dem 
ersten tut, sondern dass man in dem Moment, wo 
man den Verfassungsschutz auflöst, auch eine 
exakte Vorstellung darüber hat, welche Kompeten-
zen des Verfassungsschutzes restlos abzuwickeln 
sind - das sind die meisten - und welche Bereiche 
des Verfassungsschutzes vielleicht von anderen 
Behörden mit erledigt werden können.  
 

(Zuruf von Herrn Kolze, CDU) 
 

Deswegen hat meine Partei, übrigens schon vor 
längerer Zeit, ein Verfahren in zwei Schritten vor-
geschlagen. Das hätten auch Sie, Herr Kolze, le-
sen können. Ich habe dies inzwischen auch ein 
paar Mal vorgetragen. Der erste Schritt: mehr Kon-
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trolle, zweiter Schritt: Auflösung, Abwicklung der 
Behörde, Teilübertragung von Kompetenzen. Ich 
halte dies für einen verantwortlichen Umgang und 
für ein Gebot der Stunde, nachdem wir erlebt ha-
ben - beim NSU nicht zum ersten Mal -, wie das 
Konstrukt, wie das System Verfassungsschutz 
versagt hat. 
 

(Beifall bei den GRÜNEN) 
 

Zur V-Mann-Problematik ist ausgeführt worden. Ich 
will noch einmal verdeutlichen, dass es dabei nicht 
um irgendwelche Beträge geht, die in kleineren 
Summen in die Szene geflossen sind. Wir reden 
bei Tino Brandt, der vom Thüringer Landesamt für 
Verfassungsschutz als V-Mann eingesetzt worden 
ist, von einem Betrag von ungefähr 100 000 €. Wir 
reden bei Kai Dalek, der vom Bayerischen Landes-
amt für Verfassungsschutz als V-Mann eingesetzt 
worden ist und der im Übrigen zum Aufbau der 
Thüringer Neonazi-Szene beigetragen hat, von ei-
nem Betrag von ungefähr 80 000 €. 
 

Wir wissen nicht, was andere V-Männer im Laufe 
ihrer Dienstzeit bekommen haben, aber wir wis-
sen, der strukturelle Aufbau der ostdeutschen 
Neonazi-Szene wäre ohne staatliche Gelder in 
dieser Massivität nicht erfolgt. 
 

(Frau Feußner, CDU: Das ist ja ein Quatsch!) 
 

Das ist ein Problem für diese Demokratie, meine 
Damen und Herren. 
 

(Zustimmung bei den GRÜNEN - Herr Kol-
ze, CDU: Das ist schwer zu verstehen! - Un-
ruhe bei der CDU) 

 

Dass der Bundesinnenminister immer dem Zentra-
lismus das Wort redet, den ich, Herr Erben, für ge-
nauso gefährlich halte wie Sie, und jetzt ein ge-
meinsames Extremismus- und Terrorabwehrzen-
trum schafft, das im Übrigen mal wieder gleich-
mäßig in alle Richtungen schaut und nicht die Auf-
merksamkeit dorthin lenkt, wo sie hingehört, näm-
lich zu den Neonazis - - 
 

(Herr Kolze, CDU: Oje, oje! - Zuruf von der 
CDU: Das kann ja wohl nicht wahr sein! 
- Unruhe bei der CDU) 

 

Das Extremismuskonstrukt, Herr Kolze, ist unge-
eignet, um Bedrohungen für die Demokratie zu be-
schreiben.  
 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung bei 
der LINKEN) 

 

Dass der gleiche Bundesinnenminister - ich habe 
dazu von unserem Innenminister leider noch keine 
konstruktiven Vorschläge gehört - sich massiv ge-
gen eine zentrale V-Mann-Datei wehrt, wo auch 
über die Klarnamen von V-Leuten geredet werden 
kann, damit geklärt ist, ob von einer Behörde tat-
sächlich nur einer in der Organisation ist, ent-
täuscht mich.  
 

(Unruhe bei der CDU) 

Wenn Herr Schünemann auf der Innenministerkon-
ferenz gestern sagt, wir brauchen nicht weniger, 
sondern mehr Verfassungsschutz, muss ich ihm 
entschieden widersprechen. Die Lehre aus dem 
NSU heißt, wir müssen den Verfassungsschutz ab-
schaffen. Aber, meine Damen und Herren von der 
LINKEN, wir müssen es verantwortungsbewusst 
tun, und das heißt, in Schritten zu verfahren. - Herz-
lichen Dank.  

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Es gibt eine Nachfrage vom Kollegen Schröder, 
Herr Kollege Striegel. 

 
 

Herr Striegel (GRÜNE):  
 

Okay. 
 
 

Herr Schröder (CDU):  
 

Herr Striegel, ich habe noch einmal eine Nachfra-
ge. Sie sagten gerade, dass es eine Konsequenz 
der NSU-Mordserie sein müsse, den Verfassungs-
schutz abzuschaffen. Sie werben für ein gestuftes 
Verfahren. 

 

Stimmen Sie mir erstens darin zu, dass die Forde-
rung nach Abschaffung des Verfassungsschutzes 
eine Forderung ist, die insbesondere auch durch 
Parteitagsbeschlüsse Ihrer Partei länger existent 
ist, als es die NSU-Mordserie in ihrer Bekanntheit 
jetzt ist?  

 

Die zweite Aussage, weil die Beschlusslage Ihrer 
Partei sehr dauerhaft und schon länger zurücklie-
gend ist: Hat Ihre Fraktion Klarheit darüber, welche 
Aufgaben des bisherigen Verfassungsschutzamtes 
dann entfallen sollen und welche Teilaufgaben Sie 
verlagern würden? 

 
 

Herr Striegel (GRÜNE):  
 

Meine Damen und Herren! Herr Kollege Schröder, 
selbstverständlich existiert diese Beschlussfassung 
in meiner Partei an vielen Stellen schon länger. Im 
Landesverband Sachsen-Anhalt von BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN existiert sie seit der Zeit nach dem 
NSU.  

 

Der Umstand, dass es diese Beschlusslage schon 
länger gibt, macht nur deutlich, dass die Geschich-
te des Verfassungsschutzes der Bundesrepublik 
Deutschland eine Geschichte von Skandalen ist. 
Ich habe vorhin eindrücklich geschildert, an wie 
vielen Stellen der Verfassungsschutz schon vorher 
versagt hat.  

 

Beim NSU ist uns dies wie in einem Brennglas 
noch einmal präsentiert worden. Deswegen ist es 
so wichtig, jetzt endlich zu handeln und zu einer 
Abschaffung zu kommen, das aber in einem ge-
stuften Verfahren. 
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Zur Frage der Kompetenzen gibt es erste Ideen. 
Ich habe für den Bereich dessen, was Sie bisher 
als nicht gewaltbereiten Extremismus beschrieben 
haben, gesagt, dass ich glaube, dass die Gefahren 
für Demokratie und Menschenrechte von einer un-
abhängigen Beobachtungsstelle adäquater be-
schrieben werden können, als das von einer Be-
hörde wie dem Verfassungsschutz getan werden 
kann. Ich habe weiterhin ausgeführt, dass ich glau-
be, dass bestimmte Bereiche wie die Spionage-
abwehr eher nicht bei der Verfassungsschutz-
behörde anliegen sollten, sondern zum Beispiel 
beim LKA. Das ist eine der Möglichkeiten, die es 
geben kann. Wir werden über andere Punkte re-
den können. 

 

(Herr Borgwardt, CDU: Dann machen wir ei-
ne Trennung!) 

 

Dann werden wir auch über andere Punkte, Herr 
Kollege Borgwardt, reden können, wo wir histo-
risch ein Trennungsgebot haben, das aber ein 
deutscher Sonderweg ist. Wir müssen uns fragen, 
ob dieser Sonderweg weiter trägt. Das sollten wir 
in Ruhe tun. Deswegen haben wir ein schrittweises 
Verfahren vorgeschlagen, damit wir nicht das Kind 
mit dem Bade ausschütten. Das habe ich aus-
reichend deutlich gemacht. - Herzlichen Dank. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Danke sehr. - Damit ist die Debatte beendet und 
wir treten in das Abstimmungsverfahren zur Drs. 
6/1569 ein. Ich habe vernommen, dass keine Frak-
tion gegen eine Überweisung stimmt. - Das ist so. 
Dann stimmen wir ab, in welche Ausschüsse. - Sie 
haben gesagt, Sie stimmen mit Enthaltung. Ich 
lasse darüber doch abstimmen. 

 
 

Herr Borgwardt (CDU):  
 

Es werden bei uns Teile mit Stimmenthaltung stim-
men, aber nicht alle. 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Dann stimmen wir erst über die Überweisung des 
Gesetzentwurfes an sich ab. Wer stimmt dem zu? 
- Das sind die Oppositionsfraktionen. Wer ist da-
gegen? - Das sind einige Mitglieder der CDU-Frak-
tion. Wer enthält sich der Stimme? - Das sind die 
Koalitionsfraktionen. Die Ausschussüberweisung 
ist beschlossen worden. 

 

(Herr Borgwardt, CDU: Das ist ausreichend!) 

 

Dann stimmen wir jetzt über die Ausschüsse ab. 
Es sind der Innenausschuss, der Ausschuss für 
Recht und Verfassung sowie der Ausschuss für 
Finanzen vorgeschlagen worden. Ich lasse dar-
über jetzt in der Reihenfolge abstimmen, in der sie 
beantragt wurden. Wer für eine Überweisung in 

den Innenausschuss ist, den bitte ich um das Kar-
tenzeichen. - Das sind die Oppositionsfraktionen. 
Wer ist dagegen? - Einige wenige. Wer enthält 
sich der Stimme? - Das sind große Teile der Koali-
tionsfraktionen. Damit ist der Gesetzentwurf in die-
sen Ausschuss überwiesen worden. 

 

Wer will den Gesetzentwurf in den Ausschuss für 
Recht und Verfassung überweisen? - Das sind die 
Oppositionsfraktionen. Wer ist dagegen? - Das 
sind die Koalitionsfraktionen. Damit ist der Gesetz-
entwurf in diesen Ausschuss nicht überwiesen 
worden. 

 

Dann stimmen wir ab über die Überweisung in den 
Ausschuss für Finanzen. Wer stimmt dem zu? 
- Das sind die Oppositionsfraktionen. Wer ist da-
gegen? - Das sind die Koalitionsfraktionen. Damit 
ist der Gesetzentwurf ausschließlich in den Innen-
ausschuss überwiesen worden. Wir können den 
Tagesordnungspunkt 12 verlassen. 

 
 

Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 15: 

 
 
 

Beratung 
 

Stellungnahme zu dem Verfahren vor dem Lan-
desverfassungsgericht - Landesverfassungs-
gerichtsverfahren LVG 14/12 (ADrs. 6/REV/69) 
 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Recht, Ver-
fassung und Gleichstellung - Drs. 6/1561 
 
 
 

Berichterstatterin ist die Abgeordnete Frau von 
Angern. Bitte sehr. 
 
 

Frau von Angern, Berichterstatterin des Aus-
schusses für Recht, Verfassung und Gleich-
stellung: 
 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Da-
men und Herren! Das Landesverfassungsgerichts-
verfahren LVG 14/12 ist dem Ausschuss mit der 
Bitte übergeben worden, die Beratung gemäß § 52 
der Geschäftsordnung des Landtages herbeizufüh-
ren und dem Landtag eine entsprechende Empfeh-
lung abzugeben.  

 

Es handelt sich um den beim Landesverfassungs-
gericht am 7. August 2012 eingegangenen Antrag 
des Herrn MdL Christoph Erdmenger im Organ-
streitverfahren. Der Abgeordnete Herr Christoph 
Erdmenger tritt als Antragsteller gegen die Landes-
regierung des Landes Sachsen-Anhalt als An-
tragsgegnerin wegen Verletzung des parlamentari-
schen Frage- und Informationsrechts des Landta-
ges auf.  

 

Gegenstand des Verfahrens ist die Frage, ob das 
Verhalten der Antragsgegnerin die Rechte des An-
tragstellers, der durch die Landesverfassung, ins-
besondere Artikel 53 Abs. 4 mit eigenen Rechten 
ausgestattet ist, verletzt.  
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Der Ausschuss für Recht, Verfassung und Gleich-
stellung hat sich mit der Verfassungsbeschwerde 
in der 20. Sitzung am 26. Oktober 2012 befasst. 
Dazu lagen dem Ausschuss seitens des Gesetz-
gebungs- und Beratungsdienstes Anmerkungen 
zum Organstreitverfahren, eine Stellungnahme so-
wie eine Rechtsprechungsübersicht vor. Die Stel-
lungnahme des Gesetzgebungs- und Beratungs-
dienstes bildete die Beratungsgrundlage des Aus-
schusses und wurde in großen Teilen als Be-
schlussempfehlung übernommen. 
 

Zusammengefasst empfiehlt der Ausschuss dem 
Landtag, sich gegenüber dem Landesverfassungs-
gericht wie folgt zu äußern: 
 

Der Landtag von Sachsen-Anhalt geht davon aus, 
dass die Landesregierung die verfassungsmäßi-
gen Rechte der Mitglieder des Landtages beach-
tet. Soweit es um die Beantwortung parlamentari-
scher Anfragen, also um den Kernbereich parla-
mentarischer Kontrolle geht, ist ein Konflikt zwi-
schen exekutiver Eigenverantwortung und parla-
mentarischer Kontrolle nach Maßgabe von Arti-
kel 53 Abs. 4 der Landesverfassung zu lösen.  
 

Sieht sich die Landesregierung gehindert, einem 
Auskunftsverlangen zu entsprechen, kann die Fra-
ge, ob die Auskunftsverweigerung den Anforderun-
gen der Landesverfassung genügt, nur aufgrund 
der Begründung der Landesregierung erfolgen.  
 

Unterbleibt eine Beantwortung unter Berufung auf 
eine der Schranken der Verfassung vollständig 
oder teilweise, erstreckt sich die Darlegungspflicht 
gerade auch darauf, ob dies unter Beachtung der 
Wechselwirkung von Verfassungsvorschriften un-
tereinander oder von Verfassungsrecht und einfa-
chem Recht gerechtfertigt ist und weshalb Form 
und Verfahren der Informationsübermittlung nicht 
wie vom Anfragenden gewünscht gestaltet werden 
konnten.  

 

Auch wenn die Landesregierung bei Beantwortung 
parlamentarischer Anfragen grundrechtlich ge-
schützte Positionen privater Dritter wie den Schutz 
von personenbezogenen Daten bzw. von Betriebs-
geheimnissen wahren muss, rechtfertigt der bloße 
unbegründete Hinweis auf solche verfassungs-
mäßig geschützten Rechte Dritter noch keine Aus-
kunftsverweigerung.  

 

Dieser Stellungnahme, die Ihnen in der Drs. 6/1561 
vorliegt, stimmte der Ausschuss für Recht, Verfas-
sung und Gleichstellung einstimmig zu. Weiterhin 
kam der Ausschuss überein, nicht wie üblich eine 
Beratung im vereinfachten Verfahren durchzufüh-
ren, sondern mit der Abgabe einer Stellungnahme 
die Möglichkeit der Berichterstattung im Plenum zu 
nutzen. 

 

Ich bitte das Hohe Haus, sich der Beschlussemp-
fehlung des Ausschusses für Recht, Verfassung 
und Gleichstellung anzuschließen. - Danke.  
 

(Beifall bei der LINKEN) 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke sehr für die Berichterstattung. - Eine Debat-
te ist nicht vorgesehen. Wünscht dennoch jemand 
das Wort? - Das sehe ich nicht.  

 

Dann stimmen wir über die Drs. 6/1561 ab. Es geht 
um die Beschlussempfehlung des Ausschusses für 
Recht, Verfassung und Gleichstellung. Wer stimmt 
ihr zu? - Das sind alle Fraktionen. Damit ist die 
Beschlussempfehlung angenommen worden. 

 
 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 16 auf: 

 
 
 

Beratung 
 

Zeitweiliger Ausschuss „Grundwasserproble-
me, Vernässungen und das dazugehörige Was-
sermanagement“ 
 

Beschluss Landtag - Drs. 6/216 
 

Beschlussempfehlung Zeitweiliger Ausschuss 
„Grundwasserprobleme, Vernässungen und das 
dazugehörige Wassermanagement“ - Drs. 6/1566 
 
 
 

Berichterstatterin ist die Abgeordnete Frau Take. 
Bitte sehr, Sie haben das Wort.  

 
 

Frau Take, Berichterstatterin des Zeitweiligen 
Ausschusses „Grundwasserprobleme, Vernäs-
sungen und das dazugehörige Wassermana-
gement“: 
 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren! Die Einrichtung des Zeit-
weiligen Ausschusses „Grundwasserprobleme, Ver-
nässungen und das dazugehörige Wassermana-
gement“ erfolgte auf der Basis des Beschlusses 
des Landtages in der Drs. 6/166 vom 29. Juni 2011. 
Damit bekräftigte der Landtag seinen Beschluss 
aus der 87. Sitzung der fünften Wahlperiode am 
2. Februar 2011. 

 

Der Landtag vertritt die Auffassung, dass die Lö-
sung der Probleme hinsichtlich des angestiegenen 
Grundwasserspiegels und der Vernässungen der 
weiteren Unterstützung durch das Land bedarf. 

 

(Unruhe - Herr Czeke, DIE LINKE: So sind 
sie, die Kollegen!) 

 

Der Zeitweilige Ausschuss soll seine Arbeit bis Juli 
2013 beendet haben und dem Landtag sowohl ei-
nen Zwischenbericht als auch einen Endbericht 
vorlegen. Mit dieser Berichterstattung lege ich Ih-
nen heute den Zwischenbericht über die Ergebnis-
se der Arbeit des Zeitweiligen Ausschusses in der 
Drs. 6/1566 vor. Der Bericht dokumentiert die Ar-
beit des Zeitweiligen Ausschusses für den Zeit-
raum vom 14. September 2011 bis zum 18. Juli 
2012.  

 

Gegenstand der Tätigkeit des Zeitweiligen Aus-
schusses „Grundwasserprobleme, Vernässungen 
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und das dazugehörige Wassermanagement“ ist es, 
sich einen Überblick über die konkreten Ursachen 
und Folgen der entstandenen Grundwasser- und 
Vernässungsprobleme zu verschaffen. Im Ergeb-
nis dessen sind nachhaltige Lösungsansätze zu 
erarbeiten sowie die erforderlichen Finanzierungs-
instrumente darzustellen, die zur Behebung der 
Grundwasserprobleme und der Vernässungen füh-
ren sollen. Das damit in Zusammenhang stehende 
zukünftige nachhaltige Wassermanagement ist 
ebenfalls zu erarbeiten und darzustellen. 

 

Mit der Einsetzung des Zeitweiligen Ausschusses 
sollte zugleich ein Gremium geschaffen werden, in 
dem die Landesregierung ressortübergreifend ihre 
Erfahrungen und Schlussfolgerungen darlegt. 

 

Am 14. September 2011 konstituierte sich der Zeit-
weilige Ausschuss und verständigte sich auf inhalt-
liche Schwerpunkte hinsichtlich der Umsetzung 
des Auftrages des Plenums und traf organisatori-
sche Festlegungen.  

 

Von den Fraktionen wurden 13 Mitglieder in den 
Ausschuss entsandt. Zu seiner wissenschaftlichen 
Unterstützung bedient sich der Ausschuss der 
Kompetenz des Helmholtz-Zentrums für Umwelt-
forschung. 

 

In den letzten Jahren wurden in Sachsen-Anhalt in 
verschiedenen Regionen des Landes ein Anstieg 
des Grundwasserspiegels und eine Zunahme von 
Vernässungsflächen registriert. Davon betroffen 
sind bauliche Anlagen und Grundstücke in privater 
oder öffentlicher Hand sowie landwirtschaftlich, 
gewerblich oder industriell genutzte Flächen. 

 

Die Ursachen dieser Vernässung und des ange-
stiegenen Grundwasserspiegels sind in den ver-
schiedenen betroffenen Regionen Sachsen-An-
halts sehr unterschiedlich. Sicher ist, dass natür-
liche Ursachen, wie zum Beispiel erhöhte Nieder-
schlagsmengen, ebenso eine Rolle spielen wie 
anthropogene Einflüsse. Die Auswirkungen auf 
unser Land bei den Starkniederschlagsereignissen 
waren augenscheinlich. Wir beobachteten in den 
letzten Jahren eine Zunahme von Extremwetter-
ereignissen. Umfangreiche Niederschläge, Hagel, 
starker Frost und Schnee führten dazu, dass die 
Böden das dargebotene Wasser nicht mehr auf-
nehmen konnten.  

 

Die wirtschaftliche und demografische Entwicklung 
in unserem Land mit einem veränderten Nutzungs-
verhalten bezüglich der Wasserentnahme ist eben-
so ein Faktor für Vernässungen wie der Wieder-
anstieg des Grundwasserspiegels nach der Auf-
gabe des Altbergbaus und die nicht ausreichend 
leistungsfähigen Vorfluter zum Abführen der anfal-
lenden Niederschlagsmengen. Daraus ergibt sich 
die Notwendigkeit, nachhaltige Problemlösungen 
gegen hohe Grundwasserstände und Vernässun-
gen verstärkt in den öffentlichen Fokus zu stellen. 

Der Klärung dieser vielfältigen Ursachen für Ver-
nässungs- und Erosionsprobleme in Sachsen-An-
halt hat sich der Zeitweilige Ausschuss angenom-
men. Schwerpunkt der Arbeit des Zeitweiligen 
Ausschusses in der ersten Phase bis zum Vor-
liegen dieses Zwischenberichtes war die Sichtung 
von Informationen über mögliche Ursachen der 
Grundwasserprobleme und Vernässungen und der 
vorgeschlagenen und geplanten Lösungsmöglich-
keiten sowie der umgesetzten Maßnahmen.  
 

Hierzu wurden im Berichtszeitraum insgesamt 
zehn Ausschusssitzungen durchgeführt. Ein be-
sonderes Augenmerk des Ausschusses lag im Be-
richtszeitraum in der Bereisung der von Vernäs-
sungen und Erosion betroffenen Regionen, um 
unmittelbar die Sorgen und Nöte der Betroffenen 
kennen zu lernen. 
 

Als Zielregionen für die Bereisungen wurden sol-
che Orte ausgewählt, in denen die spezifischen 
Vernässungs- und Erosionsprobleme besonders 
deutlich in Erscheinung traten. Glauben Sie mir, 
diese Reisen waren wichtig und notwendig.  
 

Jedes der Ausschussmitglieder hatte schon vor 
seiner Mitarbeit im Ausschuss Berührung mit Ver-
nässungen in seinem Wahlkreis. Aber wie komplex 
das Problem im ganzen Land ist und wie viele 
Menschen und Regionen davon betroffen sind, 
konnten wir uns nicht vorstellen.  

 

Die Betroffenheit ist riesig. Es gibt kaum Gegenden 
in unserem Land, die nicht durch zu viel Wasser 
beeinträchtigt sind. Für die Menschen in unserem 
Land war es wichtig zu sehen, es gibt Hoffnung, 
man nimmt sich der Sorgen und Nöte an und hat 
auch Lösungsmöglichkeiten im Gepäck. 

 

Wir waren im Salzlandkreis in der Stadt Schöne-
beck, in der Stadt Barby und in der Region. Im 
Saalekreis besuchten wir die Einheitsgemeinde 
Kabelsketal, die Gemeinde Bennstedt sowie die 
Stadt Halle. Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld waren 
die Stadt Bitterfeld-Wolfen und der Ortsteil Holz-
weißig, die Stadt Sandersdorf-Brehna, die Ort-
schaft Zscherndorf, die Stadt Südliches Anhalt mit 
den Ortschaften Libehna und Weißandt-Gölzau 
Ziele der Bereisungen. 

 

Im Landkreis Wittenberg befassten wir uns mit 
Vernässungen in der Stadt Annaburg mit dem 
Ortsteil Löben sowie in der Lutherstadt Wittenberg 
mit dem Ortsteil Seegrehna und der betroffenen 
Region. In der fünften auswärtigen Sitzung be-
suchten wir die Stadt Dessau-Roßlau und im Land-
kreis Anhalt-Bitterfeld die Stadt Zerbst mit dem 
Ortsteil Walternienburg.  

 

Die vorerst letzte Station unserer auswärtigen Sit-
zungen war der Landkreis Mansfeld-Südharz. Hier 
haben wir Bürger der Stadt Sangerhausen, Ortsteil 
Riestedt getroffen und uns die Auswirkungen von 
Erosion in der Stadt Gerbstedt angesehen.  
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Ergänzend zu den direkten Gesprächen vor Ort mit 
Betroffenen ließ sich der Zeitweilige Ausschuss 
umfassend in öffentlichen und nichtöffentlichen 
Anhörungen von Privatpersonen, von privaten Inte-
ressen- und Bürgerinitiativen, von kommunalen 
Vertretern, von Verbänden und sonstigen Institu-
tionen sowie von Ministerien und nachgeordneten 
Behörden zu Vernässungs- und Erosionsproble-
men im Land Sachsen-Anhalt vortragen.  
 

Bei den Gesprächen im Zusammenhang mit den 
Begehungen und den öffentlichen Anhörungen war 
dem Zeitweiligen Ausschuss vor allem die Sicht 
der Betroffenen zu den geschilderten Ursachen für 
die Vernässung und Erosion wichtig. Gern nahmen 
wir Lösungsvorschläge der Betroffenen entgegen 
und profitierten von den Erfahrungen der alteinge-
sessenen Bürger und werden diese Informationen 
in unsere Arbeit einfließen lassen.  
 

In den öffentlichen bzw. nichtöffentlichen Sitzungen 
des Zeitweiligen Ausschusses wurde insbesondere 
durch den Minister für Landwirtschaft und Umwelt 
Herrn Dr. Aeikens und seine Mitarbeiter sowie 
durch Vertreter des Landesbetriebs für Hochwas-
serschutz und Wasserwirtschaft, des Landesamtes 
für Geologie und Bergwesen, der Lausitzer und 
Mitteldeutschen Bergbau-Verwaltungsgesellschaft, 
der Investitionsbank Sachsen-Anhalt und der Lan-
desanstalt für Altlastenfreistellung zu spezifischen 
Problemen der Vernässung und Erosion und deren 
Minderung bzw. künftigen Vermeidung berichtet.  
 

Mit Stand vom Dezember 2011 hat die Landes-
regierung dem Zeitweiligen Ausschuss den Bericht 
über die eingeleiteten Maßnahmen im Umgang mit 
hohen Grundwasserständen und Vernässungen in 
Sachsen-Anhalt vorgelegt.  
 

Dieser Bericht informierte den Zeitweiligen Aus-
schuss über die grundlegenden Gesichtspunkte, 
die für eine Beurteilung der Problemlagen zum 
Thema hohe Grundwasserstände, Vernässungen 
und Erosion im Rahmen einer ersten Meinungsbil-
dung für den Ausschuss sinnvoll und erforderlich 
waren. Dazu wurden durch sieben Arbeitsgruppen 
in den sieben Flussbereichen unter der Federfüh-
rung des Landesverwaltungsamtes mehr als 7 000 
Erfassungsbögen ausgewertet.  
 

Ich denke, es ist durchaus vorbildlich, wie sich 
hierbei alle Beteiligten eingebracht haben und 
wie akribisch genau an Lösungsvorschlägen gear-
beitet wurde. Dabei kristallisierten sich folgenden 
Schwerpunkte heraus:  
 

erstens die Verbesserung der Abflussverhältnisse 
und der Entwässerungsfunktion von Fließgewäs-
sern erster Ordnung durch den Landesbetrieb für 
Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft, 
 

zweitens die Verbesserung der Abflussverhältnisse 
und der Entwässerungsfunktion von Gewässern 
zweiter Ordnung durch die Unterhaltungsverbän-
de,  

drittens die Prüfung von Ausbaumaßnahmen an 
Gewässern zweiter Ordnung durch die Kommunen 
und die Abstimmung der Planungen mit dem Lan-
desbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirt-
schaft und den unteren Wasserbehörden,  
 

viertens die Verbesserung der Stadtentwässerung 
und der Niederschlagswasserbeseitigung im urba-
nen Raum, 
 

fünftens die Verbesserung der Straßenentwässe-
rung an den Verkehrswegen und Verkehrsneben-
anlagen durch die Landesstraßenbaubehörde, 
 

sechstens die Verbesserung der Maßnahmen ge-
gen Vernässung land- und forstwirtschaftlich ge-
nutzter Flächen durch Ertüchtigung von Graben-
systemen zur Ableitung des Oberflächen- bzw. 
Grundwassers - die Verbesserung von Drainage-
systemen auf land- und forstwirtschaftlichen Flä-
chen selbst ist originäre Aufgabe der Eigentümer -, 
 

siebtens die Verbesserung der negativen Folgen 
des Grundwasserwiederanstiegs und der Vernäs-
sungen bedingt durch bergbaulichen Einfluss - in 
diesem Zusammenhang ist eine Zusammenarbeit 
mit dem Landesamt für Geologie und Bergwesen 
und dem bergrechtlich zuständigen Unternehmen, 
zum Beispiel der Lausitzer und Mitteldeutschen 
Bergbau-Verwaltungsgesellschaft, wichtig -, 
 

achtens die Verbesserung der kommunalen Orga-
nisationsstrukturen, um ein rechtlich sicheres, 
praktikables und auch kostendeckendes Umsetzen 
von Maßnahmen gegen Vernässung gewährleisten 
zu können; dabei ist zu prüfen, ob die Einrichtung 
von Wasser- und Bodenverbänden sinnvoll ist; 
 

neuntens die Prüfung der bewährten Beurteilungs-
kriterien hinsichtlich der Einstufung der Gewässer 
in die erste und zweite Ordnung, 
 

zehntens die Prüfung der Zusammenarbeit oder 
die Reduzierung der Zahl der Unterhaltungsver-
bände, verbunden mit der Überprüfung der Ein-
zugsgebietsgrößen, 
 

elftens die Novellierung des Wassergesetzes des 
Landes Sachsen-Anhalt. 
 

Durch die diversen Anhörungen von Betroffenen 
und Experten sowie durch eigene Anschauung 
konnte der Zeitweilige Ausschuss die im Bericht 
der Landesregierung enthaltenen Informationen 
verifizieren und sich ein eigenes Bild von der Ver-
nässungs- und Erosionsproblematik in Sachsen-
Anhalt verschaffen. 
 

Der Zeitweilige Ausschuss teilt die Auffassungen 
des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt 
und nimmt die vom MLU vorgeschlagenen Punkte 
bezüglich erforderlicher Maßnahmen zustimmend 
zur Kenntnis. 
 

Die zahlreich dem Zeitweiligen Ausschuss vorge-
legten schriftlichen Berichte und Unterlagen wur-
den durch den Ausschuss gesichtet und einer ers-
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ten Analyse unterzogen. In dieser Analyse der Ur-
sachen und Folgen der Vernässung und Erosion 
im Land Sachsen-Anhalt kann der Zeitweilige Aus-
schuss nach derzeitigem Kenntnisstand verschie-
dene Einflussfaktoren feststellen, die eine unter-
schiedliche Gewichtung für die betroffenen Regio-
nen haben. 
 

Danach ergeben sich zunächst einige qualitative 
Einflussfaktoren. Das sind geologische, hydrogeo-
logische und morphologische Einflüsse, boden-
bedingte Einflüsse, hydrologische Einflüsse, Ein-
flüsse infrastruktureller Pflege- und Unterhaltungs-
maßnahmen, Einflüsse infrastruktureller bergbau-
licher Maßnahmen, Einflüsse sozioökonomischer 
Maßnahmen, infrastrukturelle, bauliche Einflüsse 
und Einflüsse von Veränderungen der Flächennut-
zung und veränderte Wassernutzungen. 

 

Es ist unstrittig, dass die Niederschlagsereignisse 
insbesondere in den Jahren von 2007 bis 2010/ 
2011 einen entscheidenden Einfluss auf die hydro-
logischen und hydrogeologischen Gegebenheiten 
hatten und bei zukünftigen Ereignissen ähnlicher 
Intensität auch haben werden. Niederschläge sind 
Bestandteil meteorologischer Vorgänge und wirken 
sich auf den Wasserkreislauf und damit auch auf 
die regionale Wasserbilanz aus.  

 

Demzufolge wurden die Niederschläge als integra-
ler Bestandteil der hydrologischen und hydrogeo-
logischen Gegebenheiten betrachtet und nicht ge-
sondert als Einflussfaktor aufgeführt. Weitere Fest-
stellungen, Schlussfolgerungen und konkrete Emp-
fehlungen sollen dem Abschlussbericht vorbehal-
ten bleiben. 

 

Vor diesem Hintergrund wird sich der Zeitweilige 
Ausschuss in der kommenden Arbeitsphase ver-
mehrt den Fragestellungen zuwenden, die auf die 
Entwicklung von Vermeidungs- und Vorbeugungs-
strategien in einem zukünftigen Wassermanage-
ment zielen. 

 

Ein weiterer Schwerpunkt der Ausschusstätigkeit 
war die Befassung mit Finanzierungsmöglichkeiten, 
um betroffenen Privatpersonen und Einrichtungen 
des öffentlichen Rechts, insbesondere Gemeinden, 
Gemeindeverbänden, Verwaltungsgemeinschaften, 
kommunalen Zweckverbänden sowie Unterhal-
tungsverbänden finanzielle Hilfestellung bei der 
Bewältigung der Vernässungs- und Erosionspro-
blematik anbieten zu können. 
 

Im Rahmen der von der Landesregierung eingelei-
teten Maßnahmen wurde ein Fonds mit dem Ziel 
aufgelegt, Vorhaben und Maßnahmen zur Beseiti-
gung, Minderung oder Vorbeugung von Vernäs-
sung oder Erosion zu unterstützen. Der Fonds ist 
mit einem Finanzvolumen von 30 Millionen € aus-
gestattet. Dazu haben wir im Dezember 2011 - Sie 
erinnern sich - das Gesetz über den Altlastenfonds 
geändert, um dieses Geld in einem gesonderten 
Kapitel diesem Fonds zuordnen zu können. Damit 

ist die Ausreichung des Geldes nicht an ein be-
stimmtes Haushaltsjahr gebunden, was wichtig 
und richtig für die Umsetzung der Vorhaben ist.  

 

Diese Fördermaßnahme orientiert schwerpunkt-
mäßig auf die Unterstützung von Körperschaften 
des öffentlichen Rechts, insbesondere Gemeinden, 
Gemeindeverbände, Verwaltungsgemeinschaften, 
kommunale Zweckverbände sowie Unterhaltungs-
verbände. Förderfähig sind Aufwendungen für die 
Erstellung von Konzepten und Planungen als Vor-
bereitung von wasserwirtschaftlichen Investitions-
vorhaben, die mit 80 % gefördert werden, sowie 
Investitionen, die zu 65 % förderfähig sind. 

 

Die Umsetzung der Finanzierungsmaßnahme er-
folgt über die von der Landesregierung entwickelte 
„Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen für 
Maßnahmen zur Beseitigung oder Minderung so-
wie Vorbeugung gegen Vernässung oder Erosion 
im Land Sachsen-Anhalt“. Mit der Durchführung 
der Fördermaßnahme wurde die Landesanstalt für 
Altlastenfreistellung beauftragt.  

 

In Rahmen der Ausschusstätigkeit beriet der Zeit-
weilige Ausschuss auch über diese Richtlinie be-
züglich der Zustimmung des Ausschusses zur Be-
willigung von Zuwendungsbescheiden. Nach ein-
gehender Beratung verabschiedete der Zeitweilige 
Ausschuss mit 11 : 0 : 1 Stimmen die Beschluss-
vorlage der Landesregierung.  

 

Danach sind unter anderem dem Zeitweiligen Aus-
schuss insbesondere Vorhabensbeschreibungen 
von beantragten Projekten vorzulegen, deren Kos-
ten 500 000 € betragen oder überschreiten. Soweit 
der Zeitweilige Ausschuss den Entwürfen der Zu-
wendungsbescheide zustimmt, werden die Entwür-
fe an den Finanzausschuss mit der Bitte um Zu-
stimmung weitergeleitet.  

 

Zusätzlich zu den Mitteln aus diesem Fonds ste-
hen weitere Finanzierungsinstrumente zur Ver-
fügung, zum Beispiel das Förderprogramm des 
Landes Sachsen-Anhalt zur Dorferneuerung und 
Stadtentwicklung, das Programm zur Flurbereini-
gung und Bodenneuordnung des Landes Sachsen-
Anhalt, das Programm der Wirtschaftsförderung in 
Sachsen-Anhalt, der Europäische Fonds für Struk-
turentwicklung und der Europäische Landwirt-
schaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 
Raums. 

 

Von den Vernässungsproblemen ist nicht nur kom-
munales Eigentum betroffen, sondern vor allem 
auch privates. Anders als für die Körperschaften 
des öffentlichen Rechts existiert für diese Ziel-
gruppe keine Möglichkeit einer staatlichen Unter-
stützung. 

 

In Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Lan-
desentwicklung und Verkehr hat das Ministerium 
für Landwirtschaft und Umwelt die Investitionsbank 
Sachsen-Anhalt beauftragt, Unterstützungsmöglich-
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keiten für Privatpersonen in Bezug auf die Vernäs-
sungsproblematik zu eruieren. 

 

Im Ergebnis wurde das Produkt „Sachsen-Anhalt 
Modern“ der IB Sachsen-Anhalt als geeignet iden-
tifiziert und um den Baustein „Vernässungen“ er-
weitert. Förderfähig im Sinne einer Darlehens-
gewährung sind Hauseigentümer, deren Immobi-
lien in Sachsen-Anhalt von Vernässungsschäden 
betroffen sind. 
 

Die Darlehensgewährung gilt nicht für alle Re-
gionen Sachsen-Anhalts, sondern nur für solche 
Städte und Gemeinden sowie deren Umfeld, die 
in besonderem Maße von hohen Grundwasser-
ständen und Vernässungen betroffen sind. Geför-
dert werden insbesondere Drainagen, Bauwerks-
trockenlegungen, Sicherung oder Verlegung von 
Heizungsanlagen aus dem Kellergeschoss sowie 
Sicherung oder Verlegung von Ver- und Entsor-
gungsleitungen aus dem Kellergeschoss.  
 

Die Vergabe der Darlehen erfolgt bis zur vollen 
Höhe des Finanzierungsbedarfs, beträgt mindes-
tens jedoch 10 000 €. Die Laufzeit der Darlehen 
beträgt bis zu 30 Jahre. Die detaillierten Bedin-
gungen sind bei der Investitionsbank Sachsen-An-
halt zu erfragen. Dort sind auch die entsprechen-
den Anträge zu stellen. 
 

Der Zeitweilige Ausschuss begrüßt mehrheitlich, 
dass es mit den aufgezeigten Finanzierungsmög-
lichkeiten gelungen ist, den Betroffenen eine finan-
zielle Hilfestellung zur Bewältigung ihrer Probleme 
anbieten zu können. 
 

Seit Inkrafttreten der „Richtlinie zur Gewährung 
von Zuwendungen für Maßnahmen zur Beseiti-
gung oder Minderung von sowie Vorbeugung ge-
gen Vernässung oder Erosion im Land Sachsen-
Anhalt“ sind bei der Landesanstalt für Altlastenfrei-
stellung bis zum Ende des Berichtszeitraums ins-
gesamt 44 Anträge auf Zuwendungen für Maß-
nahmen zur Beseitigung eingegangen. 
 

Ich will Ihnen aber auch die aktuellen Zahlen nicht 
vorenthalten. Mit Stand vom 8. November 2012 lie-
gen bei der Landesanstalt für Altlastenfreistellung 
65 Anträge auf Vorhabensdurchführung vor. Da-
von beziehen sich 34 Anträge auf die Erstellung 
von Konzepten und Planungen, 18 Anträge auf die 
Durchführung von Investitionen, und 13 Anträge 
beinhalten sowohl Konzepte als auch Planungen 
und Investitionen.  
 

Das Antragsvolumen beträgt ca. 10,7 Millionen €. 
Abzüglich des aufzubringenden Eigenanteils der 
Antragsteller belaufen sich die beantragten Zu-
wendungen auf 7,3 Millionen €. Bewilligt wurden 
bislang insgesamt 37 Vorhaben plus sechs Teil-
bescheide. Abgelehnt werden mussten bislang 
zwei Anträge. 

 

Der Zeitweilige Ausschuss begrüßt die große Re-
sonanz auf die Förderrichtlinie. Wir sehen uns hier 
in unserer Arbeit bestätigt. Aus allen besuchten 

Gemeinden wurden Förderanträge gestellt. Durch 
unser Wirken konnten wir vielen Kommunalvertre-
tern die Angst vor den doch recht umfangreichen 
Antragsunterlagen nehmen.  
 

In diesem Zusammenhang möchte ich mich auch 
ausdrücklich bei den Mitarbeitern der LAF unter 
Leitung von Herrn Keil bedanken, die jederzeit be-
reit sind, bei der Antragstellung Hilfe zu leisten. 
 

Die umfangreichen Prüfungen der Anträge oblie-
gen den für diese Aufgabe entsprechend ausge-
statteten und qualifizierten Behörden des Landes 
Sachsen-Anhalt. 
 

Nach Sichtung und Auswertung der bisherigen 
Ausschussunterlagen stimmt der Zeitweilige Aus-
schuss grundsätzlich dem Vorgehen der Landes-
regierung im Hinblick auf die aktuelle Lösung der 
Vernässungsproblematik zu. 
 

Der Zeitweilige Ausschuss betont die Bedeutung ei-
ner strukturierten, wissenschaftlich und ingenieur-
technisch fundierten Vorgehensweise, die nicht nur 
auf die Lösung von kleinräumigen Problemlagen 
ausgerichtet ist, sondern strebt ebenso wie die 
Landesregierung eine landesweite nachhaltige Lö-
sung der bestehenden Grundwasser-, Vernäs-
sungs- und Erosionsprobleme an. 
 

Dies erfordert zunächst eine präzise Beschreibung 
und genaue Analyse aller bekannten lokal be-
grenzten Problemlagen. Für jeden dieser Einzel-
fälle sind entsprechende Maßnahmen zur zukünf-
tigen Vermeidung von Vernässungen und Erosio-
nen zu entwickeln. Zu dieser Einzelfallbetrachtung 
sind alle vorliegenden Informationen heranzuzie-
hen und in die lokalen Problemlösungen einzube-
ziehen. 
 

Die aus den lokalen Problemlösungen gewonne-
nen Erkenntnisse bilden die Grundlage für die 
mögliche Übertragbarkeit auf landesweit vorhan-
dene Vernässungs- und Erosionsprobleme, auch 
wenn diese derzeit nicht überall akut auftreten. 
 

In Anbetracht des auch für Sachsen-Anhalt durch 
entsprechende Modellbetrachtungen prognostizier-
ten Klimawandels und der gesellschaftlichen und 
industriellen Veränderungen ergibt sich die Not-
wendigkeit eines übergreifenden Lösungsansatzes 
für das gesamte Land Sachsen-Anhalt. 
 

Hier möchte ich einmal betonen, dass wir das ein-
zige Bundesland sind, das dieses Problem flä-
chendeckend und landesweit angeht.  
 

(Zustimmung von Frau Niestädt, SPD) 
 

Der Zeitweilige Ausschuss hat während seiner 
bisherigen Tätigkeit vom Petitionsausschuss des 
Landtages eine Reihe von Petitionen erhalten. 
Darüber hinaus sind ihm Schreiben betroffener 
Bürger zugegangen. Die Petitionen wurden seitens 
des Petitionsausschusses mittlerweile abschlie-
ßend behandelt. Auch der Zeitweilige Ausschuss 
hat mit der Kenntnisnahme die Petitionen abge-
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schlossen. Den Petenten wurde die Kenntnisnah-
me der Petitionen durch den Zeitweiligen Aus-
schuss schriftlich mitgeteilt. 
 

Beim Zeitweiligen Ausschuss direkt eingegangene 
Schreiben von besorgten Bürgern wurden beant-
wortet. Sowohl die Petenten als auch die Absender 
von Schreiben, die direkt an den Zeitweiligen Aus-
schuss gerichtet waren, wurden auf Hilfestellungen 
durch Fördermaßnahmen der Investitionsbank 
Sachsen-Anhalt hingewiesen. 
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie hat-
ten lange Geduld mit mir.  
 

(Zustimmung bei der CDU, bei der LINKEN 
und bei den GRÜNEN) 

 

Ich komme nun zum Ende und schließe meinen 
Bericht zum Zwischenstand der Arbeit des Zeitwei-
ligen Ausschusses. An dieser Stelle möchte ich es 
nicht versäumen, allen beteiligten Ministerien mit 
ihren nachgeordneten Behörden und sonstigen 
Institutionen für ihre Mitwirkung zu danken.  
 

(Zustimmung von Herrn Lange, DIE LINKE) 
 

Sie waren jederzeit bereit, den Ausschuss in sei-
ner Tätigkeit zu unterstützen und fachlich zu bera-
ten. 
 

Ich bedanke mich im Namen aller Ausschussmit-
glieder bei unserem Ausschusssekretariat - hier 
besonders bei unserer tüchtigen und stets kom-
petenten Frau Gaertner -, dem Stenografischen 
Dienst, dem Helmholtz-Zentrum für Umweltfor-
schung - dort besonders Herrn Busch und Herrn 
Professor Merz. Ich bedanke mich bei den von 
Vernässung und Erosion Betroffenen für die über-
aus kenntnisreichen Vorschläge und Anregungen. 
 

Meinen Ausschussmitgliedern danke ich beson-
ders. Sie haben mir die Arbeit als Ausschussvor-
sitzende durch ihre konstruktive und jederzeit ver-
lässliche Zusammenarbeit leicht gemacht. 
 

Ganz zum Schluss, aber nicht weniger herzlich 
danke ich Herrn Minister Dr. Aeikens, der es sich 
nicht nehmen ließ, alle Ausschusssitzungen per-
sönlich von der ersten bis zur letzten Minute zu 
begleiten und fachlich zu komplettieren. 
 

Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! 
Ich bitte um Kenntnisnahme dieses Berichts, der 

im Ausschuss einstimmig beschlossen wurde. 
- Vielen Dank, Frau Präsidentin, für die Gewäh-
rung der gerundeten Redezeit. 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Berichterstattungen sind grundsätzlich nicht zeit-
lich begrenzt; insofern war das keine Überziehung 
der Redezeit. 
 

(Beifall bei der CDU und bei der LINKEN) 
 

Es ist vereinbart worden, hierzu keine Debatte zu 
führen. Dann nehmen wir als Landtag den Zwi-
schenbericht zur Kenntnis und wünschen Ihnen 
weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. 
 

Wir verlassen den Tagesordnungspunkt 16. 
 
 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 21 auf: 
 
 
 

Zweite Beratung 
 

Unterstützung der Bundesratsinitiative zur Ab-
schaffung des Flughafenasylverfahrens nach 
§ 18a des Asylverfahrensgesetzes 
 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 6/1419 
 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Inneres und 
Sport - Drs. 6/1560 
 
 
 

Die erste Beratung fand in der 30. Sitzung des 
Landtages am 20. September 2012 statt. Über 
die Beschlussempfehlung soll im vereinfachten 
Verfahren gemäß § 38 der Geschäftsordnung des 
Landtages beraten werden, sodass wir ohne Be-
richterstattung gleich zur Abstimmung übergehen. 
Wir stimmen über die Beschlussempfehlung des 
Ausschusses für Inneres und Sport in der Drs. 
6/1560 ab. Wer stimmt dieser zu? - Das sind al-
le Fraktionen. Damit ist das so beschlossen wor-
den. 
 

Wir beenden nunmehr die Landtagssitzung für 
heute. Die morgige Sitzung beginnt wie an jedem 
Freitag um 9 Uhr. Wir beginnen die Sitzung mit 
dem Tagesordnungspunkt 22 - Aktuelle Debatte. 
Die anderen Änderungen hatte ich bereits ange-
sagt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. 
 

Schluss der Sitzung: 19.26 Uhr.  
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